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846 
Kirchenstaat: Die Sarazenen plündern im Jahre 846 in Rom mehrere Kirchen. 
847 
Kirchenstaat: Papst Leo IV. (790–855, seit 847 Papst) läßt im Jahre 847 die sog. Vatikan-
Mauer (Leostadt) errichten, um sich vor weiteren Überfällen der Sarazenen zu schützen. 
850 
Kirchenstaat: Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die Geschichte 
des Papsttums vom 9.-11. Jahrhundert (x812/689-690): >>(Papst) ... Die vierte Periode be-
greift die Zeit von der Mitte des 9. bis gegen Ende des 11. Jahrhunderts ... Waren schon seit 
etwa 500 eine Reihe von einflußreichen Fälschungen zur Verherrlichung des Papsttums vor-
genommen worden, und waren schon fast zu Lebzeiten Pippins und Karls ihre Schenkungen 
an den römischen Bischof in die Anfangszeiten der Reichskirche zurückverlegt, zur mythi-
schen "Schenkung Konstantins" an Silvester I. umgedichtet worden: so gewann jetzt das 
Papsttum eine neue und zwar weitaus die mächtigste Stütze durch die zu Reims aufgetauch-
ten, angeblich vom Bischof Isidor von Sevilla verfaßten Dekretalen.  
Durch die Aufnahme von vielen der neuen Dekretalen in die Rechtsbücher der Kirche gingen 
jene allmählich in das gemeine Recht über. Päpsten aus den frühesten Jahrhunderten werden 
hier die entsprechenden Worte in den Mund gelegt und so eine andere Vergangenheit dem 
damaligen Zustand untergeschoben. ...  
Der Inhaber dieses Stuhls heißt das von Gott eingesetzte Haupt, von dem die ganze Kirchen-
regierung ausgeht, auf dessen Veranstaltung und unter dessen Autorität nur Synoden gehalten 
werden dürfen, dem höchste Jurisdiktion zukommt etc.  
Was in den abgelaufenen 800 Jahren nicht hatte errungen werden können, das galt jetzt auf 
einmal als bestätigt durch das Zeugnis einer ehrwürdigen Vergangenheit, und keine Kritik 
enthüllte eine so ungeheure Täuschung. Die Päpste nahmen gern an, was ihnen das Zeitalter 
bot. Nikolaus I., einer der ersten Päpste, die sich krönen ließen, war ganz der Mann, Vorteil 
aus dem neuen Privilegienbuch zu ziehen. Er zwang den König Lothar II. von Lothringen, 
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seine verstoßene Gemahlin wieder anzunehmen, bot, die Dekretalen in der Hand, dem ganzen 
französischen Klerus unter seinem Führer Hinkmar von Reims die Spitze, kassierte die in be-
ster Form schon vollzogene Absetzung des Bischofs Rothad von Soissons und setzte die Bi-
schöfe von Köln und Trier ab.  
Sein Nachfolger Hadrian II. gab zwar dieses ganze Gebiet wieder preis; dagegen gelangte Jo-
hann VIII., nachdem er Karl dem Kahlen die Kaiserkrone zugewendet hatte, wieder zur aus-
gedehntesten Herrschaft über die französische Kirche. Die Schwäche der letzten Karolinger 
gab der päpstlichen Politik eine treffliche Gelegenheit, sich bei allen wichtigeren Angelegen-
heiten einflußreich zu beweisen; indes hatte dieselbe Schwäche der regierenden Häupter auch 
die Folge, daß in Italien, ja in Rom selbst, Bürgerkriege ausbrachen, in denen der Papst 
mehrmals das Geschick der besiegten Partei teilen mußte.  
Römische Adelsfamilien, an ihrer Spitze Theodora und Marozia, konnten es versuchen, das 
Papsttum ganz zu einer nationalen Macht und zu einem weltlichen Besitztum umzugestalten. 
Mit Sergius III. begann die Zeit des sog. Hurenregiments (Pornokratie), welchem erst das Ein-
schreiten der deutschen Kaiser ein Ende machte; aber jetzt ruhte die Hand der Ottonen schwer 
auf den Italienern. Die völlige Unterordnung der päpstlichen unter die Kaisergewalt war nie 
entschiedener als unter diesen sächsischen Kaisern.  
Aber die Kaiser befreiten zugleich das Papsttum von der Herrschaft des römischen Adels und 
stellten seine moralische Autorität wieder her. Heinrich III. selbst beseitigte 1046 drei sich 
streitende Päpste und setzte fromme, kirchlich eifrige Männer in die päpstliche Würde ein. 
Daher nahm das Papsttum im 11. Jahrhundert gleichzeitig mit der Zunahme streng religiösen 
Eifers in der Christenheit einen mächtigen Aufschwung.  
Die Pseudo-Isidorischen Dekretalen kamen jetzt zu vollster Geltung, und der Papst erntete für 
die Handhabung der ihm darin übertragenen Macht den Dank der Mitwelt. Überall war er der 
Unterstützung des Volkes gewiß, wenn er unwürdige Geistliche absetzte und auf Synoden 
ziemlich willkürlich verfuhr. Es galt ja der Regeneration der Kirche, und in Betracht des all-
gemeinen Wohls fragte man nicht nach der Quelle, aus welcher Rom seine reformatorische 
Befugnis ableitete.  
Selbst seine während der Pornokratie verloren gegangene lokale Unabhängigkeit und Würde 
gewann der päpstliche Stuhl zurück durch das von Nikolaus II. auf Betreiben Hildebrands 
1059 erlassene Dekret über die Papstwahl. Dasselbe übertrug letztere dem Kardinalkollegium, 
brach dadurch den Einfluß, den das römische Volk und der Adel darauf geübt hatten, und hob 
das Recht der Bestätigung auf, welches bisher dem Kaiser zustand.  
Seitdem nimmt der Papst in dem allgemeinen Bewußtsein der westeuropäischen Christenheit 
den höchsten Rang ein. Die Kaiser mußten sich damit begnügen, die Lehnsherrlichkeit der 
Päpste abzulehnen; sie waren zu schwach, um noch die Staatshoheit über die Päpste geltend 
machen zu können. Gleichfalls auf Hildebrand läuft die enge Verkettung der Ordensgeistli-
chen mit den päpstlichen Interessen zurück.  
Die neuen Ordensstiftungen seit dem Anfang des 11. Jahrhunderts, wodurch die alte Benedik-
tinerregel stets geschärft wurde, bis endlich die Bettelmönche am Anfang des 13. Jahrhunderts 
auftraten, verstärkten die Zahl ergebener Diener des päpstlichen Interesses; von Rom mußten 
sie ihre Anerkennung, die Bestätigung ihrer Regeln und Privilegien erbitten, und dafür waren 
sie die natürlichen Verbündeten des Papstes bei allem, was er gegen Volk, Weltgeistliche und 
Fürsten ins Werk setzte.  
Hierzu kam endlich die für Rom günstige Lösung des alten Streites mit dem Nebenbuhler in 
Konstantinopel; derselbe endigte zwar mit einem Schisma zwischen dem Orient und dem Ok-
zident, allein Rom verlor dadurch keine einzige Provinz, in der es bis jetzt Rechte von Belang 
ausgeübt hatte, und stand nun im unbestrittenen Primat an der Spitze des gesamten Abendlan-
des. ...<< 
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858 
Kirchenstaat: Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die Geschichte 
des Kirchenstaates von 858-1302 (x809/771-772): >>(Kirchenstaat) ... Die Schwäche der spä-
teren Karolinger zwang die Päpste, selbst Maßregeln zur Verteidigung ihres Gebietes gegen 
auswärtige Feinde, insbesondere gegen die Sarazenen, zu ergreifen, ihre Zwistigkeiten aber 
trugen nicht wenig zur Verstärkung der päpstlichen Macht bei. Nikolaus I. (858-867) herrsch-
te über den Kirchenstaat von Rimini bis Terracina als über ein unbestrittenes Eigentum. Die 
reichen Güter, welche Kaiser Ludwigs II. Witwe Engilberga im römischen Gebiet besaß, fie-
len nach ihrem Tod größtenteils der Kirche anheim.  
Nach dem Kaiser Arnulf von Kärnten ging die Kaiserkrone bis 924 auf italienische Große 
über, und hierauf entstanden blutige Kämpfe um das Regiment. Während dieser Zeit besetzten 
ausschweifende Weiber, eine Theodora und Marozia, den römischen Stuhl mit ihren Buhlen, 
und die Päpste gerieten in eine förmliche Dienstbarkeit zu ihren Vasallen, besonders zu den 
Grafen von Tusculum.  
Am tiefsten sank das Papsttum unter Johann XI. (931-936), der ein willenloses Werkzeug in 
der Hand seines zügellosen Bruders Alberich wurde, und unter Johann XII. (955-964).  
Die Besitzungen des römischen Stuhls in Roms Nähe wurden meist von den Verwandten der 
Päpste okkupiert, und das Exarchat nebst der Pentapolis wurde eine Beute kleiner Dynasten, 
die zu den Erzbischöfen von Ravenna, den alten Rivalen der Päpste, in ein Lehnsverhältnis 
traten.  
Der deutsche König Otto I. stellte im Februar 962 das Kaisertum wieder her und bestätigte 
zugleich dem Papst die Schenkungen der früheren Kaiser. Doch noch zu Ende des 10. Jahr-
hunderts erneuerte sich der Streit um den Kirchenstaat, besonders mit den Erzbischöfen Ra-
vennas, und diese brachten es dahin, daß Gregor V. (996-999), des Haders müde, 998 in die 
Abtretung der Stadt Ravenna und der Grafschaften Comacchio und Cesena willigte. Die Kai-
ser Otto III. und Heinrich II. bestätigten nicht allein diese, sondern auch die Abtretung der 
Grafschaften Montefeltre, Cervia, Decimano, Imola, Bologna und Faenza zu Gunsten der Kir-
che von Ravenna. 
So waren um die Mitte des 11. Jahrhundert die Päpste auf Rom und dessen nächste Umge-
bung beschränkt. 1056 brachte Leo IX. die Stadt Benevent durch Austausch kirchlicher Rech-
te in Deutschland an den römischen Stuhl, und auch das Festhalten der Päpste an dem bei dem 
bekannten Investiturstreit aufgestellten Grundsatz, nach welchem kein Laie Lehnsherr der 
Kirche sein durfte, trug dazu bei, die Unabhängigkeit des Kirchenstaates zu sichern.  
Eine neue Stütze des päpstlichen Ansehens wurde die Herrschaft der Normannen in Unterita-
lien, deren Herzog Robert Guiscard 1059 vom Papst Nikolaus II. mit Apulien und Kalabrien 
sowie allen Ländern, die er in Süditalien und Sizilien den Sarazenen entreißen würde, belehnt 
wurde. 1077 setzte die Gräfin Mathilde von Toskana, die mächtige Freundin Gregors VII. 
(1073-1085), den römischen Stuhl zum Erben aller ihrer Güter für ihren Todesfall ein und 
erneuerte nach ihrer Trennung von dem zweiten Gatten, Welf V. (1095), diese Schenkung 
1102.  
Da in der Urkunde jede genauere Bestimmung fehlte, so erhob sich jetzt die Streitfrage, was 
von den ... Gütern Allodialgut (Eigengut eines Fürsten), was Reichslehen sei. Der Besitz des 
Ganzen hätte die Päpste, die schon die Lehnshoheit über Unteritalien besaßen, zum Herrn der 
ganzen Halbinsel gemacht. Da ist es nun erklärlich, daß sich um die ... Erbschaft ein Kampf 
zwischen den Päpsten und den weltlichen Gewalten, nämlich den Kaisern, Welfen und italie-
nischen Städten, entspinnen mußte.  
Heinrich V. zog 1116 die Erbschaft ein; Kaiser Lothar schloß 1133 mit Innozenz II. einen 
Vergleich, kraft dessen er in betreff der Allodialgüter die Schenkung ... anerkannte, aber sie 
vom Papst gegen ein Jahrgeld von 100 Pfund Silber übertragen erhielt, so daß sie von den 
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Reichslehen nicht geschieden wurden. Dieselben gingen später auf Heinrich den Stolzen von 
Bayern, dann auf Welf VI. und 1167 auf die Staufer über, bis endlich Kaiser Otto IV. am 8. 
Juni 1201 zu Neuß die Ansprüche des römischen Stuhles auf sie förmlich anerkannte. ... Da-
mit wurde die Souveränität des Kirchenstaates staatsrechtlich begründet und die Grenzen des-
selben so festgestellt, wie sie bis auf die jüngsten Umwälzungen bestanden haben. 
Alle folgenden Kaiser erkannten die Kapitulation von Neuß an. Als dann Friedrich II. wieder-
um die kaiserliche Herrschaft in Italien erneuern wollte, einigte sich das Papsttum zum Schutz 
des Kirchenstaates, den es ausdrücklich als das Symbol seiner Weltherrschaft betrachtete, mit 
den lombardischen Städten, und beide kämpften für die Selbständigkeit der italienischen Na-
tion. Und doch waren die Päpste städtischer Freiheit abhold, wie sie an den eigenen Städten 
bewiesen. Ihr Verhältnis zu diesen war lange kein anderes als das des obersten Lehnsherrn zu 
Vasallen, welche mit ihm einen Vertrag geschlossen hatten.  
Die Städte erkannten die Hoheit der Päpste an, übertrugen ihnen oft die Gewalt des Senators 
(in Rom) ... auf Lebenszeit, leisteten Heeresfolge, zahlten Grundsteuer, unterwarfen sich bis-
weilen dem Tribunal der Provinziallegaten; aber sie behaupteten ihre Statuten, ihre Gerichts-
barkeit und Verwaltung. Jede Stadt blieb eine Republik; die Päpste suchten den Städten man-
che Rechte zu entreißen, wußten eine durch die andere zu bezwingen, konnten es aber nicht zu 
einer landesherrlichen Gewalt, zu einer inneren Einheit des Kirchenstaates bringen.  
In den Kriegen mit Friedrich II. wurde der Kirchenstaat bisweilen von letzterem besetzt; am 
meisten hatte er 1255-64 unter den Einfällen Manfreds von Sizilien zu leiden, der große Er-
oberungen in der Romagna und in der Mark Ancona machte. König Philipp III. von Frank-
reich schenkte 1273 Papst Gregor X. die Grafschaft Venaissin.  
Auch Kaiser Rudolf I. bestätigte 1275 den Vertrag von Neuß, versprach, nie ein Lehen der 
römischen Kirche anzutasten, ... und gelobte, nie ein Amt oder eine Würde im römischen Ge-
biet ohne die Einwilligung des Papstes zu bekleiden. Ja in einem neuen Vertrag von 1279 ent-
band Kaiser Rudolf alle italienischen Städte, in welchen er noch Hoheitsrechte ausgeübt, ihrer 
Eide und stellte diese Städte unter die Hoheit des römischen Stuhles. 
Auch im Kirchenstaat hatten die Parteien der Guelfen und Ghibellinen tiefe Wurzeln geschla-
gen; des Schutzes bedürftig, hatten die Bürgerschaften sich willig der Herrschaft mächtiger 
Adelsgeschlechter gefügt. So gewannen in Ravenna die Polenta, in Rimini die Malatesta, in 
Urbino die Montefeltre die höchste Gewalt. Guido von Montefeltre, ein Ghibelline, wußte 
1282 fast die ganze Romagna und den größten Teil der Mark Ancona zum Aufstand gegen 
den Papst zu verleiten. Guido unterlag 1286, aber die Furcht und Abneigung der städtischen 
Dynasten vor dem Papst wuchs erst recht; 1290 brach die Empörung von neuem aus, und 
Guido kehrte nach Urbino zurück.  
Noch bedenklicher wurde die Lage des Papsttums unter Bonifatius VIII. (1294-1303), als der 
Hader auch in der Stadt Rom ausbrach. Hier befehdeten sich die Colonna und Orsini, und der 
Papst nahm für die letzteren Partei. Mit der ganzen Glut seines leidenschaftlichen Tempera-
ments verfolgte er die Colonna, und sie schienen zu erliegen; da erklärten sich die Römer für 
sie, und schließlich mußte Bonifatius selbst 1302 fliehen. ...<< 
885 
Kirchenstaat: Papst Stephan V. (Papst von 885-891) verbietet im Jahre 885 Slawisch als Li-
turgiesprache und die Folter, weil sie "gegen göttliches und menschliches Gesetz" verstößt.  
961 
Kirchenstaat: Papst Johannes XII. (um 937–964, Papst seit 955) bittet König Otto I. um Hil-
fe. Nachdem die deutschen Grenzen im Osten und Westen gesichert sind, zieht König Otto I. 
"der Große" im Jahre 961 mit einem Heer nach Italien (961-965) und rettet das Papsttum. 
996 
Kirchenstaat: Papst Gregor V. (Papst von 996-999, erster deutscher Papst) krönt im Jahre 
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996 Otto III. in Rom zum Kaiser. 
1049 
Kirchenstaat: Leo IX. (1002-1054, Papst von 1049-1054, Cousin Heinrichs III., kämpft ge-
gen die Priesterehe sowie den Kauf und Verkauf von geistlichen Ämtern) wird durch Kaiser 
Heinrich III. zum neuen Papst ernannt. 
Papst Leo IX. verkündet während einer Reise im Jahre 1049 in Reims (x247/16): >>1. Daß 
keiner zu einem kirchlichen Amt zugelassen werde ohne Wahl durch Klerus und Volk. 
2. Daß keiner ohne kirchliche Anordnungen Ämter oder Gotteshäuser kaufen oder verkaufen 
soll. ... 
3. Daß kein Laie ein kirchliches Amt besitzt oder ein Gotteshaus und auch kein Bischof dem 
zustimmt. ... 
5. Daß niemand eine Gebühr für Taufen, Abendmahl oder Krankenbesuche verlangt.  
6. Daß kein Kleriker Waffen tragen soll oder weltlichen Beschäftigungen nachgeht.<<  
1050 
Kirchenstaat: Ein hoher römischer Geistlicher kritisiert um 1050 die Simonie, den Verkauf 
geistlicher Ämter (x238/55): >>Vom obersten der kirchlichen Grade bis zum untersten unter-
läßt es keiner, für sich mit kirchlichen Dingen Handel zu treiben.  
Auch die Kaiser ... üben dies vor allem aus. ... Sie dringen in die kirchlichen Befugnisse ein 
und übernehmen Vorsitz und Leitung der Synode und bewirken, durch irdische Macht 
Schrecken erregend, das alles nach ihrem Wink und Urteil zugehe. ... Sie selbst gehen den 
Erzbischöfen bei der Wahl der Bischöfe vor, während sie doch nur ... bestätigen sollten. ... 
Dereinst versuchte der Zauberer Simon für schnödes Geld die Gabe, Wunder zu wirken, von 
den Aposteln zu erkaufen; aber der furchtbare Fluch des heiligen Petrus traf ihn für dieses 
sündhafte Ansinnen. So fluchwürdig ist auch der Brauch, für das Amt eines Bischofs oder 
Abtes Geld zu zahlen oder sich zahlen zu lassen.<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 3 berichtet später über den Reichtum der Kir-
che (x923/…): >>Superreich durch Simonie 
Der Ämterverkauf (Simonie) brachte dem Papst viel Geld und Besitztümer ein. 
Jesus kannte keine Ämter. Er stand auf gegen die Theologie und gegen das damalige Priester- 
und Pfarrertum. Deshalb setzte er auch keine Amtsinhaber ein. Die katholische Kirche machte 
das das ein wenig anders ... 
Papst Innozenz III. schuf gleich nach seinem Amtsantritt 52 neue Sekretariatsstellen, die er für 
79.000,- Goldgulden verkaufte.  
Päpste erklärten oft die verkauften Ämter ihrer Vorgänger als vakant, um sie neu verkaufen zu 
können.  
Papst Leo X. hatte 39 neue Kardinalsämter geschaffen und strich dafür 511.000,- Dukaten ein. 
Der Preis für einen Kardinalshut lag damals bei 10.000,- bis 30.000,- Golddukaten pro Exem-
plar. 
Selbst das Amt des Papstes war käuflich und ging an den Meistbietenden. Als 1492 Papst In-
nozenz VIII. starb, galt Kardinal della Rovere als der große Favorit. Er verfügte über 
1.000.000 Golddukaten von der Republik Genua und weitere 200.000 vom König von Frank-
reich, um seinem Anspruch den nötigen Nachdruck zu verleihen.  
Sein Konkurrent Rodrigo Borgia war unter vier Päpsten Vizekanzler des Heiligen Stuhls. "Die 
von ihm gebotenen Bestechungsgelder waren atemberaubend. Er verschenkte reiche Abteien, 
luxuriöse Villen und ganze Städte, um sich die Stimme eines Kardinals zu sichern." "Während 
des fünftägigen Konklaves im August 1492 operierte er mit Versprechungen auf profitable 
Beförderungen und unverhohlenen Bestechungen, um die Wahl für sich zu entscheiden. Man-
che Kardinäle wollten Paläste, andere Burgen, Land oder Geld.  
Kardinal Orsini verkaufte seine Stimme für die Burgen Monticelli und Sariani. 
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Kardinal Ascanio Sforza wollte vier Maultierladungen Silber - und das lukrative Kanzleramt 
der Kirche, um seine Zustimmung zu garantieren. 
Kardinal Colonna bekam die reiche Abtei St. Benedikt mitsamt allen dazugehörigen Domänen 
und Patronatsrechte für sich und seine Familie auf ewige Zeiten. 
Der Kardinal von St. Angelo wollte das Bistum Porto, die dortige Burg und einen Keller voll 
Wein.  
Kardinal Savelli erhielt die Civita Castellana. 
Rodrigo fehlte immer noch eine Stimme zum Sieg. Die ausschlaggebende Stimme gehörte 
einem venezianischen Mönch. Er wollte lediglich 5.000 Kronen und eine Nacht mit Rodrigos 
Tochter, der reizenden zwölfjährigen Lucrezia. Das Geschäft wurde besiegelt, und mit den 
Stimmen von zweiundzwanzig Kardinälen in der Tasche wurde Rodrigo Borgia zu Papst 
Alexander VI. gekürt." So also wirkte angeblich der "Heilige Geist"<<  
1053 
Kirchenstaat: Der Normanne Robert Guiscard besetzt im Jahre 1053 mit seinen Truppen 
sämtliche Gebiete in Süditalien.  
Papst Leo IX. wird von den Normannen gefangen genommen. 
1054 
Kirchenstaat: Da Papst Leo IX. weiterhin die Priesterehe ablehnt, kommt es im Jahre 1054 
zum endgültigen Bruch mit der Ostkirche. 
1058 
Kirchenstaat: Der Kardinalbischof Humbert von Silva-Candida (ein Berater des ehemaligen 
Papstes Leo IX.) fordert im Jahre 1058 zum radikalen Kampf gegen die Simonie auf 
(x247/16): >>Da die Simonie Ketzerei ist, besitzen die Simonisten des kirchliche Amt nicht; 
also können sie es niemandem -, umsonst oder nicht umsonst – geben. Es macht keinen Un-
terschied, ob ein Kleriker von ihnen umsonst oder gegen Bezahlung geweiht wird. Denn wer 
ein Genosse von Dieben und Räubern ist, der wird dadurch selbst zum Dieb und Räuber.  
Gänzlich zu verwerfen ist es, daß der König den Ernannten mit Ring und Stab investiert. Denn 
die Investitur ist eine geistliche Handlung: Ring und Stab sind die Sinnbilder des Hirtenamtes; 
durch ihre Übergabe wird das gesamte bischöfliche Amt übertragen. Ein Laie hat hierzu weder 
Recht noch Macht. Auf diese Weise Ernannte dürfen nicht als Bischöfe betrachtet werden.<< 
1059 
Kirchenstaat: Die Mailänder Kirchenversammlung erklärt im Jahre 1059 (x242/53): >>Bei 
einer Umfrage stellte es sich heraus, daß unter den vielen anwesenden Geistlichen kaum einer 
war, der für seine Stelle nicht Geld gezahlt hätte. Denn es war eine feste Regel, daß jeder für 
seine Weihe eine bestimmte Summe Geld bezahlte. ...<< 
Papst Nikolaus II. beschließt im Verlauf der Mailänder Kirchenversammlung im Jahre 1059, 
die Papstwahl neu zu regeln (x247/16): >>Beim Tode des Bischofs der römischen Kirche sol-
len zuerst die Kardinalbischöfe in sorgfältiger Überlegung beraten und möglichst bald die 
Kardinalkleriker heranziehen. Dann soll der übrige Klerus und dann das Volk der neuen Wahl 
zustimmen. ... 
Um die Ämterkäuflichkeit zu verhindern, kommt der Vortritt bei der Wahl eines Papstes den 
Geistlichen zu. ...  
Dabei bleibt unberührt die schuldige Ehre und Ergebenheit gegen unseren sehr geliebten Sohn 
Heinrich (IV.); der im Augenblick als König gilt, von dem wir aber hoffen, daß er mit Gottes 
Hilfe unser Kaiser sein wird. Das haben wir ihm bereits zugestanden.<< 
Papst Nikolaus II. (Papst von 1058–1061, vorher Gerhard aus Burgund, bestimmt die Kardi-
näle zu alleinigen Papstwählern) belehnt im Jahre 1059 die Normannen mit dem Herzogtum 
Apulien, Kalabrien und Sizilien. Die Normannen beenden danach die byzantinische Herr-
schaft in Unteritalien. 
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Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die "Normannen" im Mittelmeer-
raum (x812/239): >>... Ins Mittelmeer waren die Normannen bereits im 9. Jahrhundert vorge-
drungen, hatten die Küsten der Iberischen Halbinsel geplündert, wo ihnen aber die Westgoten 
und Araber mit Mut und Erfolg entgegentraten, und die Balearischen Inseln, Afrika, Italien, ja 
Griechenland und Kleinasien mit Raub und Mord heimgesucht.  
Am Anfang des 11. Jahrhunderts unterstützte eine normannische Pilgerschar aus Frankreich, 
welche die heilige Grotte am Berge Garganus besucht hatte, die Fürsten von Capua, Neapel, 
Benevent und Salerno in ihren Kämpfen ... gegen die Griechen und Sarazenen und erlangte 
durch ihre Tapferkeit und Klugheit allmählich großen Einfluß.  
1027 verlieh ihnen Herzog Sergius von Neapel einen fruchtbaren Landstrich, wo sie Aversa 
bauten und unter dem Grafen Rainulf eine unabhängige Grafschaft gründeten. Durch Zuzug 
aus der Heimat verstärkten sie sich, und namentlich unter den zehn Söhnen Tancreds von 
Hauteville dehnten sie ihre kriegerischen Unternehmungen aus. 1038 verbanden sie sich mit 
den Griechen, um den Sarazenen die Insel Sizilien zu entreißen.  
Durch ihre ritterliche Tapferkeit gelang es ihnen, die Sarazenen zu überwinden; als aber die 
Griechen ihren tapferen Bundesgenossen allen Anteil an der Beute verweigerten, bemächtig-
ten sich diese mit Waffengewalt Apuliens (1040-1043) und teilten es als erobertes Land unter 
sich, wobei sie den tapferen Wilhelm Eisenarm zum Grafen von Apulien erwählten.  
Nach Wilhelms Tod (1043) trat sein Bruder Drogo, nach dessen Ermordung der dritte Bruder, 
Humfred, an die Spitze der Normannen, die am 18. Juni 1053 in der Schlacht bei Civitella den 
Papst Leo IX. besiegten und gefangen nahmen, dann aber von dem gefangenen Papst in Bene-
vent gegen Zusicherung eines Erbzinses an den apostolischen Stuhl mit allen Ländern Unter-
italiens, die sie bereits erobert oder noch erobern würden, belehnt wurden.  
Robert Guiscard (1056-1085) eroberte das ganze Festland und nahm den Herzogstitel an, 
während sein Bruder Roger I. Sizilien den Sarazenen entriß. Rogers Sohn Roger II. vereinigte 
nach seines Vetters Bohemund Tode das gesamte normannische Gebiet und wurde 1130 von 
Papst Anaklet II. in Palermo als König von Neapel und Sizilien gekrönt. Seine Nachkommen 
haben bis 1189 das schöne Reich beherrscht, das dann an die Hohenstaufen überging. ...<< 
1073 
Kirchenstaat: Papst Gregor VII. (um 1020-1085, ehemaliger Mönch Hildebrand) wird im 
Jahre 1073 von den Kardinälen in Rom zum Papst gewählt, ohne die Wahl durch König Hein-
rich IV. bestätigen zu lassen. 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die Geschichte des Papsttums 
vom 11.-14. Jahrhundert (x812/690-691): >>(Papst) ... Die fünfte Periode reicht von Gregor 
VII. bis zur Verlegung des päpstlichen Stuhls nach Avignon, vom Ende des 11. bis zum An-
fang des 14. Jahrhunderts, und zeigt uns das Papsttum, dessen weltlicher Besitz durch die 
Erbschaft der Gräfin Mathilde vermehrt wurde, auf dem Gipfel seiner Macht und seines Glan-
zes.  
Jene neuorganisierte Papstwahl, welche Nikolaus II. unter bloß scheinbaren, auch nicht lange 
mehr gültigem Vorbehalt der kaiserlichen Rechte angeordnet hatte, sicherte der römischen 
Kirche den Besitz talentvoller Häupter und erleichterte die konsequente Durchführung eines 
und desselben Plans. Die Idee, welche sich Gregor VII. vom Papsttum gebildet hatte und die 
in vieler Beziehung auch schon von Pseudo-Isidor ausgesprochen worden war, hat eine dop-
pelte Seite, eine politische und eine kirchliche.  
Nur die erstere ist fast ganz die Erfindung Gregors. Alle früheren Verherrlicher des Papsttums 
wollten den römischen Bischof nur zum Primas der Kirche erheben; nach Gregors Plan aber 
sollte derselbe als Repräsentant Gottes auf der Erde erscheinen, von dem nicht bloß die kirch-
lichen, sondern auch die weltlichen Gewalten abhängen, dem nicht bloß die bischöfliche Au-
torität, sondern auch die Majestät der Könige ihren Ursprung verdanke.  
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Es ist die Idee einer alles umfassenden Theokratie (Gottesherrschaft), an deren Spitze der 
Papst steht, eines großen Lehnsverbandes, der allen kirchlichen und weltlichen Besitz um-
schließt, und dieser Idee gemäß handelten Gregor VII. und seine Nachfolger, wenn sie Fürsten 
bannten und absetzten, über Kronen verfügten und Länder verschenkten.  
Den ersten Schritt zum Kampf gegen die weltliche Macht tat Gregor in der Aufnahme des In-
vestiturstreites. Es handelte sich um das wichtige Kronrecht, wonach der Landesherr dem 
neuerwählten Bischof die Temporalien seiner Pfründe durch Belohnung mit Ring und Stab zu 
verleihen hatte. Was Gregor hier freilich nur anbahnen konnte, das setzte Innozenz III. zuletzt 
siegreich durch, und statt der alten feudalen Belohnung blieb dem Kaiser nichts als ein Emp-
fehlungsrecht.  
Der zweite Hauptzweck, die Unterwerfung des geistlichen Standes und aller kirchlichen Auto-
ritäten unter die Alleingewalt des Papstes, wurde bereits von Gregor VII. vollständig erreicht. 
Die Geistlichkeit wurde durch den Glaubenseid, durch den Zölibat etc. von allem Verband mit 
Staat und Familie abgelöst und zu einem großen Heer von päpstlichen Beamten umgewandelt. 
Der Papst ist nicht bloß die höchste, sondern auch die einzige ordentliche Würde in der Kir-
che, alle übrigen sind nur ein Ausfluß von ihm; er ist also nicht bloß Nachfolger des Petrus, 
sondern Stellvertreter Christi auf Erden.  
Von dieser Unterwürfigkeit legten alle Kirchenbeamten gleich bei ihrer Einführung Zeugnis 
ab: die Erzbischöfe holten in Rom das Pallium, die Bischöfe erhielten von Rom ihre Konfir-
mation, und während ihrer Amtsführung wurde ihnen das Untertänigkeitsverhältnis dadurch 
stets ins Gedächtnis zurückgerufen, daß alle einzelnen Rechte des Bischofs und Erzbischofs 
auch vom Papst in ihrem Sprengel ausgeübt wurden, er sich als Ordinarius, sie aber als Dele-
gierte hinstellte.  
Die höchste Entscheidung in kirchlichen und Ehesachen wohnte fortan dem römischen Stuhl 
bei. Was sonst jedem Bischof in seiner Diözese freistand, und zwar nur ihm allein: von 
Verbrechen zu absolvieren, von Strafen zu dispensieren, die niederen Pfründen und Benefizi-
en zu verleihen, Heilige zu kanonisieren, kirchliche Auflagen auszuschreiben, dies geschah 
jetzt ebenfalls nur kraft von Rom erhaltenen Auftrages. 
Durch die Aussendung von päpstlichen Legaten mit allgemeiner Vollmacht zur Visitation der 
Kirche setzte Gregor VII. seiner hierarchischen Autokratie die letzte Spitze auf. Wohin ein 
solcher Legat kam, war sofort jedes Recht des Ortsbischofs erloschen, und die Rechtspflege 
wie die Administration geschah im Namen des Papstes.  
Die päpstliche Universalmonarchie, wie sie während des 12. und 13. Jahrhunderts faktisch 
bestand, vielleicht die großartigste Realisierung einer Idee, welche je zur Darstellung gekom-
men ist, fand ihre Hauptträger und Vertreter nach Gregor VII. in Hadrian IV. und Alexander 
III. zu Friedrichs I. Zeit, dann in dem größten aller Päpste, dem ersten wirklichen Souverän 
des Kirchenstaates, Innozenz III., nach ihm in Gregor IX. und Innozenz IV., den furchtbaren 
Gegnern Friedrichs II., endlich in Bonifatius VIII., welcher die Grundsätze der Hierarchie in 
ihrer äußersten Konsequenz aussprach, aber auch durch einen überlegenen Gegner, König 
Philipp IV. von Frankreich, gestürzt wurde.  
Die Kaiser hatten sich beugen müssen; England, Polen, Ungarn, Bulgarien, Aragonien, Sizili-
en waren dem päpstlichen Stuhl zinspflichtige Königreiche; hätten die Kreuzzüge, an sich 
schon ein Erweis päpstlicher Macht über die Gemüter, Erfolg gehabt, so wäre auch der Orient 
tributpflichtig geworden. Die Könige der Erde nannten sich Söhne des Papstes und waren bei 
den schlechten Verfassungsverhältnissen ihrer Länder, bei der Furcht der Völker vor dem In-
terdikt, bei der Empörungslust der Vasallen gegen Könige, deren Recht und Macht fraglich zu 
werden anfing, der Obervormundschaft des Papstes fast rettungslos verfallen. ... 
Viele ... Päpste hatten übrigens Gegenpäpste zu bekämpfen, welche meist die Sache der Kai-
ser vertraten. So standen sich (z.B.) Alexander III. und Viktor IV. gegenüber, jener durch Kö-
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nig Wilhelm von Sizilien, dieser durch Kaiser Friedrich unterstützt. ...<< 
1074 
Papst Gregor VII. führt im Jahre 1074 das Zölibat ein und setzt alle verheirateten Bischöfe ab. 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über das Zölibat (x288/155-157): >>... Bestimmend für das Zölibat war zunächst der weitver-
breitete antike Glaube, der Erfolg des Rituals hänge von der priesterlichen Keuschheit ab. Ge-
schlechtsverkehr und Gottesdienst, die "Unreinheit" ehelichen Lebens und die "Heiligkeit" 
geistlichen Tuns hielt man für unvereinbar.  
Dabei rechtfertigte man die aus dem Heidentum übernommene Kontinenzforderung durch das 
Alte Testament, das alles Sexuelle vom Tempelbezirk verbannt hatte – ein kultischer Rein-
heitswahn, den das Neue Testament gar nicht kennt. Jedenfalls verlangte die Kirche im Orient, 
wo man meist bloß am Sonntag, Mittwoch und Freitag zelebrierte, nur an diesen Tagen vom 
Priester Abstinenz; im Abendland dagegen, wo die Messe täglich stattfand – zuerst in Rom -, 
drang man auf gänzliche Enthaltung in der Ehe. 
Die fast übermenschliche Entsagung sollte dem Geistlichen mehr Ansehen verschaffen beim 
Volk, sollte ihn glaub- und ehrwürdiger erscheinen lassen, als ein Idol, eine himmlische Füh-
rer- und Vaterfigur gleichsam, zu der man aufsah und von dem man sich eben deshalb auch 
beherrschen ließ – ein erst heute im vollen Abbau begriffenes Priesterimage. 
Da aber der Zwang weniger zur Keuschheit als zur Ausschweifung des Klerus führte, kann die 
kultische Motivation nicht entscheidend gewesen sein. Eine finanzpolitische kam bald hinzu: 
für die Bischöfe waren ehelose Geistliche natürlich billiger als solche mit Frau und Kindern. 
... 
Die ersten christlichen Herrscher hatten weder die verehelichten Geistlichen noch deren Fami-
lien benachteiligt. 528 aber verfügte Kaiser Justinian, wer Kinder habe (nicht: wer verheiratet 
ist!), könne kein Bischof werden. Der Grund für dieses häufig wiederholte Dekret war eindeu-
tig vermögensrechtlicher Natur. Und schon zwei Jahre darauf wandte sich Justinian auch ge-
gen solche, die nach empfangener Weihe heiraten und "mit Weibspersonen Kinder erzeugen". 
Jede nach der Ordination geschlossene Priesterehe erklärte er jetzt für ungültig und alle daraus 
hervorgehenden oder schon hervorgegangenen Nachkommen für illegitim, ja infam und ohne 
Erbrecht.  
Mitte des 6. Jahrhunderts weihte Papst Pelagius I. für Syrakrus einen Familienvater zum Bi-
schof, bestimmte jedoch, daß dessen Kinder keine "Kirchengüter" erben dürften. Die dritte 
Synode von Lyon (583) drohte mit Absetzung nur, "wenn ein Kind geboren wurde". Und mit 
fortschreitender Verchristlichung entrechtete man die Priesterdeszendenz immer mehr. 
Wichtiger aber noch als der finanzielle Faktor war den Ekklesiarchen sicherlich die ständige 
freie Verfügbarkeit über einen unbeweibten Klerus. Immerhin wußte schon Paulus: "Der Un-
verheiratete kümmert sich um die Dinge des Herrn; der Verheiratete dagegen sorgt sich um 
die Dinge der Welt, wie er seiner Frau gefalle, und ist geteilt".  
Und bis heute wurde (ungeachtet der – meist unterschlagenen – Tatsache, daß Paulus damit 
Priester selbstverständlich gar nicht meinen konnte) zur Zölibatsbegründung kein Bibelwort 
häufiger bemüht als dieses, das klar zeigt was man braucht: allzeit disponible, an keine Fami-
lie, keine Gesellschaft, keinen Staat gebundene willenlose Werkzeuge, mittels denen man 
herrschen kann. 
Als darum während des Tridentinums (1545-1563) Pius IV. die christlichen Fürsten um Ver-
besserungsvorschläge bat und der deutsche Kaiser Ferdinand I., der französische und böhmi-
sche König die Klerikerehe verlangten, widersetzten sich die Prälaten entschieden. ... 
Ein biologischer Umstand beeinflußt die Zölibatsproblematik zweifellos: die Tatsache, daß 
die Kirche fast stets alte Männer regieren. Denn mögen sie in der Jugend noch so genußfroh 
und frivol, noch so beredte Propagandisten der Klerikerehe gewesen sein, im alter müde, im-
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potent und sadistisch geworden, verlangen sie das Zölibat. 
Ein typisches Beispiel hierfür: Enea Silvio de' Piccolomini. Auf dem Konzil von Basel erin-
nerte er an verheiratete Päpste, an den beweibten Apostelfürsten Petrus und meinte: "Man hat 
den Geistlichen aus gutem Grunde die Ehe verboten, aber aus noch besserem (Grund) sollte 
man sie ihnen wieder erlauben. Doch als Papst Pius II. indizierte Enea nicht nur die von ihm 
selbst verfaßten Erotica, sondern ermahnte auch einen befreundeten Priester, der seine Dis-
pens (Befreiung) vom Zölibat begehrte, zur Kontinenz, ihm ratend, das weibliche Geschlecht 
wie die Pest zu fliehen und jede Frau für einen Teufel zu halten. ... 
Zu diesem biologischen Motiv kommt oft ein mehr psychologisches, freilich nicht nur bei 
Päpsten. Vermutet man doch (wiederum auf katholischer Seite selbst), das Eintreten zahlrei-
cher älterer Amtsinhaber für das Zölibat resultiere insgeheim aus der Vergeltungssucht, "einer 
zukünftigen Generation deshalb kein offenes und erfülltes Leben zu gönnen, weil man selbst 
darauf verzichten mußte". ...<< 
1075 
Papst Gregor VII. setzt im Jahre 1075 den von König Heinrich IV. ernannten Erzbischof 
Theobald von Mailand ab. 
Papst Gregor VII. macht im Jahre 1075 die Machtansprüche der Kirche (unabhängiges Papst-
tum, Beherrschung des Staates durch die Kirche usw.) geltend (x257/175-176): >>... 2. Der 
römische Bischof allein darf der allgemeine Bischof genannt werden. ...  
4. Sein Legat (Bevollmächtigter) soll allen Bischöfen auf dem Konzil vorsitzen, auch wenn er 
geringeren Ranges ist, und er kann über sie das Urteil der Absetzung aussprechen. 
5. Der Papst vermag Abwesende abzusetzen. ... 
8. Er allein darf sich der kaiserlichen Insignien bedienen.  
9. Des Papstes Füße allein haben alle Fürsten zu küssen. ... 
12. Ihm ist es erlaubt, Kaiser abzusetzen. ... 
19. Er selbst darf von niemandem gerichtet werden. ... 
22. Die römische Kirche hat sich nie geirrt und wird nach dem Zeugnis der Schrift nie in Irr-
tum verfallen. ...<< 
Im Dezember 1075 droht Papst Gregor VII., König Heinrich IV. wegen der eigenmächtigen 
Ernennung von Bischöfen zu exkommunizieren bzw. zu bannen. 
Papst Gregor VII. schreibt im Jahre 1075 in einem Brief an König Heinrich IV. (x247/19): 
>>Es gehört sich, daß ... du dich als Sohn der Kirche ... auf den Leiter der Kirche, das ist der 
heilige Petrus, der Fürst der Apostel, verläßt. Denn wenn du zu den Schafen des Herrn ge-
hörst, dann bis du durch das Wort und die Macht des Herrn ihm zur Weide überantwortet.  
Denn Christus selbst hat zu ihm gesagt: "Petrus weide meine Lämmer (Johannes 21, 15) und: 
"Dir sind die Schlüssel des Himmelreiches übergeben. Alles, was du auf Erden binden wirst, 
soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im 
Himmel gelöst sein." (Matthäus 16, 19).<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über die Machtansprüche der Kirche (x329/250-263): >>Wie der heilige Gregor die bisheri-
ge Rangordnung verkehrt 
Was er freilich unter Recht, Gerechtigkeit, göttlicher Rechtsordnung versteht, ist nichts ande-
res als das, was ihm nützt, als der Vorteil für Papsttum und Kirche. … Oder wie McCabe von 
Gregor sagt: "Es kümmert ihn nicht im geringsten, ob der Anspruch eines Mannes auf ein Kö-
nigreich gerecht oder ungerecht war, er nahm das geweihte Banner des Papstes an und wurde 
sein Vasall."  
Nicht das gegenwärtige Recht interessierte deshalb Gregor, sondern das Gegenteil, nicht die 
Aufrechterhaltung der herrschenden Rechtsordnung, sondern deren Umsturz. Ergo war, was er 
Unrecht nannte, "Jahrhunderte hindurch anerkanntes Recht" (Hauck). 
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Dieser schlaue Fuchs wußte selbstverständlich, daß er das Unterste zuoberst kehrte. Daß er im 
Grunde die Vergangenheit nicht brauchen konnte, nicht das bestehende Recht von Staaten und 
Völkern, daß er etwas ganz anderes wollte: das Papsttum nicht als gleichberechtigten Partner 
oder gar Diener der Kaiser und Könige, sondern als ihren Herrn. Deshalb polemisiert er so 
erpicht gegen das Herkommen.  
"Falls Du dagegen", belehrt er Bischof Wimund von Aversa, "auf das Herkommen verweist, 
so ist dazu anzumerken, daß der Herr sagt: 'Ich bin die Wahrheit und das Leben.' Er sagte 
nicht: 'Ich bin das Herkommen', sondern 'die Wahrheit'. Und gewiß ist, um ein Wort des heili-
gen Cyprian zu verwenden, jedes Herkommen, sei es auch noch so alt, noch so verbreitet, der 
Wahrheit in jedem Fall hintanzustellen und eine Gewohnheit, die im Widerspruch zur Wahr-
heit steht, zu verabscheuen ..." 
Hier läßt der Mann einmal die Katze aus dem Sack. Sonst steht da kaltschnäuzig das Gegen-
teil, erklärt er Heinrich IV., er griffe "auf die Verfügungen der heiligen Väter zurück, ohne 
etwas Neues, ohne etwas aufgrund eigener Erfindung zu bestimmen". "Deren Satzungen", 
schreibt er auch dem Bischof Heinrich von Lüttich, "bewahren und verteidigen wir, wenn wir 
in kirchlichen Angelegenheiten ein Urteil gefällt haben oder fällen; nicht Neuerungen oder 
Unsriges tragen wir vor, vielmehr befolgen und führen wir aus, was von ihnen durch Einwir-
kung des Heiligen Geistes vorgetragen worden ist." 
Seine Gegner unter den Prälaten, die Andersdenkenden, beschimpft, verketzert, verteufelt er. 
Von ihnen sagt er, den Spieß umkehrend, sie geben, vom Satan verführt, nicht nur das Gesetz 
Gottes auf, sondern lassen nicht ab, es zu bekämpfen und mit aller Gewalt umzustoßen. In 
Wirklichkeit stößt er um, jedenfalls, und darum allein geht es hier, die bisherige, die frühere 
Rangordnung.  
Denn er will anstelle der Fürsten, will über sie herrschen, weshalb er Herzöge und Könige 
schmäht, herunterputzt, sie, in einem Schreiben an Bischof Hermann von Metz, des Hoch-
muts, Raubes, der Treulosigkeit, des Mordes bezichtigt, "Verbrechen fast jeglicher Art, auf 
Betreiben des Teufels, des Fürsten der Welt"; und behauptet, sie wollten mit blinder Gier, mit 
unerträglicher Anmaßung die Menschen beherrschen - genau das, was doch (auch) er will! 
Alle Primatansprüche der Päpste aber bildeten sich erst in langen Zeiträumen heraus und wur-
den dabei immer mehr gesteigert, kannten Ehrgeiz und Machtgier dieser demütigen Diener 
Christi, dieser "Knechte der Knechte Gottes", zuletzt ja kaum noch Grenzen. 
Zunächst aber hatten sie länger als zwei Jahrhunderte nie auf einer Einsetzung durch Jesus 
bestanden, hatten sie nie darauf gepocht, Nachfolger Petri zu sein. Vielmehr kannte die ganze 
frühe Kirche keinen durch Jesus gestifteten Ehren- und Rechtsprimat des römischen Bischofs. 
Vielmehr steht ein solcher Primat im strikten Widerspruch zur Lehre aller alten Kirchenväter, 
auch der berühmtesten. Doch gab man schließlich als schon längst bestehend aus, was krasse 
Neuerungen waren und was auf Fälschungen und Lügen beruhte. 
Selbst Leo I. aber, der nicht zufällig den Beinamen "der Große" bekam und den raren Titel 
eines "Kirchenlehrers", wie nur noch ein einziger Papst, selbst Leo I., der in einer Zeit des 
politischen Zusammenbruchs den papalen Vorrang nicht hoch genug hinauftreiben, der auch, 
um beiläufig daran zu erinnern, die Juden nicht genug herabsetzen, verdammen, die "Ketzer" 
nicht genug verfolgen konnte und dem Kaiser die Religion der Liebe anpries, weil sie "die 
Macht der Waffen unüberwindlich" mache (!), selbst dieser "große" Leo buckelt vor dem Im-
perator, ja, spricht ihm Unfehlbarkeit im Glauben zu und sich die Pflicht, den kaiserlichen 
Glauben zu verkünden. 
Dennoch freilich tritt bereits unter Leo I. das Imperium des Papstes theoretisch gleichberech-
tigt neben das des Kaisers. Nur wenige Jahrzehnte später, 495, formuliert Gelasius I. die soge-
nannte Zwei-Gewalten-Lehre, über ein Jahrtausend das wohl meistzitierte Papstwort, wonach 
"zwei Dinge" die Welt regieren, die bischöfliche Autorität und die königliche Gewalt, und 
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ordnet auch die bischöfliche Macht der kaiserlichen über: - es war aus den Fiktionen seiner 
Vorgänger zusammengeschwindelt. Und widersprach natürlich kraß den wirklichen Macht-
verhältnissen. 
Während der ganzen Antike sind die Päpste den Kaisern dienstbar, von ihnen abhängig. Und 
noch unter mittelalterlichen Monarchen, unter Karl "dem Großen", den Ottonen, unter so 
manchen noch des 11. Jahrhunderts, sind sie nicht mehr als die Befehlsempfänger ihrer Gebie-
ter. 
Jetzt aber, nachdem man allein dank der Kaiser im selbstverschuldeten Sumpf, in der eigenen 
Korruptheit nicht untergegangen, nachdem man allein mit imperialem Beistand mächtiger ge-
worden war, jetzt möchte Gregor VII. sich auch die Kaiser gefügig machen, auch die Kaiser 
absolut unterordnen. Jetzt zögert er nicht, die Dinge, die Gesetze, die Geschichte, die hierar-
chischen Gegebenheiten auf den Kopf zu stellen, wofür er entweder gar keine Belege hat oder 
sie großen klerikalen Gaunerstücken entnimmt, insbesondere den berüchtigten Pseudoisidori-
schen Dekretalen, den "folgenreichsten Fälschungen" aller Zeiten. 
Der Papst, der Untergeordnete des Kaisers, macht sich zu dessen Herrn und will die Welt be-
herrschen Die weltlichen Potentaten werden von Gregor nach Kräften degradiert. Das König-
tum, erklärt er, gestützt auf Augustin, als eine Erfindung menschlichen Hochmuts, auf Antrieb 
des Teufels geschaffen. Es werde aber gar wohltätig, ordne es sich dem Klerus unter. 
Die Könige müßten den Priestern gehorchen, besonders natürlich dem Papst, dem Nachfolger 
des Petrus, der Herr und Kaiser sei neben Gott. "Wer von Petrus geschieden ist", behauptet 
Gregor VII., "vermag keinen Sieg im Kampfe, kein Glück in der Welt zu finden. 
Denn mit stahlharter Strenge zerstört und zersprengt er, was sich ihm entgegenstellt. Niemand 
und nichts ist seiner Macht entzogen." Der Bauernabkömmling aus der Toskana kann kaum 
genug betonen, "wie sehr" königliche und bischöfliche Würde differieren, wie sehr, so belehrt 
er am 8. Mai 1080 König Wilhelm I. von England, "die königliche Gewalt nächst Gott durch 
die apostolische Fürsorge und Leitung gelenkt wird" - welch ein "Abstand des höheren Ran-
ges vom niedrigeren"!  
Doch indes er dem englischen König noch zugesteht, "der allmächtige Gott" habe "die aposto-
lische und die königliche Würde, die alle anderen übertreffen, dieser Welt zu ihrer Leitung 
zugeteilt", schreibt er - Pfaffen unter sich - dem Bischof Hermann von Metz, die königliche 
Würde habe die "menschliche Hoffart" erfunden! 
Einmal vom allmächtigen Gott herrührend, einmal von menschlicher Hoffart. Die bischöfliche 
Würde, erzählt er dem Bischof, "richtete die göttliche Barmherzigkeit ein. Jene jagt unablässig 
nach eitlem Ruhm, diese sucht beständig das himmlische Leben zu erlangen." 
In Wirklichkeit suchen Bischöfe und besonders Päpste, insbesondere einer wie Gregor, nichts 
mehr als Macht, Macht, Macht. Und berichtet er, was die Bischöfe betrifft, nicht an anderer 
Stelle wieder selbst (gewiß nur von jenen, die ihm nicht passen): "Die Bischöfe aber ... setzen 
das Gesetz Gottes beinahe völlig hintan, ... streben vermittels ihrer kirchlichen Würden nur 
nach weltlichem Ruhm ..." - wie die hoffärtigen Könige?  
Und seine eigene Eitelkeit, Ruhmsucht, sein Größenwahn sind schwer zu überbieten. "Behalte 
auch im Sinn", droht er dem "Kleriker" Tedald, von Heinrich IV. 1075 zum Erzbischof von 
Mailand ernannt, "daß die Macht der Könige und Kaiser und alle Anstrengungen der Sterbli-
chen vor dem apostolischen Recht und der Allmacht des höchsten Gottes" - die erst nach dem 
apostolischen Recht rangiert - "wie Asche gelten und Spreu". 
Welch impertinenter Pfaffendünkel! Doch Gregor VII. war von der fixen Idee beherrscht, die 
speziell seine Idee war: daß der Papst der Herr der Welt sei. Denn er, der ehemalige Mönch, 
der so oft die Herrschgier anderer brandmarkte, ist herrschsüchtiger als sie alle. Jedermann 
soll ihm gehorchen und dienen, Bischöfe und Könige. Der Papst allein soll den Vorrang vor 
allen haben, den Vorrang und die Vorrechte. Im Grunde verachtet er alle und will von allen 



 14 

geachtet sein. 
Am konzentriertesten prangt sein exorbitanter Größenwahn in dem berüchtigten "Dictatus 
papae", in jenen undatierten, aber 1075 entstandenen 27 knappen, ungeordneten Pseudo-
Rechtssätzen, die vermutlich Grundlage einer neuen Rechtssammlung sein sollten. Die be-
zeichnendsten davon: 
"VII. Daß es allein ihm (dem Papst) erlaubt ist, entsprechend den Erfordernissen der Zeit, 
neue Gesetze aufzustellen, neue Gemeinden zu bilden ... 
VIII. Daß er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann. 
IX. Daß alle Fürsten allein des Papstes Füße küssen. 
XII. Daß es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen. 
XVIII. Daß sein Urteilsspruch von niemandem widerrufen werden darf und er selbst als einzi-
ger die Urteile aller widerrufen kann. 
XIX. Daß er von niemandem gerichtet werden darf. 
XXII. Daß die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist und nach dem Zeugnis der 
Schrift auch in Ewigkeit nicht irren wird." 
Sind diese Diktate auch großenteils aus früheren Texten abgeleitet, vor allem aus Fälschun-
gen, so waren doch die meisten der (hier zitierten) Sätze völlig neu, revolutionär. Gregor, des-
sen Autorschaft heute unbestritten ist, hat sie aus sich herausgesponnen und dabei sogar die 
Behauptung von der Erbheiligkeit oder Amtsheiligkeit der Päpste vertreten: "Jeder rechtmäßig 
eingesetzte römische Bischof wird zweifellos kraft des Verdienstes Sankt Peters heilig." (Die 
Kirche selber hat allerdings die meisten römischen Bischöfe nicht kanonisiert, wohl aber den 
nicht rechtmäßig, im Widerspruch sowohl zu alten Vorschriften als auch der neuesten Wahl-
ordnung von 1059 gewählten Gregor VII.) 
Der Papst also, der, ist er kanonisch gewählt, unzweifelhaft heilig wird, darf als einziger alle 
Urteile aufheben, während sein Urteil niemand widerrufen darf, wie ihn auch niemand richten 
darf. Er kann sogar Kaiser absetzen, er allein kann kaiserliche Herrscherzeichen verwenden, 
ihm allein müssen alle Fürsten die Füße küssen. Und solche Pharisäer predigen der Mensch-
heit Demut! … 
Selbstverständlich fehlen für einen derart eskalierenden Überheblichkeitswahn so gut wie alle 
historischen Belege. Die meisten dieser hypertrophen Dreistigkeiten sind aus weitgehend ge-
fälschten Traditionen abgeleitet, besonders aus Pseudoisidor, und wohl eine reichlich über-
spannte Reaktion Gregors auf den Streit mit dem deutschen König und Episkopat. Nicht von 
ungefähr hatte er kurz vorher, am 7. Dezember 1074, Heinrich IV. geschrieben, "daß Du dann 
erst die königliche Gewalt richtig wahrnimmst, wenn Du die Erhabenheit Deiner Herrschaft 
dem König der Könige, Christus, zur Wiederherstellung und Verteidigung seiner Kirche 
dienstbar machst". 
Dem König der Könige? Gregor und seinesgleichen! Mit seinesgleichen jedoch kann man 
nicht immerfort Geschichte machen, nicht über die Jahrtausende. Mit elysischen Gespenstern 
schon. Das weiß das Gelichter. Ob es selber an Gespenster glaubt, ist dabei ganz unerheblich, 
solang es die anderen daran glauben machen kann. 
Sich unterwerfen wollte Gregor indes nicht nur den deutschen Herrscher, sondern auch ande-
re, am liebsten alle. Gregor wollte in der Tat nichts Geringeres, als die gesamte Welt seinem 
Kommando unterstellen. War ursprünglich der Papst dem Kaiser unter-, dann nebengeordnet, 
so wollte Gregor nun in rücksichtsloser Verfolgung der päpstlichen Primatgelüste alle Herr-
scher sich subordinieren, wobei er bevorzugt eben auf Fälschungen zurückgreift.  
Kaiser und Könige sollten nur noch Beschützer des Papstes, Handlanger des Klerus sein, nicht 
mehr wie bisher Besitzer von Kirchen mit dem Recht der Investitur, sondern hörige Schutz-
herrn des Bischofs von Rom, Funktionäre seines Willens. Noch der niedrigste Kleriker stand 
für Gregor über allen Fürsten, Herzögen und Königen, die doch nur unterjochen konnten 
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"durch Herrschsucht, Raub, Mord, kurz durch fast alle Verbrechen". 
In der römischen Kirche aber sieht Gregor die Gerechtigkeit verkörpert und im Papst den al-
lein legitimen Gesetzgeber innerhalb der christlichen Gesellschaft. … Demgemäß schreibt er 
dem König Sven II. von Dänemark 1075: "Das Gesetz der Römischen Päpste erlangte über 
mehr Länder Geltung als das der Römischen Kaiser; in alle Welt ging ihre Stimme, und denen 
einst der Kaiser gebot, gebot nun Christus." 
Nicht genug: dem irischen König Terdelvach log Gregor vor, Christus habe Petrus über alle 
Königreiche der Welt eingesetzt, also wünsche er für Petrus und dessen Nachfolger alle Ge-
walt "in saeculo". "Das ganze Universum muß der römischen Kirche gehorchen und sie vereh-
ren. 
"Ähnlich klärt er 1079 König Alfons von Kastilien auf: "Dem heiligen Petrus hat der allmäch-
tige Gott alle Fürstentümer und Gewalten des Erdkreises unterworfen." 
Einst hatte selbst der machtbewußte Mailänder Bischof und Kirchenlehrer Ambrosius auf den 
Vorrang des Klerus nur in religiöser Hinsicht bestanden: "In Glaubensfragen sind die Bischöfe 
die Richter der christlichen Kaiser, nicht die Kaiser die Richter der Bischöfe." Jetzt bean-
sprucht Gregor auch namentlich über zahlreiche Länder die Oberherrlichkeit, und dies mit den 
abenteuerlichsten Begründungen. Über Böhmen (wo Volk und Klerus schon 1073 gegen Gre-
gors Gesandte rebellierten), weil Vorgänger Alexander II. dem Herzog Wratislaw den Ge-
brauch einer Mitra zugestanden! 
Über Rußland, weil ein verjagter Großfürst durch einen Sohn sein Land vom heiligen Petrus 
zu Lehen nehmen ließ. Über Ungarn, weil es Eigentum der römischen Kirche, ein Geschenk 
König Stefans an St. Peter sei. Sachsen hat angeblich Karl "der Große" dem heiligen Petrus 
geschenkt. Auch Korsika, das er tatsächlich seinem Machtbereich eingliedert, gehört zu den 
"karolingischen Schenkungen". Ferner beansprucht der Papst kraft des gefälschten Constitu-
tum Constantini Spanien als altes päpstliches Eigentum. 
Er beansprucht die Lehnshoheit auch über Sardinien, Dalmatien, Kroatien, über Polen, Däne-
mark, England, die er sämtlich als alten Besitz Sankt Peters ausgibt. 
Wie er denn noch König Philipp I. von Frankreich erklärt, daß sein Reich wie seine Seele in 
der Gewalt des heiligen Petrus seien und dem widerspenstigen Monarchen 1075 die Exkom-
munikation androht. 
Macht Gregor aber Lehnsoberhoheit geltend, fordert er meist kirchliche Konzessionen oder 
Kriegsdienst, außerdem mehrfach noch Zins, einen Lehnszins. So zahlten die Normannen eine 
pensio, Demetrius-Zwonimir von Dalmatien ein tributum von jährlich 200 Goldstücken, Graf 
Peter von Melgueil und andere Grafen einen census. 
Längst nicht überall freilich verfing die päpstliche Beutelschneiderei. Sardinien konnte Gregor 
sich nicht unterjochen, obwohl er mit dem Wahrmachen seiner "Drohungen" und den angebli-
chen "Eroberungsabsichten" anderer Fürsten schreckte. Ebenfalls winkten der dänische König 
und König Salomo von Ungarn ab. Auch in Spanien konnte Gregor über Aragon hinaus seine 
Dominanz nicht erweitern. Kein Glück hatte der Heilige auch in Frankreich, wo er, gestützt 
auf gefälschte Zeugnisse, wonach Karl "der Große" jährlich 1.200 Pfund für den Papst habe 
sammeln lassen, ohne jedes Gefühl für das Mögliche, eine Jahressteuer von jedem Haus for-
derte! 
Doch betrachten wir einmal die Wünsche, Behauptungen und Lügen des Heiligen Vaters et-
was genauer. 
Papst Gregor VII. erstrebt die Königsherrschaft über Frankreich, Ungarn, Spanien u.a. Der 
französische König Philipp I. (1060-1108) kümmerte sich wenig um die päpstlichen Gelüste, 
Mahnungen und Drohungen. Er übte die Investitur seiner Prälaten selber aus. Er schützte den 
Bischof von Orleans, gegen den schon Alexander II. vorgegangen war. Den Bischof von 
Beauvais dagegen ließ er durch die Gläubigen verjagen. So schimpft Gregor den König einen 
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Despoten, der dem Teufel sein Ohr leihe. Er ist für ihn "der reißende Wolf und ungerechte 
Tyrann, der Feind Gottes und der Religion", dem er "Zerstörung der Kirchen" anlastet, "Ehe-
bruch, ruchloseste Raubzüge, Meineide und vielerlei Betrug". 
Anno 1074 will Gregor zwar Philipp noch einmal gnädig sein, falls er sich fügt, falls er als 
"verlorenes und wiedergefundenes Schaf" sich erweise. "Wenn er aber, was wir nicht wollen, 
dem zuwider handelt, dann versprechen wir ihm, daß Gott (!) ihm ohne Zweifel zum Feind 
wird und die heilige römische Kirche, an deren Spitze wir, wenn auch unwürdig, stehen, und 
wir selbst ihn nach Kräften und auf jede Weise bekämpfen werden." Doch wegen mangelnder 
militärischer Macht mußte sich der Papst 1075 mit einer Banndrohung begnügen, zumal er 
auch gegen den mächtigeren deutschen König zu kämpfen begann. 
In den Bischöfen Frankreichs, die königstreu waren, sah Gregor seinerzeit "Hunde, die nicht 
zu bellen wagen" und forderte, sie sollten, "durch apostolische Vollmacht ermahnt und ver-
pflichtet", sich von der Gefolgschaft und Gemeinschaft mit dem König "völlig lossagen und in 
der ganzen Francia jeglichen öffentlichen Gottesdienst untersagen". 
Wolle er freilich auch durch einen solchen Bann nicht wieder zur Besinnung kommen, "soll es 
- so ist unser Wille - niemandem verborgen oder zweifelhaft sein, daß wir auf alle Weise ver-
suchen werden, die Königsherrschaft über Frankreich mit Gottes Hilfe seinem Besitz zu ent-
reißen". Gregor vergißt nicht, daran zu erinnern, daß der Mensch verflucht sei, der sein 
Schwert nicht blutig mache. Sollten die Prälaten jedoch zum, König stehen, werde er sie 
"selbst als Genossen und Komplizen seiner Verbrechen des bischöflichen Amtes entsetzen 
und so mit der gleichen Strafe treffen". 
Typisch ist für Gregor - wie für seine Kirche überhaupt -, aller Welt einzureden, daß Kirchen-
gegner kaum mehr als Sklaven seien, gänzlich unfrei und zugrunde gehen, indes - ausgerech-
net - die Gläubigen durch das Bekenntnis zu Papst und Christus zeigen können, "daß Ihr frei-
en Geist und freie Rede habt" und so "wie tüchtige Soldaten Christi zum Gipfel jetzigen und 
zukünftigen Ruhms erhoben werdet". 
Während Gregor die Reiche mancher Monarchen erst bei Widersetzlichkeit entreißen will, 
beansprucht er andere von vornherein. So unterrichtet er am 28. Oktober 1074 den durch er-
folgreiche Kriege gegen Byzanz und die Petschenegen hervorgetretenen ungarischen König 
Salomon: "Denn wie Du von den Großen Deines Vaterlandes in Erfahrung bringen kannst, ist 
die Königsherrschaft über Ungarn Eigentum der heiligen römischen Kirche, das einst von Kö-
nig Stephan mit allem seinem Recht und aller seiner Gewalt dem heiligen Petrus angetragen 
und ehrerbietig übergeben worden ist." 
Erstunken und erlogen. Denn nie bestand ein solches Rechtsverhältnis zwischen Ungarn und 
der römischen Kirche, auch wenn der Papst dies stets von neuem behauptet, auch ein halbes 
Jahr später gegenüber Herzog Geisa von Ungarn freiweg, um nicht zu sagen frech erklärt, "in 
Wahrheit" sei das Königtum Ungarn Eigentum "des heiligen Petrus, des Apostelfürsten". Und 
macht, was das bedeutet, Geisa auch gleich klar. "'Petrus' wird nämlich vom festen Fels abge-
leitet, der die Pforten der Hölle zerbricht sowie mit diamantener Härte zerstört und zerstreut, 
was sich ihm entgegen stellt."  
Wobei der Heilige Vater, der den Salomon immer mehr bedrängenden Geisa immer beflisse-
ner bevorzugt, ihn seiner "innigsten und väterlichsten Neigungen" versichert und, wenn auch 
etwas diplomatisch versteckt, zum Losschlagen gegen Salomon ermutigt. Denn Ungarn sollte 
ganz frei bleiben, keinem anderen Königreich unterworfen werden, nur, selbstverständlich, 
der Obergewalt seiner heiligen Mutter, der römischen Kirche. Freilich legte Geisa nach Besie-
gung seines Vetters keinen Wert mehr auf die päpstliche Lehnshoheit, ließ sich mit einer vom 
byzantinischen Kaiser Michael geschickten Krone krönen und durchkreuzte so den Hoheitsan-
spruch Gregors. 
Natürlich bringt es dieser auch nicht übers Herz, den Fürsten Spaniens zu verschweigen, daß 
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sie dem heiligen Petrus und den Päpsten unterstehen, daß Spanien der römischen Kirche gehö-
re. 
Doch zuvor verdeutlicht Gregor in einer langen Epistel vom 28. Juni 1077 erst mal allen die 
Nichtigkeit irdischen Daseins, "die Bedingtheit des Menschen, die für Könige und Arme 
gleich ist". "Setzet Eure Hoffnung nicht auf die Ungewißheit irdischer Güter." Nein, nur das 
nicht! Schafft Euch vielmehr, rät der Römer, "einen besseren und bleibenden Besitz, wo Ihr 
das ewige Leben zubringt. Hier haben wir nämlich keine bleibende Stätte ...  
Und in der Tat wißt Ihr selbst und seht täglich wie hinfällig und gebrechlich das Leben der 
Sterblichen ist." Also: "ständig" an das Letzte denken, an "die zukünftigen Gefahren", das 
strenge "Gericht", ständig sich bewußt sein, mit welcher Bitternis man "aus der gegenwärtigen 
Welt, die nichts taugt (!), scheiden und zur Fäulnis der Erde und zum Schmutz des Staubes 
zurückkehren" müsse. 
Nach solch eindringlichem Präliminare kommt Gregor zum eigentlichen: "Außerdem möchten 
wir Euch zur Kenntnis bringen, was fürwahr nicht in unserem Ermessen steht zu verschwei-
gen, ... daß nämlich die Königsherrschaft über Spanien aufgrund alter Satzungen dem heiligen 
Petrus und der heiligen römischen Kirche zu Recht und Eigentum übertragen worden ist." 
Nachweise für diese tolle Behauptung bringt der Papst freilich nicht. Das kirchliche Eigen-
tumsrecht auf Spanien, meint er, habe "allerdings bisher die Ungunst vergangener Zeiten und 
eine gewisse Nachlässigkeit unserer Vorgänger verhüllt". In seiner Megalomanie schreckt er 
nicht einmal davor zurück, die Päpste selbst zu beschuldigen.  
Doch da Gott jetzt den spanischen Fürsten den Sieg über ihre Feinde gewährte, müssen sie 
sich auch "um Wiederherstellung und Rückgabe des Rechtes und der Ehre des heiligen Petrus 
und seines heiligen und apostolischen Sitzes verdient machen"; müssen sie sich "gegenüber 
der Ehre des heiligen Petrus und Eurer heiligen Mutter, der römischen Kirche, willfährig und 
hochherzig" zeigen; müssen sie wissen, "wieviel Ihr dem heiligen Apostelfürsten Petrus 
schuldet". Und das heißt stets dasselbe: "Eure Waffen, Mittel, Macht verwendet nicht nur für 
weltliches Gepränge" (was ja ohnedies "nichts taugt"), "sondern für die Ehre und den Dienst 
des ewigen Königs." 
Waffen waren diesem Papst immer das willkommenste, falls sie für ihn fochten. Deshalb son-
dierte er auch im Januar 1075 bei dem Dänenkönig Sven Estridsen: 
"Außerdem: für den Fall, daß die heilige römische Mutterkirche Deiner Hilfe an Streitern und 
an weltlichem Schwert gegen die Gottlosen und die Feinde Gottes bedürfen sollte, möchten 
wir ebenso durch zuverlässige Botschaft wissen, welche Hoffnung wir auf Dich setzen dür-
fen." Dafür ließ er dann auch etwas springen, etwas, das ihm nicht gehörte.  
In diesem Fall offerierte er dem Dänen als Lehen Petri wahrscheinlich Dalmatien, indem er 
fortfuhr: "Auch liegt nicht weit von uns am Meer ein wahrhaft überreiches Land" "im Besitz 
feiler und feiger Ketzer, in dem wir einen Deiner Söhne zum Herzog, Fürsten und Verteidiger 
des Christentums zu machen wünschen, wenn Du ihn, wie es ein Bischof Deines Landes als 
Deine Erwägung meldete, zusammen mit einer Abteilung ihm ergebener Streiter dem aposto-
lischen Ruf zum Kriegsdienst zur Verfügung stellst." 
Da der Däne gar nicht reagierte, schrieb ihm der Papst Mitte April 1075 ohne jede Unmutsäu-
ßerung, mit der er doch sonst oft zur Hand war, noch einmal. Nur allgemein klagte er über 
gegenwärtige Könige und Vorsteher der Erde, die der Kirche nicht den nötigen Respekt zoll-
ten, ja, ihr einen bis an Götzendienst grenzenden Ungehorsam entgegenbrächten. Und kommt 
nach einigem Umwerben des Dänen zur Sache: auf das dem heiligen Petrus zustehende 
Schutzrecht für das dänische Reich, das in die Lehnszugehörigkeit zum römischen Stuhl ein-
treten sollte. 
Zur selben Zeit und in ähnlicher Absicht mischte sich Gregor VII. in Rußland ein. Und der aus 
Kiew vertriebene Großfürst scheint in seiner Not sogar den Papst um die Übertragung der 
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Herrschaft über das russische Territorium ersucht zu haben, und Gregor zögerte natürlich 
nicht, dieses der Obhut des heiligen Petrus anzuvertrauen. 
Auch England, bei dessen Eroberung 1066 der künftige Gregor VII. ja der eigentliche Draht-
zieher war, wollte er als Papst unter seine Lehnshoheit bringen. Er versicherte König Wilhelm 
ein übers andere Mal seiner besonderen Zuneigung, nannte ihn "Perle unter den Fürsten", ho-
fierte ihn als den einzigen Herrscher, der Gott und Kirche aufrichtig liebe, den einzigen Sohn 
der römischen Kirche überhaupt (!). 
Aber als Wilhelm in England erreicht hatte, was er wollte, fand er die päpstliche Komplizen-
schaft entbehrlich, und es begann eine merkliche Abkühlung des anfangs so herzlichen Ver-
hältnisses. Schon 1079 nennt Gregor den König aufgeblasen, unverschämt und frech.  
Am 24. April 1080 erinnert er ihn an die blutigen Verdienste, die er sich als Kardinal um Wil-
helms Erhebung auf den englischen Thron erworben, fordert von ihm "fromme Selbsterniedri-
gung" und verspricht dafür, er werde "in der Glorie des kommenden Gottesreiches Fürst über 
so viele Fürsten sein".  
Doch Wilhelm verlockten die jenseitigen Perspektiven nicht. Er blieb äußerlich devot, höflich, 
erinnerte den Papst, daß er dem Heiligen Stuhl nur ein jährliches Almosen, den seit langem 
üblichen Peterspfennig versprochen, nie aber den Lehnseid. 
Und als der Legat Hubertus tatsächlich diesen Eid verlangte, wies ihn Wilhelm kurz ab. Er 
habe keine Huldigung gelobt und werde sie so wenig leisten wie seine Vorgänger. Schließlich 
löste er sich ganz von Gregor, ging vielleicht gar zum Gegenpapst über. Jedenfalls endeten 
Gregors Bemühungen in England mit einem vollen Mißerfolg. Und bald ließ ihm das rasche 
Vorrücken seines großen Gegners in Deutschland nicht mehr genügend Zeit, sich um die eng-
lischen Verhältnisse zu kümmern.<< 
Der Investiturstreit  
Nachdem zwischen den Herrschern des Fränkischen bzw. Heiligen Römischen Reiches und 
der katholischen Kirche seit Gründung des Kirchenstaates durch Pippin im Jahre 754 Einver-
nehmen geherrscht hatte, kam es schließlich nach über 300 Jahren zum Bruch. Die endlosen 
Machtkämpfe zwischen Papst- und Kaisertum führten schließlich zu einer verhängnisvollen 
Schwächung des Reiches.  
Infolge der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem "Heiligen Römischen Reich" erzielte die 
katholische Kirche bis zum 11. Jahrhundert einen enormen Machtzuwachs und erwarb ein 
riesiges Vermögen (die Kirche gehörte damals zu den größten Grundbesitzern). Spätestens ab 
1075 begann ein unchristliches Machtstreben der katholischen Kirche. Die Machtgier der 
maßlosen Päpste, die vor allem ein übergeordnetes Papsttum anstrebten, und die Herrschafts-
ansprüche zahlreicher Kirchenfürsten verursachten vielerorts Kriege und dauernde Streiterei-
en, denn die meisten weltlichen Herrscher wollten sich der Kirche nicht unterordnen. 
Der deutsche Historiker Dr. Willi Eilers berichtet später über den Investiturstreit (x057/47-
48): >>Staat und Kirche standen seit dem sächsischen Kaisertum in bestem Einvernehmen. 
Der Kaiser hatte die Schutzpflicht gegenüber der Kirche übernommen und verlangte dafür das 
Aufsichtsrecht. Seit Otto I. die geistlichen Würdenträger als seine Beamte brauchte, hatte er 
sie besonders reichlich mit Gut ausgestattet. Daher beanspruchte er die Einsetzung der Bi-
schöfe und Äbte in ihre Ämter (Laieninvestitur). 
Die im 11. Jahrhundert vom Kloster Cluny (Burgund) ausgehende Reformbewegung wollte 
eine Befreiung der Kirche von allen äußeren und inneren Hemmungen. Sie erstrebte die Re-
form der Klöster und der Geistlichen (Zölibat), Unabhängigkeit der Kirche durch Beseitigung 
der Laieninvestitur und durch Anspruch auf das ausschließliche Eigentums- und Nutzungs-
recht des der Kirche von der weltlichen Macht verliehenen Gutes, ferner Freiheit der Papst-
wahl und endlich Kampf gegen die Ungläubigen. 
Heinrich III. nahm sich der Reformbewegung an, versuchte aber, das Übergewicht des Staates 
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über die Kirche, das Otto I. begründet hatte, zu erhalten. 
Nach Heinrichs frühem Tod nutzte die Kirche die Schwäche des deutschen Königtums aus; 
denn Heinrich IV. war noch ein Kind. ... Geistlicher Führer dieses Kampfes um die Vorherr-
schaft der Kirche wurde Papst Gregor VII. (1073-85). Als Heinrich IV. herangewachsen war, 
nahm er den Kampf auf und hatte als treueste Stützen den größten Teil der Geistlichkeit und 
des niederen Adels sowie die deutschen Städte auf seiner Seite. 
Die Synode von Rom schaltete durch eine neue Papstwahlordnung den Laieneinfluß aus und 
verbot die Laieninvestitur. Heinrich IV. setzte, nachdem mit der Durchführung ernst gemacht 
wurde, Papst Gregor ab, der seinerseits den deutschen Kaiser mit dem Bann belegte (1076). 
Ein Aufstand der deutschen Herzöge und ein langwieriger Bürgerkrieg waren die Folge. Um 
die Erhebung eines Gegenkönigs zu verhindern und die Gegner zu spalten, löste sich Heinrich 
vom Bann durch die Bußfahrt nach Canossa (1077). Die innerdeutschen Wirren aber dauerten 
fort. Von neuem mit dem Bann belegt, nahm Heinrich Rom ein und ließ sich von einem Ge-
genpapst krönen. Gregor starb als Verbannter; aber auch Heinrich mußte, als sein eigener 
Sohn abgefallen war, abdanken. ...<< 
1076 
Kirchenstaat: Papst Gregor VII. verhängt während der Fastensynode in Rom im Februar 
1076 den Kirchenbann, schließt Heinrich IV. aus der christlichen Gemeinschaft aus und ver-
kündet diese Entscheidung per Rundschreiben (x248/48): >>Zur Ehre und zum Schutz der 
Kirche entziehe ich im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heili-
gen Geistes, kraft der Macht und Gewalt des Apostels Petrus, dem König Heinrich, Kaiser 
Heinrichs Sohn, die Herrschaft über das Reich der Deutschen und über Italien, und löse alle 
Christen, von den Banden des Eids, welchen sie ihm geleistet haben oder noch leisten werden, 
und ich untersage jedem, ihm künftig als einem König zu dienen.<< 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die "Hierarchie" der römisch-
katholischen Kirche (x808/514-515): >>... Hierarchie (griechisch, "Herrschaft der Heiligen"), 
… Schon bei den Israeliten gab es verschiedene Priesterklassen mit besonderen Vorstehern 
und mit dem Hohenpriester als gemeinschaftlichem Oberhaupt. Aber erst die christliche Kir-
che hat den Namen und ausgebildeten Begriff gebracht, und zwar ist es die römisch-
katholische Kirche, in welcher sich eine eigentliche Hierarchie entwickelte.  
Allerdings steht auch in der griechisch-katholischen Kirche der Bischof über dem gewöhnli-
chen Priestertum; die Bischöfe stehen sich aber untereinander wesentlich gleich, nur daß die 
Patriarchen von Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem ihre Reihe eröffnen. 
Alle übrigen Rangstufen des Kirchendienstes finden nur nebenbei Berücksichtigung.  
Diese hierarchisch-episkopale Grundlage der griechischen Kirche hat indessen, wie sie den 
Gegensatz zum Luthertum und noch mehr zum Calvinismus ausdrückt, eine gewisse Annähe-
rung der anglikanischen Kirche zur Folge gehabt, als der einzigen Form des Protestantismus, 
welche mit der Behauptung, daß das bischöfliche Amt eine göttliche Institution sei, und daß 
seine Berechtigung durch die Weihe und deren ununterbrochene Sukzession (Rechtsachfolge, 
Thronfolge) erteilt und fortgepflanzt werde …  
Die protestantische Kirche verwirft die Lehre von der göttlichen Einsetzung des bischöflichen 
und priesterlichen Amtes und von besonderen übernatürlichen Gaben, welche dem Priester-
stand verliehen und durch die Weihe fortgepflanzt werden; sie kennt nur eine Ordination und 
gleiche kirchliche Befugnisse aller Geistlichen.  
Die katholische Hierarchie dagegen, wie sie sich zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert im 
Abendland entwickelte und im 12.-14. Jahrhundert ihre Blütezeit feierte, und wie sie im 
Grund als eine konsequente, durch Charakter der Persönlichkeiten und Gunst der Umstände 
getragene Entwicklung des römischen Bistums bezeichnet werden muß, bedeutet auch die 
Ansprüche und die übergreifende Macht des Klerus über die bürgerliche Gesellschaft, über 



 20 

Staat und gesamtes Weltleben.  
Der kirchenrechtliche Begriff der Hierarchie beschränkt sich allerdings auf die von Christus 
selbst den Aposteln und deren rechtmäßigen Nachfolgern gegebene Befugnis, den Gottes-
dienst zu verwalten und die Kirche zu leiten. Diese rechtmäßigen Nachfolger der Apostel bil-
den daher als Auserwählte Gottes den eigentlichen aktiven Teil der Kirche, den Klerus, wört-
lich "das Erbteil Gottes", gegenüber dem Laienstand.  
Zur Befestigung dieses Standesbegriffs dienten die Würden, Auszeichnungen, Gerechtsame 
und Privilegien, mit welchen die Geistlichkeit schon seit Konstantins Zeiten begabt worden 
ist, die besondere Kleidung und gesellschaftliche Stellung, Tonsur, Zölibat, die Übertragung 
der alttestamentlichen Vorstellung vom levitischen Priestertum auf die christlichen Priester 
und vor allem die sakramentliche Lehre und Praxis, der Meßopferdienst, namentlich das 
Dogma, daß ihr durch die Ordination ein besonderer Amtsgeist und die übernatürliche Fähig-
keit, die Sakramente zu verwalten, mitgeteilt werde. 
Diese sakramentale Gewalt hat übrigens schon die Scholastik … von der Regierungsgewalt … 
unterschieden. Jene bezieht sich nach der Lehre des römischen Katechismus auf den sakra-
mentalen, diese auf den mystischen Leib Christi, d.h. die Kirche. … Aber in beiderlei Bezie-
hung läßt sich nichts Irdisches mit der Herrlichkeit der Hierarchie vergleichen. Der römische 
Katechismus sagt: "Die Priester werden mit Recht nicht nur Engel, sondern sogar Götter ge-
nannt, weil sie Gott selbst vertreten.  
Obwohl aber die Priester zu allen Zeiten die höchste Würde einnahmen, so werden doch alle 
übrigen von den Priestern des Neuen Testaments weit an Ehre übertroffen; denn die Gewalt, 
den Leib und das Blut unseres Herrn zu opfern und darzubringen und die Sünden zu vergeben, 
übersteigt alle menschliche Vernunft und Erkenntnis, geschweige daß etwas ihr Ähnliches auf 
Erden gefunden werden könnte."  
Das Tridentinische Konzil bedroht jeden mit dem Bannfluch, welcher "leugnet, daß in der 
katholischen Kirche eine göttliche Hierarchie sei", welche besteht aus den drei göttlich einge-
setzten Stufen des Bischofs, des Priesters und des Diakons; die übrigen, nämlich die des Sub-
diakons, des Akoluthen, des Exorzisten, des Lektors und des Ostiarius, werden als wenn auch 
durch ihr Alter ehrwürdige, doch menschliche Institution angesehen. … 
Die höchste Stufe, die des Bischofs, vor der auch der Papst in Bezug auf die Hierarchia ordi-
nis nichts voraus hat, gewährt die Fähigkeit zur Firmung, zur Ordination der Kleriker und De-
gradation derselben, zur Einweihung der Kirchen, Altäre und heiligen Gefäße, zur Weihung 
des … Krankenöls, zur Salbung der Könige, zur Einsetzung der Äbte und Einkleidung der 
Nonnen. Die nächstfolgende Stufe des Priesters befähigt zur Verwaltung der übrigen, den Bi-
schöfen nicht vorbehaltenen Sakramente, namentlich des Abendmahls und der Buße.  
Die weiteren Stufen des Diakons, Subdiakons und Akoluthen beziehen sich ebenfalls vor-
nehmlich auf die Zelebration der Messe, wobei der Diakon den zelebrierenden Priester be-
dient, namentlich das Evangelium verliest, dann der Subdiakon wieder dem Diakon zur Hand 
geht, die heiligen Gefäße reinigt, Brot und Wein herbeibringt etc. und der Akoluth endlich 
beiden behilflich ist, insbesondere die Lichter bei der Messe besorgt.  
Das Geschäft des Exorzisten besteht in dem Exorzismus, das des Lektors in dem Vorlesen der 
Perikopen aus der Heiligen Schrift und endlich das des Ostiarius in der Verwahrung der Kir-
chenschlüssel. Da die untersten Stufen dieser Hierarchie meist nur als Übergangsstufen zu den 
höheren ... (Stufen) angesehen werden, so pflegen die auf jenen stehenden Personen die damit 
verbundenen Funktionen meist von anderen, die zum Teil selbst dem Stand der Laien angehö-
ren, verrichten zu lassen.  
Die Hierarchie ... gliedert sich in ... der tatsächlichen Situation nach in Papst, Bischöfe und 
Pfarrer. Der Papst gilt als das Oberhaupt der ganzen Kirche: nach dem sogenannten Papalsy-
stem wird er als unumschränkter Monarch der Kirche angesehen, dem kraft göttlicher Einset-
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zung die ganze Fülle der Kirchengewalt zustehen soll, während ihm nach dem Episkopalsy-
stem nur eine beschränkte Gewalt zur Erhaltung der Einheit der Kirche und der Vorrang vor 
den übrigen Bischöfen eingeräumt, die Regierung der Kirche aber der Hauptsache nach in die 
Hände sämtlicher Bischöfe oder der allgemeinen Konzile gelegt wird.  
Dem Papst zur Seite stehen mehrere Regierungs- und Justizkollegien, ... und das Kardinalkol-
legium nebst den Kongregationen. Auf den Papst folgen die Patriarchen, ... dann die Primaten 
oder ersten Bischöfe der einzelnen Staaten, denen bei Nationalkonzilen der Vorsitz zusteht.  
Wichtiger als diese Zwischenstufen sind die weiter abwärts folgenden Stufen der Erzbischöfe 
oder Metropoliten, die eine gewisse Kirchengewalt in einer aus mehreren bischöflichen 
Sprengeln bestehenden Provinz ausüben, und der Bischöfe, welchen die Kirchengewalt in ei-
nem Sprengel zukommt, und denen die Konsistorien, ... als Regierungskollegien ... sowie die 
Domkapitel nach Art des Kardinalkollegiums zur Seite stehen.  
An die Bischöfe schließen sich die geringeren Prälaten an, welche entweder über einen in kei-
nem bischöflichen Sprengel liegenden Distrikt oder über eine ... in einem bischöflichen 
Sprengel liegende ... Kirche (Kloster) eine gewisse Kirchengewalt, wie z.B. die Äbte, aus-
üben. Die unterste Stufe dieser Hierarchie nehmen die Pfarrer ein, d.h. die Priester, denen ... 
das Amt der Seelsorge übertragen ist. ...<< 
1077 
Kirchenstaat: Der deutsche König Heinrich IV. muß sich dem Papst Gregor VII. beugen und 
vom 25. Januar bis zum 28. Januar 1077 einen demütigenden Bußgang nach Canossa antreten. 
Als der König trotz winterlicher Kälte barfuß im Bußgewand vor der Burg des Papstes in Ca-
nossa erscheint, wird der Bann zwar aufgehoben, aber Heinrich IV. muß danach seine bisheri-
ge Machtstellung in harten Kämpfen zurückerobern.  
Die königsfeindlichen deutschen Fürsten wählen noch vor der Aufhebung des Kirchenbannes 
Herzog Rudolf von Schwaben im Jahre 1077 in Forchheim zum Gegenkönig. König Heinrich 
IV. setzt daraufhin nach seiner Rückkehr Rudolf von Schwaben und zwei weitere Herzöge ab. 
Papst Gregor VII. schreibt über den Bußgang nach Canossa (x217/19): >>Drei Tage lang 
stand er (Heinrich) hier vor dem Burgtore, hatte jedes Abzeichen seiner königlichen Würde 
abgelegt, wartete barfuß und im Leinenkleid kläglich drei Tage lang und ließ nicht eher davon 
ab, unter vielen Tränen die tröstliche Hilfe der apostolischen Erbarmung anzuflehen, bis er 
alle, die zugegen waren und die davon hörten, zu solch innigem Mitleid und Erbarmen beweg-
te, daß sie mit vielen Bitten und Tränen für ihn eintraten und Unsere ungewöhnliche Härte gar 
nicht begreifen konnten, ja, einige riefen, das sei nicht der Ernst apostolischer Strenge, son-
dern grausame und wilde Tyrannei.  
Endlich durch seine beharrliche Reue und die so eindringliche Fürbitte aller Anwesenden 
überwunden, lösten Wir ihn schließlich vom Bande des Bannes und nahmen ihn in die Ge-
meinschaft und in den Schoß der heiligen Mutter Kirche auf. ...<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über den Bußgang nach Canossa im Januar 1077 (x329/281-290): >>… Die Front des deut-
schen Episkopats aber weichte jetzt auf, womit Gregor gerechnet hatte. Die Majorität, von 
zwei päpstlichen Legaten überschüttet mit Belegen "aus verfälschter Geschichte und erfunde-
nen Urkunden in Menge" (Haller), fiel vom König ab. Einer nach dem anderen gab klein bei, 
zuerst Otto von Konstanz, dann der Mainzer Metropolit Siegfried, darauf die Oberhirten von 
Kamerijk, Lüttich, Münster und Speyer, dazu viele Äbte. Manche, wie Bischof Hermann von 
Metz, ließen Heinrichs hohe sächsische Gefangenen frei.  
Andere, wie Bischof Pibo von Toul und Huzmann von Speyer, krochen gar in Rom zu Kreuz. 
Auch die Opposition der Fürsten wuchs, zumal in Sachsen; doch auch die Herzöge von 
Schwaben, Bayern und Kärnten erklärten, Heinrich nicht mehr als König anzuerkennen, sei er 
nicht bald vom Bann gelöst. Fürsten und Kirchenfürsten suchten Kontakt zum Papst, der be-
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reits die Wahl eines anderen Königs erwog, der immer mehr obenauf kam, mit jedem Erfolg 
schroffer wurde, das Kesseltreiben dirigierte, im nächsten Jahr sogar selbst nach Deutschland 
reisen wollte, um ein schiedsrichterliches Urteil zu sprechen, das, wie die Dinge nun einmal 
lagen, nur auf Heinrichs Absetzung oder totale Unterwerfung hinauslaufen konnte.  
Dabei wollte der streitbare Gregor, wie er "hoch und niedrig im deutschen Reich" versichert, 
"auch Widriges und, wenn nötig, selbst den Tod für die Freiheit der heiligen Kirche und das 
Wohlergehen des Imperium" ohne Zögern auf sich nehmen. 
Canossa 
In diesem äußerst bedrohlichen Augenblick entschloß sich der König zu einem überraschen-
den Coup, einem der berühmtesten Fürstenwege und -auswege der Weltgeschichte, zur Flucht 
nach vorn, zur Verhinderung des Papstbesuches in Deutschland durch seine Lösung vom 
Bann und seine Wiederaufnahme in die Kirche. 
Mitte Dezember 1076 brach Heinrich von Speyer auf, reiste, da ihm die Fürsten Rudolf, Welf 
und Berchtold die Alpenpässe sperrten, durch Burgund, dessen Grafen ihm verwandtschaftlich 
verbunden waren, und überschritt dann, wofür ihm seine Schwiegermutter, die Markgräfin 
Adelheid von Turin, unverschämte Zugeständnisse abtrotzte, mitten im eisigen Winter, an der 
Seite seiner Frau, seines noch nicht dreijährigen Söhnchens Konrad und verhältnismäßig we-
niger Getreuer den Mont Cenis, teilweise mehr kriechend als steigend, die Königin und ihre 
Frauen angeblich auf Ochsenhäuten gezogen. Die meisten Pferde gingen zugrunde. 
Die deutschen Großen hatten Gregor mehrmals gebeten, zu ihnen zu kommen, zuletzt bis zum 
2. Februar 1077 auf einem im August anberaumten Reichstag. Der Papst hatte sich beeilt, so 
sehr er konnte, wobei ihm das Geleit seine junge Freundin, die toskanische Markgräfin gab. 
Doch als er bereits bis Mantua gekommen, wich er beim Nahen Heinrichs auf Mathildes Burg 
Canossa aus, eine uneinnehmbare Bergfeste am Nordabhang des Apennin (bei Reggio), von 
der heute nur noch Ruinen stehen. Der König bezog alsbald die in der Nähe liegende Burg 
Bianello, ebenfalls im Besitz Mathildens, seiner Cousine, und eröffnete die Verhandlungen 
mit dem Papst, die man dann auf dem benachbarten Kastell Montezane fortsetzte. 
Da die Sache, deren Verlauf im Dunkel liegt, nicht voranging, erschien Heinrich, ungeladen 
und unaufgefordert, am 25. Januar 1077 im Büßergewand vor dem inneren Burgtor von Ca-
nossa, kam so an den beiden darauffolgenden Tagen wieder und erhielt endlich, vermittelt vor 
allem wohl durch des Königs Verwandte, die Burgherrin Mathilde, und den Abt Hugo von 
Cluny, den Papstbegleiter und Taufpaten Heinrichs, nach Regelung der Lossprechungsbedin-
gungen von dem durch seine Umgebung gedrängten Gregor die Rekonziliation.  
Doch nicht nur der König wurde so förmlich wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenom-
men, sondern auch die anderen vom Bann Gelösten: der Erzbischof Liemar von Hamburg-
Bremen (1072-1101) - zeitlebens einer der verläßlichsten und tatkräftigsten Getreuen Hein-
richs IV., … die Bischöfe Werner von Traßburg, Burchard von Lausanne, Burchard von Ba-
sel, Eberhard von Naumburg. Der Papst erteilte ihnen in der Burgkapelle den Friedenskuß, 
dem König die Kommunion, was abermals dessen Wiederaufnahme in die Kirche beweist. 
Canossa - fraglos einer der berühmtesten Namen deutscher Geschichte, eines der bekanntesten 
Stich- und Reizworte darin, ein Weltanschauungsschlagwort beinah ohnegleichen, immerfort 
zitiert etwa Bismarcks "Nach Canossa gehen wir nicht", stets wieder thematisiert in Schau-
spielen, Romanen, Gedichten, bis hin zu den Strophen: 
"Auf dem Schloßhof zu Canossa Steht der deutsche Kaiser Heinrich, Barfuß und im Büßer-
hemde, Und die Nacht ist kalt und regnerisch. Droben aus dem Fenster lugen Zwo Gestalten 
und der Mondschein Überflimmert Gregors Kahlkopf und die Brüste der Mathildis." 
Natürlich: Heine. Und schon in der dritten Zeile seines sechsstrophigen Namensvetters "Hein-
rich" kommt jenes Wort, um das herum neuerdings Aulo Engler gleichsam ein ganzes Buch 
schrieb: "Canossa. Die große Täuschung", worin er zeigen will, daß alles ganz, ganz anders 
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war, als es die Welt, einschließlich der Geschichtswissenschaft, nun bald ein Jahrtausend lang 
glaubt. Und so ganz, ganz falsch scheint das gar nicht zu sein, was in Englers Buch steht, 
vielmehr im wesentlichen überzeugend, bei manchen Unrichtigkeiten, die es enthält - wie je-
des Geschichtswerk. 
Canossa ... Was sich seitdem beim Erklingen dieses Namens in den Köpfen Ungezählter aus 
so vielen Jahrhunderten spiegelt, ist das Bild des vor dem Papst zu Kreuze kriechenden deut-
schen Königs: drei Tage wie der letzte Hundsfott büßend in Eis und Schnee. 
Kann das so gewesen sein? 
Schauen wir uns den Vorgang bei dem wohl bekanntesten zeitgenössischen Annalisten an, der 
darüber berichtet, bei Lampert von Hersfeld. Er schreibt: 
"Da kam der König, wie ihm befohlen war, und da die Burg von drei Mauern umgeben war, 
wurde er in den zweiten Mauerring aufgenommen, während sein ganzes Gefolge draußen 
blieb, und hier stand er nach Ablegung der königlichen Gewänder ohne alle Abzeichen der 
königlichen Würde, ohne die geringste Pracht zur Schau zu stellen, barfuß und nüchtern vom 
Morgen bis zum Abend, das Urteil des Papstes erwartend. 
So verhielt er sich am zweiten, so am dritten Tage. Endlich am vierten Tag wurde er zu ihm 
vorgelassen, und nach vielen Reden und Gegenreden wurde er schließlich unter folgenden 
Bedingungen vom Bann losgesprochen ..." 
Beiseite, daß sich über Details nichts Genaues ermitteln läßt, daß wir sicher weder wissen, wo 
Heinrich noch wo sein Gefolge sich aufhielt, und beiseite auch, daß der König nicht auf Be-
fehl des Papstes oder von sonst wem kam - "Heinrich kam", kommentiert Wolfgang Dietrich 
Fritz, "während oder nach den Verhandlungen, jedenfalls aber nicht befohlen, sondern aus 
eigenem Entschluß". Doch dies alles beiseite, behauptet der Hersfelder Mönch, Heinrich stand 
vor Canossa drei Tage lang "barfuß und nüchtern vom Morgen bis zum Abend, das Urteil des 
Papstes erwartend". 
Nun bezeichnen Lamperts Annalen zwar "einen Höhepunkt mittelalterlicher Geschichtsschrei-
bung" (Struve), sind aber teilweise recht phantasievoll und vor allem ausgesprochen königs-
feindlich. Gibt es doch kaum eine Schändlichkeit, die er Heinrich IV. nicht zutraut oder an-
hängt. "Denn der Zügellosigkeit des Königs setzte weder die Vernunft ein Ziel, noch sein zu-
nehmendes Alter, noch der Tadel irgendeines Freundes, er wurde vielmehr von Tag zu Tag 
schlechter, zerriß alle Bande menschlicher, um nicht zu sagen, christlicher Scheu und stürzte 
sich Hals über Kopf in jedes Verbrechen ..." 
Dementsprechend zeigt Lampert jetzt eben Heinrich möglichst würdelos, drei Tage lang bar-
fuß von Morgen bis Abend in Schnee und Eis. War doch Januar, Wintermitte. Und welch ein 
Winter! Sozusagen ein Jahrhundertwinter. Lampert selbst berichtet, daß der Rhein von Mitte 
November bis fast Anfang April zugefroren und für Fußgänger passierbar war. Doch nicht nur 
Deutschland, ganz Europa erstarrte im Frost. Auch Italien. Auch der Po war zu. Canossa aber 
lag sechshundert Meter hoch. Und da soll Heinrich ...? Noch dazu nüchtern! Noch dazu drei 
Tage lang! Kaum ein, zwei Stunden hätte er das ohne schwere Schäden ausgehalten. Darauf 
insistiert Aulo Engler, obwohl es eigentlich auch so klar sein sollte. 
Nun streute freilich nicht nur Lampert seine Meldung aus, sondern auch unsere Hauptquelle, 
der noch königsfeindlichere Papst. Denn sobald Heinrich nicht mehr für ihn brauchbar schien, 
nicht mehr, wie noch im Juli 1075, sein "vortrefflichster Sohn" war oder, wie noch wenige 
Monate zuvor, sein "innigstgeliebter Sohn", als er ihm nicht mehr schrieb, "wie sehr ich Dich 
liebe", sondern als Heinrich plötzlich "Gutes mit Bösem" vergalt, "unerhörte Schlechtigkei-
ten" beging und Gregor selbst, soweit möglich, noch machtbesessener wurde, da malte er, in 
der ihm eigenen, durchaus gemessen wohlbedachten Form, der Welt und im besonderen allen 
seinen "Lieben" in Deutschland ein Bild von der erbärmlichen Demütigung des Königs vor, 
alles natürlich, wie er betont, "in ungeschminkter Wahrheit". Und diese kurze Schilderung 
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prägte die Szene und Geschichte von Canossa bis heute. 
Schon bevor er Italien betrat, sagt Gregor von Heinrich, sandte er "untertänig Boten zu uns 
voraus und bot an, Gott, dem heiligen Petrus und uns in allem Abbitte zu leisten, und ver-
sprach zur Besserung seines Lebens völligen Gehorsam zu wahren, sofern er nur Losspre-
chung und die Gnade des apostolischen Segens zu erlangen verdiene".  
Und in Canossa, behauptet der Papst im Januar 1077, also offenbar sofort nach dem Vorfall - 
"allen Erzbischöfen, Bischöfen, Herzögen, Grafen und sonstigen Fürsten des Königreiches der 
Deutschen" noch Gruß und apostolischem Segen zuvor -, in Canossa "harrte er während dreier 
Tage vor dem Tor der Burg ohne jedes königliche Gepränge auf Mitleid erregende Weise aus, 
nämlich unbeschuht und in wollener Kleidung, und ließ nicht eher ab, unter zahlreichen Trä-
nen Hilfe und Trost des apostolischen Erbarmens zu erflehen, als bis er alle, die dort anwe-
send waren und zu denen diese Kunde gelangte, zu solcher Barmherzigkeit und solchem 
barmherzigen Mitleid bewog, daß sich alle unter vielen Bitten und Tränen für ihn verwandten 
und sich fürwahr über die ungewohnte Härte unserer Gesinnung wunderten; einige aber klag-
ten, in uns sei nicht die Festigkeit apostolischer Strenge, sondern gewissermaßen die Grau-
samkeit tyrannischer Wildheit. 
Schließlich wurden wir durch seine ständige Zerknirschung und solches Bitten aller Anwe-
senden besiegt, lösten endlich die Fesseln des Anathems und nahmen ihn wieder in die Gnade 
der Gemeinschaft und den Schoß der heiligen Mutter Kirche auf, nachdem wir von ihm die 
Sicherheiten erhalten hatten, die unten aufgeführt sind." 
Papst Gregor VII. mutet somit als erster seinem Gegenspieler in jenen extrem eisigen Januar-
tagen die dreitägige unbeschuhte Prozedur vor Canossa zu, wobei dieser "unter zahlreichen 
Tränen Hilfe und Trost des apostolischen Erbarmens" erflehte, bis schließlich auch alle ande-
ren weinten, "alle, die dort anwesend waren", bis "alle unter vielen Bitten und Tränen für ihn" 
eintraten, bis die "ständige Zerknirschung" des bösen, aber so hart büßenden Königs den alles 
in der Hand habenden Papst weich kriegte. 
Etwas dick aufgetragen, oder? 
Jedenfalls entsprach es nicht der Situation, weder der klimatischen noch der politischen. Ge-
wiß brauchte der König die päpstliche Absolution, wollte er nicht Thron und Reich riskieren 
und vielleicht noch mehr. Doch Gregor, dem Priester, blieb gar nichts anderes übrig, als dem 
büßenden Sünder die Lossprechung zu erteilen, um nicht jede Glaubwürdigkeit vor der 
christgläubigen Welt zu verlieren. 
Außerdem hatte der Papst politisch in Italien gerade nicht viel zu sagen. Die paradoxe Situati-
on war eingetreten, daß er zwar in Deutschland, wo Heinrich vor dem Ruin stand, fast alle 
Trümpfe in der Hand hielt, der deutsche König jetzt aber Italien weit mehr dominierte als sein 
Gegner. Alles zeigte sich hier königfreundlich, und bald verfügte er auch über eine ansehnli-
che Truppe. Sogar Lampert gibt zu, sobald sich die Kunde in Italien verbreitete, der König sei 
gekommen, "da strömten alle Bischöfe und Grafen Italiens um die Wette zu ihm, empfingen 
ihn, wie es sich für die königliche Würde geziemt, mit höchsten Ehren, und innerhalb weniger 
Tage scharte sich ein unermeßlich großes Heer um ihn.  
Sie hatten nämlich schon von Anbeginn seiner Regierung sein Erscheinen in Italien herbeige-
sehnt, weil das Land ständig durch Kriege, Aufstände, Raubzüge und mannigfaltige private 
Fehden beunruhigt wurde, und weil sie hofften, alles, was sich ruchlose Menschen wider Ge-
setze und Rechte der Vorfahren herausnahmen, werde durch das Einschreiten der königlichen 
Amtsgewalt abgestellt werden. Weil sich außerdem das Gerücht verbreitet hatte, er eile voll 
Zorn herbei, um den Papst abzusetzen, freuten sie sich außerordentlich, daß ihnen Gelegenheit 
geboten werde, sich an dem, der sie schon vor langer Zeit aus der Kirchengemeinschaft ausge-
schlossen hatte, für ihre Entehrung gebührend zu rächen." 
Und am 1. Oktober bekennt Gregor selbst "allen Getreuen des heiligen Petrus im deutschen 
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Reich": "alle Lateiner, so viele ihrer sind, spenden bis auf sehr wenige der Sache Heinrichs 
Beifall und verteidigen sie, während sie mich übergroßer Härte und Unbarmherzigkeit ihm 
gegenüber zeihen." 
Rudolf von Rheinfelden wird Gegenkönig Der Bußakt von Canossa war zwar nach mittelalter-
licher Anschauung, wie jede Kirchenbuße, keine Schande, doch die Schwäche des Königtums 
gegenüber dem Papsttum offenkundig, sein theokratischer Glanz gewaltig angeschlagen, Ca-
nossa ohne Zweifel ein epochales Ereignis, was die Übertreibungen des Papstes ja gerade si-
gnalisieren sollten. 
Heinrich hatte die Arme-Sünder-Rolle gespielt, der abgebrühte Gregor sogar Tränen vergos-
sen, worüber er beinah täglich nach Bedarf verfügte, besonders bei der Messe. Waren es Trä-
nen der Rührung? Der Freude? 
Das Königtum hatte sich bis in den Staub vor ihm gedemütigt, und diese Niederlage war un-
auslöschlich und folgenreich, der Anspruch des Papstes, auch den König absetzen zu können, 
grundsätzlich anerkannt.  
Auf der anderen Seite aber erwies sich dessen kläglicher Kotau, zumindest kurzfristig gese-
hen, als taktisch vorteilhaft; kein "Geniestreich", doch ein guter Schachzug, ein kühner Coup. 
Er hatte Heinrich Luft verschafft, ihn wieder aktionsfähig gemacht und den Augsburger Ge-
richtstag, die bedrohliche Zusammenkunft Gregors mit den Antiheinricianern in Deutschland, 
verhindert, ja, diese hatten nun überhaupt keine moralische Rechtfertigung mehr, zumal der 
Papst, zumindest faktisch, Heinrich als König anerkannt und mit seinem Segen entlassen hat-
te. Ein Teil der Fürsten schlug sich somit wieder auf seine Seite. 
Nur eine radikale Gruppe widerstand weiter, darunter besonders viele Prälaten, die Oberhirten 
von Mainz, Salzburg, Magdeburg, Halberstadt, Worms, Würzburg, Passau. Sie, Otto von 
Northeim und die süddeutschen Herzöge erhoben am 15. März 1077 in Forchheim den 
Schwabenherzog Rudolf von Rheinfelden zum König. Die Wahl, in Anwesenheit zweier 
päpstlicher Legaten erfolgt, war vornehmlich eine Pfaffenwahl, der hohe Klerus bildete ein-
deutig die Mehrheit, er wählte auch zuerst, und Erzbischof Siegfried I. von Mainz, im Jahr 
zuvor von der königlichen zur päpstlichen Partei gewechselt, leitete die Sache. 
Am 26. März wurde Rudolf, wieder in Anwesenheit der römischen Legaten, von Erzbischof 
Siegfried in Mainz gekrönt, und wenige Jahre später krönte Siegfried in Goslar den Gegenkö-
nig Hermann von Salm. Wenn Gregor auch eine Verschiebung der Wahl bevorzugt hätte und 
die offizielle Anerkennung Rudolfs noch vermied: der neue König galt allgemein als Kandidat 
der Kirche, er stand ihren Reformbestrebungen sehr nahe, versprach dem Papst Gehorsam und 
sicherte die kanonische Wahl der Bischöfe zu. 
Die Investitur als solche freilich gab auch er nicht preis. Von der bischöflichen Regentschafts-
regierung (1063) durch Übertragung der Abtei Kempten auf Reichskosten begünstigt, hatte er 
wiederholt die Fronten vertauscht. Und obschon verwandtschaftlich den Saliern verbunden 
und von ihnen gefördert, wurde er mehrfacher Anschläge auf den König bezichtigt.  
Zwar söhnte er sich 1072 und 1074 mit ihm aus, schloß sich 1076 aber wieder der Fürsten-
Fronde an, die Heinrich die Alpenpässe sperrte, und erstrebte dann ohne Zweifel selbst die 
Krone, obwohl er sich scheinbar nur gezwungen der offensichtlich gut vorbereiteten Wahl 
stellte. In Wirklichkeit war für ihn schon vorher im Kloster Ebersheimmünster, dem Abt 
Adelgaud, ein Verwandter Rudolfs, vorstand, insgeheim eine Krone gefertigt worden. 
Gemeinsam mit den rebellischen Großen hatte der Papst den Bürgerkrieg nach Deutschland 
gebracht und dabei den Vorteil, vor dem Eingreifen deutscher Waffen in Italien sicher zu sein, 
solange die päpstliche Partei König Heinrich in Schach hielt. Die Spaltung ging durch das 
ganze Reich, trennte Bistümer und Klöster; Bischöfe und Gegenbischöfe, Äbte und Gegenäbte 
standen einander gegenüber, die "Königlichen" und die "St. Peters Getreuen".  
Das deutsche Volk aber, jedenfalls die Unterschicht, vor allem Bauern und Städter im Süden 
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und im Rheingebiet, doch auch der niedere Adel, wohl ein Teil sogar des niederen Klerus, 
hielt überwiegend zu Heinrich, von ihm offenbar Ruhe und Sicherheit erhoffend. Auch man-
che Prälaten ergriffen seine Partei, wie die Bamberger Bischöfe Hermann I. und Rupert. 
Noch bei Rudolfs Krönungsfeier in Mainz, am 26. März 1077, kam es dort zu einem bewaff-
neten Aufstand der mit Heinrich sympathisierenden Bürgerschaft. 
Ihr Angriff konzentrierte sich auf die Pfalz und zumal den Dom, wobei nicht wenige Höflinge, 
vor allem aber über hundert Städter umgekommen sein sollen. Noch am nächsten Tag dauerte 
das Blutbad an. Erzbischof und Gegenkönig mußten fliehen. Worms verschloß Rudolf die 
Tore, Würzburg wehrte sich verzweifelt. Zuletzt zog er sich nach Sachsen zurück, seiner künf-
tigen Machtbasis. Und Heinrich setzte ihn auf einem Hoftag in Ulm Ende Mai 1077 als Her-
zog von Schwaben ab.  
Ebenso verloren die Herzöge Welf und Berthold Ämter wie Lehen und verfielen der Todes-
strafe. Beide bekamen vom König etablierte Kontrahenten. Doppelbesetzungen waren ja auch 
auf Bischofsstühlen nicht selten. Wie man bei einem gewissen Komiker, klagt ein zeitgenössi-
scher Chronist, "'Alle sind wir gedoppelt' liest, so sind die Päpste gedoppelt, die Bischöfe ge-
doppelt, die Könige gedoppelt, die Herzöge gedoppelt!"<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 86 berichtet später über die Machtansprüche 
der Kirche (x924/…): >>Die Kirche beansprucht die Oberherrschaft 
Das "Heilige Römische Reich Deutscher Nation" war auch sonst ein Staat nach dem Ge-
schmack der Prälaten. Viele Staatsbeamte waren Mönche oder Priester, die Erzieher der Kai-
ser ohnehin. Bistümer und Klöster erhielten reichlich Grundbesitz und Einnahmen - die Kir-
che des Mittelalters besaß in fast allen Ländern Europas ein Drittel oder mehr des Grundbesit-
zes. (Noch heute sind die Kirchen größte private Grundbesitzer in Deutschland. Daß dieser 
Besitz zu großen Teilen durch Ausbeutung entrechteter Bauern, durch Erbschleicherei und 
Urkundenfälschung zustande gekommen ist, interessiert bis heute kaum jemanden.)  
Öffentlicher Appelle zur Vernichtung der Ketzer bedurfte es da bald nicht mehr. Die Kaiser 
gehorchten auch so. So gab Kaiser Heinrich II. (auch er ein "Heiliger") 1007 in Frankfurt auf 
einer Kirchensynode bekannt, er werde ein neues Bistum in Bamberg einrichten. Als einen der 
Hauptgründe für diese Tat vermerkt das Protokoll: "... daß das Heidentum der Slawen ver-
nichtet werden und der Name Christi dort für immer in feierlichem Andenken stehen soll." In 
der Bamberger Gegend lebten damals noch viele Slawen.  
Muß man sich wundern, wenn es in Deutschland heute wieder extreme rechtsradikale und 
fremdenfeindliche Bewegung gibt - in einem Land, in dem die Vernichtung von Fremden und 
Andersgläubigen (die Slawen waren überwiegend "Heiden") die Heiligsprechung des Verant-
wortlichen und dessen bis heute andauernde Belobigung zur Folge hat? 
Doch die Kirche wäre nicht die Kirche, wenn sie sich mit einer einflußreichen Stellung ge-
genüber den Herrschenden begnügen würde. Sie strebte nach mehr. Noch betrachtete nämlich 
der jeweilige Kaiser die Bischöfe seines Landes als seine Gefolgsleute, die ihm zu Diensten 
zu sein hatten. Doch Papst Gregor VII. (1075-1085) wollte diese Rechtslage verändern und 
begann deshalb den Investiturstreit mit dem Kaiser: Er wollte über die Einsetzung neuer Bi-
schöfe selbst entscheiden. Er war sogar von seinem Recht überzeugt, die weltlichen Fürsten 
nach Belieben ein- und absetzen zu können.  
Bischöfe, Priester und Mönche hetzen nun in Deutschland gegen Kaiser Heinrich IV. (1065-
1106) und die zu ihm haltenden Kleriker, und sie treiben das Land in einen blutigen Bürger-
krieg. Nur der Gang nach Canossa (1077), ein politisch kluger Schachzug, rettet Heinrich vor 
dem völligen Untergang. Das Wormser Konkordat (1122) brachte einen weiteren Machtver-
lust für den Kaiser - er hatte keinen Einfluß mehr auf die Wahl der Bischöfe, durfte sie gerade 
noch als weltliche Lehensnehmer in ihr Amt einführen.  
Als dann Papst Innozenz III. (1198-1216) dem Patriarchen von Konstantinopel schrieb, der 
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Herr habe "dem Petrus nicht nur die Leitung der ganzen Kirche, sondern die der ganzen Welt 
hinterlassen", hatte er den Gipfel der Macht erreicht: "Niemals wieder besaß das Papsttum 
eine Machtfülle wie unter Innozenz III." - auch wenn hundert Jahre später (1302) Bonifaz 
VIII. noch eins draufsetzte: Es sei "für jede Kreatur heilsnotwendig, dem römischen Pontifex 
zu unterstehen". …<< 
1080 
Kirchenstaat: Im März 1080 verbannt Papst Gregor VII. den deutschen König Heinrich IV. 
erneut aus der christlichen Gemeinschaft und erkennt Rudolf von Schwaben zum König an. 
Deutsche und italienische Bischöfe wählen im Juni 1080 Erzbischof Wibert von Ravenna zum 
Gegenpapst. 
Im Oktober 1080 kommt es zwischen König Heinrich IV. und dem Gegenkönig zur Entschei-
dungsschlacht an der Elster. Rudolf von Schwaben fällt in dieser Schlacht. 
1084 
Kirchenstaat: König Heinrich IV. wird nach der Vertreibung des Papstes Gregor VII., der zu 
den Normannen flieht, im März 1084 in Rom zum deutschen Kaiser gekrönt.  
1088 
Kirchenstaat: Papst Urban II. (1088–1099) akzeptiert im Jahre 1088 das Staatskirchentum 
der Normannen in England, Unteritalien und Sizilien. 
1140 
Kirchenstaat: Der italienische Theologe und Kanonist Gratian (um 1100 bis um 1160) 
schreibt um 1140 in seinem kanonistischen Lehrbuch "Decretum Gratiani" über die Verfol-
gung von Ketzern (x240/58): >>... Ich weise darauf hin, daß die Aussage des Hieronymus (la-
teinischer Kirchenvater), nach der die Kirche niemanden verfolgen dürfe, nicht so zu verste-
hen ist, daß die Kirche überhaupt niemanden verfolgen darf.  
Sondern: sie darf niemanden zu Unrecht verfolgen. Man macht sich nämlich nicht bei jeder 
Verfolgung schuldig.  
Im Gegenteil: Wir verfolgen die Häretiker (Ketzer) zu Recht, so wie auch Christus eigenhän-
dig jene verfolgte, die er aus dem Tempel vertrieb. ...  
Priester dürfen nicht eigenhändig zu den Waffen greifen. Aber es ist ihnen erlaubt, andere 
aufzufordern, die Waffen zu ergreifen, um die Bedrängten zu schützen und die Feinde Gottes 
zu bekämpfen. ...<< 
1170 
Kirchenstaat: Papst Alexander III. (Papst von 1159-1181) erklärt im Jahre 1170 die Heilig-
sprechung zum ausschließlichen Privileg des Papstes. 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die Heiligen der katholischen 
Kirche (x808/293-294): >>Heilige (lateinisch Sancti), nach der katholischen Kirchenlehre 
solche Verstorbene, welche sich durch ihr Leben und Sterben qualifiziert haben, als Fürspre-
cher bei Gott und Christus von den Menschen verehrt und angerufen zu werden. Da nun aber 
in der alten Kirche schon der Fürbitte der Märtyrer und Bekenner, solange sie noch lebten, 
eine von Kirchenstrafen befreiende Macht beigelegt wurde, so lag es unter der Voraussetzung, 
daß die Gemeinschaft der Kirche durch das sinnliche Absterben ihrer Glieder keine Unterbre-
chung erleide, nahe genug, von der Fürbitte der verklärten Heiligen bei Gott um so Größeres 
zu erwarten.  
Hatten ferner schon seit Ende des 2. Jahrhunderts ganze Gemeinden das Andenken ihrer Blut-
zeugen gefeiert, an ihren Gräbern die Geschichte ihres Bekenntnisses und Leidens vorgetra-
gen, so ging diese Gedächtnisfeier bald in Verehrung über ... Als die Gelegenheit, zum Marty-
rium zu gelangen, verschwand, wurden Eremiten und Mönche seit dem Anfang des 5. Jahr-
hunderts schon bei ihren Lebzeiten zu Heiligen gestempelt.  
Bereits am Anfang des 5. Jahrhunderts eiferte Vigilantius in Barcelona vergeblich gegen die 
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Heiligenverehrung; Hieronymus, der als ungestümer Verteidiger derselben auftrat, hatte die 
Sympathien des Volkes auf seiner Seite, welches in den Heiligen eine Entschädigung für seine 
Untergottheiten, Genien, Heroen etc. gefunden hatte. Man ordnete nicht nur in den einzelnen 
Kirchen besondere Feste an zum Andenken gewisser Heiligen, sondern es wurde auch schon 
im 4. Jahrhundert in der orientalischen Kirche, wo die Zahl der Heiligen überhaupt früher zum 
Abschluß kam, später auch im Abendland das Fest Allerheiligen gefeiert.  
Seitdem wurden den Heiligen auch besondere Kirchen erbaut, in welchen man ihre Reliquien 
aufbewahrte, und wo man, wie früher in den Göttertempeln, Abbildungen der Glieder, deren 
Heilung man der Fürbitte eines Heiligen zu verdanken glaubte, als Weihgeschenke aufhängte. 
So entstanden dann die besonderen Schutzheiligen oder Patrone für einzelne Kirchen, Städte, 
Länder und gegen gewisse Übel und Gefahren. England z.B. verehrte den heiligen Georg als 
Schutzpatron, Spanien den heiligen Jakob, Ungarn den heiligen Stephan.  
Die Juristen hatten sich den heiligen Ivo, Schüler und Studierende den heiligen Gregorius, die 
Maler den heiligen Lukas, die Zimmerleute den heiligen Joseph, die Schuhmacher den heili-
gen Crispinus, die Musiker die heilige Cäcilia als Schutzpatrone auserkoren. Gegen die Pest 
rief man die Heiligen Rochus und Sebastian, gegen Augenleiden die Heiligen Ottilia, Clara 
und Lucia an. Selbst auf die Tiere erstreckte sich der Schutz der Heiligen; die Gänse z.B. 
schützte der heilige Gallus, die Schafe der heilige Wendelin etc.  
Der Zyklus der Heiligen erhielt in der Jungfrau Maria erst seinen eigentlichen Mittelpunkt; 
sie, das vollkommenste Ideal weiblicher Heiligkeit, tritt an die Spitze der heiligen Schar als 
die Königin aller Heiligen. Alle in der Heiligen Schrift erwähnten Personen, welche für die 
Wahrheit irgend gelitten oder ihr Leben im Dienst Gottes aufgeopfert hatten, traten gleichfalls 
in die Zahl der Heiligen ein und erhielten besondere Festtage, so die Apostel, die Evangelisten 
etc. Endlich meinte man auch Männern, welche für die Rechtgläubigkeit gestritten hatten, z.B. 
Athanasius von Alexandria, Leo von Rom, Ambrosius von Mailand, Augustinus von Hippo, 
Martin von Tours u.a., die den Märtyrern ... bewilligte Ehre nicht versagen zu dürfen.  
Gleichzeitig bildete die Wundersucht nicht bloß die Heiligenlegende immer üppiger aus, son-
dern die fromme Phantasie erfand auch nicht wenige Heilige, von welchen die Geschichte 
nichts weiß. Nachdem zuerst die morgenländische Kirche im zweiten nicäischen Konzil (787) 
den Heiligendienst kirchlich fixiert hatte, unternahm es auch die abendländische Scholastik, 
den dem Volk zum Bedürfnis gewordenen Heiligendienst mit Gründen zu stützen, die im we-
sentlichen bis auf den heutigen Tag in der römischen Kirche gelten.  
Durch ihre Tugenden und Verdienste Freunde Gottes und Vertreter und Fürsprecher der sün-
digen Menschen vor dem göttlichen Thron, zugleich als Teilnehmer an Christi Weltherrschaft 
uns allezeit nahe, dürfen sie nicht nur um ihre Fürbitte bei Gott angerufen werden, sondern 
haben auch einen Anspruch auf Verehrung.  
Die christliche Kunst des Mittelalters hat sich vielfach mit Feststellung der Attribute der Hei-
ligen beschäftigt und dieselben teils aus der Schrift, teils aus der Legende entlehnt. So wurde 
z.B. dem Petrus der Schlüssel, dem Täufer Johannes das Lamm Gottes etc. beigegeben. 
Die Anerkennung der Heiligen war in den früheren Jahrhunderten nicht geregelt, sie ging vom 
Volk aus; das Recht der Heiligenernennung aber sollte den Bischöfen zukommen. Mit der Zeit 
nahmen die Päpste selbst das Geschäft in die Hand, jene Zierden der katholischen Christenheit 
... zu ernennen und ihr Verzeichnis fortzusetzen. Schon 1170 erklärte Papst Alexander III. in 
einem Schreiben an die Mönche eines französischen Klosters, daß die Heiligsprechung ein 
ausschließliches Vorrecht des römischen Stuhls sei.  
Der Papst untersuchte entweder selbst, unter ... (Hinzuziehung) einer Versammlung von Bi-
schöfen und später von Kardinälen, den ihm übersandten Bericht über das Leben und die als 
unentbehrlich zur Kanonisation geltenden Wunder des Heiligzusprechenden, oder er übertrug 
dies auswärtigen Klerikern.  



 29 

Seit der Reformation nahm man vornehmlich auf solche Personen Rücksicht, die sich durch 
ihren Eifer gegen die Sache des Protestantismus ausgezeichnet hatten. In diesem Sinn lieferte 
der Jesuitenorden eine Anzahl neuer Heiligen. Gegen die von Papst Benedikt XIII. 1729 ver-
kündete Kanonisation Gregors VII. protestierten die meisten katholischen Regierungen. Auch 
zwischen Heiligsprechung und Seligsprechung wurde unterschieden. Letztere begründet näm-
lich nur eine lokale Verehrung an gewissen Orten, in einzelnen Provinzen oder Diözesen oder 
auch nur unter einzelnen Mönchsorden, erstere dagegen eine Verehrung in der ganzen recht-
gläubigen Kirche. 
Die Reformatoren verwarfen den ganzen Heiligenkult als im Widerspruch stehend mit der 
Lehre des Christentums, daß nur Gott angebetet werden solle, und daß Christus der einzige 
Mittler zwischen Gott und den Menschen sei. Den in dieser Richtung erfolgenden Angriffen 
wich das Tridentinum aus, und die katholischen Kirchenlehrer suchten zwischen Anbetung, 
die wir nur Gott und Christo schuldig seien, und Ehrerbietung, die wir auch der Kreatur er-
weisen dürften, einen Unterschied zu machen, welcher natürlich für den Volksgebrauch wert-
los ist. Die Legenden der Heiligen wurden frühzeitig gesammelt und nach dem Kalender ge-
ordnet ...<< 
1186 
Sizilien: Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) setzt sich im Jahre 1186 gegen den Papst durch und 
sichert seinem Sohn Heinrich VI. (Heirat mit der normannischen Erbin Konstanze) die An-
wartschaft auf das normannische Reich in Sizilien. 
1198 
Kirchenstaat: Papst Innozenz III. (um 1160/61-1216, Papst seit 1198) erweitert ab 1198 die 
Macht der Kirche. Der Kirchenstaat entwickelt sich allmählich zum politischen Zentrum Eu-
ropas.  
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über Papst Innozenz III. (x330/43-49): >>… Innozenz III. (Papst von 1198-1216) Der 
mächtigste Papst der Geschichte 
… "Er kannte für die Politik nur ein Gebot, das der Zweckmäßigkeit, und was zweckmäßig 
war, beurteilte er als ein Mann, der die Menschen durchschaute und sehr gering achtete. Er 
scheute sich nicht, an ihre schlechten Triebe zu appellieren, um sie sich dienstbar zu machen. 
Daß Unwürdige in kirchlichen Ämtern standen, wußte er, aber er duldete sie; denn ihre Ver-
worfenheit sollte sie knechten. Heuchelei und Betrug waren ihm nicht anstößig, wenn sie im 
Dienste seiner Sache standen ... und scheute schließlich selbst vor offenbaren Lügen nicht zu-
rück."  
Albert Hauck (1845-1918) 
"Von diesem Manne ließ sich das Herrlichste erwarten"; "sein Pontifikat war das glänzendste, 
das überhaupt die Geschichte kennt".  
Kardinal Joseph Hergenröther (1824-1890) 
Bestechung und Betrug als Handwerkszeug Nur drei Monate nach dem Hingang Heinrichs 
VI., noch am Todestag Coelestins III., am 8. Januar 1198 wurde Lothar von Segni, Sproß ei-
nes alten Langobardengeschlechts (und über die Mutter Claricia Scotta auch mit der römi-
schen Aristokratie verwandt), als jüngster Kardinal zum Papst gewählt, wobei er, wie üblich, 
tränenreich bat, ihn mit dieser Bürde zu verschonen. 
Er mußte erst noch zum Priester, zum Bischof geweiht werden, ehe man ihn am 22. Februar 
krönte - und wurde, sagt Ranke, der eigentliche Nachfolger Heinrichs VI. 
Als der reiche Grafensohn, klein, doch gutaussehend, als Innozenz III. (1198-1216) zu regie-
ren begann, war er erst 37 Jahre alt … 
Lotario di Segni hatte erst in Bologna bei dem berühmten Dekretisten Huguccio von Pisa Ka-
nonistik, dann in Paris bei Pierre de Corbeill, später von ihm gleich zum Bischof und Erzbi-



 30 

schof ernannt, Theologie studiert.  
Ihn selbst erhob sein Onkel Clemens III. 1190 zum Kardinal. Doch dessen Nachfolger Coele-
stin III. förderte ihn nicht wegen einer Familienfeindschaft. Seine Fähigkeiten aber machten 
Innozenz zu einem der mächtigsten, wenn nicht zum mächtigsten der Päpste der überhaupt, 
zum "verus imperator" (Gervasius von Tilbury) der Christenheit. Er war in der Tat der gebo-
rene Herrscher, was freilich schon fragwürdige Züge genug impliziert, doch prekärer noch 
wird bei der Aktivierung solcher Talente als Priesterkönig, bei ihrem Einsatz für ein pseudore-
ligiöses, rein weltliches Ziel: die Ausbreitung papaler Macht, die Weiterentwicklung der theo-
kratischen Wahnideen Gregors VII., die politische Weltherrschaft. 
Innozenz verband Willenskraft mit einem stupenden Augenmaß für die Realisation des Mög-
lichen, Zweckmäßigen. Er nützte jede ihm günstige Gelegenheit bis auf den Grund und ließ 
sich durch keine ungünstige entmutigen. Sein Fleiß, sein ungeheurer Ehrgeiz, sein Griff nach 
der Weltmacht scheute vor nichts zurück, was ihm dienlich sein, was seine Sache fördern 
konnte. Opportunität und Praktikabilität waren oberste Richtlinie, Religion und Moral allen-
falls zweitrangig, kriminelle Kreaturen in Kirchendiensten durchaus erwünscht, wenn sie sich 
funktionalisieren, für seine Zwecke gängeln ließen. 
Auch vor Heuchelei, Unterstellungen, evidenter Unwahrheit schreckte er nicht zurück. Immer 
wieder warf er Philipp von Schwaben vor, seinem Neffen Friedrich Sizilien entreißen zu wol-
len, wovon keine Rede sein kann. Auch von Markward von Annweiler, dem "Feind Gottes 
und der Kirche", wußte er, gleichfalls frei erfunden, angeblich sicher, er möchte sich dort zum 
König machen. Oder er erklärte, Heinrich VI., der es doch ausdrücklich abgelehnt, Sizilien 
von Coelestin zu Lehen zu nehmen, habe sich von diesem mit dem Imperium investieren las-
sen. 
Albert Hauck sagt somit nicht zuviel: für Innozenz gehörten "Unwahrheiten zu dem gewöhn-
lichen diplomatischen Handwerkszeug", "die Pflicht der Wahrhaftigkeit kannte er bei seinem 
politischen Handeln nicht: wie er Gegnern Absichten unterschob, die sie nicht hegten, so gab 
er Versicherungen, von denen er wußte, daß er sie nicht geben konnte; er fingierte Tatsachen, 
wie er sie eben bedurfte, und scheute schließlich selbst vor offenbaren Lügen nicht zurück". 
Betrügereien anderer dagegen, Verfälscher etwa päpstlicher Bullen, bestrafte er streng. 
In seiner Kardinalszeit hatte Lotario di Segni einige theologische Traktate verfaßt, darunter 
"Über die Verachtung der Welt", eine stark verbreitete, in weit über 400 Handschriften vorlie-
gende und bis ins 16. Jahrhundert vielgelesene Publikation - aber so unoriginell wie seine son-
stigen opera, weshalb man sagen konnte, in den Schriften Lothars von Segni sei Innozenz III. 
nicht zu finden. Sosehr jedoch der eher zurückgezogen lebende, unauffällige junge Kardinal 
die Welt zu verachten, ihr elendes Dasein zu beklagen schien, so sehr genoß er die Sache nach 
seiner Erwählung zum Papst. 
Zwar warf er noch beim Krönungszug wahre Schätze unter das Volk: "Gold und Silber ist 
nicht für mich; was ich aber habe, gebe ich dir." Auch mußten Kämmerer Geld an die Leute 
bringen, so viel Geld, daß es - ungeachtet des von jedem Pontifex der Stadt zu zahlenden Tri-
buts von 5.000 Pfund - beschämend war, einer Bestechung gleichkam, einem "Kaufpreis der 
Herrschaft" (Gregorovius). Innozenz konnte dies um so besser taxieren, als er selbst im Ruf 
der Bestechlichkeit stand. Geldgierige Priester freilich verurteilte er rigoros und wies gern und 
oft auf die eigene Vorbildlichkeit, seine anspruchslose Lebensführung hin. 
Ergo ließ der Autor der Schrift "Über die Verachtung der Welt" sich nun gehörig feiern. Es 
entsprach ohnehin der Tradition pompöser papaler Krönungsfeste - wobei dann Glockenge-
läut, Jubel, das Defilee der Banner- und Lanzenträger, der Konsuln, Rektoren, Senatoren, 
Landbarone, der Bischöfe, Äbte kaum ein Ende nahm; wobei Prälaten, die höchsten, der Rei-
he nach vor dem Erkorenen niederknien, alle Offizianten des Palastes gütigst seine Füße küs-
sen durften, Kaiser oder Könige, soweit verfügbar, ihm die Steigbügel hielten, beim Krö-
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nungsbankett auch die ersten Schüsseln auftrugen, ehe sie bescheiden an den Tisch der Kardi-
näle verschwanden und Herrlichkeit an der kostbarsten Tafel allein dinierte. Nichts als Demut 
und Entsagung. 
Größenwahn  
Innozenz III. begnügt sich auch nicht mit dem herkömmlichen Titel seiner Vorgänger, "Stell-
vertreter Petri", sondern ist, so selbstbewußt wie hochfahrend, "Statthalter Jesu Christi und 
Stellvertreter Gottes auf Erden". Kaum ein Papst hatte sich bisher so in Szene gerückt, so 
selbstverliebt in Machtvorstellungen geschwelgt, kaum einer die Prälaten so zu seinen Kreatu-
ren gemacht, über die er ganz nach Belieben schalten und walten, die er ganz nach seinem 
Ermessen versetzen oder absetzen konnte. Kaum einer hat so die Bischofswahlen bestimmt, 
so die Wählerrechte zugunsten des eigenen Einflusses beschränkt, was ihm nicht nur kirchli-
che, sondern auch weltliche Gewalt einbrachte. 
Immer wieder protzt der dritte Innozenz mit seiner Macht, seiner "nach göttlicher Einrich-
tung" fast unbegrenzten Macht, seiner "Fülle der Gewalt", der "Vollgewalt" ... 
Nicht genug. Er ist zwar "weniger als Gott", aber "mehr als Mensch" und zögert nicht zu dro-
hen, wer wider ihn sei, mache Gott sich zum Feind. Zwar haben die Fürsten ihre Reiche, doch 
Petrus überrage alle an Inhalt wie Umfang der Herrschaft. Weder das Recht eines Dritten kön-
ne ihn dabei in Schranken weisen noch ein allgemeines Gesetz.  
Immer wieder insistiert er auf der Erhabenheit des Klerus über die Könige, auf den göttlichen 
Ursprung der Priesterschaft, den sündhaften des Fürstentums. Und natürlich erhebt er sich 
über beide, repräsentiert er die höchste Macht der ganzen Welt, darf er alle richten, doch nie-
mand ihn. Weshalb er so oft auch beide Schwerter beansprucht, mit seiner Obergewalt über 
das Priestertum und Königtum prahlt, über die gesamte Christenheit. Gehört ja dem Papst - 
laut "Konstantinischer Schenkung" - das ganze Abendland. 
Also sind auch die Fürsten, die Könige Lehnsträger des Papstes, ist selbst der Kaiser des Pap-
stes oberster Vasall. Denn auch dem Kaiser könne er, der Papst, wie er wolle, das Regiment 
geben oder nehmen, und zwar ungeachtet aller geschworenen Eide - müsse man doch "Gott 
mehr gehorchen als den Menschen". 
Als um 1200 der Byzantiner Alexios III. behauptet, die kaiserliche Stellung dominiere die 
priesterliche, belehrt ihn Innozenz, daß der Papst über Kaisern und Königen stehe, überstrahle 
doch "wie die Sonne den Mond, so die geistliche die weltliche Gewalt ". Auch läßt er König 
Johann von England wissen: "Wie in der Bundeslade des Herrn die Rute neben den Gesetzes-
tafeln lag, so ruht in der Brust des Papstes die Macht der Zerstörung und die süße Gnadenmil-
de".  
Und rühmt sich wieder anderwärts: "Wer aber bin ich, daß ich erhaben über die Könige sitze 
und den Thron der Herrlichkeit inne habe? Denn zu mir ist beim Propheten gesagt: Ich habe 
dich über die Völker und Reiche gesetzt, auf daß du ausrufest und niederreißest, zerstörest 
und zerstreuest, pflanzest und auferbauest ... Ihr sehet ja, wer der Knecht ist, der über das 
Haus gesetzt wird ... gesetzt als Mittler zwischen Gott und den Menschen, unter Gott, doch 
über dem Menschen, geringer als Gott, aber größer als der Mensch ..." 
Der sich indes derart in so schwindelnde wie erschwindelte Höhen hebt, er erklärt auch mit 
allem Nachdruck, der Mann auf Petri Stuhl sei kein Herr, sondern Knecht, sei nicht zu herr-
schen da, sondern zu dienen. Und addiziert doch schon 1198 der Kirche kaiserliche Rechte! 
Wie er denn auch als erster die Kirche zu einem "Staat", einer "absoluten Monarchie" macht - 
"rücksichtslos und ohne Scheu der Mittel" (Kantorowicz). 
"Er selbst war die letzte, höchste Autorität", schreibt Bernard Guillemain. "Er bestritt den 
weltlichen Herrschern nicht alle (!) Zuständigkeiten ... Aber er behielt sich das unbedingte 
Recht vor, dort einzugreifen, wo geistliche Belange mit im Spiel waren." Und wo waren sie es 
nicht! Guillemain fährt fort, übrigens mit Imprimatur: "So präzisierte er die Ansichten Gre-
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gors VII., für den die priesterliche Verantwortung alles einschloß." …<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über die Beichte (x282/149-150): >>... Unter den Sakramenten gibt es wohl keines, das so die 
Aufmerksamkeit der Theologen fand wie die Beichte, Kein Wunder, kettet sie doch mehr als 
alle andern immer wieder an die Kirche.  
So schrieb der Jesuit Adolf von Doß: "Gib Almosen, pflege Kranke, begrabe Tote, faste, wa-
che, bete, quäle dich, kasteie dich, weine dir die Augen blind; nichts von alledem ersetzt die 
Beichte." 
Wie das meiste im Christentum, geht auch die katholische Sündenlehre und Beichtpraxis nicht 
auf Jesus zurück, demonstriert aber drastisch das kirchliche Anpassen an die Verhältnisse und 
die anscheinend unbegrenzte menschliche Dummheit. 
Zumal von letzterer hatten schon andere profitiert. Eine Beichte kannte bereits der Buddhis-
mus, der dem Bekenntnis reinigende Wirkung zuschrieb: "Wo einer seine Sünden bekennt, so 
wohnt dem die Kraft inne, ihm die drückende Last derselben zu erleichtern oder ihn zu reini-
gen von seinen Sünden." 
Eine Beichte gab es im Jainismus, im Kult der Anaitis, in den samothrakischen Kabirenmyste-
rien oder bei Isis, wo die reuigen Sünder unter Drohungen der Priester sich auf den Tempel-
boden warfen, die heilige Tür mit dem Kopf rammten, die Reinen mit Küssen anflehten und 
Wallfahrten machten, während man im Bereich der Primitivreligion (denn das andere nennt 
man "hoch") nach dem Bekenntnis Holzsplitter und Strohhalme in die Luft schleuderte und 
frohlockte: "Alle Sünden sind fortgegangen mit dem Wind." ...<< 
Südfrankreich:  Die religiöse Bewegung der Katharer (Albigenser) kritisiert im Jahre 1198 
die offizielle Lehre der katholischen Kirche (x240/57-58): >>Die Wassertaufe nützt gar 
nichts, denn Wasser hat nicht die Kraft, die Seele zu retten. Der Glaube allein rettet die Seele. 
... 
Glaubt ihr, daß ein Mensch Ablaß geben und einen anderen von seinen Sünden freisprechen 
kann? Nein, daß kann kein Mensch! Das kann nur Gott allein. ... 
Die Priester wollen uns weismachen, daß wir zur Errettung von Seelen Almosen geben sollen. 
All das ist Quark. Wenn der Mensch stirbt, stirbt auch die Seele. ... Das ist wie beim Vieh. 
Die Seele ist nur das Blut. ...  
Laß dir sagen, daß das Ave Maria wertlos ist. Eine Erfindung der Priester, weiter nichts. ... 
Und was dein Fasten angeht, ist's nicht mehr wert als das Fasten eines Wolfs. 
Die Priester tun nicht ihre Pflicht, unterweisen ihre Herde nicht, wie sie sollten und fressen 
statt dessen ihren Schafen das Gras weg. Die Priester sollten ihr Brot mit ihrer Hände Arbeit 
verdienen, wie es Gott befiehlt, und sollten nicht, wie sie's tatsächlich tun, von der Arbeit an-
derer Leute leben.  
Die Priester, die die Menschen vom Pfad der Erlösung fortjagen, tun das, um gut bekleidet 
und beschuht zu sein, schöne Pferde zu reiten und gut essen und zu trinken. ... 
Die Priester nehmen den Leuten alles weg. Kaum haben sie die Kinder getauft, schon fangen 
sie an zu stehlen. Sie nehmen die Öllampen und Kerzen mit. Sollen sie die Messe lesen oder 
sonst auch nur das geringste machen, schon wollen sie Geld dafür haben.  
Sie leben nicht so, wie sie sollten. Und deshalb ist ihnen die Fähigkeit, sich selbst und anderen 
Absolution zu erteilen, abhanden gekommen. ... 
Petrus dagegen verließ sein Weib, seine Kinder, seine Felder, Weinberge und Besitztümer, um 
Christus nachzufolgen. Und Christus gab ihm seine Gewalt, damit er sie an andere weitergebe, 
und diese wiederum genauso, damit die Gewalt des Herrn immer in gute Hände übergehe. ... 
Aber der Papst, die Bischöfe und die Priester, die nicht dem Pfade des Herrn folgen, die 
Reichtümer und Ämter haben und sich an den Freuden der Welt ergötzen – sie sind nicht im 
Besitz jener Gewalt, die der Sohn Gottes Petrus verlieh. ...<< 
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Papstes Innozenz III. beauftragt im Jahre 1198 den französischen Erzbischof der Gascogne, 
die Albigenser und andere "Ketzer" in Südfrankreich zu vernichten (x122/144): >>Da dieser 
widerliche Irrglaube in der Gascogne und den benachbarten Ländern um sich greift, ist es un-
ser Wunsch, daß Du und deine Bischöfe Euch mit aller Kraft dieser Pestilenz entgegensetzt. ... 
Wir erteilen Dir den strengen Befehl, daß Du mit allen Mitteln diese Ketzereien vernichtest 
und alle aus deiner Diözese vertreibst, die von ihnen befleckt sind. ... Nötigenfalls kannst Du 
die Fürsten und das Volk veranlassen, ihnen mit dem Schwert ein Ende zu bereiten.<<  
1208 
Kirchenstaat: Papst Innozenz III. verhängt im Jahre 1208 den Kirchenbann gegen den engli-
schen König Johann ohne Land. 
1209  
Frankreich:  Im Auftrag des Papstes Innozenz III. verfolgen französische, deutsche und italie-
nische Kreuzritter in Südfrankreich abtrünnige Christen ("Ketzer") und führen von 1209-1229 
grausame "Kreuzzüge" gegen die Albigenser (Sekte der Katharer) und andere Sektenbewe-
gungen durch. 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die "Ketzer" (x809/704-705): 
>>Ketzer (Häretiker), überhaupt alle, welche von der als rechtgläubig allgemein anerkannten 
Kirchenlehre abweichen, zu unterscheiden von den Ungläubigen, d.h. allen denjenigen, wel-
che keine Christen sind, den Apostaten und den Schismatikern.  
Der Name Ketzer ist aus dem Wort Katharer entstanden und kommt zuerst bei den Minnesän-
gern des 12. Jahrhunderts vor. Sobald im Verlauf des 2. Jahrhunderts die katholische Kirche 
sich konsolidiert hatte, wurden die abweichenden Lehren als Häresien, d.h. Ketzereien, ausge-
schieden. Dergleichen Ketzereien haben seit Justinus Martyr, dessen Verzeichnis verloren 
gegangen ist, die Kirchenväter rastlos zusammengestellt.  
Schon der gegen Ende des 4. Jahrhunderts schreibende Epiphanius zählt ihrer 80 auf. Bald 
erschienen Gesetze wider die Ketzer Sie wurden von seiten der Bischöfe durch Ausschließung 
aus der Kirche (Exkommunikation) bestraft, und erst nach vielfachen Bußübungen wurden die 
Reuigen wieder aufgenommen. Vollends seit Konstantin des Großen standen auf das Verbre-
chen der Ketzerei Güterkonfiskation und Landesverweisung (Exil), Verbrennung ketzerischer 
Bücher und Verlust der bürgerlichen Rechte, bald sogar die Todesstrafe.  
Das erste Beispiel der letzteren gaben 385 die spanischen Bischöfe, auf deren Betreiben 
Priscillianus enthauptet wurde. Noch schlimmer erging es den Ketzern, namentlich den An-
führern derselben, als im 13. Jahrhundert durch Gregor IX. auf der Kirchenversammlung zu 
Toulouse (1229) die Ketzergerichte angeordnet und fast in allen Ländern der Christenheit ei-
gne Ketzermeister mit unumschränkter Vollmacht über Freiheit, Güter und Leben von sol-
chen, die wirklich oder angeblich vom Kirchenglauben abwichen, bestellt wurden.  
Zugleich fanden förmliche Kreuzzüge gegen die Ketzer statt; ihnen erlagen im 13. Jahrhundert 
die Albigenser und die Stedinger. Seit der Reformation werden von der römisch-katholischen 
Kirche vornehmlich die Protestanten und in letzter Zeit auch die Altkatholiken als Ketzer be-
zeichnet, wiewohl nach den Bestimmungen des Westfälischen Friedens im Deutschen Reich 
die Angehörigen beider Konfessionen sich gegenseitig jenen Namen nicht beilegen sollten. 
Auch in der protestantischen Kirche fing man bald an, Rechtgläubige ("Orthodoxe") und Hä-
retiker ("Heterodoxe") zu unterscheiden.  
Religiöse Unduldsamkeit ist noch heute der Charakterzug der herrschenden Theologie, wenn-
gleich ihr der Staat nicht mehr den Gefallen tut, die Ketzer von bürgerlichen Ehren, Ämtern 
und Würden oder gar vom Rechte der Existenz auszuschließen. …<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 86 berichtet später über die Inquisition der 
Kirche (x924/…): >>Die "Säuberungen" beginnen 
Im Mittelalter hatte die Kirche immer wieder die Ergreifung und Hinrichtung von Ketzern 
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veranlaßt - doch es handelte sich eher um Einzelfälle. Die Provinzialsynode von Orleans be-
schloß beispielsweise 1022 den Tod von zehn Ketzern - als Manichäer bezeichnet -, und sie 
wurden auf Befehl des französischen Königs Robert II. auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 
Doch nun stand man in Teilen Südfrankreichs einer regelrechten Volksbewegung gegenüber. 
Man versuchte es zunächst mit "Theologie".  
Das "beste Pferd im Stall" war gerade gut genug: Der "heilige" Bernhard von Clairvaux 
(1091-1153), wortgewaltiger Kreuzzugsprediger und Abt des Reformklosters Clairvaux, reiste 
1145 persönlich in den Süden, um, wie er seine Reise ankündigte, dem "gefräßigen Wolf, der 
in eurem Land unter den Schafen wütet", das Handwerk zu legen.  
In Toulouse und Albi hatte er mit seinen Predigten nach zunächst frostigem Empfang zwar 
gewissen Erfolg: Er zerpflückte von der Kanzel nach allen Regeln der Rhetorik die Thesen der 
Ketzer, so wie das heute sogenannte "Sektenbeauftragte" auch tun, wenn sie in eine Pfarrge-
meinde kommen.  
Doch in dem berüchtigten Ketzernest Verfeil wurden ihm die Grenzen aufgezeigt: Als er sich 
die Ritter vorknöpfen wollte, die den Katharern Schutz gewährten, verließen diese wortlos 
den Saal. Bernhard ging ihnen nach und wollte auf dem Marktplatz weiter sprechen. "Aber die 
Bürger besetzten die Häuser ringsum und machten mit Läden und Türen einen solchen Krach, 
daß man kein Wort verstehen konnte." Bernhard schüttelte demonstrativ den Staub von seinen 
Füßen und verfluchte die Stadt.  
Nun sollten andere Seiten aufgezogen werden: Bernhard riet zur physischen Vernichtung der 
unbelehrbaren Ketzer mit Hilfe der staatlichen Macht. Doch die Mühlen der Kirche mahlen 
langsam. Auf dem Dritten Laterankonzil (1179) beschloß die Versammlung auf Empfehlung 
von Papst Alexander III. (1159-1181) "die Anwendung von Gewalt gegen 'Ketzer' mit Hilfe 
des weltlichen Arms".  
Außerdem rief der Papst zu einem ersten Kreuzzug gegen die Ketzer auf. Obwohl er allen 
Teilnehmern einen Ablaß von zwei Jahren und denen, die im Kampf gegen die Ketzer fielen, 
"ewige Rettung" versprach, wurde es für den Papst ein Mißerfolg - außer der Verwüstung ei-
niger Landstriche des Languedoc kam nichts heraus. Der folgende Papst, Lucius III. (1181-
1185), unternahm den nächsten Versuch:  
In einer Bulle (1184) "zur Ausrottung der verschiedenen häretischen Lehren" schrieb er den 
Bischöfen vor, die Irrgläubigen zu verbannen, ihr Eigentum zu konfiszieren, sie zu "ewiger 
Ehrlosigkeit" zu verurteilen, ja sogar die katholischen Friedhöfe von den Überresten der Häre-
tiker zu säubern. (Wir schütteln den Kopf? Im 20. Jahrhundert wird sich, wie wir noch sehen 
werden, die evangelische Kirchengemeinde in Michelrieth weigern, den einzigen Dorffriedhof 
zur Beerdigung einer "Ketzerin" zur Verfügung zu stellen).  
Bemerkenswerter noch als diese Bulle ist die Tatsache, daß es Lucius gelang, "sich der Unter-
stützung Kaiser Friedrich Barbarossas zu versichern, der versprach, die Weisungen der päpst-
lichen Legaten im Kampf gegen die vom Glauben Abgefallenen zu befolgen".  
Friedrich Barbarossa (1152-1190) hatte, um sich zu Beginn seiner Regierung die Unterstüt-
zung der Kirche zu sichern, 1155 bei seinem Krönungszug nach Rom dem Papst sozusagen 
als "Morgengabe" den "Ketzer" Arnold von Brescia mitgebracht und ausgeliefert, der die Lai-
en dazu aufgefordert hatte, den Klerikern ihren aufgehäuften Reichtum wegzunehmen (in den 
Augen der Kirche wohl eine der schlimmsten Sünden). Arnold wurde gehängt, anschließend 
verbrannt - "das Ergebnis des Honigmondes zu Beginn der Regierungszeit Barbarossas mit 
dem Papsttum".  
Zwanzig Jahre später konnte der Kaiser dem Papst bei dessen Kampf gegen die Katharer al-
lerdings nicht konkret behilflich sein, denn er herrschte nicht über Südfrankreich. Und die 
Idee, die Bischöfe vor Ort mit der Verfolgung der Ketzer zu beauftragen, brachte wenig kon-
krete Ergebnisse. Selbst wenn der Bischof wollte - die Bevölkerung "spielte kaum mit, auch 
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die Obrigkeit wollte sich nicht zum Büttel Roms hergeben". Bei direkten Konfrontationen 
erwiesen sich die "Ketzer" als so schlagfertig, daß die Kirche sich genötigt sah, "die Disputa-
tionen mit den Ketzern zu verbieten, um keine Niederlagen zu riskieren". 
Auch ein päpstlicher Legat konnte vor Ort auf einer Provinzialsynode in Montpellier (1195) 
nichts ausrichten - die Ketzerei breitete sich nur noch mehr aus. Man nahm es gar nicht so 
genau, ob es sich um Waldenser oder Katharer handelte, nannte sie einfach alle "Albigenser". 
"Das ist typisch für den damaligen Verfolgungsgeist und wohl für den Haß, wo immer er in 
Politik und Geistesleben auftaucht", kommentiert Bernd Rill. "Man machte sich keine Mühe, 
unter den Gegnern zu differenzieren - man haßte denjenigen, den man gar nicht kannte."  
Es ist eben einfacher - auch heute noch -, alle "Sekten" in einen Topf zu werfen, als sich die 
Mühe einer Differenzierung zu machen. 
"Verfahrt mit ihnen schlimmer als mit den Sarazenen!" 
Solange die Obrigkeit die Ketzer schützte, konnte die Kurie kaum Erfolge erzielen. Um weiter 
gehende "energische Maßnahmen" zu ergreifen, so der Historiker Grigulevic, "bedurfte es ei-
nes energischen und fanatisch gesinnten Papstes". Dieser Mann war Innozenz III. (1198-
1216). In ihm, so der Historiker Rill, "war der Geist der römischen Imperatoren wiederge-
kehrt, nur hatte er sich zeitgemäßerweise mit der päpstlichen Tiara verbunden. ... Bereits in 
seiner Inaugurationsrede hatte der Papst die Vernichtung der Ketzerei als seine Hauptaufgabe 
bezeichnet."  
Innozenz kannte die Prophezeiungen des kalabresischen Abtes Joachim von Fiore (1135-
1202), der für das Jahr 1260 den Beginn eines "Geistzeitalters" vorhergesagt hatte, das die 
kirchliche Hierarchie überflüssig machen würde. Vielleicht verstärkte das seine finstere Ent-
schlossenheit, so etwas mit allen Mitteln zu verhindern. Bereits zwei Monate nach Amtsantritt 
sandte er zwei Beauftragte nach Frankreich und befahl ihnen: "Benutzt gegen die Häretiker 
das geistliche Schwert der Exkommunikation, und wenn dieses nicht hilft, so gebraucht gegen 
sie das eiserne Schwert." Es sollten keine leeren Worte bleiben.  
"Die päpstlichen Legaten versprachen den adligen Herren und der französischen Krone für die 
Teilnahme an den Repressionen gegen die Häretiker das Eigentum der letzteren und die Ver-
gebung der Sünden. In einer persönlichen Botschaft an den französischen König Philipp II. 
August rief der Papst ihn auf, das Schwert gegen die 'Wölfe zu erheben, die die Herde des 
Herrn verwüsten'."  
Ein Jahr nach seinem Amtsantritt, 1199, erließ Innozenz neue Gesetze zur Bekämpfung der 
Ketzer. Darin hieß es unter anderem: "Es lasse sich niemand verleiten von falschem Mitleiden 
(mit den Ketzern). ... Treu und Glauben braucht einem Ketzer (gegenüber) nicht gehalten zu 
werden, und der Betrug, gegen ihn geübt, wird geheiligt."  
Ein bis heute richtungsweisender Satz! 
Als Graf Raimund von Toulouse sich nicht an der Verfolgung der Ketzer beteiligen wollte, 
wurde er vom Legaten Peter von Castelnau exkommuniziert. Dies ist ein unerhörter Vorgang, 
ein Eingriff des Papstes in eine ausländische Staatsgewalt. Und nun überschlugen sich die Er-
eignisse: Der päpstliche Legat Castelnau wurde erschlagen (1208) - wohl kaum von einem 
Katharer, denn diese lebten gewaltlos.  
Doch darauf kam es gar nicht an - auf einen solchen Anlaß hatte der Papst nur gewartet: Un-
verzüglich rief er zum Kreuzzug gegen Graf Raimund auf: "Erhebt euch, Soldaten Christi! 
Rottet diese Gottlosigkeit mit allen Mitteln aus, die Gott euch eröffnen wird! Streckt eure 
Arme weit aus und schlagt euch tapfer mit den Verbreitern der Häresie; verfahrt mit ihnen 
schlimmer als mit den Sarazenen, denn sie sind noch schlimmer als jene!"  
Was mit den Sarazenen im ersten Kreuzzug geschehen war, wußte man: Man hatte sie ver-
nichtet, allein 1099 in Jerusalem 70.000 Menschen, die gesamte Einwohnerschaft, hingemor-
det. Den Teilnehmern am Ketzerkreuzzug winkte auch diesmal wieder großzügiger Lohn: Die 
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Vergebung der Sünden - und ein Erlaß ihrer Geldschulden! Da ließ es sich ohne Gewissens-
bisse morden - auch wegen Gewaltverbrechen exkommunizierten Kriminellen wurde die Ab-
solution versprochen, wenn sie mitmachten.  
Der Krieg wurde mit "viehischer Grausamkeit" geführt. Allein bei der Eroberung von Beziers 
wurden 1209 mindestens 20.000 Menschen ermordet, darunter natürlich auch Katholiken. 
"Erschlagt sie alle, Gott kennt die seinen", soll der päpstliche Legat Arnold von Citeaux dazu 
gesagt haben. Auf jeden Fall ist überliefert, daß er nach Rom gemeldet hat: "Gottes Zorn hat 
in wunderbarer Weise gegen die Stadt gewütet."  
Der Totschlag erfolgte mit dem ausdrücklichen Segen des Papstes. Denn dieser hatte die 
Kreuzfahrerhaufen mit einer persönlichen Botschaft in die Schlacht geschickt: "Vorwärts, ihr 
streitbaren Soldaten Christi! Ziehet den Vorläufern des Antichrist entgegen und schlagt die 
Diener der alten Schlange tot! Bis heute habt ihr vielleicht für vergänglichen Ruhm gekämpft, 
kämpft jetzt für ewigen Ruhm!  
Bis heute habt ihr für die Welt gekämpft, kämpft jetzt für Gott! Wir ermahnen euch nicht, 
Gott diesen großen Dienst zu leisten für irgendeine irdische Belohnung, sondern um des Rei-
ches Christi willen, das wir euch voll Vertrauen versprechen." Kann man sich eine größere 
Gotteslästerung vorstellen? Der Papst nimmt Bezug auf die geheime Offenbarung des Johan-
nes im Neuen Testament, in der das Friedensreich Jesu Christi angekündigt wird. Ein Frie-
densreich - erkämpft durch Plündern, Verwüsten, Foltern und Morden! 
Die Gnadenlosigkeit der katholischen Kriegführung kam auch im Verhalten des Anführers, 
Simon von Montfort, zum Ausdruck. Er schonte auch diejenigen nicht, die ihre Absicht be-
kundeten, zum katholischen Glauben zurückzukehren. "Als er einmal einen solchen Apostaten 
hinzurichten befahl, erklärte er: Wenn er lügt, so ist das die Bestrafung für seinen Betrug; 
wenn er aber die Wahrheit sagt, so sühnt er damit seine frühere Schuld!" 
Auch Raimund von Toulouse hatte keine Chance. Er war noch vor Beginn der Kämpfe buch-
stäblich zu Kreuze gekrochen, um den völligen Verlust seiner Grafschaft abzuwenden, und 
hatte sich - zum Zeichen seiner Reue - vor dem Altar vom päpstlichen Legaten geißeln lassen. 
"Aber Innozenz", so Bernd Rill, "hatte bereits den Stab über ihn gebrochen, denn er erkannte 
die Notwendigkeit, den Adel des Landes zu brechen, weil dies eine Vorbedingung zur Ausrot-
tung der Ketzerei war. Er teilte seinen Legaten heimlich mit, man solle die Dienste Raimunds 
in Anspruch nehmen, solange sie nützlich waren, und ihn dann unter einem Vorwand, der sich 
schon ergeben würde, fallen lassen."  
So kam es dann auch: Durch fortgesetzte Schikanen und immer weitergehende Forderungen 
provozierte man den Grafen und exkommunizierte ihn noch zweimal - das letzte Mal endgül-
tig, denn er starb im Bann und erhielt nicht einmal ein richtiges Begräbnis. Sein Sohn, Rai-
mund VII., wurde gezwungen, die Grafschaft an den König von Frankreich zu vererben. 
Raimunds tragisches Schicksal widerlegt die bis heute von katholischer Seite gern ins Feld 
geführte Legende, die Kirche habe doch nur theologische Verurteilungen aussprechen können 
- die Bestrafung der Ketzer sei allein die Aufgabe und der Wille des Staates gewesen. Die Ex-
kommunikation nicht willfähriger weltlicher Obrigkeiten - und es sollten weitere folgen - hat-
te in der damaligen Zeit eine furchterregende Wirkung.  
Wurde ein Herrscher gebannt, so war sein gesamtes Land im Bann, jegliche sakramentale 
Handlung mußte eingestellt werden - und die Menschen waren überzeugt, daß beispielsweise 
alle während der Geltungsdauer eines Banns Verstorbenen (und ohne kirchliches Begräbnis 
Begrabenen) auf ewig verdammt seien.  
Der Kreuzzug gegen die Albigenser dauerte zwanzig Jahre (1209-1229) und endete, von spär-
lichen Resten abgesehen (die später noch aufgerieben wurden, etwa auf dem Montsegur 
1244), mit der völligen Ausrottung der Katharer. Sofort nach der Eroberung von Burgen, in 
denen sich neben Rittern auch geflüchtete Katharer aufhielten, veranstalteten die mitgereisten 
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Legaten des Papstes Schnellgerichte und führten die - meist bereitwillig und gefaßt in den Tod 
gehenden - Katharer auf den Scheiterhaufen.  
Damit "hatte die Inquisition in Waffen ihr Haupt erhoben, ein höchst aufwendiges Unterfan-
gen. Aus dem simplen Grunde, weil nicht jedes Jahr Kreuzzug abgehalten werden konnte, 
dieser nur als 'ultima ratio' der Ketzerbekämpfung in Frage kommen konnte, war es erforder-
lich, der Inquisition ein organisatorisches Gerüst auch für Friedenszeiten zu geben."  
Innozenz war das völlig klar: "Die Kirche brauchte eine Speerspitze und sie schaffte sich diese 
in der durchorganisierten Inquisition." Noch während des Ketzerkreuzzugs traf er dafür die 
Vorbereitungen. Er berief für das Jahr 1215 ein Konzil ein. 
Die Schlinge der Inquisition zieht sich zusammen 
Auf diesem Konzil im Lateran in Rom wurde vom Papst in allen Einzelheiten der programma-
tische Grundstein für die Inquisition gelegt. Lediglich bei der Durchführung gab es später 
noch entscheidende Änderungen, vor allem in der Frage, wer mit dieser Aufgabe betraut wer-
den sollte.  
"Die verurteilten Häretiker", so heißt es im Kanon 3 der Konzilsbeschlüsse, "sollen den welt-
lichen Obrigkeiten selbst oder deren Statthaltern zur gebührenden Bestrafung übergeben wer-
den." Die Güter der Verurteilten sind zu beschlagnahmen. "Wer sich bloßem Verdacht ausge-
setzt hat, den soll, sofern er nicht gegenüber diesen Verdachtsgründen durch seine Haltung 
und eine angemessene Rechtfertigung seine Unschuld nachgewiesen hat, das Schwert des Kir-
chenbanns treffen. Bis zu ihrer völligen Entlastung sollen solche Leute von allen gemieden 
werden. Bleiben sie ein ganzes Jahr in der Exkommunikation, so soll man sie daraufhin als 
Häretiker verurteilen." 
Angesichts der damaligen Rechtspraktiken, insbesondere der Folter, ist es natürlich blanker 
Zynismus, von der Möglichkeit einer "Entlastung" zu sprechen. Vor allem aber findet hier ein 
Prinzip Anwendung, das im Grunde bis heute in abgewandelter Form in Kraft ist: die Umkeh-
rung der Beweispflicht. Wer unter dem Verdacht der Ketzerei steht, der soll beweisen, daß er 
kein Ketzer ist - nicht etwa umgekehrt. Heute gibt es zwar keine Folter mehr. Doch wer heute 
von den Massenmedien auf Betreiben der Kirchen als "Sektierer" diffamiert wird, der bleibt es 
auch und wird nicht nur von guten Katholiken nach Kräften gemieden. Doch dazu später 
mehr. 
Nun folgt eine entscheidende Passage: Die weltlichen Herren sollen "ermahnt, veranlaßt und 
notfalls durch kirchliche Zensuren gezwungen werden", die Häretiker aus ihren Gebieten zu 
"entfernen". Wenn ein Landesherr es unterläßt, "sein Land von dieser abscheulichen Ketzerei 
zu säubern, soll er ... mit der Exkommunikation belegt werden". Macht der Fürst sei-
ne Unterlassung nicht innerhalb eines Jahres gut, so wird der Papst die Vasallen des Fürsten 
von ihrem Treueschwur lösen "und dessen Land den Katholiken zur Inbesitznahme" überlas-
sen. 
Daß dies keine leere Drohung war, hat bereits der Fall des Raimund von Toulouse ein für alle 
Mal gezeigt. Die Exkommunikation wurde 1215 aber auch allen "Gönnern, Verteidigern und 
Beschützern" der Ketzer angedroht. Das bedeutet Verlust der bürgerlichen Rechte, keine Zu-
lassung zu Zeugenaussagen und kein Recht, zu erben oder zu vererben, kein kirchliches Be-
gräbnis. Doch auch wer "mit diesen Leuten, nachdem die Kirche sie öffentlich gebrandmarkt 
hat, weiterhin Umgang pflegt, soll der Strafe der Exkommunikation verfallen sein".  
Das heißt: Nicht nur mit den Ketzern selbst darf man keinen Umgang pflegen, sondern auch 
mit allen, die mit ihnen Umgang gepflegt haben. Sie sind Aussätzige, Unberührbare gewor-
den. Jetzt versteht man auch, weshalb es kaum jemand wagte, die Familie eines eingesperrten 
"Ketzers", die nach der Beschlagnahme des gesamten Vermögens auf der Straße stand, aufzu-
nehmen oder ihr weiterzuhelfen. Frau und Kinder waren dem Hungertod preisgegeben. Der 
Verbrechensapparat der Kirche trieb immer neue grausame Blüten. 
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Wer ohne Erlaubnis der Kirche predigte, und sei es auch nur "im kleinen Kreise", sollte eben-
falls exkommuniziert werden. Schließlich sollten die Bischöfe mindestens einmal im Jahr jede 
Gemeinde besuchen oder visitieren lassen und "die ganze Nachbarschaft schwören lassen, 
dem Bischof die Leute gewissenhaft anzuzeigen, die ihnen dort als Ketzer bekannt sind, oder 
solche, die geheime Konventikel abhalten oder in ihrer Lebensführung und ihren Sitten von 
dem üblichen Verhalten der Gläubigen abweichen". Nur nicht auffallen, immer schön ducken 
war also die Devise, wenn man nicht ins Räderwerk der Inquisition kommen wollte. Die Bi-
schöfe, die diese Aufgabe nicht erfüllten, sollten abgesetzt werden. 
Um eine lückenlose Kontrolle der Bevölkerung zu erreichen, wurde jeder Katho-
lik verpflichtet, mindestens einmal im Jahr - zu Ostern - bei seinem Ortspfarrer zu beichten 
und die Kommunion zu empfangen. Dieses Gebot besteht übrigens zumindest auf dem Papier 
bis heute; es wurde in ländlichen Gegenden Deutschlands bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
praktiziert: Der Pfarrer ging vor Ostern von Haus zu Haus und ließ sich die "Beichtzettel" al-
ler Bewohner zeigen.<< 
Der deutsche Historiker Johannes Haller schreibt später über den Kreuzzug gegen die Albi-
genser (x122/146): >>Der Kreuzzug gegen die Albigenser gehört zu den Dingen, die das 
Schuldkonto der Kirche ... am schwersten belasten. ... Dieses Ausmorden einer halben Bevöl-
kerung und das Elend, in das der überlebende Teil gestürzt wird. ... Die Vorgänge sind kenn-
zeichnend für die Gesinnung, von der diese Menschen ... beherrscht sind. Sie sind ... die wi-
derwärtigste Blüte des Geistes der Kreuzzugszeit, dem Blutvergießen als gottgefälliger Ver-
dienst gilt ...< 
1211 
Heiliges Römisches Reich: Im Rahmen der Ketzerverfolgungen werden im Jahre 1211 in 
Straßburg achtzig Waldenser als Ketzer verbrannt. Die Waldensergemeinden (Buß- und Ar-
mensekte, seit 1184 exkommuniziert) werden damals auch in Frankreich, Spanien und in Ita-
lien gnadenlos verfolgt. Die verfolgten deutschen und französischen Waldensergemeinden 
schließen sich später während der Reformation den evangelischen Gemeinden an. 
Das Lied die Waldensergemeinden wird trotz der unbarmherzigen Verfolgungen weiterhin 
heimlich gesungen (x199/72):  
>>Halte fein stille in deiner Bedrängnis; 
Blicke nach oben aus deinem Gefängnis, 
laß dich dein Elend nicht drücken – 
stille, Gott will dich beglücken.<< 
Italien:  Franz von Assisi (um 1182-1226) gründet im Jahre 1211 den Franziskanerorden 
(auch "graue Brüder" genannt). Die Franziskaner tragen einen groben grauen Rock mit einem 
Strick und einer Kapuze.  
Der erste Bettelmönchsorden wird 1223 durch Papst Honorius III. (Papst von 1216-1227) be-
stätigt. Die Franziskaner und Dominikaner führen später lange Streitigkeiten über die unbe-
fleckte Empfängnis der Jungfrau und Gottesmutter Maria sowie andere Dogmen (x806/587-
588). 
1215 
Kirchenstaat: Im Jahre 1215 erläßt die Kirche mit dem "vierten Laterankonzil" eine besonde-
re Kleiderordnung für die jüdische Bevölkerung und für Muslime (x092/289).  
Ferner wird das Zusammenleben von Christen und Juden verboten. Die Juden sollen nur noch 
in besonders abgesperrten "Judenvierteln" (Gettos) wohnen, die wie Gefängnisse von Aufse-
hern bewacht werden. Nach Einbruch der Dunkelheit darf kein Jude das Getto (heißt im 
Volksmund auch "Neu-Ägypten") verlassen. 
Papst Innozenz IV. verkündet im Jahre 1215 auf dem Konzil in Rom (x248/73): >>Wie Gott, 
der Schöpfer des Weltalls, zwei große Lichter an das Himmelszelt gesetzt hat, ein größeres, 
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um den Tag, ein kleineres, um die Nacht zu regieren, so hat er für die allgemeine Kirche zwei 
große Ämter gesetzt, ein größeres, das die Seelen, gleichsam die Tage, und ein kleineres, das 
die Körper, gleichsam die Nächte regieren soll: dies sind das Amt des Papsttums und die Kö-
nigsgewalt. Wie nun der Mond sein Licht von der Sonne empfängt, so empfängt die Königs-
gewalt den Glanz ihrer Würde von der päpstlichen Amtsgewalt.<< 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtete über die Verfolgung von "Ketzern" 
durch die christliche Kirche von 1215-1450 (x809/752-753): >>(Kirche) ... In der zweiten 
Hälfte des Mittelalters, von den Zeiten der kulminierenden Papstmacht an, treten Licht und 
Schatten sich schon viel schärfer entgegen. Der Glanz des abendländischen Priesterstaates 
wirkt blendender, zumal seit dem Sieg über die Hohenstaufen; aber auch die Opposition 
nimmt weitere Dimensionen an, zeigt ein immer ernsteres und entschlosseneres Gesicht. Am 
Beginn der Periode tritt uns die Kirche auf dem großen Laterankonzil von 1215 unter dem 
Präsidium des Papstes Innozenz III. (1198-1216) auf der höchsten Staffel der Machtvollkom-
menheit entgegen, die sie je erstiegen hat.  
Die von den Päpsten ins Leben gerufenen Kreuzzüge hatten das Ansehen des Statthalters 
Christi an ihrem Teil gesteigert und teilweise selbst im Orient befestigt. War auch Jerusalem 
wieder verloren gegangen, so war dafür in Konstantinopel das lateinische Kaisertum aufge-
richtet, und der byzantinische Patriarch wurde in Rom ernannt. Die gleichfalls von hier aus 
geleiteten Könige Europas verglich Innozenz mit dem Mond, der sein Licht von der Sonne, 
die in Rom strahlt, zu Lehen trägt. Der Kirche und ihrer Herrlichkeit dienten die Waffen der 
Völker; sogar das Rittertum nahm religiöse Farbe und Weihe an in den geistlichen Ritteror-
den.  
Der Kirche diente aber auch die Wissenschaft in der Scholastik. Hat die letztere sich auch 
nicht mehr produktiv auf dem Gebiet der Glaubenslehre erwiesen, so bestand doch der höch-
ste Triumph dieser spezifisch mittelalterlichen Schulgelehrsamkeit wie in einer vollendeten 
Technik des Denkens, so weiterhin in der Dienstbarmachung und Ausbeutung dieser formalen 
Fertigkeit im Interesse der Kirchenlehre.  
Als Albert d. Gr. und Thomas von Aquino (1224-74) den großen Denker des Altertums, Ari-
stoteles, der für das spätere Mittelalter die Summe alles erreichbaren menschlichen Wissens 
repräsentierte, glücklich vor den Triumphwagen der Kirche gespannt hatten, schien in der Ge-
schichte des menschlichen Forschens, Wissens und Könnens ein Höchstes und Letztes er-
reicht, und es blieb nur der Wunsch übrig, die Sonne der katholischen Herrlichkeit möge dau-
ernd im Zenit verharren. Bereits aber konnte man die Eitelkeit eines solchen Begehrens ahnen. 
Dasselbe Konzil von 1215, welches einen allgemeinen Gottesfrieden heiligte, um die Kräfte 
der Christenheit ganz wider den Islam zu sammeln, mußte doch schon einen guten Teil dieser 
Kräfte hergeben, um in nächster Nähe Italiens die Waldenser und Albigenser zu bekämpfen.  
Mit Entsetzen erregender Wut und Grausamkeit wurde diese erste allgemeinere, von einem 
großen und gebildeten Volksstamm getragene Opposition niedergetreten.  
Um sie auf die Dauer niederzuhalten, haben Päpste und Konzile sofort die Inquisition ins Le-
ben gerufen mit der furchtbaren und unentrinnbaren Härte ihres Gerichtsverfahrens, mit ihren 
dunkeln, engen Mauerzellen, darin die einen lebendig begraben, mit ihren Holzstößen, darauf 
die anderen lebendig verbrannt wurden. Immer furchtbarer traten seit jenen Tagen die men-
schenfeindlichen, dämonischen Züge im Angesicht derselben Kirche hervor, in welcher die 
christlichen Völker ihre gemeinsame geistige Mutter zu verehren gewohnt und verpflichtet 
waren.  
Es ist keineswegs eine leere Phrase der Aufklärung gewesen, wenn der christlichen Kirche 
nachgesagt wurde, daß sie es zeitweilig vermocht habe, in der Menschenbrust eine jeglicher 
Menschlichkeit Hohn sprechende Glaubenswut, einen Fanatismus und Mordgeist zu entzün-
den, welcher jeder Vergleichung mit dem, was andere Kulturreligionen hierin geleistet haben, 
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spottet. Was der alte Römerstaat in den drei ersten Jahrhunderten an der Christenheit gesün-
digt hat, das kommt kaum noch in Betracht gegenüber dem, was beispielsweise unter Inno-
zenz III. und seinen Nachfolgern in Südfrankreich oder was unter Karl V. und Philipp II. in 
den Niederlanden geschah.  
Dieser zunehmende Blutgeruch war es nicht zum wenigsten, was edlere Geister der Kirche 
entfremdete, vorher noch der bei gesteigertem äußeren Glanz immer greller in die Augen ste-
chende Kontrast zwischen der Hoffart und Machtstellung des Klerus und dem nie ganz erlo-
schenen Gedächtnis an den ursprünglichen Sinn der Stiftung Jesu. 
 Das "arme Leben Jesu", die "Nachfolge Jesu", das waren untötbare Vorstellungen und Forde-
rungen, welche den nachhaltigsten Impuls lieferten zum Verdruß über diese Völker und Für-
sten bald mit List, bald mit Gewalt bändigende, alles im Himmel wie auf Erden dem eigenen 
Vorteil opfernde Hierarchie.  
Schon jetzt hätten die Kaiser und Könige in ihrem Kampf gegen die Übergriffe des Papsttums 
viel ausrichten können, wenn sie die gärende Empörung in den Volksgeistern entfesselt oder 
wenigstens hätten gewähren lassen. Aber ihnen waren diese Mächte, in deren Auftreten eine 
neue Zeit von fern sich ankündigte, fast noch unheimlicher als den Päpsten selbst. Die Besten 
machen davon keine Ausnahme.  
Friedrich I. Barbarossa inaugurierte (begann) seine Kirchenpolitik damit, daß er den gefähr-
lichsten und geistesmächtigsten Feind, welchen das Papsttum während des ganzen Mittelalters 
in Italien zu bekämpfen hatte, dem Blutgericht des Papstes auslieferte: Arnold von Brescias 
(1155) Schicksal war typisch. Mitten in seinem Krieg mit Gregor IX. (1227-41) gab Friedrich 
II. das furchtbare Gesetz "über die Verbrennung der Ketzer", in dessen Folge die Scheiterhau-
fen noch in der Reformationszeit rauchten.  
Bei einem so widerspruchsvollen Vorgehen verstand sich eigentlich die Niederlage der 
Staatsmacht von selbst; ... (auch) der Sieg der Kurie ist tödlich geworden. Wie die unbe-
schränkte Macht in Menschenhänden einst den Cäsarenwahnsinn erzeugt hatte, so ließ sie 
jetzt die Päpste vielfach jene Rücksichten vergessen, welche auch die auf schwindelnder Höhe 
stehenden Sterblichen, vor allem aber diejenigen, welche ihre Stellung religiösen Motiven 
verdanken, den sittlichen Mächten schulden.  
Hatte früher die Kirche in nicht seltenen Fällen ihren Schild über das vergewaltigte Recht 
gehalten, war sie ein Hort der Schutzlosen und Geringen gegen den rohen Despotismus der 
Machthaber gewesen, hatte sie im Namen des göttlichen und menschlichen Rechtes die Gro-
ßen dieser Erde vor ihren Richterstuhl zitiert, so lag die Sache schon im 13. und 14. Jahrhun-
dert vielfach umgekehrt.  
Kaiser und Könige fanden gegenüber den Anmaßungen des römischen Stuhles ihren wirksam-
sten, nur leider in wenigen Fällen ganz ausgenutzten Beistand in dem bürgerlichen Selbstge-
fühl, in dem Sinn für nationale Ehre und Selbständigkeit, in dem unbestochenen Rechtsbe-
wußtsein ihrer Untertanen.  
Seitdem zuerst das Papsttum in Avignon vollends zum Werkzeug der französischen Politik 
herabgesunken war, dann während des Schismas das ganze Heilsbedürfnis und Seligkeitsin-
teresse der Christenheit nur deshalb dazusein schien, um unter den raffiniertesten Vorwänden 
und erlogensten Aushängeschildern zwei Gegenpäpsten die Kassen zu füllen und die Mittel zu 
liefern, sich gegenseitig zu bekriegen, seitdem Reservationen, Präventionen, Devolutionen, 
Kommenden, Annalen und anderweitige Rechtstitel erfunden waren, um die Vergebung von 
Kirchenämtern zu einer unerschöpflichen Quelle von Reichtümern für den Stuhl Petri werden 
zu lassen, war der Glaube der Völker an diesen heiligen Stuhl nicht bloß, sondern auch an die 
vielen heiligen Stühle, welche von dort aus an zahlungsfähige Bewerber vergeben wurden, 
erschüttert.  
Mächtiger erhob sich von Jahr zu Jahr der Ruf nach Reformation der Kirche an Haupt und 
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Gliedern. Das Papsttum selbst mußte das aufgedrungene Programm vollziehen helfen, und so 
kam es zu den großen Reformkonzilen von Pisa, Konstanz, Basel, um deren Frucht freilich die 
Völker hinterher durch die schlaue Diplomatie der Kurie ... schmählich betrogen worden sind. 
Zwar ging es nicht überall so rasch wie in Deutschland, wo Kaiser Friedrich III. den Rückzug 
eröffnete, aber schließlich haben die reformierenden Konzile des 15. Jahrhunderts für alle 
christlichen Nationen ihre Bedeutung eingebüßt neben dem restaurierenden Konzil des 16. 
Jahrhunderts, dem Trienter, dessen Beschlüsse trotz des oft längere Zeit fortgesetzten Wider-
strebens einzelner Staaten zuletzt für die gesamte katholische Christenheit maßgebend gewor-
den sind. ...<< 
Spanien: Dominikus (1170-1221) gründet um 1215 den Bettelorden der Dominikaner. Der 
Mönchsorden der Dominikaner wird 1216 vom Papst Honorius III. bestätigt.  
1216 
Kirchenstaat: Papst Innozenz III. stirbt 1216 im Alter von 55 Jahren. 
1224 
Heiliges Römisches Reich: Kaiser Friedrich II. (1194-1250) erläßt im Jahre 1224 in Padua 
ein Edikt gegen die Ketzerei im gesamten Reich. 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 86 berichtet später über die Inquisition der 
Kirche (x924/…): >>Der Staat muß "mitspielen" - Friedrich II.  
All dies war natürlich nur möglich, wenn der Staat, angefangen bei den obersten Landesher-
ren, die Tätigkeit der Inquisition nicht nur duldete, sondern regelrecht anordnete. Den Durch-
bruch erzielte die Kirche hier ausgerechnet - bittere Ironie der Geschichte - bei einem Kaiser, 
der zwar seine Karriere als "Mündel des Papstes" begonnen hatte, doch alles andere als ein 
glühender Katholik war: Friedrich II. von Hohenstaufen (Regierungszeit 1212-1250), der flie-
ßend Arabisch sprach, sich eine muslimische Leibwache hielt und selbst zweimal vom Papst 
exkommuniziert wurde, weil er dessen Macht in Italien bedrohte.  
Gerade wegen dieses Machtkampfes wollte Friedrich sich in Bezug auf die Bekämpfung der 
Ketzer keine Blöße geben - und sich, was auch gelang, durch derlei Zugeständnisse die Kai-
serkrone vom Papst erkaufen. Er erließ 1224 in Padua ein Edikt gegen die Ketzerei, in dem er 
die weltlichen Behörden seines Reiches verpflichtete, alle der Häresie Verdächtigen zu ver-
haften und vor Gericht zu stellen, wenn die Kirche oder auch einfache eifernde Katholiken 
dies forderten.  
Der Staat trat also sozusagen auf bloßen "Zuruf" in Aktion; er verkam in Bezug auf die Ket-
zerjagd zum bloßen Büttel der Kirche. Auch die mit der Kirche "wiederversöhnten" Ketzer 
sollten gezwungen werden, an der Aufspürung anderer Häretiker mitzuwirken. Es genügte 
also nicht, für sich selbst eine - tatsächliche oder behauptete - Ketzerei einzugestehen, weil 
man dadurch sein Leben retten wollte - man mußte immer weitere Ketzer benennen. Dieses 
Schneeballprinzip wurde bis in die beginnende Neuzeit beibehalten und führte zu den großen 
"Hexen-Epidemien" des 17. Jahrhunderts, bei denen ganze Dörfer und halbe Städte ausgerot-
tet wurden. 
Wer der Ketzerei überführt war, sollte entweder auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, 
oder man sollte ihm die Zunge herausreißen, "da sie mit dieser Gott gelästert hätten".  
Das Haus des Ketzers wurde zerstört. Wer aus Todesangst seine "Irrlehren" widerrief, sollte 
"begnadigt" werden - zu lebenslangem Kerker. Unter den damaligen Bedingungen - Kälte, 
Ratten, Feuchtigkeit - war dies ein Todesurteil auf andere Art, das viele dazu brachte, ihre 
Glaubensüberzeugung wieder zu bekunden, um lieber schnell auf dem Scheiterhaufen zu ster-
ben. 
Das Edikt Friedrichs II. enthielt auch die Sippenhaft: Die Nachkommen der Häretiker bis in 
die zweite Generation hinein durften keine öffentlichen Ämter ausüben. "Eine Ausnahme 
wurde nur für Kinder gestattet, die ihre Eltern selbst angezeigt hatten."  
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"Die Obrigkeit wurde durch Eid verpflichtet, alles nur Mögliche zur Aufspürung der Ketzer 
zu tun. Ein Magistrat, der sich dabei saumselig zeigte, verwirkte sein Amt." Wenige Jahre 
später, 1229, beschloß die Synode von Toulouse: "Die Herren der verschiedenen Distrikte 
sollen in Villen, Häusern und Wäldern den Häretikern fleißig nachforschen lassen und ihre 
Schlupfwinkel zerstören. Wer künftig noch auf seinem Gebiet einen Häretiker weilen läßt, sei 
es gegen Geld oder aus sonst einem Grunde, der verliert ... dies Besitztum auf immer und sein 
Leib ist seinem Obern zu gebührender Strafe verfallen."  
All diese Bestimmungen mögen den Leser wie düstere Töne aus einer fernen Vergangenheit 
anmuten, die mit unserer heutigen, aufgeklärten, demokratischen Zeit nichts zu tun haben. 
Doch sie werden mit Bedacht hier etwas ausführlicher zitiert. Es gibt heute zwar nicht mehr 
die öffentliche Hinrichtung durch Feuer oder Schwert. Aber es gibt die "Hinrichtung" durch 
die Massenmedien, durch den Rufmord.  
Und wie von Geisterhand gibt es auch reflexartige Verhaltensweisen, die durch ein Reizwort 
wie "Sekte" auch in unserer heutigen Zeit in Sekundenschnelle ausgelöst werden können. So-
bald ein "Magistrat", z.B. ein Bürgermeister, etwas von "Sektierern" hört, die sich angeblich 
auf "seinem" Gemeindegebiet ansiedeln wollen, reagiert er plötzlich wie im Mittelalter und 
vergißt das Grundgesetz. Denn die "Sekte" muß weg! …  
Steckt die Angst vor den Bestimmungen des 13. Jahrhunderts noch in den Knochen oder in 
den Genen, im kollektiven Unterbewußtsein einer über Jahrhunderte tyrannisierten und terro-
risierten Gesellschaft? Oder, falls man, wie die "Ketzer", an die Möglichkeit einer Wiederver-
körperung glaubt: Steckt die Angst vor den einstmals schrecklichen Folgen eines von der 
kirchlichen Linie abweichenden Verhaltens gar in der Seele so manches heutigen Politikers? 
Man bedenke, daß seinerzeit sogar Kaiser Friedrich II. selbst vom Papst gebannt wurde - und 
mit ihm am 23.3.1228 "alle Orte, an denen der Kaiser weilte".  
Grigulevic stellt fest: "Dieses Edikt Friedrichs II. bedeutete einen großen Sieg der Kirche, 
denn es weitete die auf dem ... Konzil formulierte Bestimmung über die Verantwortung der 
weltlichen Macht für die Verfolgung und Ausrottung der Häresie auf das gesamte deutsche 
Reichsgebiet aus. Jetzt lag die Verantwortung ... für die Verfolgung der Häretiker auf allen, 
angefangen beim Kaiser und endend beim letzten Bauern."  
Die Kirche wiederum griff die kaiserlichen Erlasse auf - die, wie der Inquisitor Bernhard Gui 
schreibt, "auf Betreiben des apostolischen Stuhles" zustande gekommen waren -, erklärte sie 
zu kirchlichem Recht und machte den weltlichen Regierungen ihrerseits die Auflage, sie in 
ihre Gesetzbücher aufzunehmen.  
Papst Innozenz IV. verkündete in seiner Bulle "Ad exstirpanda" (Zur Ausrottung, 1252) 
schließlich, daß Gehalt und Unkosten der Inquisitoren der jeweilige Fürst zu tragen hatte. 
(Auch heute noch lassen sich die Kirchen ihre moderne Ketzerverfolgung gerne aus Staatstöp-
fen bezahlen.) Der "weltliche Arm" wurde verpflichtet, die Inquisitoren in jedweder Form zu 
unterstützen und die von ihnen verhängten Urteile innerhalb weniger Tage zu vollstrecken. 
"Auf Forderung der Inquisitoren waren die weltlichen Behörden verpflichtet, diejenigen zu 
foltern, die sich weigerten, Häretiker auszuliefern."  
Doch die Kirche wäre nicht sie selbst, wenn sie nicht gleichzeitig mit der Installierung einer 
gut geölten und bis ins Kleinste durchorganisierten Säuberungsmaschine eine verbale Beschö-
nigungsfloskel mitgeliefert hätte. Nach der Verurteilung eines Ketzers durch ein kirchliches 
Gericht wurde der Delinquent dem "weltlichen Arm" in der Regel mit der Aussage übergeben: 
"Wir empfehlen dem säkularen Gericht jedoch mit Nachdruck, bei der Urteilsfindung Mäßi-
gung walten zu lassen, damit kein Blut vergossen werde und keine Gefahr für das Leben be-
stehe."  
Diese Formulierung beim Übergabe-Ritual an den Henker war blanker Zynismus, eine glatte 
Lüge. Denn jeder wußte, daß die Kirche etwas ganz anderes wollte. Und jeder wußte auch, 



 43 

was dem Landesherren blühen würde, wenn er diese hohlen, verlogenen Phrasen wörtlich 
nähme.<< 
1231 
Kirchenstaat: Papst Gregor IX. (Papst von 1227-1241) läßt im Jahre 1231 eine päpstliche 
Behörde für die berüchtigte Inquisition errichten und überträgt dem Mönchsorden der Domi-
nikaner die Durchführung und Überwachung der Inquisition.  
Die Dominikaner sind danach überall als "treue und bissige Spürhunde des Herrn" ("domini 
canes") gefürchtet und respektiert. Die Ordenskleidung der Dominikaner besteht aus einem 
weißen Rock und Skapulier, woran ein Käppchen befestigt ist, und einem schwarzen Mantel 
mit spitzer Kapuze (x805/44). 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die "Inquisition" (x808/970-971): 
>>... Inquisition (lateinisch "Untersuchung", Ketzergericht), das Glaubensgericht, welches die 
römische Hierarchie zur Aufsuchung und Vertilgung der Ketzer ins Leben gerufen hat.  
Schon unter den Kaisern Theodosius des Großen und Justinian waren Gerichtspersonen zur 
Aufsuchung derjenigen, welche den orthodoxen Glauben nicht teilten, ... angestellt worden, 
und die Aufgefundenen pflegten alsdann mit kirchlichen, aber auch bürgerlichen Strafen be-
legt zu werden.  
Unter den Kirchenvätern vertrat insbesondere Augustin den Donatisten gegenüber mit sophi-
stischen Gründen die gewaltsame Zurückführung der Ketzer in den Schoß der Kirche. Papst 
Lucius III. gab auf dem Konzil zu Verona 1184 nähere Instruktionen über die gegen die Ket-
zer zu ergreifenden Maßregeln, und Innozenz III. sandte, als die Waldenser und Albigenser in 
Südfrankreich fast zur herrschenden Partei wurden, besondere Legaten dahin, welche mit Hil-
fe der weltlichen Obrigkeit die härtesten Strafen verhängten.  
Das Laterankonzil im Jahre 1215 machte die Inquisition zunächst als bischöfliche Befugnis zu 
einem bleibenden Institut, und auf späteren Konzilen, namentlich dem zu Toulouse 1229, 
wurden die in dieser Hinsicht getroffenen Bestimmungen noch erweitert und verschärft. Wer 
einen Ketzer verschonte, sollte seines Gutes oder Amtes verlustig, jedes Haus, in welchem ein 
Ketzer gefunden wurde, niedergerissen werden. Später galt schon derjenige als verdächtig, 
welcher einem Ketzer Almosen spendete, mit ihm zufällig in einem und demselben Wirtshaus 
verweilte oder die Ehe mit einem ketzerischen Gatten fortsetzte.  
Die Inquisitoren gelangten zur Kenntnis eines Verbrechens durch die öffentliche Meinung, 
durch Denunziation oder durch Selbstangabe von seiten des Schuldigen. Die nicht auf die La-
dung vor den Inquisitionsrichtern Erscheinenden oder Flüchtigen wurden ohne weiteres als 
Schuldige angesehen. Wer erschien, wurde eingekerkert. Ankläger und Zeugen wurden dem 
Angeklagten nicht genannt und ihre Namen nicht einmal in die Protokolle eingetragen.  
Freunde und Feinde, Schützer und Beschützte, Gläubige und Ungläubige wurden als Zeugen 
zugelassen; ja, nach den auf dem Konzil zu Narbonne 1235 gefaßten Beschlüssen konnten 
selbst Meineidige, Ehrlose, Ketzer und Verbrecher Zeugnis vor dem Inquisitionstribunal able-
gen. War der Angeklagte nicht imstande, alle Zweifel der Inquisitoren an seiner Unschuld zu 
lösen, oder waren die Zeugenaussagen nicht hinreichend belastend, so wurde zur Tortur ge-
schritten, die von Innozenz IV. 1252 eingeführt und den weltlichen Gerichten anheimgegeben, 
aber schon von Urban IV. gleichfalls der Inquisition selbst übertragen war.  
Sämtliche von der Inquisition zuerteilte Strafen zerfielen in kirchliche oder weltliche. Die 
kirchlichen waren: das Interdikt, der Bann oder die Exkommunikation, Wallfahrten, Buß-
übungen im Wohnort des Ketzers oder im Orte des Ketzergerichts bei freier Bewegung, wobei 
die Sträflinge ein Sanbenito (Bußhemd) tragen, sich alle Sonntage vor dem Priester mit einem 
Bündel Ruten in der Kirche einfinden und, um sich geißeln zu lassen, die Schultern entblößen 
mußten etc.  
Die weltlichen oder bürgerlichen Strafen bestanden vor allem in Gefängnisstrafe, oft auf zeit-
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lebens. Die Gefängnisse waren kleine Behälter, die gewöhnlich nur an der Decke mit einer 
Öffnung versehen waren, so daß der Gefangene so gut wie lebendig eingemauert war ... Zum 
Einmauern verurteilte das Konzil zu Béziers im Jahre 1246 die Rückfälligen, welche in späte-
rer Zeit zum Feuertod verdammt wurden, die Flüchtlinge oder solche, welche sich auf die 
Vorladung des heiligen Tribunals nicht gestellt hatten. ...  
Die ganze Kost bestand meist in Brot und Wasser. Die Kosten der Gefangenschaft hatten die 
Verbrecher, falls sie Vermögen besaßen, selbst zu tragen; außerdem wurden dieselben von der 
Strafkasse bestritten, der Ortsbehörde aufgebürdet oder seit 1258 vom jeweiligen Grundherren 
getragen. Die Fesselung in Ketten war eine erhöhte Strafe für eingemauerte Verbrecher.  
Auch wurde die Gefängnisstrafe oft in Galeeren- oder Strafarbeitshausstrafe verwandelt. Die 
öffentliche Zurschaustellung bestand darin, daß der Verbrecher, dem über seine gewöhnliche 
Kleidung auf Brust und Rücken eine rote Zunge herabhing und am Hals ein Zeichen mit An-
gabe seines Verbrechens befestigt war, an die Kirchentür gestellt wurde.  
Der Staupbesen (öffentliche Züchtigung) wurde am Tag des Glaubensaktes erteilt, indem der 
Verbrecher auf einem Esel durch die Straßen geführt und mit Ruten gepeitscht wurde. Der 
Verbrennung ging entweder zur Milderung die Erdrosselung oder zur Verschärfung der Strafe 
in Spanien eine Versengung mit leichtem Stroh voraus, was der Pöbel das "Bartmachen" 
nannte.  
Schon 1179 war ein Konzilbeschluß gefaßt worden, wonach Ketzern kein christliches Be-
gräbnis gestattet werden durfte. Später wurden tote Körper wieder aus der Erde gegraben und 
verbrannt, sobald man in Erfahrung brachte, daß die Betreffenden bei Lebzeiten sich der Ket-
zerei schuldig gemacht. 
Papst Gregor IX. hatte 1232 und 1233 die Inquisition den Bischöfen entzogen und den Domi-
nikanermönchen übertragen. Sie schlugen ihren Wohnsitz zuerst zu Toulouse auf, siedelten 
von dort nach Narbonne, Montpellier, Carcassonne, Albi und Cahors über und drangen end-
lich in das Innere des Landes bis nach Flandern hin vor. Aber trotzdem, daß die Bretagne sich 
ihrer erwehrte, und daß in Lyon und in Languedoc sich der Volkshaß gegen die Inquisition 
mehr als einmal Luft machte, hielten sich die Ketzergerichte durch den Schutz, den ihnen seit 
Ludwig IX. die Könige von Frankreich angedeihen ließen.  
Eben dadurch aber wurden auch die Ketzertribunale von der Staatsregierung abhängig und 
sogar 1312 zu königlichen Gerichtshöfen gemacht. Aber schon 1234 brachen zu Narbonne, 
1242 zu Avignon neue Volksaufstände aus, und bald darauf wurden zu Carcassonne der Tri-
bunalpalast und das Dominikanerkloster vom Volk gestürmt und die Inquisitoren unter Miß-
handlungen aus der Stadt gebracht, so daß zwei Jahre vergingen, ehe sie wieder wagten, zu-
rückzukehren.  
Seitdem verlor die Inquisition in Frankreich an Geltung. Erst zur Zeit der Reformation wohnte 
Franz I. wieder 1535 zu Paris mit seinem ganzen Hofstaat einem Autodafé (Ketzergericht) 
bei. Unter Heinrich II. wurden weitere Versuche zur Wiederherstellung der Inquisition ge-
macht, und Franz II. teilte am 11. November 1551 den Parlamenten das Amt der Glaubens-
richter zu. Auf diese Weise entstand eine neue Art von Gerichten, welche das Volk ... bren-
nende Kammern nannte. So bestanden die Inquisitionsgerichte in Frankreich, bald mit größe-
rer, bald mit geringerer Macht ausgestattet, aber immer von dem gesunden Sinn des Volkes 
bekämpft, noch bis 1772.  
In Italien wurde die Inquisition schon 1235 eingeführt und dann besonders von Paul IV. ... 
dem Protestantismus gegenüber zu neuem Leben erweckt. Nur in der Republik Venedig wurde 
sie von der Staatsgewalt abhängig gemacht. Der Hauptgegenstand des blutigen Hasses der 
italienischen Inquisition waren und blieben übrigens stets die Waldenser, die besonders, seit-
dem Ludwig XIV. das Edikt von Nantes aufgehoben hatte und Karl Emanuel dies nachahmte, 
zahllose Quälereien auszustehen hatten.  
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Napoleon I. hob zwar 1808 die Inquisition in Italien auf, doch wurde sie 1814 von Pius VII. 
wieder hergestellt, und noch 1852 wurden von ihr die Eheleute Madiai wegen Übertritts zum 
Protestantismus zu den Galeeren verurteilt. Erst die Neugestaltung Italiens seit 1859 machte 
ihrem Wirken ein Ende.  
In Deutschland versuchte zuerst Konrad von Marburg die Inquisition 1231-33 einzuführen. Er 
selbst kam als ein Opfer der Volkswut ums Leben. Schon loderten hier und da Scheiterhaufen, 
und gerade der selbst der Ketzerei beschuldigte Friedrich II. begünstigte, um sich gegen jeden 
Verdacht sicherzustellen, ihre Einführung. Aber erst seit den Zeiten Karls IV. gelang es, sie 
dem widerstrebenden Volksgeist aufzuzwingen. Besonders seit Papst Innozenz VIII. blühte 
sie; einer seiner Inquisitoren, Sprenger, schrieb den "Hexenhammer", und noch zur Zeit der 
Reformation führte der berüchtigte Hoogstraten von Köln den Titel Ketzerrichter.  
Dann aber verschwand sie infolge der Reformation, und auch in England war die Inquisition 
nicht viel glücklicher. Zwar war schon in der letzten Zeit des 14. Jahrhunderts der Klerus ... 
nach inquisitorischer Methode eingeschritten, und unter der Regierung Heinrichs VIII. und der 
Königin Maria tauchte die Inquisition noch einmal in größerem Umfang auf.  
Am schrecklichsten wütete die Inquisition in Spanien. Hier wurde sie von Ferdinand dem Ka-
tholischen trotz ... Widerstrebens, namentlich des aragonischen Adels, eingeführt, angeblich 
"zur größeren Ehre Gottes" und der Kirche; die Güter der Verurteilten fielen dem König an-
heim, und die Ketzerrichter wurden von letzterem ernannt.  
Nachdem 1480 auf dem Reichstag zu Toledo die Einführung einer Generalinquisition be-
schlossen worden, wurde 1481 das neue Gericht zu Sevilla eröffnet. Der erste königliche Ge-
neralinquisitor war Thomas de Torquemada, "ein Henker ohnegleichen". Mit demselben 
Schwung betrieben seine Nachfolger 200 Jahre lang das Geschäft. Die bewaffneten Volksauf-
stände, welche sich dem unsinnigen Greuel entgegenstellten, scheiterten an der königlichen 
Übermacht.  
Spanien wurde seitdem vorzugsweise das Land der Autodafés, da dort viele von denen, wel-
che zu Ende des 15. Jahrhunderts zum Übertritt vom Judentum und Islam zum Christentum 
gezwungen wurden, ihrem alten Glauben insgeheim treu geblieben waren und nun von der 
Inquisition verfolgt wurden. Von Spanien aus wurde die Inquisition auch nach den amerikani-
schen Provinzen übertragen. Ihre Einführung in die Niederlande, wo ihr unter Karl V. nach 
der geringsten Schätzung 50.000 Personen zum Opfer fielen, hatte den Abfall dieser Provin-
zen zur Folge.  
Den Scheiterhaufen bestiegen nach den 1834 zu Madrid veröffentlichten Aktenstücken 1481-
1808 nicht weniger als 31.912 Personen; 291.456 waren mit anderen schweren Strafen, wor-
unter namentlich ewiges Gefängnis, Galeeren, Konfiskation der Güter und Infamie der ganzen 
Familie zu nennen sind, belegt worden.  
Aufgehoben wurde die Inquisition in Spanien durch ein Dekret Napoleons I. vom 4. Dezem-
ber 1808. Zwar suchte Ferdinand VII. sie zu wiederholten Malen wieder einzuführen, aber seit 
1834 ist sie definitiv in Spanien verschwunden.  
Auch Portugal erzitterte seit 1557 vor dem Tribunal der Inquisition, und von hier wurde sie 
sogar nach Ostindien verpflanzt. Als ihre Macht bereits durch den Minister Pombal gebrochen 
war, hob König Johann VI. sie auf.<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über die berüchtigte Inquisition (x330/251-264,267-275): >>… Die Inquisition beginnt 
"Was die Ketzer anlangt, so haben sie sich einer Sünde schuldig gemacht, die es rechtfertigt, 
daß sie nicht nur von der Kirche vermittels des Kirchenbannes ausgeschieden, sondern auch 
durch die Todesstrafe aus dieser Welt entfernt werden. 
Ist es doch ein viel schwereres Verbrechen, den Glauben zu verfälschen, der das Leben der 
Seele ist, als Geld zu fälschen, das dem weltlichen Leben dient. Wenn also Falschmünzer oder 
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andere Übeltäter rechtmäßigerweise von weltlichen Fürsten sogleich vom Leben zum Tode 
befördert werden, mit wieviel größerem Recht können Ketzer unmittelbar nach ihrer Überfüh-
rung wegen Ketzerei nicht nur aus der Kirchengemeinschaft ausgestoßen, sondern auch billi-
gerweise hingerichtet werden."  
Thomas von Aquin 
"Die Päpste waren nicht nur Mörder in großem Stil, sondern machten den Mord auch zu ei-
nem Rechtsgrundsatz der christlichen Kirche und zu einer Bedingung für die Erlösung." 
Der katholische Historiker Lord Acton 
"In jedem Gefängnis standen Kruzifix und Folter Seite an Seite, und in fast allen Ländern war 
die Abschaffung der Folter schließlich auf Bewegungen zurückzuführen, die auf den Wider-
stand der Kirche stießen, und auf Männer, die die Kirche verfluchte." 
William E.H. Lecky 
Die Anfänge der päpstlichen Inquisition in Deutschland - Konrad von Marburg  
Die Möglichkeit, gegen Häretiker einzuschreiten, bestand zwar längst im bischöflichen Send-
gericht, genügte den Hierarchen aber nicht. Gewiß, es ging noch keinesfalls um ihre Selbstbe-
hauptung, die Sicherung der klerikalen Existenz, jedoch um ein Vorbeugen, um entschiedene-
re Abwehr. Wiederholt sprachen sich Synoden des 11. und 12. Jahrhunderts für das Unschäd-
lichmachen der Häretiker aus, ohne indes ein entsprechendes Vorgehen zu organisieren.  
Da rief am 8. Juli 1119 Papst Calixt II., uns schon als Urkundenfälscher begegnet, durch die 
Synode von Toulouse die weltliche Gewalt zur Ausrottung der "Ketzer" auf. Und nachdem 
1179 Alexander III. dazu auf dem Dritten Lateranum etwas genauere Direktiven gegeben und 
die staatlichen Mächte zur Verfolgung unter Strafandrohung verpflichtet hatte, beschlossen 
1184 sein Nachfolger Lucius III. und Kaiser Friedrich Barbarossa in Verona noch schärfere 
Maßnahmen und drohten bei Pflichtverletzung mit Bann, Interdikt, Absetzung. 
Wer sich dem priesterlichen Befehl versagte, galt als "Ketzer", und es war die Kirche, stets die 
Kirche, die den weltlichen Herrscher zur Härte, zur Erbarmungslosigkeit zwang. "Sie wollte 
von Gnade nichts hören und von Ausflüchten nichts wissen. Der Monarch trage seine Krone 
mit der Verpflichtung, die Ketzerei auszurotten und dafür zu sorgen, daß die Gesetze gegen 
sie scharf seien und mitleidlos durchgeführt würden. Jede Zögerung wurde mit der Exkom-
munikation bestraft. Erwies sich das als unwirksam, so wurden seine Besitzungen dem ersten 
besten kühnen Abenteurer preisgegeben und ihm von der Kirche noch ein Heer zur Verfügung 
gestellt" (Lea). 
Die Episcopi mußten jetzt ein- bis zweimal jährlich in allen verdächtigen Orten Untersuchun-
gen anstellen, was weniger die Einführung der bischöflichen Inquisition war als eine Fortset-
zung des bischöflichen Sendgerichts. Innozenz III., der die Verfügung übernahm, forderte 
dann für exkommunizierte Häretiker den andauernden Bann. Und Gregors IX. Konstitution 
von 1231 setzt schon die Todesstrafe voraus. Als sie darum im nächsten Jahr Friedrich II. in 
seinen berüchtigten Blutgesetzen gebot, bestätigte er "lediglich eine bereits vorhandene 
Rechtsgewohnheit" (Hauck). 
Der Kaiser - was ihn weder entlasten kann noch soll, ihn vielmehr zusätzlich belastet - erließ 
diese abscheulichen Gesetze nur aus politischer Rücksicht, weil er, wie der Franziskaner 
Thomas Tuscus ausdrücklich sagt, dem Papst zu Gefallen sein, weil er sich als rechtgläubig, 
als katholisch erweisen wollte, um eine ihm drohende Exkommunikation zu verhindern. 
Und der, wenn auch zu Unrecht angesehene Dominikaner, der päpstliche Inquisitor Bernhard 
Guidonis, der allmählich in seinem Orden die höchsten Ämter einnahm, wies expressis verbis 
darauf hin, daß diese Kaiser-Erlasse dem Papst ihr Dasein verdanken. 
Wörtlich schreibt der Inquisitor: "Zu verschiedenen Zeiten hat der apostolische Stuhl Verord-
nungen erlassen gegen die ketzerische Bosheit; auch die kaiserlichen Gesetze wurden zu die-
sem Zweck vom Kaiser Friedrich auf Betreiben des apostolischen Stuhles verkündet." 
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Erstmals legalisierte den Feuertod für "Ketzerei" König Peter II. von Aragón in einem Edikt 
1197, doch ohne daß man diesem Beispiel rasch gefolgt wäre. 1210 verfügt Otto IV. gegen-
über Häretikern die Vermögenskonfiskation sowie Zerstörung ihrer Häuser, letzteres bereits 
von Heinrich VI., dann auch von Friedrich II. beschlossen. Friedrich droht ferner "Ketzern" 
am 22. November 1220 Einziehung ihrer Güter und die Acht an, die schon der Todesstrafe 
gleichkam, da sie die Verurteilten für jedermann vogelfrei machte. 
1224 befiehlt er je nach Wahl des Richters für "Ketzerei" das Ausschneiden der Zunge oder 
den Scheiterhaufentod, den er 1231 in seiner sizilischen Verfassung definitiv festsetzt. Auch 
läßt er gleich, zumindest in seinen neapolitanischen Besitzungen, zahlreiche Menschen hin-
richten und meldet zwei Jahre später dem Papst, er habe die Verfolgung forciert. 
Gregor IX., der dem Kaiser damals Mißbrauch vorhielt, der ihm unterstellte, so auch persönli-
che Feinde, ja mehr gute Katholiken als "Ketzer" zu verbrennen, hatte jedoch deren systemati-
sches Aufspüren 1231 befohlen. Auch ihre Beschützer und Hehler sollten unfähig zu allen 
Ämtern sein, sollten nicht erben, nicht Erben einsetzen, nicht als Zeugen bei Gericht auftreten 
dürfen. Gregor selbst war als Verfolger erfolgreich, und "die Gläubigen konnten sich häufig 
an dem Schauspiel der Ketzerverbrennung erfreuen" (Lea). 
Um diese Freuden nun möglichst vielen zu vermitteln, übersandte der Heilige Vater im Febru-
ar 1231 das neue Häretikerrecht den Bischöfen und, im nächsten Jahr, entsprechende Erlasse 
den Fürsten. Außerdem betraute er die Predigermönche, die Dominikaner, mit der Ausführung 
einer eigenen Inquisition, ebenso den Mainzer Kleriker Konrad von Marburg. 
Mit Konrad, der Kurie längst als verläßlich bekannt, begann die päpstliche Inquisition in 
Deutschland. Der durch "hohe Bildung" (Patschovsky) ausgezeichnete klerikale Schindermei-
ster hatte sein ruhmreiches Wirken als päpstlicher Kreuzzugspropagandist 1215/1216 in Nord- 
und Mitteldeutschland eröffnet. 
Die "Ketzer" aber attackierte er zunächst auf eigene Faust. Graf Hoensbroech hält die 
Verbrennung von 80 Waldensern in Straßburg 1212 für Konrads erste Tat als Inquisitor. Zum 
Jahr 1214 melden die "Annales Wormatienses", "welche Ketzer er immer wollte, ließ er in 
ganz Deutschland, ohne Widerspruch zu finden, verbrennen". Auch die "Gesta Treverorum" 
erwähnen nicht nur die Scheiterhaufenopfer des Dominikaners - "eine ungezählte Menge 
Menschen niederen Standes und beiderlei Geschlechts" -, sondern bejubeln geradezu seinen 
unbeugsamen Mut und die Leidenschaft "für seine Sache". 
Kein Zweifel, ein Pfaffe nach dem Herzen des Papstes, seines großen Gönners. Gregor IX. 
legitimierte ihn am 12. Juni 1227 geflissentlich zum hehren Tun, nämlich "das Unkraut vom 
Acker des Herrn auszurotten". 1231 bestellte er ihn als selbständigen "Ketzer-Richter" "mit 
ausgedehnten inquisitorischen Vollmachten" (Lexikon für Theologie und Kirche).  
Am 11. Oktober dieses Jahres wünschte er "dem geliebten Sohne Magister Konrad von Mar-
burg, Prediger des Wortes Gottes, Heil und apostolischen Segen!". Gregor lobpries "nach 
Kräften den Schöpfer, der seine Gnadengeschenke an dir zahlreich gemacht und dich zu sei-
nem auserlesenen Kinde erkoren hat!". 
"Glorreiches wird von dir erzählt, und wir freuen uns deiner Fortschritte ... Du kämpfest mit 
all deiner Kraft gegen die (ketzerische) Schlechtigkeit so erfolgreich, daß zahlreiche Ketzer 
durch dich vom Acker des Herrn ausgerottet worden sind. Damit du aber diese Füchse, die auf 
allerhand Schleichwegen den Weinberg des Herrn verwüsten, um so schrankenloser bekämp-
fen kannst, so wollen wir, daß du dich mit der Untersuchung der Rechtsfälle nicht abgebest 
und bitten und mahnen dich unter Erlaß deiner Sünden, daß du dich zur Ausrottung der ver-
derblichen Ketzer (nicht Ketzerei) um taugliche Mithelfer umsehest, woher immer sie seien 
..." 
Natürlich hatte sich Konrad auch des "weltlichen Arms" zu bedienen, und Gregor erließ jedem 
Mitwirkenden am guten Werk alle ihm aufgebürdeten Kirchenstrafen für drei Jahre. Sollte 
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jedoch einer von ihnen bei der "Ketzer-Verfolgung" sterben, eröffnete ihm der Papst die 
schönsten Aussichten: keinerlei Fegfeuer mehr, sondern mitten hinein gleich ins Paradies. 
Der vom "Statthalter Gottes" und von Gott selbst geliebte "Bruder Konrad" wirkte indes auch 
als Beichtvater und wichtigster geistlicher Berater der jungen Landgräfin Elisabeth von Thü-
ringen und urgierte zur selben Zeit, als er auch, besonders im mittelrheinischen Raum, sein 
äußerst ertragreiches Wirken als päpstlicher "Ketzer-Jäger" wahrnahm, Elisabeths Heiligspre-
chung. 
Weithin rauchen die Scheiterhaufen, geht nun "eine ungezählte Zahl von Menschen ... zu 
Grunde" (Annales Colonienses maximi) in Erfurt, Mainz, Köln, Marburg, wo man auch eine 
Greisin, die sich nicht "bekehren" wollte, in Asche verwandelt. 
… Schließlich gingen Frater Konrad Dorso und sein einäugiger verstümmelter Spießgeselle 
Johannes, ein wirklicher Schinderhannes, von dem sehr kirchlichen Grundsatz aus: besser, 
daß hundert Unschuldige krepieren, als daß ein Schuldiger entrinne. "Sie ließen in den Städten 
und Dörfern verhaften, wen sie nur wollten, und übergaben diese Leute den Richtern ohne alle 
weiteren Beweise mit den Worten: das sind Ketzer, wir ziehen unsere Hand von ihnen zu-
rück." Darauf mußten die Richter, ob sie wollten oder nicht, sie verbrennen, nach den "Anna-
les Colonienses maximi" noch am Tag der Anklage. 
So wurden, wie durch die ganze Zeit der heiligen Inquisition, schon jetzt ungezählte Men-
schen kraft krasser Rechtsverletzungen, kraft falscher Zeugnisse, ja gar auf Verdacht hin und 
ohne weitere Untersuchung umgebracht, selbst solche, die ihren Glauben bis zum letzten 
Atemzug bekannten, die "noch in den Flammen Christus und seine göttliche Mutter anriefen 
...". 
Gregor gestattete "Ketzern" keine Berufung. Anwälte, Notare, die ihnen beistanden, verloren, 
so befahl er, "für immer ihr Amt". Ja, sie gerieten in Gefahr, gleichfalls verbrannt zu werden; 
ebenso "Ketzer", die sich weigerten, Mitschuldige zu nennen. Sie verklagten Leute, "ohne sie 
verklagen zu wollen; Dinge aussagend, von denen sie nichts wußten.  
Auch wagte es Niemand, für Jemand, der verklagt war, Fürsprache zu erheben oder auch nur 
Milderungsgründe vorzubringen, denn dann wurde er als Verteidiger der Ketzer betrachtet, 
und für diese und die Hehler der Ketzer waren vom Papste die gleichen Strafen wie für die 
Ketzer selbst bestimmt. Hatte jemand der Sekte abgeschworen und wurde rückfällig, so wurde 
er, ohne noch einmal widerrufen zu können, verbrannt" (Gesta Treverorum) - bald ein allge-
meiner Grundsatz. 
Der deutsche Episkopat hat die Blutarbeit dieser Papstkreaturen, deren unsäglich scheußliches 
Treiben das vielbändige katholische Handbuch der Kirchengeschichte völlig ignoriert, jahre-
lang nicht nur geduldet, sondern unterstützt, mancher Bischof noch nach ihrem Tod verteidigt. 
Gewannen sie doch geistliche und weltliche Herren, auch den König, indem sie sagten: 
"Wir verbrennen viele reiche Ketzer, und ihre Güter sollt ihr haben. In den bischöflichen Städ-
ten soll die eine Hälfte der Bischof, die andere aber der König oder ein anderer Richter be-
kommen. Darüber freuten sich nun diese Herren, leisteten den Inquisitoren Vorschub, beriefen 
sie in ihre Städte und Dörfer." 
Erst als sich Konrad an Höhergestellten, an Burgherren, Adligen vergriff, als er selbst die Gra-
fen von Sayn, Solms, Arnsberg, die Gräfin Looz der "Ketzerei" bezichtigte, ermahnten ihn die 
Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, "er möge mit mehr Mäßigung verbrennen, aber er 
gab nicht Ruhe".  
Als jedoch König Heinrich auf dem Mainzer Hoftag 1233 für den Hochadel und gegen Kon-
rad Partei ergriff, wurde dieser noch auf der Heimreise am 30. Juli erschlagen. 
Und erst seine Beseitigung, schon nahe Marburg, seiner Vaterstadt, wo er die letzte Ruhe 
fand, sinnigerweise in der Elisabeth-Kirche, an der Seite der Heiligen, soll wenigstens die 
schlimmsten Exzesse vorübergehend beendet haben. Noch wenige Wochen aber vor Konrads 
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Tod hatte ihn Papst Gregor IX. am 10. Juni 1233 aufgestachelt, "das faulende Fleisch mit Feu-
er und Eisen" zu entfernen. 
Zur gleichen Zeit animierte Gregor auch den Mainzer Erzbischof zur "Ketzer-Abschlachtung", 
ebenso König Heinrich, indem er diesem leuchtende Beispiele des Alten Testaments zur 
Nachahmung empfahl, biblische Mörder und Massenmörder: "Wo ist der Eifer eines Moses, 
der an einem Tag 23.000 Götzendiener vernichtete? Wo ist der Eifer eines Phinees, der den 
Juden und die Madianiterin mit einem Stoße durchbohrte! Wo ist der Eifer eines Elias, der die 
450 Baalspropheten mit dem Schwerte tötete ..." 
Und am 21. Oktober 1233 schickt der Papst einen enthusiastischen Nachruf in den Norden: 
"Ihr Kirchenfürsten von Deutschland, was ist denn das, daß ihr über die grausame, von Die-
nern der Finsternis verübte Ermordung Konrads von Marburg, des Dieners des Lichts und 
Führers der Braut Jesu Christi, nicht weinet und trauert?" Niemand habe die "Ketzer" mehr 
erschreckt, die Kirche mehr verteidigt, schreibt Gregor IX. und zögert nicht zu erklären, die 
Ermordung Konrads, "eines Mannes von vollendeter Tugend und eines Herolds des christli-
chen Glaubens", könne gar nicht nach Gebühr gezüchtigt werden ... 
Je dreckiger, desto heiliger  
All dies geht auf Papst Gregor IX. zurück: Er hat eine Inquisition durch Legaten versucht, er 
hat in Rom, in Florenz Inquisitoren ernannt, hat die bestehende Gesetzgebung gegen Häretiker 
1231 intensiviert und diese so der Todesstrafe ausgesetzt. Er hat endlich auch eine päpstliche 
Inquisition, neben der bischöflichen, begründet und ihre Durchführung nach 1231 in die Hän-
de der Dominikaner gelegt, die vor allem in Norditalien und im Languedoc entsetzlich wirk-
ten. 
In Toulouse wurden 1232 durch den Dominikaner Raimund de Falguario neunzehn Albigen-
ser, darunter mehrere Frauen, verbrannt. In Florenz brachte der Dominikanerinquisitor Johann 
im Juli 1233 sechzig angesehene Männer und Frauen auf den Scheiterhaufen. 
Der von Gregor ernannte Dominikanerinquisitor Robert, der auch in Cambrai, Douai, Lille 
viele Menschen zu Asche machte, ließ allein am 29. Mai 1239 zu Mont-Aime in der Champa-
gne 183 "Ketzer" verbrennen - "ein großes und dem Herrn wohlgefälliges Brandopfer", wie 
der Bericht meldet. 
Die Dominikaner übten ihr gemeines Mordwerk schließlich in ganz Europa aus, besonders 
aber im Süden, in Spanien, Italien, Südfrankreich. Ja, es gab eine, wenn auch verhältnismäßig 
harmlose, weil nicht durch grausame staatliche Gesetze (etwa Friedrichs II. oder Ludwigs des 
Heiligen) gestützte dominikanische Inquisition in Afrika und Asien, in Tunis und Marokko, in 
Armenien, Rußland, Georgien. Doch zumindest in Europa wurden die Predigerbrüder die 
wohl schlimmsten katholischen Bluthunde durch Jahrhunderte. 
Dabei hatte ihr Gründer, der spanische Priester Domingo de Guzman, Dominikus, "frühe 
schon den Geist Christi zu dem seinigen gemacht" (Wetzer/Welte, Kirchen-Lexikon, 1849), 
gehörte Dominikus zu den "großen Gestaltern der im Ordensleben institutionalisierten Nach-
folge Jesu" (Lexikon für Theologie und Kirche, 1995). Papst Gregor sprach ihn 1234 heilig, 
einen Mann, dessen häufigstes Emblem ein Hund wird mit brennender Fackel im Maul. Wie 
man denn die Dominikaner infolge ihrer blutrünstigen Heilsrolle "Domini cani" nannte, Hun-
de des Herrn. 
Die Strafen waren im Laufe der Heilsgeschichte immer härter und heilsamer geworden. Die 
Konzilien von Reims 1157 und von Oxford 1160 hatten gegen Häretiker die Brandmarkung 
im Gesicht verhängt. Und selbst Innozenz III. drohte 1199 den Albigensern zunächst "nur" 
Verbannung und Konfiskation an. 
Dann aber wird die Todesstrafe häufiger. Und kamen auch verschiedene Hinrichtungsarten 
vor - in Köln, Nürnberg, Regensburg zeitweise das Ertränken der "Ketzer", in Würzburg das 
Köpfen -, so wurde doch der Feuertod für sie die Regel. Die Verbrennung, meist an einem 
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Feiertag, machte die Kirche zu einer Demonstration ihrer faktischen Allmacht, zu einer pom-
pösen rituellen Opferung, attraktiver als jedes andere Kirchenfest.  
Die Sache hieß mit einem portugiesischen Ausdruck Autodafé, lateinisch actus fidei, war also 
ein Glaubensakt, fraglos der feurigste der Religionsgeschichte. Sonderreiter luden ein, in Pro-
zessionen wurden die Volksscharen und die Verurteilten herbeigeführt, für Fensterplätze hohe 
Preise gezahlt und jedem Holz zum Scheiterhaufen schleppenden Christkatholiken war ein 
vollkommener Ablaß sicher - um diese großartige Möglichkeit ist die katholische Welt seit 
dem 19. Jahrhundert gebracht, denn das letzte Autodafé soll 1815 in Mexiko zelebriert wor-
den sein (das erste 1481 in Sevilla). 
Geistliche und weltliche Fürsten nahmen teil, und nachdem der Großinquisitor auf einem 
Platz oder in einem Gotteshaus nach Hochamt und Predigt die zum Tod Verdammten der 
weltlichen Macht überliefert hatte, nicht ohne den innigen Wunsch, "Leben und Glieder" die-
ser Leute zu schonen, wurden sie zur Richtstätte gebracht - ihrer aberwitzigen Verderbtheit 
wegen meist mit einem Narrenhut, in einem Sackgewand, grellgelb und voll der tollsten Teu-
felsvisagen, damit auch der dümmste Katholik gleich sah, welch Geistes Kind die Bösen wa-
ren; wobei man sie, in probater Nächstenliebe, auch gern mit Stockschlägen traktierte, mit 
glühenden Zangen zwickte und ihnen manchmal noch die rechte Hand abschlug.  
Auch bekamen, mit zarter Rücksicht auf das Gottesvolk, die "Ketzer" zur Verhinderung ihrer 
Schreie eine Art Bremse in den Mund, so daß man nichts hörte als das fast anheimelnde Kni-
stern der Flammen und die Litanei der Pfaffen. Und während ihre Opfer, je nach Windrich-
tung, erstickten oder langsam verbrannten, sang die versammelte Gemeinheit, Adel, Volk und 
Klerisei, "Großer Gott, wir loben dich". 
Die Inquisitionsgerichte waren die vornehmsten Gerichte der Kirche und jedem profanen Ein-
fluß entzogen. Sie galten als unverletzlich und schmückten sich gewöhnlich mit den Attribu-
ten "heilig" und "hochheilig". Denn je dreckiger da eine Sache ist, desto mehr muß sie verbal 
vom Dreck befreit, muß sie geschönt, veredelt, ins Hehre, Erhabene gehoben werden. Offiziel-
le kirchliche Verlautbarungen oder Päpste wie Innozenz IV. und Clemens IV. verherrlichten 
die Inquisition in ihren Bullen vom 23. März 1254 und vom 26. Februar 1266.  
Auch die Inquisitoren selbst brachte man in eine erlauchte Ahnenreihe, in Konnex mit einer 
ganzen Galerie glorioser alttestamentlicher Gangster, mit Saul etwa, mit David, Josua u.a. 
Doch auch Jesus, Johannes der Täufer, Petrus zählten zum Stammbaum des Inquisitors. Ja, 
Gott selbst, der Vertreiber von Adam und Eva aus dem Paradies, galt geradezu als erster "In-
quisitor". 
Jedenfalls waren diese Mordbuben Beauftragte des Papstes. Unentwegt und überall führten sie 
ihre Vollmacht einzig und allein auf ihn zurück. 
Inquisitionsgefängnisse, Orte unausdenkbaren Grauens Eröffnet wurde das Inquisitionsgericht 
durch eine Anrufung des Heiligen Geistes, und auch vor der Urteilsverkündung betete man. 
Das Urteil freilich war, sogar bei großem Zweifel, jeder Nachprüfung durch staatliche Ge-
richtshöfe entzogen. Diese fungierten nur als ausführende Werkzeuge der kirchlichen, deren 
Sentenzen sie "blindlings", "mit geschlossenen Augen!" zu vollstrecken hatten. 
Zahlreiche päpstliche Bullen schärften den Fürsten ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit 
ein. Nicht nur die Dogen von Venedig waren schließlich durch einen Amtseid verpflichtet, 
alle Häretiker zu verbrennen. Und der Welfe Otto IV. wollte ebenso "wirksame Unterstüt-
zung" bei der Ausrottung der "ketzerischen Bosheit" leisten wie sein Gegner, der Staufer 
Friedrich II., der jedoch noch weiter, am weitesten ging und von seinen sämtlichen Machtha-
bern, Konsuln, Rektoren verlangte, "daß sie in ihren Landen alle von der Kirche bezeichneten 
Ketzer nach Kräften auszurotten bemüht sind". Dies mußten sie öffentlich beschwören, widri-
genfalls sie Absetzung und der Verlust ihres Landes traf, was weithin wirkte. 
Energisch drangen die Päpste darauf, daß alle Befehle und Forderungen der Inquisitoren rasch 
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zu erfüllen, daß diesen selbst durch den Staat Geleitwachen zu stellen waren, vor allem aber, 
daß die Inquisitionserlasse in die weltlichen Gesetzessammlungen kamen. 
So schreibt Innozenz IV. in seiner Bulle "Cum adversus haereticam" vom 28. Mai 1252: "Da 
der römische Kaiser Friedrich gegen die ketzerische Bosheit gewisse Gesetze erlassen hat, 
durch welche die Ausbreitung dieser Pest verhindert werden kann, und da wir wollen, daß 
diese Gesetze zur Stärkung des Glaubens und zum Heile der Gläubigen beobachtet werden, so 
befehlen wir den geliebten Söhnen, die die Obrigkeit bilden, daß sie diese Gesetze, deren 
Wortlaut wir mitschicken, in ihre Statuten aufnehmen und daß sie mit großer Emsigkeit gegen 
die Ketzer vorgehen.  
Deshalb befehlen wir euch (Inquisitoren), daß, wenn diese Obrigkeiten unsere Befehle nach-
lässig erfüllen, ihr sie durch Exkommunikation und Interdikt dazu zwingt ... Die vom katholi-
schen Glauben Abfallenden verfluchen wir ganz und gar, wir verfolgen sie mit Strafen, wir 
berauben sie ihrer Vermögen; ihre Erbfolge heben wir auf, alle Rechte erkennen wir ihnen 
ab." 
Die übliche Strafe für "Ketzer" wurde die Einkerkerung, oft lebenslänglich. In einem nur teil-
weise tradierten Urteilsregister der Inquisition von Toulouse aus den Jahren 1246 bis 1248 
mußten von 149 Eingekerkerten 6 zehn Jahre, 16 eine unbestimmte Zeit, je nach Gutdünken 
der Kirche, und 127 lebenslänglich büßen. 
Die Inquisitionsgefängnisse waren Orte nicht ausdenkbaren Grauens, nach päpstlicher Anwei-
sung eng und dunkel; gewöhnlich ohne jede Beleuchtung und Ventilation, aber voller Unrat, 
Gestank. Und in diesen durch den Klerus vollgestopften Stätten, die bald zu klein wurden, 
weshalb Gregor IX. den Bau weiterer befahl und dazu beisteuernden Christen reichlich Abläs-
se verlieh, verbüßten Menschen eine Strafe, die noch weit schlimmer war als der rasche Tod 
auf dem Scheiterhaufen, schmachteten Frauen und Männer oft viele Jahre, ohne verurteilt oder 
freigesprochen zu sein.  
So wurde ein Mann namens Wilhelm Salavert am 24. Februar 1300 erstmals verhört und am 
30. September 1319 verurteilt, nach neunzehnjährigem pausenlosem Elend. In Toulouse wur-
de eine Frau "zum Kreuztragen begnadigt", nachdem sie 33 Jahre lang in den dortigen Ge-
fängnissen gelegen. 
Es versteht sich von selbst, daß die wenigsten Häftlinge eine solche Zeit lebend durchstanden. 
Der überaus sanfte, bescheidene, liebenswürdige Franziskaner Gerhard von Borgo San Don-
nino kam im 13. Jahrhundert wegen unorthodoxer Trinitätsspekulationen aus purer "Gnade" 
18 Jahre in den Kerker, bei Wasser und Brot, in Ketten, bis zu seinem Tod; ebenso die beiden 
Mönche Leonardo und Piero de'Nubili.  
Im frühen 14. Jahrhundert wurde der Franziskanerspirituale Pontius Bautugati für seine Wei-
gerung, einige der verbotenen Traktate des Petrus Johannis Olivi, eines führenden Spiritualen 
(gestorben 1298), zur Verbrennung auszuliefern, eng an die Mauer eines feuchten, dreckstar-
renden Verlieses gekettet, wo er, bei wenig Wasser und Brot, im Schmutz zu Tode faulte; als 
man ihn eiligst verscharrte, war sein Fleisch schon von Würmern angefressen. 
Auf engstem Raum hat man die Opfer oft haufenweise in modrigen stinkenden Löchern zu-
sammengepfercht. Zum Beispiel, wird überliefert, vierzig Personen in einem 40 Fuß langen 
und 15 Fuß breiten Gelaß. In der Mitte eine Senkung zum Harnen, dazu ein großer Fäkalien-
trog, der zweimal in der Woche geleert worden ist. "Aus dem Frauenkerker, der über uns lag, 
sickerte der Urin durch die Decke in unseren Kerker".  
Diese Höllen waren häufig unterirdisch, ohne frische Luft, ohne Licht. Die Opfer von Kirche 
und Staat, nicht selten an die Mauer geschmiedet, vegetierten bei spärlicher Nahrung oft jahre- 
und lebenslang dahin, verzehrten sich, bis sie im Irrsinn, durch Selbstmord endeten, durch 
einen sogenannten natürlichen Tod oder eines Tages auf der Folter oder in den Flammen der 
Scheiterhaufen. …<< 
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>>Die Folter, das beeindruckendste Instrument christlicher Nächstenliebe 
Von den drei Überführungsarten der Inquisition, Reinigung, Abschwörung, Folter, "ist die 
Folter das geeignetste. Weil die Ketzerei schwer zu beweisen ist, soll der Inquisitionsrichter 
geneigt sein zur Anwendung der Folter …" (Antonius Diana, Konsultor der sizilischen Inqui-
sition).  
Die Folter hatte schon der heilige Bischof und Kirchenlehrer Augustinus, das Urbild aller mit-
telalterlichen "Ketzer-Jäger", gegen die Donatisten gestattet, die Folter quasi als Bagatelle ge-
genüber der Hölle verteidigt, geradezu als eine "Kur". 
Die augustinische "Ketzer-Polemik" baute im 11. Jahrhundert u.a. Bischof Anselm von Lucca, 
1080 von seinen eigenen Klerikern vertrieben, systematisch aus, wobei er Augustin ganz rich-
tig versteht: ein Vorgehen gegen die Bösen sei eigentlich kein Verfolgen, sondern eine Äuße-
rung der Liebe. Auch Bischof Bonizo von Sutri, der Schismatiker und schlimmere Abweichler 
"mit allen Kräften und Waffen zu bekriegen" aufruft und von seinen Christen 1089 geblendet 
und verstümmelt wird, zögert nicht, Augustin die Worte in den Mund zu legen, "daß diejeni-
gen selig seien, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung ausüben". 
Nördlich der Alpen kam das beeindruckendste Instrument christlicher Nächstenliebe schon in 
karolingischer Zeit zur Anwendung, begann aber erst im 13. Jahrhundert zu florieren, als In-
nozenz IV. in der Bulle "Ad exstirpanda" 1252 die Folter gegen norditalienische "Ketzer" vor-
schrieb und kanonisch regelte. 1256 wurde dies auf ganz Italien ausgeweitet und in den näch-
sten Jahren von den Päpsten Alexander IV. und Clemens IV. bestätigt.  
1261 erlaubte Urban IV., daß Inquisitoren, denen bei dieser etwas robusteren Art der Mei-
nungserforschung ein Delinquent starb, sich gegenseitig absolvieren können. Denn zu Tode 
foltern durfte man einen "Befragten" nicht. In diesem Fall verfiel der Inquisitor der Exkom-
munikation. Er wurde allerdings sofort befreit davon, sprach ein Priester der Inquisition ihn 
los … 
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts, in dem auch Clemens V. das Foltern während der Templer-
Ausrottung befahl, wurden im Königreich Neapel 42 Franziskanerspiritualen fünf Monate 
lang schärfstens torturiert, so daß einige von ihnen starben, die Überlebenden dann nackt 
durch die Straßen der Hauptstadt gepeitscht und verbannt.  
Man hat die Spiritualen, die mehr frühfranziskanischer Lebensart zuneigten, größerer Kon-
templation, strengerer Armut, bis Kalabrien, Sizilien, bis nach Armenien und Jaffa gejagt, hat, 
so weist eine Liste des Inquisitionstribunals in Carcassonne aus, zwischen 1318 und 1358 
auch 113 "Brüder des armen Lebens" verbrannt. Freilich - die Praxis selbst der Spiritualen war 
nicht stets spirituell. 
So warteten sie in Asciano in dem von ihnen besetzten Minoritenstift oder im Kloster von 
Carmignano bei Florenz hinter Schießscharten mit Standarmbrüsten auf ihre Verfolger. 
Neben der Folter hing das Kreuz, und während des Marterns besprengte man die Instrumente 
der Heilsvermittlung mehrmals mit Weihwasser. So waren sie denn zur Erzwingung aller er-
wünschten Geständnisse auch meist rasch wirksam und ersparten der Inquisition überdies 
Nahrungs- und Unterbringungskosten. 
Im Inquisitionskerker zu Carcassonne gestand man für den Unterhalt der Gefangenen pro Tag 
und Kopf 8 déniers zu (etwa 8 Pfennig nach der deutschen Währung von 1900), woran jedoch 
die Gefängniswärter noch verdienen wollten. So wurde die Folter bei den geistlichen Herren 
schnell beliebt, indes die staatliche Gerichtsbarkeit sie nur langsam einführte. 
Die Folterarten waren, von verschiedenen Handbüchern ausdrücklich betont, durch das Kir-
chenrecht nicht festgelegt; sie standen im Belieben des Richters. Untersagt war nur, einen Ge-
folterten - außer im Fall neuer Anklagepunkte - ein zweites Mal zu foltern. 
Man umging das aber dadurch, daß man nach Unterbrechung der Folter diese ein, zwei Tage 
später wieder aufnahm, sie dann allerdings nicht "erneuerte", sondern "fortgesetzte" Folter 



 53 

nannte. Verlor ein Gefolterter das Bewußtsein, sollte man ihn mit Wasser übergießen oder 
durch Schwefel, unter seiner Nase entzündet, der Ohnmacht entreißen, worauf man weiter 
foltern konnte. 
Umstritten war auch die Altersgrenze der zu Folternden. Nach oben war sie selbstverständlich 
offen. Für Jugendliche setzten Konzilien von Toulouse, Béziers und Albi vierzehn Jahre für 
das männliche, zwölf für das weibliche Geschlecht fest. Doch gab es auch kirchliche Autoritä-
ten, die das Alter bis auf sieben Jahre reduzierten. Das "Sacro Arsenale" des Dominikanerin-
quisitors Thomas Menghini erlaubte auch das Geißeln unmündiger Kinder. 
Was die Zeugen betrifft, machte es der im Veltlin tätige päpstliche Inquisitor Royas zum Prin-
zip: "Zeugen, die Schlechtes von einem Ketzer aussagen, z.B. daß er ein Mörder oder ein Dieb 
sei, sind im allgemeinen den Zeugen vorzuziehen, die Gutes über ihn aussagen." Überhaupt 
wollte man bloß Belastungszeugen hören. Frauen, Kinder, Diener durften nicht zugunsten ei-
nes Angeklagten sprechen, wohl aber gegen ihn, ja dann war ihr Zeugnis willkommen und 
besonders schwerwiegend.  
Auch konnten Belastungszeugen nicht nur Familienmitglieder und Hausgenossen sein, Ehe-
gatten, minderjährige Kinder, Domestiken, sondern selbst Juden, Infame, Verbrecher, Meinei-
dige, sogar Exkommunizierte, Leute, die nach kirchlicher Anschauung sonst ganz und gar 
rechtlos und als Zeugen unfähig waren. Lediglich "Todfeinde" schloß man aus, doch auch sie 
offenbar bloß bedingt. 
Zuweilen konnten Zeugen zur Aussage gegen Angeklagte gezwungen werden, die Inquisitoren 
auch diese Zeugen "zur Erlangung der Wahrheit foltern lassen". Der Franziskaner Bernhard 
Délicieux, der im Jahr 1300 dokumentarisch erklärt, die Aufzeichnungen der Inquisition ver-
dienten kein Vertrauen, was allgemeiner Glaube sei, stellte auch den Satz auf: Selbst der hei-
lige Petrus und der heilige Paulus wären, hätte man sie nach der Methode der Inquisition ver-
hört, der "Ketzerei" überführt worden. 
"Für die katholische Sache ist es sehr zuträglich, wenn die Inquisition reichlich Geldmittel 
besitzt" Während das Volk, die Masse der Christen, ringsum in ungemessenem Elend versank, 
wurden Dominikaner wie Franziskaner reich durch ihr Blutgeschäft, durch Bestechung Schul-
diger, durch Erpressung Unschuldiger. 
Und da sie genug Geld bekamen, versprachen sie auch erfolgreichen "Ketzer-Jägern" "ewigen 
Lohn von Gott" sowie "angemessenen zeitlichen Entgelt" (Inquisitor Bernhard Guidonis). 
Henry Charles Lea hat gezeigt, wie sich aus Bestechungen, Erpressungen, Bürgschaften ein 
über Jahrhunderte fortdauernder Geschäftszweig entwickelte, in dem man sehr viele Men-
schen nur zum Zweck der Ausbeutung verfolgen ließ.  
Mitte des 14. Jahrhunderts beschwor in Florenz ein einziger Zeuge sechzig Fälle von Erpres-
sungen durch den Inquisitor Piero di Aquila, wobei die heute noch nachweisbaren abgezwun-
genen Summen zwischen fünfundzwanzig und siebzehnhundert Goldgulden schwanken, ins-
gesamt der Inquisitor in nur zwei Jahren den seinerzeit gewaltigen Betrag von siebentausend 
Gulden erpreßt habe - "obwohl es damals gar keine Ketzer in Florenz gab". 
Solche Praktiken aber waren häufig und wurden durch das Konzil von Vienne 1311 bestätigt. 
Ein Jahrzehnt früher, 1302, schrieb Papst Bonifaz VIII., seinem Vernehmen nach haben die 
Franziskanerinquisitoren von Padua und Vicenza "in ihrer schändlichen Habgier von vielen 
Männern und Frauen unermeßliche Summen erpreßt und ihnen jegliche Art von Unrecht zuge-
fügt". Doch was bedauert der berühmte Papst? Daß die Übeltäter "den unerlaubten Gewinn 
nicht zum Besten des Heiligen Offiziums oder der römischen Kirche oder ihres eigenen Or-
dens verwendet hätten"! 
Nun verschlang gewiß der Apparat der Inquisition Geld. Zum Beispiel hatte Guido von Thu-
sis, der Inquisitor der Romagna, anno 1302 immerhin 39 Assistenten. 
Wesentlich mehr aber floß wohl für anderes fort oder eben zusätzlich in Klerikertaschen. Zu-
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nächst zwar war den Inquisitoren das Erheben von Geldbußen verboten. Doch kam es früh 
vor. Und dann führte man sie bestimmten Zwecken zu, vor allem der heiligen Inquisition 
selbst. Gab es ja, so Inquisitor Nicolas Eymerich, keine heilsamere Einrichtung als diese, 
durch deren "einzig dastehende Wohltat die Ketzerei ausgerottet wird. Für die katholische 
Sache ist es sehr zuträglich, wenn die Inquisition reichlich Geldmittel besitzt." 
Sehr zuträglich war Geld natürlich auch für die Funktionäre der Inquisition. Und so konnten 
sie schließlich über Geldbußen ganz nach ihrem Ermessen verfügen, konnten aber auch son-
stige Strafen in Geldstrafen umgewandelt werden. Dabei gingen die Päpste mit gutem Beispiel 
voran. Waren sie knapp bei Kasse, führten sie kostspielige Kriege, drangen sie auf Umwand-
lung von Inquisitionsbußen in Geldstrafen, und zwar ohne Rücksicht auf die Vorrechte der 
Inquisitoren. 
Die Inquisitoren freilich verfuhren bald analog, wobei die Gelder manchmal "frommen Zwek-
ken" zugute kamen, oft indes auch nur denen, die solche Zahlungen festsetzten. Denn nicht 
selten betrogen die Inquisitoren die Päpste, die ihrerseits wieder die Inquisitoren beargwöhn-
ten und überwachen ließen. Auch die weltlichen Behörden und die Bischöfe wurden an der 
Beute beteiligt, doch differieren die Gesetze nach Zeit und Ort. Allgemein war nur die Gier 
nach Geld, nach dem Besitz der Opfer, ein unablässiges Geschnüffel und Gefeilsche, eine 
permanente, juristisch mehr oder weniger geregelte Gangsterei. 
Im übrigen bestrafte man mit Geld bloß die Reumütigen. Aber keinesfalls immer bloß mit 
Geld. Bestimmte ja 1229 Gregor IX. in der Bulle "Excommunicamus", daß alle, die sich nach 
der Verhaftung aus Todesangst zum "wahren Glauben" bekehren, "lebenslänglich eingekerkert 
werden und auf diese Weise die gebührende Buße vollbringen". Und fast gleichzeitig verfügte 
das Konzil von Toulouse dasselbe. Hartnäckigen und Rückfälligen aber nahm man alles und 
übergab sie "ohne Barmherzigkeit" dem weltlichen Gericht, gewöhnlich mit der stereotyp 
wiederkehrenden Wendung, ihnen die "gebührende Strafe" zu erteilen, was dann stets die To-
desstrafe bedeutete. 
Es gibt vermutlich nichts im Christentum, das mit soviel Furcht und Abscheu erduldet wurde 
wie die Inquisition, und wohl wenig, das mit solcher Intensität und Erbarmungslosigkeit be-
trieben worden ist. "Selbst die Menschenquäler der KZs", schreibt Hans Wollschläger mit al-
lem Recht, "haben so zu quälen nicht verstanden."  
Dies liegt, neben dem Fanatismus, dem kriminellen Wahnsinn für die Sache, zweifellos am 
meisten am Gewinn, den sie abwarf durch die Bußgelder, die Konfiskationen; eine Strafe, die 
die Kirche selbst aus dem römischen Recht in die europäische Gesetzgebung zur Pönalisie-
rung von Gebotsübertretungen eingeführt hat. 
Sowohl Alexander III. (1163) als auch Lucius III. (1184) forderten die Konfiskation. König 
Ludwig der Heilige befahl sie 1259 sogar für solche, die Vorladungen absichtlich nicht folg-
ten oder in deren Häusern Häretiker angetroffen wurden. Innozenz III. schrieb sie für alle 
"Ketzer" vor. Und schon eine seiner ersten Amtshandlungen befaßte sich damit. So heißt es in 
der Dekretale "Vergentis": "In den Ländern, die unserer Gewalt unterworfen sind, sollen die 
Güter der Ketzer beschlagnahmt werden; in den anderen Ländern soll dies durch die weltliche 
Obrigkeit geschehen, die wir, falls sie sich nachlässig zeigen sollte, durch kirchliche Strafen 
dazu zwingen." 
Es gab allerdings keine allgemeingültige Regelung der Raubverteilung. Papst Lucius III., bei-
spielsweise, wollte den Ertrag der Konfiskation, was in den päpstlichen Gebieten auch selbst-
verständlich war, ausschließlich der Kirche zuwenden. Zur Zeit des Konrad von Marburg soll-
te in deutschen Bischofsstädten eine Hälfte der Bischof, die andere der König oder ein sonsti-
ger Richter bekommen. Die Bischöfe aber erhoben zuweilen auch Anspruch auf die Konfiska-
tion des gesamten Eigentums eines ihrer Jurisdiktion unterstellten "Ketzers". So bedrohten sie 
1251 auf dem Konzil von Lille jeden mit Exkommunikation, der ihnen "dieses Recht streitig 
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machen würde". 
Es kam deshalb häufig zu Interessenkollisionen, zu lang anhaltenden Auseinandersetzungen. 
Unentwegt prozessierten die Brüder in Christo um Schlösser, um Weinberge, Obstplantagen, 
um sonstige Ländereien, um bewegliches Gut. Dreißig Jahre stritten die rührigen Bischöfe von 
Albi mit der Krone um die Beute aus der Albigenserabschlachtung; dreißig Jahre lang rauften 
mit ihr die Bischöfe von Rodez; etwa ebenso lang rang die Gräfin von Vendome, Eleonore 
von Montfort, mit dem französischen König um "Ketzer-Güter". Die Konfiskation hatte schon 
im Jahr 1300 stattgefunden, 1335 wurde der Prozeß beendet.  
Selbst gegen Tote strengte man nicht selten noch Gerichtsverfahren an. Zweiunddreißig Jahre 
kämpften der Bischof und der Inquisitor von Ferrara um das Skelett des Armanno Pongilupo 
von Ferrara, bis der Inquisitor 1301 siegte. Und wie furchtbar mögen wohl Kinder und Enkel-
kinder, die Erben des 1250 verstorbenen mächtigen und reichen Gherardo von Florenz, insge-
heim ein "Ketzer", erschrocken sein, als noch 1313 der Inquisitor der Stadt einen Prozeß ge-
gen sie begann, alle enterbt und der Rechtsunfähigkeit von "Ketzer-Nachkommen" unterwor-
fen hat. 
Die unbeugsame Grausamkeit der Kirche und ihrer Komplizen (darunter ein veritabler Heili-
ger wie König Ludwig IX.) strafte an Gut und Blut. Aber sie strafte nicht nur die Häretiker, 
sondern oft auch ihre Helfer, Beschützer, strafte jeden, der diese in irgendeiner Weise begün-
stigt hatte.  
Das Bespitzeln, Aushorchen, Denunzieren wird systematisch gezüchtet, jede Art scheußlicher 
Seelenstimmungen, der immerwährenden Angst, Arglist, der Gehässigkeit gefördert, heraus-
gelobt und belohnt, jedes Vertrauen zwischen Menschen untergraben und das Ganze, Gipfel 
der Perversion, auch noch als gesellschaftliches Ideal hingestellt - eine Hölle, die Generation 
um Generation ins Elend stürzt, eine der Grundlagen der Geschichte, die wir haben. 
Und wie oft doch hat einer den anderen da nur denunziert, um möglicherweise nicht selbst 
denunziert zu werden. Ein Terror, der Terror zeugt, immer wieder von neuem, auch und gera-
de unter den Nächsten. Denn wo hätte sich das Bibelwort "des Menschen Feinde werden seine 
Hausgenossen sein" mehr erfüllt!  
Papst Gregor IX. rühmt geradezu, daß Männer ihre Frauen, Frauen ihre Männer, daß Eltern 
ihre Kinder, Kinder ihre Eltern verraten, befiehlt, daß niemand zögern dürfe, die eigene Fami-
lie preiszugeben ... Ein teuflisches System, das seine Sicherheit darauf gründet, daß es alle 
Welt unsicher macht, bedroht, ruiniert, daß es sogar und gerade die Familien, daß es noch das 
intimste Privatleben, ja, daß es noch die Nachkommen in seine barbarische Justizrache hinein-
reißt. 
So hob man alle Kindespflichten gegenüber häretischen Eltern auf, sollte man diese "wie 
Fremde und Ausländer" ansehen und sie der Inquisition überstellen; nur dann bestand das 
Kindeserbrecht fort. Andernfalls verloren auch katholisch gebliebene Kinder ihr Hab und Gut, 
wurden sie restlos um ihr Vermögen gebracht. Die Kirche ließ ihnen nicht einmal den Pflicht-
teil, ließ ihnen nur das nackte Leben, und dies, so Innozenz III. in seiner Dekretale "Vergen-
tis", "nur aus Barmherzigkeit". Alles andere verloren sie unbarmherzig. 
Keinen einzigen Denar sollten sie erben können, kommentiert Innozenz' Dekretale Kanonist 
Paul Ghirlandus, Beirat des päpstlichen Generalvikars in Rom. Vielmehr mußten sie dauernd 
in Armut und Elend dahinvegetieren; "nichts soll ihnen bleiben, als das nackte Leben, das ih-
nen aus Barmherzigkeit gelassen wird; sie sollen sich in dieser Welt in einer solchen Lage 
befinden, daß ihnen das Leben zur Pein und der Tod zum Troste wird". 
Es gehört kaum große Phantasie dazu, sich die Aussichtslosigkeit, die entsetzliche Not vorzu-
stellen, in die ungezählte Menschen jeden Alters und Geschlechts durch dieses Kirchenverfah-
ren oft buchstäblich über Nacht gestürzt, mittellos buchstäblich vor die Tür gesetzt worden 
sind; zumal nicht selten schon der Verdacht der "Ketzerei", schon die Verhaftung die Konfis-
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kation des ganzen Vermögens nach sich zog. 
Doch nicht nur das private Leben wurde so unheimlich gefährdet, sondern auch die gesamte 
geschäftliche Existenz grenzenlos verunsichert, jede Möglichkeit der Vorausschau verunmög-
licht, da jeder Handelspartner ein "Ketzer" sein oder zumindest der "Ketzerei" bezichtigt wer-
den, all seine Habe verlieren konnte und jeder Käufer, jeder Gläubiger dann vor dem Nichts 
stand.  
Denn nicht nur war der Verkehr mit Exkommunizierten unerlaubt und strafbar, sondern die 
Kirche hat auch die Ungültigkeit von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen Exkommuni-
zierter behauptet. Exkommunizierte - Gregor XI. exkommunizierte bis in die siebte Generati-
on - galten bis zum Ende des 13. Jahrhunderts nach kanonischem Recht als exlex, und zwar 
auch für das weltliche Forum, weshalb die Kirche die Verfolgung der hartnäckigen Exkom-
munizierten auch durch die Acht, den bürgerlichen Tod, gefordert hat. 
Die Sache, "die Sache Christi", aber war um so prekärer, als der Klerus in seinem Wahn, sei-
ner Gier und Unersättlichkeit stets auch gegen Tote vorging, sobald deren Häresie aufkam, so 
daß niemand seines Vermögens, seines Besitzes sicher war. Dabei trat die Verjährung für 
"Ansprüche" der Kirche erst nach vierzig, bei der römischen Kirche erst nach hundert Jahren 
ein. Zudem berechnete man diese Verjährung nicht vom Zeitpunkt des "Verbrechens", son-
dern von seiner Entdeckung an.  
"Diese Begleiterscheinungen der Verfolgung haben dazu beigetragen, daß die so viel verspre-
chende Zivilisation des südlichen Frankreich zurückging und die Vorherrschaft in Handel und 
Gewerbe auf England und die Niederlande, wo die Inquisition verhältnismäßig unbekannt 
war, überging, was dann wieder Freiheit, Reichtum, Macht und Fortschritt für jene Staaten zur 
Folge hatte." (In England wurde die Todesstrafe für "Ketzerei" erstmals 1400 festgesetzt.) 
Es gab wohl kein Geschäft der Welt, bei dem so schnell und so perfid so ungeheure Reichtü-
mer, Summen und Besitzungen "umverteilt", gehortet werden konnten. Kein Wunder, wenn 
die Profiteure der Inquisition, das Papsttum, die weltlichen und geistlichen Fürsten, nicht zu-
letzt die Inquisitoren selbst, alles taten, um das Fortdauern ihres Instituts zu sichern; wenn die 
klerikalen Henker beim Verfolgen ihrer Prätentionen mit einer Gründlichkeit ohnegleichen 
vorgingen, wie sie noch das letzte Stückchen Besitz, noch den letzten Pfennig aufstöberten, 
und dies mit unerschöpflicher Geduld. …<< 
1233 
Kirchenstaat: Papst Gregor IX. beauftragt im Jahre 1233 die Dominikaner, alle Ketzer sy-
stematisch zu verfolgen und auszumerzen. 
Papst Gregor IX. schreibt im Jahre 1233 in einem Brief über die Katharer (x240/58): >>... 
Denn wenn ein Novize (Mönch oder Nonne während der Probezeit) in die Gemeinschaft auf-
genommen wird und zum ersten Mal in die Versammlungsräume der (Katharer) eintritt, er-
scheint ihm eine Art Frosch, den einige eine Art Kröte zu nennen gewohnt sind.  
Indem einige diesen auf das Hinterteil und andere auf das Maul verdammenswert küssen, 
nehmen sie die Zunge und den Speichel des Tieres in ihren Mund auf. Dieser Frosch erscheint 
bisweilen in ungebührlicher Größe und manchmal vom Ausmaß einer Gans oder Ente; sehr 
oft auch nimmt er die Größe eines Backofens an.  
Dem weitergehenden Novizen begegnet darauf ein Mann von verwunderlicher Blässe, er hat 
ganz schwarze Augen und ist so abgezehrt und mager, daß bei geschwundenem Fleisch einzig 
die übriggebliebene Haut über die Knochen gezogen scheint.  
Diesen küßt der Novize, und er empfindet ihn kalt wie Eis; und nach dem Kuß schwindet die 
Erinnerung an den katholischen Glauben vollständig aus seinem Herzen. 
Nachdem sie sich bald darauf zum Mahl niedergelassen haben, und, wenn dieses Mahl been-
det ist, sich erhoben haben, steigt aus einer Statue, die in solchen Versammlungsräumen zu 
sein pflegt, rückwärts ein Kater vom Ausmaß eines mittelgroßen Hundes, schwarz, mit erho-
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benem Schwanze, den zuerst der Novize, dann der Meister, darauf alle einzelnen, jedoch nur 
die, die würdig und vollkommen sind, nach ihrer Rangordnung auf das Hinterteil küssen. Die 
Unvollkommenen aber, die sich nicht für würdig halten, empfangen den Friedenskuß vom 
Meister. ...<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 86 berichtet später über die Inquisition der 
Kirche (x924/…): >>Die "Hunde des Herrn" treten in Aktion  
Die Androhung der Absetzung für nicht kooperative Bischöfe war keine Floskel. Sie wies auf 
eine noch bestehende Schwachstelle hin: den möglicherweise mangelnden Verfolgungseifer 
(oder überhaupt mangelnden Arbeitseifer) des jeweiligen Bischofs oder Ortspfarrers. Dies 
konnte nur durch ortsunabhängige Kräfte mit entsprechenden Befugnissen geändert werden. 
Eigens für diese Aufgabe wurde nun ein kirchlicher Orden gegründet: die Dominikaner.  
Der spanische Priester Dominikus (1170-1221) hatte sich in Südfrankreich dadurch hervorge-
tan, daß er die äußere Armut der Katharer nachahmte und gegen die Ketzerei predigend zu 
Fuß durch die Lande zog. In einem Kloster in Sichtweite des Montsegur, einer der letzten Ka-
tharerhochburgen, erfand er nach einer "Vision" den Rosenkranz, um auch die "Mutter Got-
tes" in die Ketzerverfolgung mit einzuspannen.  
Während des Ketzerkreuzzugs fungierte er als Berater des Heerführers Simon von Montfort 
und hatte über die Ketzer zu urteilen und sie auf die Scheiterhaufen zu schicken. "Es dürfte 
nur wenige Heilige geben, an deren Händen mehr Blut klebte", vermuten die Autoren Baigent 
und Leigh. 1216 wurde sein neuer Orden vom Papst anerkannt. In seinen Statuten orientierte 
er sich nicht von ungefähr an den Augustinern, dem Orden des "geistigen Vaters der Inquisiti-
on", Augustinus. Das Emblem des Ordens war ein Hund mit einer brennenden Fackel im 
Maul - denn "die Dominikaner bezeichneten sich selbst mit einem Wortspiel gelegentlich als 
'Hunde des Herrn' (Domini canes), was mit dem Namen ihres Begründers dem Klang nach 
übereinstimmt".  
Papst Gregor IX., ein "halsstarriger Greis von cholerischer Gemütsart", erteilte 1233 den Do-
minikanern den Auftrag, Häresien auszumerzen, und verkündete die Einrichtung eines ständi-
gen Tribunals, das mit Dominikanerbrüdern besetzt werden sollte. Damit war die Inquisition 
offiziell etabliert - wohlgemerkt: nachdem die Katharer in Südfrankreich fast ausgerottet wa-
ren. Es ging also darum, auch noch die letzten Sympathien im Volk für jedwede Ketzerei ein 
für allemal zu beseitigen. 
Die ersten Inquisitoren wurden bereits 1234 für Toulouse ernannt. Wie ernst sie ihre Aufgabe 
nahmen, zeigte sich noch im selben Jahr: Die Dominikanermönche erhielten die Nachricht, 
daß eine im Sterben liegende alte Frau soeben noch das katharische Sakrament … erhalten 
hatte. Viele Katharer ließen sich erst kurz vor ihrem Tod unter die "Vollkommenen" aufneh-
men. Die eifrigen Ketzerjäger platzten in das Sterbehaus, verhörten die Frau und ließen sie 
schließlich mitsamt ihrem Bett zum Richtplatz tragen, wo sie ohne Aufschub verbrannt wur-
de. "So krönten die Dominikaner von Toulouse ihre Feier zu Ehren des gerade heiliggespro-
chenen Dominikus mit einem Menschenopfer."  
Wen wundert es, daß die Konsuln der Stadt die Dominikaner schon ein Jahr später aus der 
Stadt vertrieben? Doch sie sollten es bereuen: Sie wurden exkommuniziert und mußten die 
Inquisition zurückkehren lassen. Die katholischen Mönche rächten sich, indem sie sogar die 
Knochen verstorbener angeblicher Häretiker ausgruben, durch die Straßen trugen und öffent-
lich verbrannten. …<< 
1234 
Kirchenstaat: Papst Gregor IX. übernimmt im Jahre 1234 die weltlichen Ketzergesetze des 
Kaisers ins Kirchenrecht. Er legitimiert damit auch die Todesstrafe für Ketzer bzw. Häretiker. 
1252 
Kirchenstaat: Papst Innozenz IV. (Papst von 1243-1254, Jurist und Machtpolitiker) erlaubt 
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im Jahre 1252 der Inquisition den Einsatz der Folter. 
1270 
Kirchenstaat: Der italienische Kirchenlehrer Thomas von Aquin (um 1225-1274) schreibt 
um 1270 über die geistlichen und weltlichen Vollmachten (x242/56): >>Beide Gewalten, die 
geistliche und die weltliche, kommen von Gott. Die weltliche Gewalt untersteht der geistli-
chen in den Dingen des Seelenheils, und man muß ihr, der geistlichen, mehr gehorchen als der 
weltlichen. 
In weltlichen Dingen aber muß die weltliche Gewalt der geistlichen gehorchen. ...<< 
1280 
Kirchenstaat: Papst Nikolaus III. (Papst von 1277-1280) fordert im Jahre 1280 zur Verfol-
gung und Ausrottung der Ketzerei auf (x122/146): >>Wenn jemand von Ketzern Kunde hat 
oder von Leuten, die geheime Versammlungen abhalten, oder von solchen, deren Lebensweise 
und Sitten mit dem rechten Glauben in keiner Weise in Einklang stehen, so soll er bestrebt 
sein, diese seinem Beichtvater anzuzeigen oder sonst jemandem, von dem er glaubt, daß er die 
Nachricht an die höhere Geistlichkeit oder an das Ketzergericht weitergeben kann. Tut er dies 
nicht, so soll er exkommuniziert werden. Die Ketzer und alle jene, die solche bei sich auf-
nehmen, sie verteidigen und unterstützen, und ihre Kinder bis zum zweiten Glied sollen zu 
keiner kirchlichen Zeremonie zugelassen werden. ... Wir verweigern den Vorhergenannten 
von nun an jede Gnade. ...<< 
1282 
Italien:  Der von Palermo gelenkte Volksaufstand auf Sizilien führt im Jahre 1282 zur Ermor-
dung oder Vertreibung aller Franzosen ("Sizilianische Vesper"). 
Karl von Anjou verliert Sizilien, behält jedoch das Königreich Neapel. 
1302 
Kirchenstaat: Papst Bonifatius VIII. (um 1235-1303, Papst von 1294–1303) verlangt im Jah-
re 1302 aufgrund der sog. "Zweischwertertheorie" (Papst erteilt geistliche und weltliche Voll-
machten) die Weltherrschaft der katholischen Kirche.  
Papst Bonifatius VIII. begründet im Jahre 1302 die katholische Oberherrschaft über die welt-
liche Macht (x255/99): >>... Daß der Papst über 2 Schwerter zu verfügen hat, das lehren uns 
die Worte des Evangeliums. Beide hat die Kirche in der Gewalt, das geistliche und das weltli-
che. Dieses aber ist für die Kirche zu führen, jenes von ihr. Jenes gehört dem Priester, dieses 
ist zu führen von der Hand des Königs und Ritter, aber nur wenn und solange der Priester es 
will. Die weltliche Macht muß sich der geistlichen fügen.<< 
1303 
Italien:  Papst Bonifatius VIII. wird im Jahre 1303 in der italienischen Stadt Anagni durch 
französische Attentäter angegriffen und mißhandelt. Der Papst stirbt 4 Wochen später. 
1306 
Prof. Dr. Werner Stein berichtet in seinem Buch "Fahrplan der Weltgeschichte" über die Pro-
stituierten in den mittelalterlichen Städten im Jahre 1306 (x074/575): >>Die Prostituierten der 
mittelalterlichen Städte sind meist zunftartig zusammengeschlossen, offiziell anerkannt, zu 
Abgaben verpflichtet und unterstehen neben selbstgewählten Vertretern meist dem Henker. 
Bordellbesuch gilt nicht als Ehebruch; hohen Ehrengästen der Stadt werden Bordelle kosten-
los zur Verfügung gestellt; Syphilis noch nicht bekannt.<<  
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über die christliche Sexualmoral (x288/368-372): >>... Zwar kannte man die Prostitution 
längst in vorchristlicher Zeit. Aber sie war nicht entwürdigt, oft sogar heilig, wurde von Tau-
senden von Mädchen in Tempeln ausgeübt.  
Das Christentum dagegen verachtete Dirnen, benötigte jedoch wegen seiner asketischen Moral 
ein Ventil. Die Prostitution wuchs förmlich aus ihm heraus. Und je stärker sich eine Gesell-
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schaft an der "Moral" der Theologen und der Kirche "ausrichtet", wie der Theologe Savramis 
schreibt, "desto größer die Zahl der Dirnen". 
Der Klerus, der immer furioser jene Freuden verteufelte, die er selber so glühend genoß, drang 
schon bald auf Erhaltung des Hurentums. Die äußerste Verkörperung des "Lasters" war für ihn 
kurioserweise der stärkste Schutz dessen, was er unter Tugend verstand.  
So sagt doch der größte aller Kirchenlehrer, Augustinus: "Unterdrückt die öffentlichen Dir-
nen, und die Gewalt der Leidenschaften wird alles über den Haufen werfen". Aber auch Tho-
mas von Aquin oder der seinen Namen mißbrauchende Theologe meint, die Prostitution gehö-
re zur Gesellschaft wie die Kloake zum herrlichsten Palast; ohne sie werde dieser unrein und 
stinkend. Und noch Papst Pius II. versichert dem böhmischen König Georg von Podiebrad, 
ohne geordnetes Bordellwesen könne die Kirche nicht existieren. – Nur verheirateten Frauen 
und Nonnen war der Venusdienst verboten. 
Tatsächlich hat eine Gesellschaft, die sich nicht frei ausleben darf, die sexuell frustriert ist, 
Huren nötig. Was es in der Natur nirgends gibt, wurde in der Unnatur notwendig. ... 
Die ersten öffentlichen Häuser kamen im ausgehenden 13. Jahrhundert auf, im 14. Jahrhun-
dert schossen sie überall empor. Sie standen in der Frauengasse, im Rosenhag, Rosental, hie-
ßen Frauenhaus, Töchterhaus, gemeines, offenes, freies Haus, Jungfrauenhof, während man 
die Belegschaft Freie Töchter, Gelustige Fräuleins, Offene Bübinnen, Törichte Dirnen, 
Hübschlerinnen und dergleichen nannte.  
Im späten Mittelalter besaß nahezu jede Stadt ein Bordell – oft in der erklärten Absicht, die 
Moral ihrer Bürger zu schützen -, und beziehungsvollerweise lag es meist in einer Seitengasse 
nahe der Kirche. ... 
In Würzburg hatten die Frauenwirte, die als vereidigte Stadtdiener dem Puffe vorstanden und 
unter anderem die Lochvögelchen anwerben mußten, ihren Treueid dreimal zu leisten: dem 
Rat, dem Bischof und dem Domkapitel. ... 
Der Klerus ... machte sich die Prostitution rasch auch wirtschaftlich nutzbar. Nicht selten war 
sie mit ihm eng administrativ und finanziell verknüpft, gab es deshalb Kompetenzkonflikte 
mit Städten und Fürsten. Jeder wollte sich die Huren unterordnen und ihre oft hohen Abgaben 
kassieren, die zuweilen wie etwa im späten 14. Jahrhundert in Augsburg zu den bedeutendsten 
Beträgen zählten.  
Auch die Papststadt Avignon hatte ein öffentliches Freudenhaus. Und in Rom errichten Stell-
vertreter Christi wie Sixtus IV. (1471-1484), Erbauer der Sixtinischen Kapelle und Förderer 
des Festes der Unbefleckten Empfängnis, oder Julius II. (1503-1513) Bordelle; Sixtus, selbst 
den tollsten Sexualexzessen ergeben, bezog von seinen Huren eine Steuer von zwanzigtau-
send Dukaten im Jahr. Papst Clemens VII. verlangte 1523 das halbe Vermögen aller Prostitu-
ierten für die Errichtung des Konvents Santa Maria della Penitenza, und selbst der Bau der 
St.-Peters-Basilika wurde wahrscheinlich zum Teil mit Flittchengeldern finanziert. 
Von einem deutschen Prälaten, der als sehr gebildet galt, hieß es, er habe so viele Huren in 
seinen Häusern wie Bücher in seiner Bibliothek. Ein englischer Kardinal kaufte ein Bordell; 
ein Straßburger Bischof baute selber eins; der Erzbischof von Mainz beschwerte sich, daß die 
städtischen Frauenhäuser seinen eigenen Unternehmen Abbruch täten. Als Oberhirte aller 
wollte er auch über alle Lustmädchen herrschen – "ungeschmälert". Denn nur, wenn der Be-
trieb in "würdigen Händen" sei, fließe auch die Moral in die rechten Bahnen. 
Es ist bezeichnend, daß die Inquisition im allgemeinen zwar Bordelle ignorierte, gern aber 
Damen verfolgte, die auf eigene Rechnung koitierten. Sogar Äbte und Oberinnen angesehener 
Klöster hielten sich Freudenhäuser – und daneben hatten sie "Häuser der Magdalena" für reu-
mütige Sünderinnen! ...<< 
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Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über die jahrhundertelange Diffamierung und Unterdrückung der Frau durch die christlichen 
Theologen (x288/206-212,222): >>... Die mutterrechtlichen Kulturen hatten kaum Weiberhaß 
gekannt. Vielleicht galt die Frau als Trägerin der Lebenskraft, der Fruchtbarkeit, ja ihre größe-
re Sensibilität und Suggestibilität (Empfänglichkeit für Beeinflussung) machte sie zum kulti-
schen Dienst geeigneter als den Mann. So wurde sie Medizinfrau, Zauberin, war vor allem mit 
Musik und Orakeltum verbunden und stieg in den antiken Götterkulturen manchmal selbst zu 
höchsten Ämtern auf. ... 
Früh schon zogen sich die Frauen vor allem die Feindschaft der Priester zu, was mit jenen 
mehr parapsychologischen, magisch-numinosen Kräften zusammenhängen wird, jenen zau-
berhaften Fähigkeiten, die ... (die) Frau ... oft zur Helfenden, Heilenden, zur Wissenden und 
Weisen werden ließ, zur Trägerin des "Heiligen", "Göttlichen", zum Vorläufer und Konkur-
renten also des Medizinmannes, des Schamanen, des Priesters, der sie dafür als Zauberin in 
Verruf brachte, als Hexe verteufelte oder gar ihre Ausmerzung betrieb. 
Gerade in den sogenannten Hochreligionen wurde die Geschlechtsfunktion der Frau häufig 
suspekt gemacht und ihr die Gottesdienstbarkeit beraubt: im persischen Mazdaismus, im Bra-
hmanismus, in der israelitischen Religion, dem Islam und nicht zuletzt im Christentum, daß 
den Antifeminismus aufs Perfideste perfektioniert, fast ins Unerträgliche gesteigert hat, mehr 
als jede andere frauenfeindliche Religion, was protestantische Theologen oft zugegeben, ka-
tholische aber bis in die Gegenwart geleugnet haben und oft weiter leugnen. 
Alle drei Gottheiten des Christentums gelten als männlich, und seine theologische Symbolik 
wird von der Vorstellung des Männlichen beherrscht. Nur dem Heiligen Geist gestanden ge-
wisse Sekten eine weibliche Natur zu.  
Die Frau aber war für die Kirche stets das der Erde besonders verhaftete Geschöpf, ... das 
Verschlingende, Vampirhafte, in dem sich die irdischen Verlockungen, die Versuchungen der 
Sünde auf ganz besonders verdammte Weise verkörperten. Auch die Hölle dachte man sich 
doch tief im Erdinnern lokalisiert ... Strikt entgegengesetzt aber, weit über den Wolken noch, 
der hygienisch-keimfreie, ganz geschlechtslose, ewig und entzückend keusch von Hallelujas 
widerhallende Himmel, jener ... Paradiesgarten aus Allgäuer Mattengrün und Feigenblättern, 
dem die schlechte Eva eben, worauf alle Kirchenväter insistieren, die Menschen entriß.  
Deshalb drohte ihr der liebe Himmelsvater doch auch gleich: "Ich will dir viel Elend machen 
...", eine der wenigen biblischen Prophezeiungen die sich erfüllten. ... 
Die früheste Geringschätzung der Frau im Christentum stammt von Paulus, der sich dabei 
nirgends auf Jesus beziehen kann. Und dann ist es häufig Paulus, auf den man sich beruft und 
dessen Frauenfeindschaft man durch Fälschungen fortsetzt. Entsprechend werden nachher 
auch Jesu Jünger zu Propagandisten von Virginität (Jungfräulichkeit) und Weiberhaß ge-
macht. Ja, von Petrus dem ersten "Papst" und Familienvater, behauptet man später, er habe 
jeden Ort geflohen, der eine Frau barg, und läßt ihn geradezu erklären: "Die Frauen sind des 
Lebens nicht würdig". 
Besonders gelästert, gemieden – und gefürchtet wurde die Frau von den Mönchen, zergehn sie 
doch, nach einem sehr alten Gleichnis schon, in der Nähe eines Weibs wie Salz im Wasser. ... 
Manche Eremiten sahen vierzig Jahre und länger kein Weib. Andere wiesen – offenbar unter 
dem Einfluß verdrängter Inzestwünsche – selbst die nächsten Verwandten zurück, zuweilen 
mit dem Trost, man werde einander doch bald im Paradiese wiedersehen. ... 
Noch im 20. Jahrhundert belehrt ein Ordensoberer einen Pater, der seine Mutter zum (einmal 
im Jahr gestatteten) Besuch erwartet, er habe auch ihr gegenüber sich zurückzuhalten, denn: 
"Alle Frauen sind gefährlich!" 
Besonders in der katholischen Kirche erscheint die Frau von Anfang an nur als Hindernis der 
Vollkommenheit, als fleischliches, niedriges, den Mann verführendes Subjekt, als Eva und 



 61 

Sünderin schlechthin. Immer wieder berufen sich die Theologen dabei auf die Bibel, das alte 
Märlein von Schöpfung und Sündenfall, die Bildung des Weibes aus dem Mann und seine 
Verführung durch das Weib, und machen es so zur Magd des Mannes, zur Erzeugerin von 
Sünde und Tod. ... 
Kirchenlehrer Augustinus ... erklärt das Weib für ein minderwertiges Wesen, das Gott nicht 
nach seinem Ebenbild geschaffen (hat) – eine schwerwiegende Diffamierung, die bis ins 
Hochmittelalter, bis zu den Rechtssammlungen des Ivo von Chartres und Gratian, bei maß-
geblichen Theologen wiederkehrt. Nur dem Mann attestierte man die Gottebenbildlichkeit: sie 
der Frau zuzusprechen galt als "absurd". Nach Augustinus entspricht es sowohl "der Gerech-
tigkeit" als "der natürlichen Ordnung unter den Menschen, daß die Frauen den Männern ... 
dienen". "Die rechte Ordnung befindet sich nur da, wo der Mann befiehlt, die Frau gehorcht".  
Kirchenlehrer Johannes Chrysostomos sieht die Weiber "hauptsächlich" dazu bestimmt, die 
Geilheit der Männer zu befriedigen. ... 
Im Mittelalter als Männer und Frauen abends beteten, "in Schuld bin ich gezeugt worden, und 
in Sünde hat mich meine Mutter empfangen", wurde die Frau von der Kirche als bös und teu-
flisch diffamiert, als Ursprung allen Übels. Der Fromme sollte sie fliehen, die Häuser von 
Frauen meiden, weder essen mit ihnen noch sprechen. Sie galten als "Schlangen und Skorpio-
ne", ... das "verdammte Geschlecht", dessen "verruchte Aufgabe" es war, die Menschheit zu 
verderben. "Vom Mittelalter an bedeutete es für die Frauen eine Art Schande, einen Körper zu 
haben", schreibt Simone de Beauvoir.  
Und Eduard von Hartmann resümiert: "Im ganzen christlichen Mittelalter gilt das Weib als 
Inbegriff aller Laster, Schlechtigkeiten und Sünden, als der Fluch und das Verderben des 
Mannes, als der teuflische Fallstrick auf dem Pfade der Tugend und Heiligkeit". ... 
Die verheerende Frauenfeindlichkeit der Theologen führte über zahllose Predigten in Dorfkir-
chen, Kathedralen, Schloßkapellen auch zu einer umfassenden misogynen (frauenfeindlichen) 
Literatur. Die Frau erscheint darin als Tod für Körper und Seele, als Drache und Teufels-
schlinge, Lockvogel und Giftspritze, als Hure schlechthin. In einer Dichtung des französi-
schen Bischofs Marbod de Rennes (1035-1123) subsummiert der Kirchenfürst unter dem Be-
griff "Hure" das gesamte weibliche Geschlecht. 
Einem italienischen Dominikaner verdankt die Kulturgeschichte das berüchtigte Weiberal-
phabet: Avidissimum animal, bestiale baratrum ... und so weiter, worin die Frau als Pest figu-
riert (auftritt), Schiffbruch des Lebens, Tier und derartiges mehr. 
Schließlich trieb diese fortgesetzte Verteufelung zur Verbrennung der Frau als Hexe. Zwar 
hatte der große Progressist Innozenz VIII. anno 1484 in seiner Bulle "Summis desiderantes 
affectibus" von "sehr vielen Personen beiderlei Geschlechts" gesprochen, die "mit buhleri-
schen Nachtgeistern sich leiblich vermischten ...".  
Doch der Kommentar gewissermaßen dazu, der 1487 erschienene, fast dreißig Auflagen errei-
chende "Hexenhammer" der beiden Beauftragten des Papstes, der Dominikaner Institoris und 
Sprenger, richtete sich fast nur gegen die Frau. ... Den Mann bedrohten die beiden Hexenjäger 
nur nebenbei und vor allem dann, wenn er, als Gatte, Sohn oder Anwalt, einer Angeklagten 
beistand. 
Der pathologische Frauenhaß dieses Buches – das sich unentwegt auf die prominentesten Kir-
chenväter beruft, von Augustinus bis zu Bonaventura und Thomas von Aquin – führt unter 
anderem zu der Behauptung, das Weib sei nicht nur dümmer und fleischlicher gesinnt als der 
Mann, sondern stets auch glaubensschwächer. ... 
Jahrhundertelang verdächtigte, folterte und verbrannte man nun vor allem Frauen, auch in pro-
testantischen Ländern, war doch Luther mit der Einäscherung der "Teufelshuren" nicht weni-
ger einverstanden als das Papsttum. ...<< 
>>... Bei den Germanen dominierte zwar ganz der Mann. Er durfte seine Frau züchtigen, ver-
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kaufen, die Ehebrecherin straflos töten. Doch war diese Herrschaft zugleich eine Schutzherr-
schaft, ... die Germanin ... (war), wie Tacitus sagt, ein Wesen, das Anspruch nicht nur auf 
Schonung, sondern selbst auf Ehrerbietung hatte. 
Den hohen Respekt vor der germanischen Frau zeigt auch das Strafrecht, das ihr bei den mei-
sten Stämmen ein höheres Wergeld zuerkannte als dem Mann. (Die jeweiligen Sätze, als Süh-
ne für ein Verbrechen der Sippe von Geschädigten oder Getöteten zu zahlen, signalisieren bis 
ins hohe Mittelalter die juristische und soziale Einstufung einer Person). Im alemannischen 
und bayerischen Recht überstieg das Wergeld der Frau das des Mannes um das Doppelte, bei 
den Franken betrug es für die Gebärfähige das Dreifache; im christlichen Mittelalter aber sank 
es auf den halben Betrag des männlichen Wergeldes herab! 
Die Geistlichkeit, geneigt die Frau nach fremder Vorstellung als ein unreines und niedriges 
Wesen zu betrachten, wobei Evas Sündenfall als Hauptgrund dienen mußte, konnte sich mit 
der germanischen hohen Schätzung nicht vereinen und wirkte darauf, daß das Weib rechtlich 
allmählich an Wert verlor. 
Dagegen resultierte die Ehrfurcht der Germanen vor der Frau gerade aus ihrer Religion. Schon 
deshalb übrigens mag der Germanin die Bekehrung nicht so leicht gefallen sein. Denn ihr war 
zwar der christliche "Personfaktor" nicht neu, fremd und schwer verständlich aber die sekun-
däre Erschaffung des Weibes, die Funktion als Teufelspartnerin beim Sündenfall und die 
kirchväterliche Verleumdung, ... was ja die frauliche Unterordnung im gesamten Leben religi-
ös begründet hat. Seltsam und neu mußte ihr weiter die Lehre von der Virginität (Jungfräu-
lichkeit) als höherer Daseinsform erscheinen, ihr Ausschluß von Priesterweihe und Priesterehe 
sowie das kanonische Recht, das die Interessen von Gattin und Tochter bei der Erbfolge preis-
gab. 
Auch eine Katholikin konzediert heute: "Die hohe Achtung, die die Frauen bei den heidni-
schen Völkern nördlich der Alpen zu jener Zeit noch genoß, stand in schroffem Gegensatz zu 
der Geringschätzung, die von den Kirchenlehrern ganz unverblümt ausgesprochen wurde". 
...<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 3 berichtet später über den Reichtum der Kir-
che (x923/…): >>Superreich durch Prostitution 
Es gab Päpste und Bischöfe, die sich durch Prostitution bereicherten und dafür eigene Bordel-
le betrieben. 
Um einen Krieg gegen die Türken zu finanzieren, baute Papst Sixtus IV. (1471-1484) in Rom 
ein vornehmes Bordell für beide Geschlechter. Seine Kurtisanen sollen ihm jede Woche einen 
"Julio" aus Gold bezahlt haben, was jährliche Einnahmen von 26.000 Dukaten ergaben. 
Zu Zeiten des Papstes Klemens VI. (1342-1352) waren die Prostituierten so zahlreich, daß 
Papst Klemens ihnen eine Steuer auferlegte. Der Historiker Joseph McCabe stöberte gar eine 
Urkunde auf, aus der hervorgeht, daß päpstliche Beamte "ein schönes, neues, ansehnliches 
Bordell" von der Witwe eines Arztes kauften. Die Urkunde verzeichnet fromm und miß-
bräuchlich, der Ankauf sei "im Namen Unseres Herrn Jesus Christus" erfolgt. 
In Deutschland hatte sich eine neue Form der Tempelprostitution entwickelt. Im Straßburger 
Münster trieben sich Prostituierte herum. Was man dazu wissen sollte: Der Bischof von 
Straßburg leitete ein Bordell. 
Der Dekan des Würzburger Doms soll den gesetzlichen Anspruch besessen haben, jedes Jahr 
aus jedem Dorf der Diözese ein Pferd, eine Mahlzeit und ein junges Mädchen zu erhalten. 
Eine direktere Form der Tempelprostitution wurde im dreizehnten Jahrhundert in Rom wie-
dereingeführt. Alle ortsansässigen Huren wurden zusammengetrieben und in der unterirdi-
schen Kapelle der Kirche Santa Maria an die Arbeit geschickt, umgeben von einigen der hei-
ligsten Gegenstände der Christenheit. 
Papst Julius II. verfügte am 2. Juli 1510 in einer päpstlichen Bulle die Einrichtung eines Bor-
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dells, in dem junge Frauen ihrem Gewerbe nachgehen durften. 
Die nachfolgenden Päpste Leo X. und Klemens VII. duldeten dieses Etablissement ebenfalls 
unter der Bedingung, daß ein Viertel der gesamten Habe der dort arbeitenden Frauen nach 
ihrem Tod in den Besitz der Nonnen von Sainte-Marie-Madeleine übergeht.  

 
"Vielweiberei, Sodomie und Inzest waren noch die harmlosen Laster von Päpsten ..." 

1307 
China: In Peking wird im Jahre 1307 das erste katholische Erzbistum gegründet. 
1309 
Kirchenstaat, Frankreich:  Philipp IV. "der Schöne" erzwingt im Jahre 1309 die Übersied-
lung des Papstes nach Avignon.  
Diese Übersiedlung bzw. "babylonische Gefangenschaft" des Papsttums wird erst im Jahre 
1377 beendet. 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die Geschichte des Kirchenstaa-
tes von 1309-1377 (x809/772-773): >>(Kirchenstaat) ... Während ihres Aufenthalts in Avi-
gnon, das Clemens VI. 1348 käuflich für den Kirchenstaat erwarb, von 1309 bis 1376 ver-
mochten die Päpste ihren Staat nur durch mannigfache Konzessionen an die bedeutenden Dy-
nasten und Städte zusammenzuhalten. Großen Einfluß gewann in dieser Verwirrung König 
Robert von Neapel, der 1309 zum Generalvikar der Kirche ernannt worden war. Heinrich VII. 
ernannte zwar, als er 1312 zur Krönung nach Rom kam, einen kaiserlichen Statthalter; doch 
mußte derselbe nach Heinrichs Tod wieder den päpstlichen Gewalthabern weichen.  
Auch diese vermochten indes die weltliche Herrschaft des Papsttums im Kirchenstaat nicht 
aufrecht zu erhalten; ihre mit erpreßtem Geld geworbenen Söldner plünderten und verwüste-
ten nur das Land. Die feindlichen Adelsgeschlechter, an ihrer Spitze die mächtigen Familien 
Colonna und Orsini, wüteten in unaufhörlichen Fehden gegeneinander. 
Eine Errettung aus dieser Not schien die Erhebung des Volkstribuns Cola di Rienzi 1347 zu 
bringen, der in Rom die Republik verkündete und es zum Haupt einer italienischen Konföde-
ration erheben wollte. ... Der Papst erklärte sich gegen ihn, und der eingeschüchterte Adel 
fand wieder den Mut zum Widerstand gegen die Willkürherrschaft Rienzis. Dieser flüchtete 
nach Prag zu Kaiser Karl IV., der ihn nach Avignon bringen ließ.  
Papst Innozenz VI. gab ihn 1353 dem Kardinal Albornoz bei, den er nach Italien sandte, um 
dem Unwesen der Feudalherren im Kirchenstaat ein Ende zu machen und die Autorität des 
Papstes daselbst herzustellen. Unterstützt von den ... Städten und dem Volk, unterwarf Albor-
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noz bald die Raubritter und setzte Rienzi in Rom als Senator ein. Doch verscherzte sich der 
Tribun durch tyrannische Willkür die Gunst des Volkes, das ihn in plötzlichem Aufstand er-
schlug (1354).  
Albornoz gab jetzt dem Kirchenstaat eine neue Verfassung, setzte für die einzelnen Kirchen-
provinzen Rektoren ein und teilte das gesamte Gebiet in 100 Vikariate. Der Adel wurde aus 
den wichtigsten Ämtern verdrängt. Die Verfügungen früherer Päpste und die Lokalstatuten 
einzelner Städte wurden von Albornoz zu einem aus sechs Bänden bestehenden Kriminal- und 
Zivilkodex vereinigt, der, um die Mitte des 16. Jahrhunderts neu revidiert, unter dem Namen 
der "Ägidianischen Konstitutionen" (Egidianen) bis auf die Gegenwart gegolten hat.  
Doch brach die Anarchie im Kirchenstaat nach Albornoz' Tod wieder aus und konnte auch 
durch den vorübergehenden Aufenthalt Urbans V. (1367-70) und die Rückkehr Gregors IX. 
nach Rom (1377) nicht unterdrückt werden. ...<<  
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die Geschichte des Papsttums 
vom 14.-16. Jahrhundert (x812/691-692): >>(Papst) ... Die sechste Periode reicht von der 
Verlegung des päpstlichen Stuhls nach Avignon bis zur Reformation (1305-1517) und be-
zeichnet die Zeit des tiefsten Verfalls des Papsttums. Clemens V. war durch französische Un-
terstützung zum Papst erhoben worden und stand fortwährend unter französischer Gewalt, so 
daß er, wie seine Nachfolger, nur gegen andere Mächte, namentlich gegen den Kaiser, die alte 
Papstsprache anwenden konnte.  
Der Papst wurde zum Werkzeug der Eifersucht, die Frankreich gegen Deutschland nährte, 
herabgewürdigt; seine ganze Stellung aber wurde noch verächtlicher dadurch, daß das Streben 
der päpstlichen Kurie im Grund nur noch auf Geldgewinnung gerichtet war.  
Nach der Entfernung von Rom hörte bald der Zuschuß aus dem dortigen Patrimonium Petri 
auf, und die kostspielige Hofhaltung war allein auf Finanzspekulationen bei den Gläubigen 
angewiesen. Die geistlichen Benefizien und Pfründen wurden jetzt von den Päpsten ebenso 
verhandelt, wie es unter der Herrschaft der von den Kaisern und Fürsten geübten Simonie ge-
schehen war. Unter stets neuen Vorwänden (Ablaß von Sünden, Steuer zum Türkenkrieg, Ta-
xen und Annaten, Spolien, Zehnten, Vakanzen) wurde das Abendland vom Papst gebrand-
schatzt. Die Sitten waren nirgends und nie tiefer gesunken als am päpstlichen Hof zu Avi-
gnon.  
Vermehrt wurden diese Übelstände und jene Erpressungen, als beim Beginn des päpstlichen 
Schismas die Haushaltungen verdoppelt wurden. Das Schisma entstand, als nach Gregors XI. 
Tod 1378 Urban VI. in Rom gewählt wurde, wodurch die 70jährige babylonische Gefangen-
schaft der Kirche ihr Ende nahm, die meisten Kardinäle dann aber in Avignon einen anderen 
Papst, Clemens VII., auf den Stuhl Petri erhoben.  
Das Abendland zerfiel in zwei Hälften, und auch nach dem Absterben der Rivalen war an kei-
ne Vereinigung zu denken; denn sofort beeilte sich jede Kardinalpartei, durch die Wahl eines 
Nachfolgers sich einen neuen Stützpunkt zu verschaffen. So kam es, daß 40 Jahre lang kein 
allgemein anerkannter Papst zu finden war, und ebenso lange vernahm man die Bannflüche 
des einen Papstes gegen den anderen.  
Gleichzeitig konsolidierten sich die Staatsgewalten, besonders in Frankreich, immer selbstbe-
wußter und stieg zugleich die Autorität der weltlichen Wissenschaften. Nur schwer vermoch-
ten sich jetzt die Päpste in ihrer Herrschermacht mehr zu behaupten. Eine Krise nahte; man 
rief nach "Reform an Haupt und Gliedern", und bald fand man, nach dem Vorgang der Uni-
versität Paris, nur in einem allgemeinen Konzil die Möglichkeit der Rettung.  
Zwar zu Pisa 1409, wo man einen neuen Papst in der Person Alexanders V. einsetzte, noch 
ehe man die allgemein ersehnte Reform der Kirche in Angriff genommen hatte, gewann man, 
da auch die abgesetzten Päpste nicht von ihren Posten wichen, statt zweier hinfort drei Ober-
häupter. Diese drei Päpste wurden sodann in Konstanz zur Abdankung bestimmt und der 



 65 

Grundsatz durchgefochten, daß das Konzil über dem Papst stehe.  
Abermals beging man indes den Fehler, noch vor beendigter Reformation der Kirche an Haupt 
und Gliedern ein neues Oberhaupt, Martin V., einzusetzen. Dieser erregte alsbald Parteiungen 
im Schoß der Versammlung, unterhandelte mit den Einzelnen, räumte wenig ein, versprach 
mit Rückhalt und lähmte die Tätigkeit des Konzils so sehr, daß dieses sich endlich auflöste, 
nachdem es nur das Schisma beendigt und die monarchische Gewalt des Papstes wiederherge-
stellt hatte. Das Konzil zu Basel 1431 versuchte nun die Reformation durchzusetzen, indem es 
Eugen IV. in Felix V. einen neuen Papst entgegenstellte.  
Aber die Furcht vor einem abermaligen Schisma, die Hussitenunruhen und die allgemeine 
Bewegung der Geister machten die Versammlung ängstlich; es gelang der römischen Schlau-
heit, Frankreich und Deutschland vom Konzil zu trennen: mit jenem wurde die Pragmatische 
Sanktion zu Bourges 1438 abgeschlossen, mit diesem das Aschaffenburger Konkordat ver-
handelt (1448). Das Baseler Konzil wurde durch ein anderes Konzil zu Florenz in Schach 
gehalten und war der ultramontanen Partei gegenüber bald ganz ohnmächtig.  
So brachten die großen Konzile der Welt nicht nur die Reform der Kirche nicht, sie verstärk-
ten selbst die Macht des Mißbrauchs, indem sie sich letzterem gegenüber ohnmächtig erwie-
sen. Schon im 15. Jahrhundert brachten es die Päpste wieder so weit, daß ihnen die volle Hälf-
te aller geistlichen Einkünfte des Okzidents zufloß.  
Während das Papsttum die Christenheit unter einem ertötenden geistigen Druck hielt und 
schamlos ausbeutete, widmete es sich ganz seinen weltlichen Interessen, indem es vor allem 
den Kirchenstaat zu vergrößern suchte. Besonders legten es die sechs letzten Päpste dieser 
Periode recht darauf an, der Welt zu beweisen, daß dem Papst alles zu tun erlaubt sei; unter 
ihnen ragte vor allen Alexander VI. hervor, der an Mord, Blutschande, Gewalttätigkeiten unter 
allen Tyrannen in der Weltgeschichte wenige seinesgleichen findet. Julius II., ein Soldat auf 
St. Peters Stuhl, und Leo X. ... reichen zwar nicht an seine Verworfenheit; aber dem Charakter 
eines Kirchenfürsten entsprechen auch sie nicht. ...<< 
1372 
Kirchenstaat: Der italienische Gelehrte und Dichter Francesco Petrarca (1304-1374, Wegbe-
reiter des Humanismus) schreibt damals über das Papsttum (x248/115): >>Hier sieht man die 
Nachfolger einer Schar armer Fischer, die ihren Ursprung vergessen haben. Man sagt auch: 
statt der Apostel sieht man jetzt Satrapen auf Rossen, mit Gold bedeckt, mit goldenen Gebis-
sen und nächstens mit Hufeisen aus Gold, wenn Gott nicht diese freche Pracht demnächst de-
mütigt. ...<< 
1377 
Kirchenstaat: Der Papst verdammt im Jahre 1377 die achtzehn Thesen und die Verteilung 
der englischen Bibelübersetzung des Reformators John Wiclif. 
John Wiclif verteidigt später die Verteilung der englischen Bibelübersetzung (x199/73-74): 
>>Von Beginn der Welt an hat man von keiner höheren List des Antichrist gehört, dadurch 
der Christenmenschen Glaube zerstört werden soll, als diese gotteslästerliche Ketzerei ist, daß 
Laien sich nicht unmittelbar mit dem Evangelium beschäftigen sollen. 
Christus hat sein Evangelium den Aposteln in jener Sprache mitgeteilt, die ihnen bekannt und 
gebräuchlich war und die sie am besten verstanden. ... 
Christen sollen Tag und Nacht an den Texten der Heiligen Schrift arbeiten. Freilich erwidern 
Gelehrte dieser Welt: Laien können leicht irren. Aber ach, welche Grausamkeit ist es, einem 
Reichen alle Lebensmittel zu nehmen, weil einige Toren gefräßig seien und sich durch unmä-
ßigen Genuß Schaden tun könnten.  
Gerade so leicht kann ein stolzer Priester dem lateinischen Evangelium zuwider irren wie ein 
einfacher Laie dem englischen Evangelium zuwider irren kann. 
Ist denn das Vernunft, Kinder überhaupt nicht lesen zu lehren, weil sie anfangs Fehler bege-
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hen?<< 
1400 
Kirchenstaat: In Rom leben um 1400 nur noch 17.000 Einwohner (x241/160). 
1408 
Kirchenstaat: Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die Geschichte 
des Kirchenstaates von 1408-1555 (x809/773-774): >>(Kirchenstaat) ... König Wladislaw von 
Neapel bemächtigte sich 1408 des ganzen Kirchenstaates; die Idee, Italien zu einigen und sich 
zum Kaiser zu krönen, schwebte vor seinem kühnen Geist: indes machten ihm der vom Kon-
zil von Pisa 1409 neugewählte Papst Alexander V. und sein Nachfolger Johann XXIII. die 
Herrschaft streitig. 
Bis 1420 dauerten die Kämpfe zwischen den Neapolitanern, den Päpstlichen und kühnen 
Bandenführern um den Besitz des Kirchenstaates. Endlich glückte es Martin V., dem vom 
Konstanzer Konzil gewählten alleinigen Papst, einem Colonna (römisches Adelsgeschlecht), 
der seine Residenz wieder in Rom aufschlug, wie die Einheit der Kirche, so auch die weltliche 
Herrschaft des Papsttums in Italien herzustellen. Allerdings war das Land verwüstet und ver-
armt, und die Adelsgeschlechter und Stadtgemeinden hatten eine solche Unabhängigkeit er-
langt, daß der Kirchenstaat nur dem Namen nach ein Staatsganzes war. Martin V. stützte sich 
auf seine Familie, die er mit Lehnsgütern und Würden überschüttete, erregte aber dadurch bei 
den anderen Edelleuten Neid und Unzufriedenheit.  
Eugen IV. mußte daher bei seiner Wahl 1431 den Kardinälen durch eine Kapitulation verspre-
chen, ohne deren Zustimmung keine Gebiete, Lehen oder Einkünfte des Kirchenstaates zu 
vergeben. Indes auch Eugen IV. war der Unbotmäßigkeit des Adels gegenüber ohnmächtig. 
1434 wurde er selbst aus Rom vertrieben und brachte den größten Teil seines Pontifikats au-
ßerhalb des Kirchenstaates zu.  
Manche Teile des Kirchenstaates mußten an Große zu Lehen gegeben werden, so 1434-47 das 
Vikariat über die Mark Ancona an Franz Sforza von Mailand, 1443 das Vikariat über die Ge-
biete von Benevent und Terracina an Alfons I. von Neapel, und 1441 ging das wichtige Ra-
venna bei dem Aussterben der Polenta ganz an die Republik Venedig verloren.  
Papst Paul II. beschränkte endlich durch energisches Regiment etwas den zügellosen Adel und 
erweiterte den Kirchenstaat durch die Güter des Grafen Anguillara sowie durch Cesena und 
Petinaro mit ihren Gebieten. Sixtus IV. verlieh seinen Neffen, die sich durch mannigfache 
Bedrückungen allgemein verhaßt machten, große Gebiete und die wichtigsten Ämter.  
Um seine Söhne Franz und Cäsar Borgia zum Fürstenrang zu erheben, entriß Papst Alexander 
VI. vielen seiner Vasallen ihre Lehnsgüter. Zugleich verwickelte er den römischen Staat in 
verderbliche Kriege. Unterstützt durch die Neapolitaner und den Herzog von Urbino, bemäch-
tigte sich Franz Borgia 1496 fast aller Städte und Ländereien, welche die Orsini besaßen; doch 
setzten sich diese mit Hilfe Frankreichs wieder in den Besitz der ihnen entrissenen Güter.  
Dagegen eroberte der päpstliche Feldherr die von den Franzosen besetzte Festung Ostia. Par-
teiungen aller Art rieben die Staatskräfte auf, und blutige Fehden waren überall an der Tages-
ordnung. Nach einem von Alexander VI. mit Frankreich errichteten Bündnis unterstützte diese 
Macht seinen Sohn Cäsar 1499 mit Truppen. Cäsar fiel in die Romagna ein, eroberte Imola 
und Forli, 1500 auch Pesaro, Rimini und Faenza und wurde nach der Eroberung von Fano 
Herzog von der Romagna. Nach Alexanders VI. Tod fielen die Besitzungen, die er zu Gunsten 
seiner Familie von dem römischen Staat getrennt hatte, an denselben wieder zurück. 
Papst Julius II. (1503-13) schloß mit Frankreich und dem Kaiser 1504 ein Bündnis gegen die 
Republik Venedig und entriß derselben einige Städte, die sie in der Romagna besaß. Weit 
größere Erfolge hatte er, als er sich 1508 mit dem Kaiser, Frankreich und Spanien zur Liga 
von Cambrai vereinigte. Ludwig XII. von Frankreich zertrümmerte 1509 durch seinen Sieg 
bei Agnadello die Übermacht Venedigs, und nun fielen auch dessen letzte Besitzungen in der 
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Romagna, sogar das wichtige Ravenna, dem Papst zu. ...  
Ohne große Mühe gewann er jetzt Modena, Parma, Reggio und Piacenza, Städte, welche 
schon einmal zum Kirchenstaat gehört hatten. Noch nie war dessen weltliches Gebiet und po-
litische Stellung so groß gewesen als unter Julius II.; die Italiener priesen ihn als Befreier von 
der Tyrannei der "Barbaren", und der Plan, Italien unter der weltlichen Herrschaft des Papst-
tums zu einigen, erschien nicht unmöglich.  
Aber schon unter Leo X. (1513-20) trat Karl V. der Vergrößerung des Kirchenstaates und der 
Erhöhung der weltlichen Macht des Papsttums in den Weg. Aus Rücksicht auf die ketzerische 
Bewegung in Deutschland schloß sich Leo X. 1520 dem Kaiser gegen Frankreich an. In dem 
nun entbrennenden Krieg erwarben die Päpste Perugia, Fermo und Ancona, verloren aber 
Reggio und Modena.  
Da der Friede von Madrid (1526) den Kaiser zum obersten Gewalthaber in Italien machte, so 
trat Clemens VII. mit Venedig, Florenz und Mailand dem Bund Frankreichs und Englands 
gegen den Kaiser bei, worauf der Herzog Karl von Bourbon, der ein kaiserliches Heer befeh-
ligte, am 6. Mai 1527 Rom mit Sturm nahm und schonungslos plünderte. Der in der Engels-
burg belagerte Papst erkaufte den Abzug der Feinde nur durch harte Zugeständnisse und eine 
Zahlung von 100.000 Zechinen.  
Im Jahre 1545 belehnte Paul III. seinen Sohn Peter Ludwig Farnese mit Parma und Piacenza, 
deren Besitz während der spanisch-französischen Kämpfe zweifelhaft geworden und erst 1529 
von den kämpfenden Mächten anerkannt war. Nach Peter Ludwigs Ermordung wurde Piacen-
za 1547 von den Kaiserlichen besetzt, Parma von Paul III. später mit dem Kirchenstaat verei-
nigt, aber von Julius III. (1550-55), der auch den Colonna ihre Besitzungen zurückgab, wieder 
dem Octavio Farnese verliehen. ...<< 
1411 
Kirchenstaat: Johann Hus wird im Jahre 1411 als Ketzer verurteilt. 
1415 
Afrika:  Die portugiesischen Stützpunkte an der westafrikanischen Küste entwickeln sich ab 
1415 zu wichtigen Sklavenmärkten. 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über die portugiesischen Sklavenmärkte in Westafrika (x332/15-17): >>… Als erste griffen, 
von Wagemut gepackt, von Entdeckerfreude, Profiterwartung, von Macht- und Raublust, die 
Portugiesen an.  
Noch vor den Spaniern schufen sie seit dem frühen 15. Jahrhundert eine bedeutende Flotte zur 
Umsetzung ihrer von Papst Johann XXIII. geförderten Expansionssucht. Zumal unter dem 
zielstrebigen Infanten Heinrich dem Seefahrer - selbst übrigens keineswegs Seefahrer, auch 
nicht, wie immer wieder behauptet, Begründer der ersten "Seefahrtschule" der Welt, einer 
nautischen "Akademie" in Sagres, wohl aber Großmeister auch des Christusordens und damit 
Nutzer der Finanzmittel der einstigen Templer - unter ihm also insistierten die Portugiesen auf 
ihren maritimen Interessen, erkundeten und plünderten sie systematisch Richtung Süden die 
westafrikanische Küste.  
1415 nehmen sie handstreichartig unter starker Beteiligung des Königshauses das mohamme-
danische Ceuta im nördlichen Marokko. Im reichsten und schönsten Ort des Landes schlach-
ten sie Tausende von Menschen, auch unbewaffnete Frauen, Kinder, und stimmen dann in der 
schnell "katholisch" gemachten Moschee das Tedeum an. Quellen sprechen vom Glaubens-
kampf, doch offenbar ging es ebenso um ökonomische Aspekte, war Ceuta ja Endpunkt trans-
saharischer Karawanenwege, ein Umschlagplatz für Gold, schwarze Sklaven u.a.  
Seit 1416 untersteht die Stadt dem Prinzen Heinrich. 1418 errichtet Papst Martin V. das Bi-
stum Ceuta.  
1419 entdecken die Seefahrer Madeira, wo sie in der Jahrhundertmitte den Zuckerrohranbau 
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mit maurischen servi betreiben, das Modell der transatlantischen Sklaverei Amerikas. Die 
Portugiesen stoßen stets weiter vor, nicht zuletzt um den Seeweg nach Indien zu finden. 1431 
erreichen sie die Azoren, die hundert Jahre später einen eigenen Bischof bekommen. 1441 
gelingt ihnen der erste Fang schwarzafrikanischer Sklaven, Auftakt der Verknechtung von 
Nichtmuslimen im großen Stil. 1443 bestätigt ihnen der Papst ein Exklusivprivileg für Fahrten 
südlich von Kap Bojador.  
Und als sie 1445 erstmals Kap Verde umsegeln, den westlichsten Punkt Afrikas (heute Sene-
gal), und die Azoren zu besiedeln beginnen, machen sie die Insel Arguin (heute Mauretanien) 
zur ersten portugiesischen Faktorei an der Westküste, zu einem befestigten Umschlagplatz 
besonders für Unfreie, für Gold, Elfenbein, Schildkröten u.a.; im 17. Jahrhundert nacheinan-
der von den christlichen Brudervölkern der Holländer, Briten, Franzosen erobert.  
"Offenbar hatten die Europäer - im Unterschied zu den Arabern -, nicht vor, die Schätze und 
Produkte zu bezahlen bzw. einzutauschen, sondern man wollte diese "an sich nehmen" (Der 
Große Ploetz).  
Papst Nikolaus V., dessen "einziges politisches Ziel", so Katholik Kühner, "der Frieden" ist, 
berechtigt 1452 in der Bulle "Dum diversas" Portugal, die Muslime zu bekriegen, zu berau-
ben, zu versklaven; ermächtigt nur wenige Jahre darauf das Land zum Kreuzzug gegen sie und 
erteilt ihm das Monopol auf Handel wie Eroberungen zwischen Kap Bojador und Indien - "ein 
grundlegender Freibrief für die Expansion Portugals in Übersee" (Geiss).  
Ein Freibrief, den schon im nächsten Jahr Papst Calixt III. dem Großmeister des Christusor-
dens auch für die geistlich-kirchliche Leitung aller gegenwärtigen und künftigen portugiesi-
schen Okkupationen innerhalb der genannten Koordinaten gewährt, für die Missionierung 
somit sämtlicher Gebiete vom Kap Bojador über Guinea.  
Das Afrikageschäft wurde "mittels päpstlicher Bullen international abgesichert" (Reinhard). 
Kurz vor 1460, dem Todesjahr Heinrich des Seefahrers, entdecken die Portugiesen die Kap-
verdischen Inseln. Sie werden, 600 Kilometer vor der westafrikanischen Küste, ein Hauptum-
schlagplatz für Sklaven praktisch bis 1870 und erst 1975 völlig unabhängig.  
1471 erreichen die Portugiesen die Goldküste (Guineaküste) im nunmehrigen Ghana, 1482 die 
Kongo-Mündung. Im selben Jahr gründen sie nach dem Fund einer bedeutenden Goldmine zu 
deren Sicherung am Atlantik Stadt und Festung El Mina (wo auch Kolumbus bereits er-
scheint), das erste und lange Zeit stärkste Fort der Küste, Ausfuhrhafen zunächst für Gold, 
später, als auch Franzosen, Niederländer, Schweden, Dänen kommen, vor allem ein Handels-
platz für Sklaven.  
1487/1488 umsegelt Bartolomeu Diaz als erster Europäer die Südspitze Afrikas, das Kap der 
Stürme (dann, in Erwartung, bald Indien zu erreichen, in Kap der Guten Hoffnung umbe-
nannt) und errichtet portugiesische Stützpunkte in Südafrika. 1498 findet Vasco da Gama über 
Mocambique (wo die portugiesische Kolonialherrschaft bis 1975 dauert) und Malindi (im 
heutigen Kenia) den Seeweg nach Indien und erreicht den Gewürzhafen Calicut.  
Als man da einen seiner Männer nach ihrem Vorhaben fragt, antwortet er, laut Bordbuch-
Eintrag Vasco da Gamas: "Wir kommen, Christen und Gewürze zu suchen."  
Seit 1500 segeln die Portugiesen Jahr um Jahr nach Indien, um dort, so die Quellen ausdrück-
lich, mit systematischem "Terror" den moslemischen Handel zu vernichten. Auch Italiener 
sowie Welser und Fugger waren hier von früh an beteiligt.  
Unter Alexander VI. förderte Rom die portugiesischen Unternehmen in Afrika "geradezu als 
Kreuzzüge zur Verbreitung des Glaubens" (von Pastor). Dabei ließ es auch der kastilische 
Franziskaner Kardinal Francisco Jiminez (Ximenes) de Cisneros (gestorben 1517), zeitweise 
Beichtvater der Königin und Berater des Herrscherpaares, nicht an kirchenfürstlicher Brutali-
tät fehlen.  
Energisch betrieb er Spaniens Aggressionen in Nordafrika, finanzierte sie gelegentlich, focht 
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einmal sogar selbst in vorderster Front. Eifrig forcierte er auch die Zwangschristianisierung 
religiöser Minderheiten auf der Pyrenäenhalbinsel und stand selbstverständlich hinter dem 
königlichen Dekret vom 11. Februar 1502, das den Mauren ganz Kastiliens Exil oder Bekeh-
rung aufzwang.  
Ja, er verbrannte als Großinquisitor 2.500 Menschen, nach Hoensbroech über 3.000 - "eine der 
großen nationalen Persönlichkeiten Spaniens, die sein "goldenes Jahrhundert" heraufführten" 
(Lexikon für Theologie und Kirche); ein Massenmörder in manchen Gegenden des Landes als 
Heiliger verehrt.<<  
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 3 berichtet später über den Reichtum der Kir-
che (x923/…): >>Blutgeld durch Sklaverei 
Der Menschenhandel und die Sklaverei vergrößerten den Reichtum der Kirche, von dem sie 
heute noch lebt. 
Die Kirche unterstützte von Anfang an die Sklaverei und verschärfte sie in vielerlei Hinsicht. 
Papst Nikolaus V. legitimierte den Sklavenhandel in seiner Bulle Divino amore communiti 
(Aus göttlicher Liebe zur Gemeinschaft) am 18. Juni 1452. Deshalb war der Sklavenhandel 
legal und verursachte bei den Beteiligten keinerlei Skrupel.  
Der Papst hielt sich selber Sklaven. Papst Gregor I. hielt Hunderte Sklaven auf seinen Gütern 
und stimmte Gesetzen zu, die den Sklaven verboten, freie Christen zu heiraten. 
Ein Sklave wurde wie ein Stück Vieh betrachtet. Die Kirche behandelte Sklaven wie "Kir-
chengut" und dieses galt als unveräußerlich. Die Kirche schätzte den Wert von Kirchengütern 
manchmal nicht nach Geld, sondern nach Sklaven ein. 
Wurde trotzdem ein Sklave freigelassen, mußte er mit seinem Vermögen die Kirche entschä-
digen. 
Die Kirche verbot Sklaven, Testamente zu machen. Beim Tode eines Sklaven fielen seine Er-
sparnisse der Kirche zu. 
Laut dem "heiligen" Thomas von Aquin waren Sklaven "zweckdienlich". 
Die Kirche tat alles, um die Sklaverei zu erhalten, und nichts, um sie zu beseitigen. 
Ein Bischof durfte einen Sklaven nur entlassen, wenn er zwei Sklaven dafür als Ersatz anbot. 

Uneheliche Kinder von Klerikern wurden zu lebenslangen Kirchensklaven gemacht. Dies galt 
auch für Findelkinder. 
Der "heilige" Martin von Tours (heute in vielen Kirchen abgebildet, wie er seinen Mantel teilt 
anstatt den ganzen weiterzugeben und sich einen neuen anfertigen zu lassen) z.B. hielt sich 
20.000 Sklaven.  

Auch die Klöster hatten Sklaven, sowohl zum Dienst im Kloster wie zur Bedienung der Mön-
che. Tausende gefangener Slawen und Sarazenen wurden als Sklaven an Klöster verteilt. Die 
Sklaverei dauerte auf Kirchenländereien und päpstlichen Gütern bis ins 19. Jahrhundert. 
"Schätzt man doch, daß zeitweise auf einen gefangenen Sklaven, der die afrikanische Küste 
noch lebend erreichte, zehn trafen, die schon beim Landtransport umgekommen waren, wor-
auf von weiteren zehn etwa neun auf dem Seeweg verreckten."  
"Der Protestantismus ging von Anfang an in den gleichen Bahnen, nachdem Luther Leibei-
genschaft und Sklaverei theologisch gerechtfertigt hatte. Bis weit ins 19. Jahrhundert trieben 
evangelische Staaten unter der theologischen Billigung der Missionare Sklavenhandel und 
gingen auf Sklavenjagd." 
Das erste englische Sklavenschiff hieß "Jesus". 
Jesus von Nazareth predigte die Nächstenliebe. Mit dem Tun der Kirche ist diese nicht zu ver-
einbaren. 
Für den, der jetzt sagt, so sei eben die damalige Zeit gewesen, hier ein Satz aus dem Koran: 
"Wünscht einer deiner Sklaven eine Freilassungsurkunde, so stelle sie ihm aus, wenn du ihn 
als gut kennst, und gib ihm einen Teil deines Reichtums, den Gott dir verliehen." 
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Es hätte also auch im "Christentum" anders sein können. 
Sklavenhandel mit Indianern 
Anfangs stand der Bischof Rodriguez de Fonseca selbst als Auftraggeber hinter dem Sklaven-
verkauf der Indianer in Sevilla. 
Kolumbus schickte ihm verschiedene Male eine größere Anzahl von Indianern auf den Skla-
venmarkt nach Spanien. Allein im Februar 1495 waren es vier Schiffe mit je 500 Indianern im 
Alter von 12-35 Jahren.  
Der geschäftstüchtige Kolumbus war wohl vertraut mit der Moraltheologie seiner Kirche, 
nach der "die Versklavung von Nichtchristen mit der Begründung gerechtfertigt sei, daß Hei-
den ohnehin zu ewiger Verdammnis verurteilt seien." 
Am 18. 6.1452 legitimierte Papst Nikolaus V. den Sklavenhandel durch die Bulle Dum Diver-
sas, in der er den portugiesischen König ermächtigte, " ... die Länder der Ungläubigen zu er-
obern, ihre Bewohner zu vertreiben, zu unterjochen und in die ewige Knechtschaft zu zwin-
gen". … 
Jahrhunderte lang förderte die Kirche die Sklaverei und hielt sich eigene Sklaven.<< 
1430 
Kirchenstaat: Ein deutscher Diplomat berichtet im Jahre 1430 über die unchristlichen Zu-
stände im Vatikan und warnt vor einer Spaltung der römisch-katholischen Kirche (x122/207): 
>>... Die Gierheit hat am Hofe zu Rom die Oberhand und weiß von Tag zu Tag mit neuen 
Listen und Finten das Geld aus Deutschland für die geistlichen Lehen auszupressen, das groß 
Schreien und Klagen und Ärgernis ... darüber ist, so daß daraus wohl großer Zwist über die 
Papstschaft entstehen oder gar der Gehorsam endlich entzogen werden wird, damit man das 
Geld nicht also jämmerlich viel den Welschen zuschleppe, und das Letzte wäre wohl, wie ich 
vernehme, vielen Landen zu Sinne. ...<< 
1434 
Portugal: In Lissabon bieten arabische Sklavenhändler im Jahre 1434 die ersten Negerskla-
ven zum Kauf an. 
1450 
Kirchenstaat: Die römisch-katholische Kirche interessiert sich seit 1450 verstärkt für die 
Schriften des Altertums (x248/117): >>Es kam nun im Jubiläumsjahr 1450 eine große Menge 
Geld an den päpstlichen Stuhl, und damit begann der Papst an allen Enden zu bauen und nach 
griechischen und lateinischen Handschriften überallhin zu senden, wobei es ihm auf den Preis 
nicht ankam. Er nahm einer Menge Abschreiber in seinen Dienst und gab ihnen ständig Be-
schäftigung. So sammelte er im ganzen 5.000 Bände.<< 
1455 
Kirchenstaat: Papst Nikolaus V. (Papst von 1447–1455) ermächtigt die Portugiesen im Jahre 
1455 durch eine Bulle, die "Länder der Ungläubigen" in Westafrika zu erobern, die Bewohner 
zu versklaven und sich ihres Besitzes zu bemächtigen. 
1459 
Kirchenstaat: Papst Pius II. erklärt im Jahre 1459 (x217/166): >>... Dem Papst ist im heili-
gen Petrus von Christus Vollmacht übergeben, die gesamte Kirche zu regieren und zu leiten. 
Niemand darf es wagen, durch ein Konzil die Gewalt des päpstlichen Stuhls einzuschrän-
ken.<< 
1475 
Europa: Im Jahre 1475 verbreitet sich der Gebrauch des Rosenkranzes (Gebetsschnur mit 6 
größeren und 53 kleineren Kugeln) zum Abzählen von Gebeten. 
1478 
Spanien: Papst Sixtus IV. (Papst von 1471–1484, ehemaliger Franziskanergeneral) entspricht 
der Bitte des spanischen Königspaares und erlaubt im Jahre 1478 die Einführung der Inquisi-
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tion.  
In Spanien richtet sich die Inquisition zunächst vor allem gegen Ketzer und andere Feinde der 
katholischen Kirche sowie gegen konvertierte Mauren und die zum Christentum konvertierten 
Juden (Conversos). Die Inquisition entwickelt sich später jedoch auch zu einem wichtigen 
staatlichen Machtinstrument gegen den spanischen Adel, um die Autorität der absolutistischen 
Monarchie zu stärken und Rechtsreformen durchzusetzen. Die gefürchtete spanische Inquisi-
tion wird erst 1834 aufgehoben. 
Ein spanischer Zeitzeuge berichtet später über die Inquisition (x255/172): >>Höre, wie die 
Inquisitoren in ihren Gerichten verfahren: Hauptsächlich beobachten sie reiche Leute, gelehrte 
Männer und solche, die in Ehren und Macht zu steigen beginnen. Diese drei Arten von Men-
schen sind ihnen höchst mißliebig. Denn das Vermögen der Reichen begehren sie einzuzie-
hen; die Gelehrten werden verfolgt aus Furcht, daß vielleicht einige Ehrlichere unter ihnen 
sich befinden möchten, die, nachdem sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt wären, die Kün-
ste jener anderen offenkundig machten; die der dritten Klasse suchten sie zu hemmen aus 
Angst, falls diese zur höchsten Ehrenstufe gelangten, von ihnen bei irgendwelchem Anlaß 
unterdrückt zu werden.<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 86 berichtet später über die Inquisition der 
Kirche (x924/…): >>Die spanische Inquisition 
Besonders gefürchtet war die spanische Inquisition. Sie unterstand zwar nicht dem Papst, doch 
bei ihrer Gründung, wie könnte es anders sein, hatte die Kirche ihre Hand im Spiel. Die "spa-
nischen Könige" Ferdinand und Isabella, die Spanien durch ihre Heirat 1469 vereinigt hatten, 
wollten die kanonischen Gesetze der römischen Kirche nicht unbegrenzt für ihr Land über-
nehmen. Die Inquisition war bis dahin, zum Ärger der Päpste, in Spanien nicht mit allzu gro-
ßem Eifer tätig.  
Als Isabella 1477 nach Sevilla kam, versuchte der Dominikanerpater Alonso de Hojeda sie 
davon zu überzeugen, daß die Nachfahren der "conversos", der zum Christentum übergetrete-
nen Juden, heimlich jüdische Riten pflegten. Isabella winkte ab. "Als Isabella die Stadt verlas-
sen hatte, gab Hojeda jedoch nicht auf, sondern belieferte den Hof mit Beweisen darüber, daß 
die conversos geheime nächtliche Zusammenkünfte hielten und dabei den christlichen Glau-
ben verhöhnten. Das könne auch staatspolitisch nicht ohne Bedeutung sein, zumal viele con-
versos in hohen Staatsämtern säßen ...  
Nun horchte Isabella doch auf und setzte eine Kommission ein, der auch Hojeda angehörte 
und die auch tatsächlich zu dem Ergebnis kam, die Ketzerei habe in Sevilla schreckenerregen-
de Ausmaße angenommen. Auch Thomas de Torquemada, Dominikanerprior von Segovia 
und Beichtvater der Königin, stimmte diesem Befund zu."  
(Wie die Methoden gleich bleiben: Eine Kommission über angebliche ketzerische Umtriebe 
einzusetzen, in der dann die Ketzerjäger selbst als angebliche "Sachverständige" das große 
Wort führen - das gelang den Kirchen noch 1996 im Deutschen Bundestag). 
Die massive "Nachhilfe" der "Hunde des Herrn" führte schnurstracks zum Beginn der spani-
schen Inquisition, denn Ferdinand und Isabella beantragten beim Papst nun eine Bulle: Er sol-
le die Einrichtung einer Inquisitionsbehörde in Kastilien genehmigen, die allerdings eng mit 
dem spanischen Staat verbunden sein sollte - der auch die Kosten der Inquisition trug, die er 
jedoch durch die Konfiskation der immensen Ketzervermögen (reiche Conversos wurden 
grundsätzlich immer als erste verdächtigt) leicht wieder hereinholen konnte. Torquemada 
wurde schnell der am meisten berüchtigte Großinquisitor, der 10.220 Menschen auf den 
Scheiterhaufen und 97.371 auf die Galeeren schicken ließ.  
In der Anfangszeit stieß der neue Terror der Inquisition noch auf Widerstand - nicht nur von 
den direkt betroffenen Nachkommen der Juden oder Mauren, sondern auch von den Altchri-
sten, die "über den Verdacht judaistischer Ketzerei erhaben waren. ... 1484 schloß der Magi-
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strat von Teruel den Inquisitoren ... die Tore. Darauf verfielen die Stadtväter der Exkommuni-
kation, die ganze Stadt dem Kirchenbann. Ja, die Inquisition erklärte aus der Fülle ihrer 
Machtvollkommenheit heraus, die bei Bedarf anscheinend auch weltliche Angelegenheiten 
mit umfaßte, daß der Magistrat abgesetzt und seine Ämter durch König Ferdinand neu zu be-
setzen seien."  
Der König schickte schließlich Truppen, die Stadt unterwarf sich. In einem letzten verzweifel-
ten Aufflammen des Widerstandes entschlossen sich hochgestellte conversos Aragoniens, den 
Inquisitor Pedro Arbúes umbringen zu lassen. Die Bluttat geschah am 16. September 1485 in 
der Kathedrale von Zaragoza - was die Kirche dazu veranlasste, den blutrünstigen Inquisitor 
Arbúes zunächst selig und 1867 gar heilig zu sprechen (das besorgte der seinerseits erst kürz-
lich von Papst Johannes Paul II. selig gesprochene antisemitische Papst Pius IX.).  
Die Folge der Bluttat war eine blutige Rache der Inquisition und die völlige Unterwerfung 
Aragoniens unter die Herrschaft Ferdinands. Dieser begann zu erkennen, wie zahlreiche Herr-
scher vor und nach ihm, daß die Inquisition ein Instrument sein kann, "das - richtig gehand-
habt - sehr wohl auch der Festigung ihres eigenen Einflusses, ihrer eigenen Machtposition 
dienen konnte". …<< 
1481 
Kirchenstaat: Papst Sixtus IV. teilt im Jahre 1481 die "Neue Welt" auf. Alle Gebiete, die 
südlich der Kanarischen Inseln liegen, werden dem Königreich Portugal zugesprochen. 
Spanien: Im Jahre 1481 werden im Rahmen der spanischen Inquisition die ersten Massenhin-
richtungen durchgeführt. 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über das Ketzergericht "Autodafé" 
(x802/169-170): >>Autodafé ("Glaubenshandlung, Glaubensgericht"), die feierliche Voll-
streckung der von der spanischen Inquisition wegen Ketzerei erlassenen Straferkenntnisse. 
Zunächst bezeichnete Autodafé nur die öffentliche, feierliche Vorlesung des Urteils, dessen 
unmittelbare Folge jedoch immer die Vollstreckung war.  
Oft verschob man nach beendigter Untersuchung jene feierliche Urteilsverkündigung, um an 
einem hohen Festtag den Triumph der Kirche durch gleichzeitiges Abtun einer größeren Zahl 
von Opfern zu verherrlichen. Das Volk strömte dazu in Massen herbei, da schon das Zuschau-
en für verdienstlich galt, und selbst die vornehmsten Männer suchten eine Ehre darin, dabei 
als Schergen des heiligen Gerichts zu figurieren. Auch der König pflegte zur Erhöhung der 
Feierlichkeit mit dem ganzen Hof zugegen zu sein.  
In Prozession führte man die zum Tod verurteilten Ketzer, welche barfuß gingen und mit dem 
Sanbenito (Armesünderhemd) und einer spitzen Mütze angetan waren, und hinter denen die 
Bildnisse entflohener und in Särgen die Leichname verstorbener Angeklagten hergetragen 
wurden, zur Kirche, wo die Verurteilten mit ausgelöschter Kerze in der Hand vor einem Kru-
zifix aufgestellt wurden, um ihr Urteil zu vernehmen.  
Darauf wurden sie dem weltlichen Richter überliefert und gefesselt in den Kerker zurückge-
bracht, um von da zum Richtplatz geführt zu werden. Widerriefen sie schließlich noch ihre 
Ketzerei, so wurden sie vorher erdrosselt, im entgegengesetzten Fall aber lebendig verbrannt 
und mit ihnen die Bildnisse und Gebeine der entflohenen oder verstorbenen Angeklagten.  
Seit 1481 waren diese Massenhinrichtungen im Schwange, und eines der glänzendsten Auto-
dafés war das, welches noch 1680 unter Karl II. zu Madrid stattfand. Während des 18. Jahr-
hunderts kamen die Autodafés in Abnahme. Der Unterschied des späteren Verfahrens von 
dem früheren bestand darin, daß man die Hinrichtungen in der Regel im Inquisitionsgebäude 
vollzog. In Spanien allein sind von 1481 bis 1808, den 1834 veröffentlichten Berichten zufol-
ge, 34.658 Menschen öffentlich oder im geheimen hingerichtet, 288.214 zu lebenslänglichem 
Gefängnis oder zu den Galeeren verurteilt worden.<< 
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1484 
Kirchenstaat: Papst Innozenz VIII. (1432-1492, Papst seit 1484) erläßt im Jahre 1484 eine 
Bulle gegen das Hexenwesen und erteilt die Vollmacht, angebliche Hexen durch die Inquisiti-
on verfolgen zu lassen (x248/123). 
Die Hexerei soll gemeinsam von den weltlichen Gerichten (im Falle von Schädigung an Leib 
und Leben) und den geistlichen Gerichten (im Falle von widernatürlicher Unzucht, Teufels-
buhlschaft etc.) bekämpft werden. 
In der berüchtigten päpstlichen Bulle zur Verfolgung von Hexen heißt es z.B. (x122/276): 
>>Nicht ohne ungeheuren Schmerz ist jüngst zu meiner Kenntnis gekommen, daß in einigen 
Teilen Deutschlands, besonders in der Mainzer, Trierer, Salzburger und Bremer Gegend, sehr 
viele Personen beiderlei Geschlechts, uneingedenk ihres eigenen Heils und abirrend vom ka-
tholischen Glauben, sich mit Teufeln in Manns- und Weibsgestalt geschlechtlich versündi-
gen.<<  
Der deutsche Abt Johannes Tritheim (1462-1516), der damals zu den vermeintlichen Experten 
der Zauberei zählt, schreibt später über die Hexen (x248/123): >>... Ein verabscheuungswür-
diges Geschlecht ist das der Hexen, die durch die Hilfe böser Geister oder durch Zaubertränke 
dem menschlichen Geschlecht unabsehbaren Schaden zufügen.  
Meistens machen sie die Menschen besessen oder lassen sie von den Dämonen mit unerhörten 
Schmerzen martern. Leider ist die Zahl solcher Hexen in jedem Landesteil sehr groß, und 
selbst im kleinsten Ort findet man noch eine Hexe. Es sterben Menschen und Vieh durch die 
Schlechtigkeit dieser Weiber. Viele Menschen leiden an den schwersten Krankheiten und wis-
sen nicht, daß sie verhext sind. ...<< 
Meyers Konversationslexikon von 1885-1892 berichtet über die Verfolgung der Hexen und 
Zauberer (x808/502-504): >>(Hexe) ... Der Glaube an Hexen war, wie wir aus Theokrit, Ho-
raz und Lukianos ersehen, im Altertum vollkommen ausgebildet; aber die Voraussetzung ei-
nes besonderen dazu erforderlichen Bündnisses mit dem Teufel entstand erst nach der Chri-
stianisierung der germanischen Welt, als die heidnischen Feste und Versammlungen bei To-
desstrafe verboten waren und die treu gebliebenen Anhänger des früheren Glaubens heimlich 
des Nachts zusammenkamen, um die abgesetzten Götter zu verehren und die gewohnten Fest-
lichkeiten zu begehen.  
Da es vornehmlich die alten Frauen waren, welche die althergebrachten Bräuche bewahrten 
und ausübten, kamen sie in den Verdacht der Zauberei, und da die Teilnehmer an den nächtli-
chen Zusammenkünften selbst die meisten Märchen von gefahrvollem Teufelsspuk ausspreng-
ten, um ihre ebenso abergläubischen Verfolger zurückzuschrecken, entstand sehr bald die 
Meinung, daß die Hexen im Bund mit dem leibhaftigen Teufel ständen und in seinem Dienst 
alles Unheil, welches über Ortschaften, Familien und Personen hereinbrach, verursachten. ... 
Wie schon in den alten römischen Gesetzen, so wurden auch später wiederholt Gesetze gegen 
Hexen und Zauberer erlassen; aber das Unheil wurde erst vollständig, als die Kirche den 
Aberglauben des Volkes autorisierte, indem sie die Inquisition gegen die Hexen und Zauberer 
zu Hilfe rief.  
Die Vermischung von Zauberei und Ketzerei war eine ebenso bequeme wie verderbliche; bei-
de konnten von der Einwirkung des Teufels hergeleitet werden, und die Masse zeigte sich der 
Vernichtung der Ketzer, an welcher der Kirche einzig lag, um so geneigter, wenn ihnen zu-
gleich Zauberei und Teufelsbündnis schuld gegeben wurde. Das trat in der Verfolgung der 
Waldenser, Albigenser und Templer deutlich hervor, und mit dieser nahmen die Hexenprozes-
se in Frankreich ihren Anfang.  
Die weltlichen Behörden suchten zwar den geistlichen Gerichtshöfen die gefährliche Jurisdik-
tion über Zaubereiverbrechen zu entreißen, und nachdem dies dem Pariser Parlament (1390) 
gelungen war, nahmen die Zaubereiprozesse, das Vorspiel der eigentlichen Hexenprozesse, in 
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Frankreich ab. Aber die theologische Fakultät von Paris erklärte nichtsdestoweniger (1398) 
die Teufelsbündnisse für Tatsache, und Papst Eugen IV. ermunterte 1437 die Inquisition wie-
der, gegen die Zauberer und Hexen ihre Pflicht zu tun. ... 
Die eigentliche Periode der Hexenprozesse, welche ganz Deutschland, Italien, Frankreich, 
Spanien und England in eine große Richtstätte verwandelten, wo in jeder Stadt die Folter-
knechte arbeiteten und Scheiterhaufen dampften, nahm ihren Anfang erst mit Papst Innozenz' 
VIII. Bulle "Summi desiderantes affectibus" (1484).  
In dieser Bulle heißt es unter anderem: "Wir haben neulich nicht ohne große Betrübnis erfah-
ren, daß es in einzelnen Teilen Oberdeutschlands und in den mainzischen, kölnischen, trieri-
schen, salzburgischen, bremischen Provinzen und Sprengeln in Städten und Dörfern viele Per-
sonen von beiden Geschlechtern gebe, welche, ihres eigenen Heils uneingedenk, vom wahren 
Glauben abgefallen, mit dämonischen Inkuben und Subkuben sich fleischlich vermischen, 
durch zauberische Mittel mit Hilfe des Teufels die Geburten der Weiber, die Jungen der Tiere, 
die Früchte der Erde, die Trauben der Weinberge, das Obst der Bäume, ja Menschen, Haus- 
und andere Tiere, Weinberge, Baumgärten, Wiesen, Weiden, Körner, Getreide und andere 
Erzeugnisse der Erde zu Grunde richten, ersticken und vernichten, welche Männer, Weiber 
und Tiere mit heftigen inneren und äußeren Schmerzen quälen und die Männer am Zeugen, 
die Weiber am Gebären, beide an der Verrichtung ehelicher Pflichten zu verhindern vermö-
gen".  
Deshalb trägt der Papst den beiden Inquisitoren für Süd- und Norddeutschland, Heinrich Insti-
tor und Jakob Sprenger, welche die Bulle am päpstlichen Hof erwirkt hatten, auf, die Zauberer 
und Hexen in oben genannten Gegenden auszuspähen, zu bestrafen und auszurotten, wie sie 
nur wüßten und könnten; auch befiehlt er dem Bischof von Straßburg, Albrecht von Bayern, 
die Inquisitoren zu schützen und ihnen bei Ausführung ihres Auftrags allen Vorschub und 
hilfreiche Hand zu leisten.  
Diese Männer und andere durchzogen nun Deutschland von einem Ende zum anderen, überall 
jammernde Familien und verbrannte menschliche Gebeine hinter sich lassend; vorzüglich aber 
war es Sprenger, der den Hexenglauben in ein förmliches System brachte und die Hexenpro-
zesse formell begründete. Sein "Hexenhammer" ("Malleus maleficarum", verfaßt im Jahre 
1487, aber erst zwei Jahre später, 1489, in Köln gedruckt) wurde bald Gesetzbuch in Hexen-
sachen und regelte das ganze ordentliche gerichtliche Verfahren gegen die Hexen.  
Er zerfällt in drei Teile: der erste handelt von der Hexerei im allgemeinen; der zweite legt ver-
schiedene Arten und Wirkungen der Hexerei dar, und wie man dieselben wieder aufheben 
könne; im dritten ist das Gerichtsverfahren gegen die Hexen enthalten, ein förmliches Hexen-
prozeßrecht.  
Hier wird zuerst die Kompetenz in Hexenprozessen dem geistlichen Richter ... (übertragen), ... 
sobald mit der Hexerei Ketzerei vermischt sei; in anderen Fällen behält sich das geistliche 
Gericht vor, die Angeklagten dem weltlichen Richter zu überlassen; dann wird in 35 Fragen 
erörtert, wie der Prozeß anzufangen, fortzusetzen und das Urteil zu sprechen sei. Der Richter 
darf auf bloßes Gerücht hin, daß es an einem Ort Hexen gäbe, ... Zeugen, deren zwei oder drei 
genügen, zusammensuchen, sie durch einen Eid zwingen, die Wahrheit zu sagen, auch sie 
mehrmals examinieren.  
Sogar Exkommunizierte, Infame können als Zeugen auftreten, ja Ketzer wider Ketzer, Hexen 
wider Hexen, die Frau gegen den Mann, Kinder gegen Eltern, Geschwister gegen Geschwister 
zeugen. Selbst Hauptfeinde des Angeklagten sind, mit wenigen Ausnahmen, als Zeugen zuzu-
lassen.  
Der Anwalt durfte seinen der Ketzerei verdächtigen Klienten nicht über die Gebühr verteidi-
gen, sonst wurde er billig noch für schuldiger gehalten. Um die Hexe zum Geständnis zu brin-
gen, diente die Tortur. Jakob Sprenger allein ließ zu Konstanz und Ravensburg in Schwaben 
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in kurzer Zeit 48 Weiber verbrennen, und bald wurde durch päpstliche Bullen von Alexander 
VI., Julius II., Leo X. und Hadrian VI. der "Hexenhammer" auch für die übrigen europäischen 
Länder als Grundlage des kanonischen Rechts anerkannt.  
Ganze Gegenden wurden durch Morden und Brennen entvölkert, wie ein drückender Alp lag 
das Gespenst der Hexenfurcht auf dem Volk. Überall hatten die geistlichen Gerichte ihre Spä-
her. War ein altes Weib so unglücklich, rote Augen zu besitzen, so war sie sicher verloren. 
Die richterliche Untersuchung bezog sich vorzugsweise auf den sogenannten Hexensabbat, 
auch Hexenkultus, Hexenabendmahl genannt, und die Teilnahme ... daran.  
Mit erfinderischer Phantasie hatten die Priester denselben sich folgendermaßen ausgemalt. Zu 
gewissen Zeiten, namentlich in der Nacht des 1. Mai (Walpurgisnacht), wo in der heidnischen 
Zeit ein Frühlingsfest gefeiert wurde, hielt der Teufel große Hoftage. Als Orte dieser Zusam-
menkünfte waren berüchtigt: der Blocksberg (der Brocken im Harzgebirge), der Guiberg bei 
Halberstadt, der Köterberg, nicht weit von Corvey an der Weser, der Fichtelberg, der Heuberg 
in Schwaben etc.  
Die Hexen verließen ihre Wohnungen auf Besen, Gabeln, Stöcken, Böcken oder Hunden und 
eilten im schnellsten Flug dem betreffenden Ort zu, wo der Teufel in Gestalt eines Bockes 
oder Menschen auf seinem Thron saß, die neuen Hexen feierlich aufnahm und einweihte, 
dann sich förmlich huldigen ließ, indem die Hexen nach einem Ringeltanz um seinen Thron 
(Hexentanz) einzeln nahten, um seinen Hintern zu küssen.  
Dann wurde eine aus mitgebrachten Würsten, Schinken etc. der reicheren Hexen hergerichtete 
Mahlzeit gehalten, und zuletzt endigte das Ganze damit, daß jede Hexe sich im stillen mit ih-
rem Buhlteufel vergnügte. Mit dem frühsten Morgengrauen ging die Hexenfahrt auf oben ge-
schilderte Weise wieder zurück, doch nicht, ohne daß der Teufel einer jeden Zauberpulver 
eingehändigt hätte, was zur Verübung aller sonst den Hexen zur Last gelegten Bosheiten dien-
te.  
Die sogenannte Hexensalbe, welche in den Prozessen eine große Rolle spielt, war, wie viele 
Akten ergeben, eine aus Fett, Nachtschatten, Tollkirschen, Mandragora, Opium, Schierling 
und anderen zum Teil narkotischen Pflanzenstoffen bereitete Salbe, mit welcher der Leib be-
strichen wurde, um ihn zur Hexenfahrt tauglich zu machen.  
Es ist Tatsache, die unter anderen Geiler von Kaisersberg aus eigener Erfahrung bezeugt, daß 
sich alte Weiber, die vorgaben, Hexen zu sein, einer solchen Salbe bedienten, daß sie, mit der-
selben bestrichen, in einen Zustand der Betäubung verfielen und, wieder erwacht, von der He-
xenversammlung erzählten, auf der sie unterdessen gewesen sein wollten.  
Unter der Hexenbutter verstand man die sogenannten Schleimpilze und bezeichnete diese 
breiigen Massen als die Ausleerung der übersatten Hexen auf dem Heimweg vom Hexensab-
bat aus der Luft herab.  
Gestand die Hexe, so wurde sie alsbald verurteilt; leugnete sie standhaft, so wurde zur Folter 
geschritten und diese bei fortgesetztem Leugnen mit Umgehung des Gesetzes, welches eine 
zweimalige Folter verbot, nach einigen Tagen wieder angefangen und dies als Fortsetzung der 
ersten Tortur bezeichnet.  
Bisweilen war aber nicht einmal ein Geständnis erforderlich. Fand sich am Körper der Hexe 
irgendein Muttermal, so war dies sicher das Hexenmal, Hexenzeichen, womit der Teufel sie 
als die Seinige bezeichnet hatte. Dieses Hexenmal wurde mit Nadeln durchstochen: fühlte die 
Gestochene keinen Schmerz, so war sie unzweifelhaft schuldig.  
Da nach dem "Hexenhammer" die Feuerprobe nichts fruchtete, weil das Feuer ein dem Teufel 
freundliches Element sei, so wendete man die Wasserprobe (Hexenbad) an und zwar folgen-
dergestalt. Die Angeschuldigte wurde nackt ausgezogen, kreuzweise gebunden, so daß die 
rechte Hand an die große Zehe des linken Fußes und die linke Hand an die große Zehe des 
rechten Fußes kam, und mit einem langen Strick um den Leib aufs Wasser gelegt; sank sie 
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unter, so war sie unschuldig; schwamm sie aber oben, so war sie überführt.  
Ein analoges Erkennungsmittel bildete die Hexenwaage, auf welcher sie nicht das natürliche 
Gewicht zeigte. Das Urteil lautete meist auf Verbrennen, und in vielen Gegenden Deutsch-
lands galt der Hexenstock oder Hexenpfahl, an den die Verurteilten während der Exekution 
gebunden waren, neben dem Galgen als ein Zeichen des Blutbannrechts. 
Auch die protestantische Geistlichkeit teilte den Teufels- und Hexenglauben, und es waren der 
Hexenprozesse in den protestantischen Ländern nicht weniger als in katholischen. ... 
Über die kontroverse Frage: "ob die Untersuchungskosten vom Fiskus oder von den Erben der 
... Hexen getragen werden sollten", ließ der protestantischen Herzog Johann Kasimir Herzog 
1628 ein Gutachten von dem Coburger Schöffenstuhl einholen, welches natürlich dahin aus-
fiel: "daß die Obrigkeit berechtigt sei, die Güter der wegen Hexerei Verurteilten zu konfiszie-
ren ..."  
Dieses Gutachten läßt uns als eine der Haupttriebfedern der Hexenverfolgung den Gelddurst 
erkennen. In England, wo König Jakob I. höchst eigenhändig als Schriftsteller gegen Hexen 
und Teufelsbündnisse vorging, erhielt ein gewisser M. Hopkins, der 1644 alle Provinzen des 
Reiches auf der Hexenjagd durchzog, für die Entdeckung einer Hexe 20 Schilling und schrieb 
ein besonderes Werk über die Kunst, Hexen ausfindig zu machen, auf dessen Titel er sich 
Hopkins, Hexenfinder, zeichnet. Noch zu Ende des 16. Jahrhunderts verurteilte ein einziger 
Hexenrichter, Remigius, 800 Hexen in Lothringen zum Scheiterhaufen. 
Schon im 16. und 17. Jahrhundert fehlte es nicht an Männern, welche sich den Inquisitoren 
widersetzten und den Glauben an Hexerei bekämpften. Namentlich waren dies der Düsseldor-
fer Johann Weyer, Leibarzt des Herzogs Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg um 1550, die Jesui-
ten Adam Tanner (gestorben 1632) und Friedrich Spee (gestorben 1635), vorzüglich aber Bal-
thasar Bekker, reformierter Prediger in Amsterdam, in dessen "Bezauberter Welt" (Amster-
dam, 1691-93) mit großer Freimütigkeit das ganze Teufels- und Hexensystem angegriffen und 
bekämpft ist.  
Allein die Bestrebungen dieser Männer wurden noch zu wenig von der öffentlichen Meinung 
unterstützt; erfolgreich bekämpfte den Wahn erst der gelehrte Christian Thomasius aus Leip-
zig (gestorben 1718) ... 
Gleichwohl finden sich auch im 18. Jahrhundert noch hier und da Überbleibsel des alten Un-
wesens. Am 21. Januar 1749 wurde Maria Renata, Subpriorin des Klosters zu Unterzell, als 
Hexe in Würzburg enthauptet und dann ihr Leichnam verbrannt; zu gleicher Zeit hielt ein 
ganzes polnisches Dorf die Wasserprobe aus, und noch 1785 fiel eine (Frau) ... dem Hexen-
glauben (im schweizerischen Kanton) Glarus zum Opfer. ...  
Noch 1836 wurde eine vermeintliche Hexe von den Fischern der Halbinsel Hela der Wasser-
probe unterworfen und, da sie nicht untersinken wollte, gewaltsam ertränkt. In den anderen 
Weltteilen spielten Hexenprozesse bis in die neueste Zeit fort, und in Mexiko endigten zwei 
derselben (1860 und 1873) mit Verbrennung der Opfer.  
Nicht so schnell wie aus der Gesetzgebung konnte der Hexenglaube aus der Masse des Volkes 
entfernt werden. Noch heutzutage erzählt sich dieses die abenteuerlichsten Hexengeschichten, 
und nicht wenige Dörfer mögen noch, gewöhnlich in einer bejahrten Frau, ihre Hexe haben, 
die im Verdacht steht, mit Ungeziefer behaftet, dem Vieh "etwas anzutun", das "Zusammen-
gehen" der Butter verhindern zu können. Daß es Frauen gäbe, welche Krankheiten "versehen" 
können, ist noch heutzutage ein weitverbreiteter Aberglaube, und noch in unserer Zeit ist die 
Beschuldigung der Hexerei und des Teufelsbündnisses sogar zum Gegenstand von Anzeigen 
bei Gericht gemacht worden.<< 
Der schweizerische Historiker Peter Pfrunder schreibt später über die Hintergründe der He-
xenverfolgung (x244/579): >>... Bis zum 14. Jahrhundert galt Zauberei offenbar als relativ 
harmloses Delikt. Zwar wurden schon im Mittelalter Zaubereiprozesse durchgeführt, aber die-
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se endeten nur selten mit Hinrichtungen. Erst als die christliche Kirche die magischen Prakti-
ken mit Heidentum und Ketzerei in Verbindung brachte, waren die Grundlagen für erbar-
mungslose Verfolgungen gegeben. Denn mit dem Vorwurf der Ketzerei unterstellten die In-
quisitoren den Angeklagten Anhänger einer teuflischen Sekte zu sein und mit dem Teufel ei-
nen Pakt geschlossen zu haben, was zwingend mit dem Tod bestraft werden mußte. 
So verschmolzen Zauberei- und Ketzereiprozesse im Lauf des 15. Jahrhunderts ineinander. 
Bei dieser verhängnisvollen Verquickung der beiden bis dahin deutlich unterschiedenen De-
likte entwickelten die Gelehrten einen klaren Hexenbegriff (in den Akten taucht der Name 
"Hexerey" zuerst 1417 in Luzern auf).  
Wichtig waren die Jahre 1430-1440: "Damals wurden in der Dauphiné, in Piemont, in Savoy-
en und in der Westschweiz erstmals Prozesse durchgeführt, die die wesentlichen Bestandteile 
des ausgebildeten Hexenbegriffs aufweisen, stellt der Konstanzer Historiker Andreas Blauert 
fest. In jenen Jahren erschienen auch die ersten zeitgenössischen Berichte über Hexensekten. 
Und ungefähr gleichzeitig fand das Basler Konzil statt, von wo die kirchlichen Würdenträger 
den neuen Hexenwahn in die Welt hinausgetragen haben dürften.  
Blauert vernutet daher, daß der berüchtigte, 1487 erstmals gedruckte "Hexenhammer" von 
Heinrich Institoris und Jakob Sprenger nicht, wie lange angenommen, Auslöser, sondern 
vielmehr Resultat eines bereits existierenden Hexenwahns unter den Gelehrten war. 
Der "Hexenhammer" wurde dann allerdings zum Wegbereiter der großen Hexenverfolgungen 
im 16. und 17. Jahrhundert. ...<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über die Hexenverfolgung durch die Inquisition (x331/310-317): >>"Hexenbulle" und "He-
xenhammer" erleuchten die Neuzeit 
Einer der vielen Inquisitoren jener Tage war der um 1430 in der elsässischen Reichsstadt 
Schlettstadt geborene Dominikaner Heinrich Institoris (Kramer). Seit 1470 als Hexenverfolger 
aktiv, wurde der Doktor der Theologie schließlich zum Inquisitor für ganz Deutschland er-
nannt, stieß aber auf so starken Widerstand, daß er nach Rom reiste, sich den Beistand des 
Heiligen Vaters zu sichern. 
Papst Innozenz VIII. zögerte auch nicht, am 5. Dezember 1484 in der Bulle "Summis deside-
rantes affectibus", der berühmten Hexenbulle, die Welt zu warnen, die Christenheit aufzuklä-
ren, allein genötigt durch "Unser Gottseliges Verlangen", gedrängt von "der höchsten Begier-
de, ... wie es die Sorge unsers Hirten Amtes erfordert, daß der Catholische Glaube fürnehm-
lich zu unseren Zeiten allenthalben vermehret werden und blühen möge, und alle Ketzerische 
Bosheit von den Gräntzen der Gläubigen weit hinweg getrieben werde ..." 
Der Heilige Vater scheint baß entsetzt, ist ihm doch "neulich nicht ohne große Beschwehrung 
zu unseren Ohren gekommen, wie daß in einigen Teilen des Oberteutschlands, wie auch in 
denen Meyntzischen, Cölnischen, Trierischen, Salzburgischen (und Bremer) Erzbistümern, 
Städten, Ländern, Orten und Bistümern sehr viele Personen beiderlei Geschlechts, ihrer eige-
nen Seligkeit vergessend, und von dem Catholischen Glauben abfallend, mit denen Teufeln, 
die sich als Männer oder Weiber mit ihnen vermischen, Mißbrauch machen, und mit ihren 
Bezauberungen, Liedern und Beschwehrungen, und anderen abscheulichen Aberglauben und 
zauberischen Übertretungen, Lastern und Verbrechen, die Geburten der Weiber, die Jungen 
der Tiere, die Früchten der Erde, die Weintrauben und die Baumfrüchte, wie auch die Men-
schen, die Frauen, die Thierse, das Vieh, und andere unterschiedener Arten Thierse, auch die 
Weinberge, Obstgarten, Wiesen, Weiden, Getreide, Korn und anderen Erdfrüchten, verderben, 
ersticken und umkommen machen ..." 
Der Papst beauftragt in der Bulle die Professores Theologiae, seine "geliebten Söhne" Henri-
cus Institoris und Jacobus Sprenger, ebenso den "geliebten Sohn Johannes Gremper", einen 
Geistlichen des Konstanzer Bistums, der sie als Notar begleitet, zur Bekämpfung all der vielen 



 78 

schädlichen Exempel und Ärgernisse, der überaus zahlreichen Leichtfertigkeiten, Sünden, 
Laster, befiehlt - denn nicht von ungefähr wird ihm, so Theologe und Kirchenhistoriker Wil-
helm Neuß, "eine große Gutmütigkeit" nachgerühmt -, befiehlt, daß seine Helfershelfer "wider 
alle und jede Personen, wes Standes und Vorzuges sie sein mögen, solches Amt der Inquisiti-
on vollziehen, und die Personen selbst, welche sie in vorgemeldeten werden schuldig befun-
den haben, nach ihrem Verbrechen züchtigen, in Haft nehmen, am Leib und am Vermögen 
straffen".  
Zuletzt erlaubt der Heilige Vater "gar keinem Menschen, ... dieses Blatt Unserer Verordnung, 
Ausdehnung, Bewilligung und Befehls zu übertreten, oder derselben aus verwegener Kühnheit 
entgegen zu handeln. Wann aber jemand sich dieses zu erkühnen unternehmen würde, der soll 
wissen, daß er den Zorn des allmächtigen Gottes und Seiner Heiligen Apostels Petri und Pauli 
auf sich laden werde." 
Es beleuchtet die perverse Moral der katholischen Kirche, wenn der Jesuit Ludwig Freiherr 
von Hertling in seinem mehrfach übersetzten und aufgelegten Hauptwerk "Geschichte der Ka-
tholischen Kirche" noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts schreiben kann: "Nicht wegen die-
ser Bulle, wohl aber wegen seiner Charakterschwäche und des Ärgernisses, das er gab, gehört 
Innozenz in die Reihe der Päpste, die den Stuhl Petri entehrt haben." Nicht das durch Jahr-
hunderte fortgesetzte Enteignen, Foltern, Verbrennen - meist bei lebendigem Leib - Unschul-
diger ist schändlich, schändlich ist die sexuelle "Sünde", der Zölibatsverstoß. 
Ausgerüstet mit der apostolischen Vollmacht, erprobt Heinrich Institoris deren Wirkung 
gleich auf der Rückreise 1485 in Tirol. Wochenlang stachelt er das Volk von der Kanzel herab 
auf, so daß eine Frau ihm, der doch das "Wort Gottes" verkünden sollte, ins Gesicht sagt: "Ihr 
predigt ja nichts anderes als gegen die Hexen." Brutal geht er in Innsbruck gegen einen großen 
Haufen ihm Ausgelieferter, meist Frauen, vor, u.a. wegen Wettermachen, Entziehung der 
Milch aus Kühen, verweigert im Prozeß jede Verteidigung, verdreht systematisch die Aussa-
gen, unterstellt Verbrechen, die kein Zeuge vorgebracht, scheut sich auch nicht, offenkundig 
zu lügen, und läßt foltern. 
Obwohl die Verfahren vor einem geistlichen Gerichtshof (darunter vier Dominikaner) statt-
fanden, brach der Prozeß als null und nichtig zusammen, die Angeklagten kamen frei. Der 
Bischof von Brixen, Georg Golser, der den Mann des Papstes am 23. Juli 1485 noch dem Di-
özesanklerus schriftlich empfohlen hatte, schrieb jetzt: Institoris sei "vorher bei vielen Päpsten 
Inquisitor gewesen, bedünkt mich aber aus Altersschwäche ganz kindisch geworden zu sein; 
er scheint wirklich zu rasen. Was der Inquisitor getan, ist höchst unanständig", und riet diesem 
selbst, "sich zu entfernen, je geschwinder, desto besser." Bürger, Klerus, Adel, alles war gegen 
den Hexenjäger seiner Heiligkeit, und die Regierung der Grafschaft Tirol soll nie wieder eine 
Hexenverfolgung zugelassen haben. 
Das peinliche Debüt des Papstbüttels geschah zur selben Zeit, da der Inquisitor von Como, 
"unser Kollege", wie es im "Hexenhammer" heißt, "im Zeitraume eines Jahres, 1485, 41 He-
xen verbrennen ließ". Möglicherweise dadurch angefeuert, keinesfalls aber entmutigt durch 
das Innsbrucker Fiasko, das selbst die Bulle aus Rom nicht verhindert hatte, suchten nun die 
Hexenfahnder ein wirksameres Procedere, eine durchschlagende Propagandawaffe, und es 
kam zur Niederschrift des "Malleus maleficarum", später "Hexenhammer" betitelt.  
Der dickleibige Kommentar zur "Hexenbulle" hat das in ihn gesetzte Vertrauen seiner Verfas-
ser vollauf gerechtfertigt, den anfänglichen Widerstand mancher Fürsten und Bischöfe gebro-
chen und auf Jahrhunderte hin verheerend gewirkt. 
Dies vor allem wohl, weil die Schreiber ihre Ungeheuerlichkeiten durch ungezählte (wörtlich 
oder indirekt benutzte) Kirchenvätertexte stützten, nicht nur dann und wann, sondern Hunder-
te von Malen, oft auf jeder Seite mehrfach, wobei die bedeutendsten Autoren, Augustinus und 
Thomas von Aquin, auch am häufigsten erscheinen.  
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Daß die Verfasser ihren gern hochgelehrt daherkommenden schauerlichen Sums noch mit ei-
ner Fülle von Fällen, Episoden, Histörchen garnieren, die nicht selten alle Perlen des Caesari-
us von Heisterbach verblassen lassen, hat der Publizität des Ganzen gewiß nicht geschadet. 
Überdies waren sie schlau genug, auch für ein aktuelles wissenschaftliches Gutachten der da-
mals berühmten theologischen Fakultät von Köln zu sorgen, das aber nicht zu ihrer Zufrie-
denheit ausfiel, weshalb sie ein zweites fälschten und dem Band als Vorwort beigaben. 
Fälschten sie doch auch notarielle Dokumente; wie überhaupt Heinrich Institoris nur knapp 
einer Verhaftung wegen Unterschlagung von Ablaßgeldern entging. 
Im Grunde dreht sich das Ganze einzig und allein um den Nachweis, daß die Hexen - wirklich 
Hexen sind, denn sind sie es nicht, sind die Hexenjäger selbst die Mordbuben. Und da seiner-
zeit noch viele, auch Geistliche, die Existenz von Hexen für ein Unding, für Einbildung hiel-
ten, bekämpft der "Hexenhammer" mit penetranter Verbissenheit "die alte Meinung, ... daß 
Hexerei nichts Wirkliches sei, sondern in der Meinung der Menschen bestehe" und lehrt sei-
nerseits verständlicherweise: "Zur größten Hexerei gehört es, wenn man nicht ans Hexenwe-
sen glaubt." 
Was aber gab den Hexenjägern und -vernichtern ihre Gewißheit, immer vorausgesetzt, daß sie 
bona fide verfuhren? Nun, einfach "die Lehrmeisterin Erfahrung, die uns nach den eigenen 
Geständnissen der Hexen und den von ihnen begangenen Schandtaten so sicher gemacht hat, 
daß wir ohne Gefährdung des eigenen Heiles nicht mehr von der Inquisition abstehen kön-
nen." 
Wie viele Theologen - nicht nur des Mittelalters - sich immer wieder eingehend mit der Se-
xualität befaßten, so auch unsere Hexenjäger. Zum Beispiel ventilieren sie, wie die Hexen die 
Zeugungskraft hemmen; wie sie die männlichen Glieder weghexen (denn sie können sie "wahr 
und wahrhaftig weghexen").  
Man bedenkt, ob der Incubus die Hexe immer mit Ergießung des Samens besucht; ob er's lie-
ber zu der einen als zur anderen Zeit treibt; lieber an dem einen als dem anderen Ort; ob Incu-
bi und Succubi wie für die Hexe, so auch für die Umstehenden sichtbar auftreten - wissen die 
Experten doch "bezüglich der Umstehenden zu sagen, daß oft auf dem Felde oder im Walde 
Hexen auf dem Rücken liegend gesehen wurden, an der Scham entblößt, nach der Art jener 
Unflätereien, mit Armen und Schenkeln arbeitend, während die Incubi unsichtbar für die Um-
stehenden wirkten. Es mochte sich auch am Ende des Aktes ein schwarzer Dampf in der Ge-
stalt eines Mannes von der Hexe in die Luft erheben, was aber nur sehr selten beobachtet 
wurde." … 
Denn ist's auch Wahnsinn, hat es doch Methode. Hexe aber ist vor allem das Weib. Das steht 
für die Verfasser felsenfest, bedarf keines Beweises "da außer den Zeugnissen der Schriften 
und glaubwürdiger Männer die Erfahrung selbst solches glaubwürdig macht."  
Die Erfahrung nämlich, daß die Weiber "in allen Kräften, der Seele wie des Leibes, mangel-
haft sind", "daß mehr unter den Weibern Ehebruch, Hurerei usw. sich findet", daß bei ihnen 
alles "unersättlich ist", "Alles ... aus fleischlicher Begierde" geschieht, die Öffnung der Ge-
bärmutter "niemals spricht: Es ist genug"; "daß fast alle Reiche der Erde durch die Weiber 
zerstört worden sind", daß sie "töten, weil sie den Geldbeutel entleeren, die Kräfte rauben und 
Gott zu verachten zwingen"; daß die Frau "immer täuscht", "von Natur lügnerisch ist", "nur 
ein unvollkommenes Tier ..." 
Und all dies und mehr wird natürlich durch die Heilige Schrift und die Sprüche der heiligen 
Kirchenväter bestätigt: "Klein ist jede Bosheit gegen die Bosheit des Weibes." "Ein schönes 
und zuchtloses Weib ist wie ein goldener Reif in der Nase der Sau." "Es frommt nicht, zu hei-
raten. Was ist das Weib anderes als die Feindin der Freundschaft, eine unentrinnbare Strafe, 
ein notwendiges Übel, eine natürliche Versuchung, ein wünschenswertes Unglück, eine häus-
liche Gefahr ..." usw. 
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Die Frau ist aber nicht nur eine häusliche, sie ist auch eine religiöse Gefahr, hat sie doch, wie 
der "Hexenhammer" schon an Stammutter Eva nachweist, "von Natur geringeren Glauben"; 
… Also schlecht ist das Weib von Natur, da es schneller am Glauben zweifelt, auch schneller 
den Glauben ableugnet, was die Grundlage der Hexerei ist." 
Nun gibt es eine Gruppe von Frauen, den Autoren des "Hexenhammers" verhaßter als jede 
sonst: die Hebammen. Es erstaunt, daß der Fanatismus der Inquisitoren, ihre Verfolgungssucht 
gerade diese Frauen trifft. Sie können kaum schlecht genug gemacht werden. 
Ja, es wird schlicht behauptet: "Niemand schadet dem katholischen Glauben mehr als die He-
bammen." Wie kommt es zu solch ganz außergewöhnlichen Bezichtigungen? Gewiß, die He-
xenhebammen schlürfen das Blut getöteter Knaben, sie fressen Kinder auf, sie kochen ihre 
eigenen und verschlingen sie, sie erzeugen Fehlgeburten oder opfern gerade Geborene "dem 
Fürsten der Dämonen, d.h. Luzifer, und allen Dämonen, über dem Küchenfeuer."  
Und auch hierfür bedarf es keiner "Argumente", wieder liegen doch "die klarsten Indizien und 
Erprobungen" vor, ist alles erneut "klarer als das Licht bewiesen." So hatte eine Hexenhe-
bamme in der Diözese Straßburg nach eigenem Geständnis "Kinder ohne Zahl" gemordet und 
eine andere Verbrannte aus der Diözese Basel bekannt, "mehr als vierzig Kinder in der Weise 
getötet zu haben, daß sie ihnen, sobald sie aus dem Mutterleib hervorkamen, eine Nadel in 
den Kopf durch den Scheitel bis ins Gehirn einstach". 
Doch das alles weicht kaum von den sonst berichteten exorbitanten Scheußlichkeiten dieser 
Sammlung ab, reicht kaum aus, uns zu erklären, warum niemand mehr als die Hebammen, die 
"Hexenhebammen", dem katholischen Glauben schaden. Gerade darauf aber gaben inzwi-
schen zwei Deutsche, Gunnar Heinsohn und Otto Steiger, ein Human- und ein Wirtschafts-
wissenschaftler, eine Antwort in ihrem aufsehenerregenden Werk "Die Vernichtung der wei-
sen Frauen" mit der zentralen These: "Das Ziel der Hexenverfolgung der frühen Neuzeit ist 
die Beseitigung von Geburtenkontrolle."  
Heinsohn/Steiger gehen aus von der Bevölkerungskatastrophe des 14. Jahrhunderts, den 
abendländischen Ernährungskrisen, Mißernten, Hungersnöten, zumal von der großen Pest; 
dem kolossalen Schrumpfen der europäischen Einwohnerschaft (nach langsamem Anstieg 
zwischen 800 und 1300 von rund 30 auf 75 Millionen Menschen) wieder auf 45 Millionen im 
folgenden Jahrhundert. 
Dies aber bedeutete, das Werk vereinfacht, doch sinngemäß skizziert, einen enormen Arbeits-
kräfteverlust - in England beispielsweise büßten die Kirchengüter während der großen Pest die 
Hälfte ihrer männlichen Bauern über zwanzig Jahre ein. Das wieder bedeutete, die riesigen 
Ländereien konnten nicht mehr rentabel genug bewirtschaftet werden. Den größten Grundbe-
sitz aber hatte weithin die katholische Kirche; folglich hatte sie auch das größte Interesse an 
der "Wiederbevölkerung", folglich trieb gerade sie zum Kampf gegen Verhütung, Abtreibung, 
Kindstötung, folglich mußte vor allem die Trägerin des Verhütungswissens, die Hebamme, 
ausgerottet werden. 
Ergo beginnen im späten Mittelalter ziemlich jäh und vermehrt die Hexenverbrennungen, ko-
ordiniert 1484 Innozenz' VIII. Hexenbulle "die Unterdrückung der Geburtenkontrolle für das 
gesamte katholische Europa", wird der "Hexenhammer" zum "Geburtenkontrollhammer". 
Die Sicht der beiden Forscher ist bedeutsam, ihre Disqualifizierung von Gegnern nahezu ein 
literarischer Genuß, kurz, das so gründliche wie klare Buch, von manchem Neider, Mißgün-
stigen, Besserwisser niedergenörgelt, alles andere als unseriös, als abenteuerlich - wenn die 
aufschlußreiche Arbeit andere Motive der Hexenverfolgung auch nicht außer Kraft setzen, 
wenn auch das bevölkerungspolitische Kalkül, die prononcierte Konzentration auf die "weisen 
Frauen" als der fast einzigen Zielgruppe der Pogrome, nicht alles erklären kann, nicht immer 
das primäre Motiv gewesen ist, weil gewiß nicht nur Nüchternheit und zynische Rationalität 
den Ausschlag gaben.  
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Ein mehr oder weniger hoher Anteil an pseudoreligiösem Fanatismus, abergläubischer Pfaf-
fenhysterie und -Dummheit, an materieller Raffsucht (nicht bloß längerfristig gesehen) bleibt. 
Und wie auch immer die verschiedenen Faktoren des Problems bewertet werden mögen, hin-
ter all den horrenden Massakern steht unzweifelbar als Basis und immerwährender Anschub 
die Moral, besonders die Sexualmoral der Kirche. …<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 86 berichtet später über die Inquisition der 
Kirche (x924/…): >>Hexenverfolgung in ökumenischer Eintracht 
Die Ausrottung einer anderen Bevölkerungsgruppe wurde hingegen sofort auf die Tagesord-
nung gesetzt: die der "Hexen". Papst Innozenz VIII. hatte 1484 in seiner "Hexenbulle" die 
Wirklichkeit des Hexenunwesens offiziell bestätigt. Nicht an Hexerei zu glauben galt von da 
an als Ketzerei. Der Dominikanermönch Heinrich Kramer (Institoris) brachte schon zwei Jah-
re später (1486) mit päpstlicher Druckerlaubnis das passende Lehrbuch zur Hexenjagd heraus, 
den berüchtigten "Hexenhammer".  
Luther wollte der katholischen Seite in der Bekämpfung des "Übels" nicht nachstehen - die 
Scheiterhaufen brannten in lutherischen (und reformierten) Gebieten genau so heftig wie in 
katholischen. 
Die lutherischen Landesherren hatten es dabei besonders einfach, denn sie mußten sich nicht 
wie ihre katholischen Kollegen in jedem Detail mit der Kirche abstimmen - sie waren schließ-
lich dank Luther weltliche und geistliche Oberherren in einer Person. Zahlreiche protestanti-
sche Regionalfürsten erkannten rasch die Vorteile des Hexenbrennens: Man konnte mit dem 
beschlagnahmten Vermögen der Opfer die Staatskasse auffüllen - ein Feilschen um die Auf-
teilung zwischen Staat und Kirche, wie anderswo, entfiel. Und man konnte gleichzeitig, durch 
geschickt eingefädelte Denunziationen, die letzte Opposition im Lande beseitigen. 
Die spiegelbildliche Konstellation fand sich auf katholischer Seite in den geistlichen Fürsten-
tümern. Die Fürstbischöfe wurden in der Tat die schrecklichsten Hexenbrenner. Trier, Köln, 
Mainz, Würzburg, Bamberg - die Hölle befand sich im 17. Jahrhundert an Rhein, Main und 
Mosel. Ganze Schlösser (etwa das Aschaffenburger Schloß Johannisberg) wurden mit Hexen-
geldern erbaut.  
Den Chefideologen hinter den schlimmsten Hexenbränden, etwa dem Bamberger Weihbischof 
Friedrich Förner (Amtszeit 1612-1630), ging es aber nicht ums Geld - hätten sie wirtschaftlich 
gedacht, so hätten sie den Ruin, in den z.B. Bamberg durch die Ausrottung des Stadtrats und 
fast der gesamten Kaufmannsschicht gestoßen wurde, vorhergesehen.  
Es ging ihnen um "die Schaffung einer vollkommenen, gottgefälligen Welt" - im katholischen 
Sinne allerdings. Die Gesellschaft sollte von der "Hexensekte" gereinigt werden, und zwar, so 
die Historikerin Britta Gehm, durch "die Ausrottung des Bösen schlechthin, personifiziert in 
den Hexen und Zauberern".  
Der Höhepunkt der Hexenbrände in Würzburg und Bamberg - entfacht durch zwei Bischöfe, 
die beide Neffen des bis heute verehrten Würzburger Fürstbischofs Julius Echter waren, eben-
falls ein großer Hexenbrenner - fiel in die zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts, für die katho-
lische Seite keineswegs eine Zeit der Verwirrung und des Chaos. Im Gegenteil: Die katholi-
sche Liga hatte im 30-jährigen Krieg vorerst scheinbar die Oberhand behalten. Bischof Förner 
forderte Kaiser Ferdinand II. in dieser Siegeseuphorie sogar dazu auf, die protestantische 
Reichsstadt Nürnberg mit Waffengewalt zu rekatholisieren. 
Der Habsburger Ferdinand (1619-1637 Kaiser) war zwar von Jesuiten in Ingolstadt erzogen 
und ausgebildet worden und war demzufolge ein fanatischer Gegner der lutherischen "Ketze-
rei". Bei einer Wallfahrt zu Beginn seiner Regierung hatte er ein Gelöbnis abgelegt: "Lieber 
über eine Wüste herrschen, lieber Wasser und Brot genießen, mit Weib und Kind betteln ge-
hen, den Leib in Stücke hauen lassen, als die Ketzer dulden."  
Ohne diesen katholischen Fanatismus wäre Deutschland wohl ein 30-jähriger Religionskrieg 
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erspart geblieben. Doch so glühend Ferdinand die Gegenreformation vorantrieb, so skeptisch 
war er gegenüber denjenigen, die ihn in punkto Fanatismus noch überboten. Ferdinand war 
Realpolitiker genug, um zu erkennen, daß nicht nur Förners Nürnberger Pläne nicht durch-
setzbar waren, sondern daß auch die Würzburger und Bamberger Hexenbrennerei, die Ausrot-
tung ganzer Familien, ganzer Straßenzüge, die Wirtschaftskraft seiner Verbündeten entschei-
dend schwächte.  
Er sorgte dafür, daß der Reichshofrat, ein juristisches Beratergremium, die Klageschriften von 
aus Bamberg geflüchteten Opfern der Hexenjagd positiv beschied und dadurch die Hexenjagd 
beendete (1630). Dem Einfluß der Ingolstädter Jesuiten ist diese Entwicklung sicher nicht zu 
danken, denn diese hatten einen der Herrscherkollegen Ferdinands, den bayerischen Kurfür-
sten Maximilian (1573-1651), schon als 17-jährigen Jugendlichen mit der Hexenverfolgung 
vertraut gemacht: Man ließ ihn bei Folterungen zusehen. Er schrieb an seinen Vater: "So hat 
man doch nit auf den rechten Grund kommen können, jedoch haben die Räte gute Inquisition 
halten lassen, vielleicht bringt man sie noch zuwege."  
Es ist nicht verwunderlich, daß der Höhepunkt der bayerischen Hexenprozesse in die Regie-
rungszeit Maximilians fällt. 
Der absolute Staat: stärker als die Kirche und doch unter ihrem Einfluß 
Die Beispiele Maximilian und Ferdinand zeigen: Der Territorialstaat der Renaissance und des 
Barock gewann an Stärke. Die Kirche behielt zwar ihren Einfluß auf die Staatslenker, insbe-
sondere über deren Erziehung. An einem Jugendlichen geht es nicht spurlos vorüber, wenn 
man sein Gewissen durch die Beobachtung von Folterszenen abstumpft. Doch die Regieren-
den gewannen eine gewisse Unabhängigkeit zurück, mußten sich im politischen Tagesge-
schäft der unterschiedlichen Konfessionen in Deutschland auch einen gewissen Spielraum 
bewahren.  
Ähnlich wie in der Antike, in der sich nicht etwa der Papst, sondern Kaiser Konstantin als 
erster mit dem Titel "Stellvertreter Christi" schmückte, mußte die Kirche anscheinend wieder 
die zweite Geige spielen - doch auch diese Rolle beherrscht sie virtuos. Erzieher, Lehrer, 
Beichtväter sorgen dafür, daß die zukünftigen Herrscher und Beamten von Kindesbeinen an 
"richtig" instruiert werden. …<< 
Rolf Ch. Strasser berichtet später über die Hexenverfolgungen im Mittelalter (x911/…): 
>>Hexenwahn im Mittelalter 
Vorwort 
Setzen wir uns ins Mittelalter, in eine Zeit zurück, in welcher es bei uns eine Volksbildung 
praktisch nicht gab. Die allermeisten Menschen waren aufgrund ihrer Armut täglich mit dem 
Überleben beschäftigt. In jener Zeit kam es zu einer beispiellosen Verfolgung von Menschen, 
vor allem von Frauen. Die Hexenverfolgung fand nicht nur im sogenannten finsteren Mittelal-
ter, sondern in erster Linie nachher statt - zur Zeit nach der Reformation, auch Gegenreforma-
tion genannt.  
Es war auch die Phase der Wissenschaftsrevolution. Diese kam aber zu spät und konnte den 
Hexenwahn nicht mehr aufhalten. Die Hexenverfolgungen fanden nicht nur in katholischen 
Gegenden statt, sondern hatten auch in protestantischen Gebieten zu gewissen Zeiten ihre 
Hochblüte. Einige Tatsachen über den Hexenwahn sind noch wenig bekannt oder überra-
schend. Deshalb sollen sie hier aufgegriffen werden. 
Anfänge des Hexenwahns 
Als Einstieg müssen wir die Frage klären, worum es bei der Hexenverfolgung überhaupt geht. 
Das Prinzip ist ganz einfach: Frauen wurden beschuldigt, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. 
Als Folge davon wurden sie gefoltert und hingerichtet. Aufgrund der zeitgenössischen Doku-
mente müssen wir davon ausgehen, daß praktisch alle Hingerichteten unschuldige Opfer einer 
hysterischen Volksbewegung wurden. Neudeutsch würde man heute wohl von Mobbing spre-
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chen. Opfer dieses Mobbings wurden mehrere zehntausend Personen, vor allem Frauen, teil-
weise Kinder und später auch Männer, zuerst Leute aus dem unteren, später auch aus dem hö-
heren Stand.  
Auffallend ist, daß ungefähr die Hälfte aller weltweiten Hexen-Hinrichtungen im deutschspra-
chigen Europa stattfanden. Angefangen hat der Hexenwahn allerdings in Frankreich. Es sei in 
diesem Zusammenhang an den Prozeß der Jeanne d'Arc, der 1920 von der katholischen Kirche 
heiliggesprochenen Jungfrau von Orléans erinnert. Sie wurde 1431, erst 20jährig, als Ketzerin 
verbrannt. Das Ende des Hexenwahns scheint vor allem in der Schweiz zu liegen. 
Vom zeitlichen Gesichtspunkt gesehen liegt die Spitze der Verfolgung um das Jahr 1700. Ver-
einzelte Prozesse aufgrund von Anklagen wegen Zauberei gab es zwar schon um 1000, und 
vereinzelt auch noch bis etwa 1900. Als letzte hingerichtete Hexe in der Schweiz wurde der 
Fall der Anna Göldi bekannt. Die Dienstmagd wurde in Glarus Ende 1782 mit dem Schwert 
hingerichtet, also nur wenige Jahre vor Ausbruch der Französischen Revolution. Diese sollte 
durch ihre Auswirkung die alte Ordnung in Europa wegfegen. 
Während allen Phasen des Hexenwahns wurde das Verfolgen unschuldiger Menschen teilwei-
se heftig kritisiert. In einzelnen Gebieten Europas gab es deshalb überhaupt keine Hexenver-
folgung oder höchstens vereinzelte Verhöre ohne Folterungen, nach denen man die Angeklag-
ten wieder freiließ - mangels Beweisen. Hier stoßen wir bereits auf das Kernproblem der He-
xenverfolgung. Zaubereisünden lassen sich nicht beweisen, weil ihre Auswirkungen das 
Nachvollziehbare und damit Beweisbare überschreiten. Daß es heute noch Zauberei durch 
Schwarze Magie gibt, welche Menschen objektiven Schaden zufügt, daran würden heutzutage 
ohnehin die meisten Zeitgenossen nicht mehr glauben.  
Aus der Bibel wie aus der Überlieferung von Naturvölkern wissen wir jedoch, daß es durch-
aus gewisse magische Praktiken gibt, welche Menschen wirklichen Schaden zufügen können. 
Da sich solche Vorkommnisse aber nicht beweisen lassen, ist es nicht möglich, sie durch welt-
liche oder kirchliche Gerichte beurteilen zu wollen. Gewisse Dinge werden eben erst am 
Jüngsten Tag ins richtige Licht gerückt werden. 
Von einer solchen Perspektive des Jüngsten Tages wichen zur Zeit der Hexenverfolgung 
kirchliche wie staatliche Obrigkeiten ab. Sie stützten sich dabei auf das Bibelwort, daß man 
die Zaubereisünde nicht dulden solle und gingen dagegen an. Allerdings - und hier liegt der 
Kernpunkt - nicht mit geistlichen, sondern unangebrachterweise mit weltlichen Waffen. Die 
Folge davon war eine Katastrophe, die uns heute noch erschüttert und bei der das Christliche 
im ursprünglichen Sinne vollends auf der Strecke blieb.  
Eine Spätfolge davon ist das Mißtrauen oder sogar die Abscheu, welches man der Institution 
Kirche in weiten Bevölkerungskreisen noch heute entgegenbringt, wenn die Rede auf die He-
xenverfolgung oder auch die Kreuzzüge fällt. Die Massenhysterie gegen Frauen in früheren 
Jahrhunderten hatte ihren Ursprung zu einem großen Teil in den heidnischen Götter- und Dä-
monenvorstellungen. Diese lebten in den Köpfen der Menschen fort, auch lange nachdem Eu-
ropa christianisiert war, und teilweise sind solche Vorstellungen heute noch vorhanden.  
Die Christianisierung Europas brachte es zwar mit sich, daß viele Menschen Christen wurden, 
so wie auch viele andere, die über den Status der getauften Heiden nicht hinweg kamen. Das 
Christentum war die offiziell erwartete Denk- und Lebensweise, sodaß sich viele mehr nur 
äußerlich anpaßten und der christliche Glaube immer in einem Wettlauf mit den animistischen 
Vorstellungen stand. Da war zum Beispiel die Vorstellung, daß Geister an den Zäunen hau-
sten und die Menschen bedrohen würden. Genau von dieser Vorstellung stammt das Wort 
Hexe.  
Der Begriff geht zurück auf das alt-nordische Wort für Zaunsitzerin, hagazussa. Jedenfalls 
begann sich mit der Christianisierung die Vorstellung des Teufels mit derjenigen von Hexen, 
Dämonen und Unholden zu vermischen. Man spricht in der Fachwelt auch von der Christiani-
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sierung des antiken, keltischen, germanischen und slawischen Dämonenglaubens. Teilweise 
wurden gewisse Formen der Magie bewußt von der frühmittelalterlichen Kirche übernommen, 
damit die heidnische Bevölkerung das Christentum leichter annahm. Jedenfalls wurden der 
Teufel, aber auch die Hexen von der christianisierten Bevölkerung verantwortlich gemacht für 
schlechtes Wetter, Mißernte, Fehlgeburten, die Pest und so weiter.  
In Zeiten der Mißernte und der damit verbundenen sozialen Folgeschäden waren solche Vor-
stellungen noch höher im Kurs. Und in der Tat war der soziale Niedergang breiter Bevölke-
rungskreise ein wesentlicher Nährboden für das Aufkommen des Hexenwahns. Zudem gab es 
tatsächlich vereinzelte und verborgene Wahrsager, Volksmagier und auch - meist sehr kleine - 
Gruppen, welche den christlichen Glauben verhöhnten - teilweise aus reiner Prahlerei, teilwei-
se auch als Satanskulte, welche mit umgekehrtem Kreuz ihre Schwarzen Messen zelebrierten. 
In jener Zeit, da es praktisch noch keine Zeitungen gab, waren die Gerüchte das hauptsäch-
lichste Massenmedium.  
Man kann sich ausmalen, wieviel Dichtung und wie wenig Wahrheit damit weitergegeben 
wurde. Jedenfalls erschien die Gefahr von seiten der Hexen und Zauberer um ein X-faches 
größer, als sie es in der Wirklichkeit je war. Bereits im Jahr 1090 gab es in Freising einen Fall, 
bei dem drei sogenannte Wettermacherinnen am Isarstand verbrannt wurden - übrigens damals 
gegen den Willen der Kirche. Der Fall fand auf dem Hintergrund der umstrittenen Besetzung 
des Bischofssitzes statt. Dies brachte eine große Verunsicherung mit sich und verursachte die 
Suche nach irgendwelchen Sündenböcken.  
In Freising wurde vorweggenommen, was ein halbes Jahrtausend später bei den Hexenprozes-
sen der Fall war. Der bloße Verdacht auf Zauberei genügte, um unschuldige Frauen zu foltern 
und damit ein Geständnis zu erpressen. Die Frauen gaben unter der Folter alles mögliche zu, 
um den Schmerzen zu entgehen. Das Geständnis war für ein rechtsgültiges Urteil notwendig, 
Indizienprozesse wie heute kannte man damals noch nicht. 
Zaubereisünden wurden von der Kirche nicht immer gleich beurteilt 
Im frühen Mittelalter war die Todesstrafe für Zaubereisünden noch nicht vorgesehen, deshalb 
wandte sich die Kirche gegen die Hinrichtung der drei Freisinger Frauen. Bekämpft wurden 
Zauberei und Ketzerei bis zum 11. Jahrhundert in der Hauptsache mit Kirchenbußen. Die Kir-
che schwankte lange zwischen einer Überschätzung und einer Geringschätzung teuflischer 
und zauberischer Einflußnahme.  
Vor allem in der Literatur der organisierten Ketzerverfolgung, der Inquisition, begann man 
aber später die Existenz des Hexenfluges als wirkliches Ereignis zu verstehen. Unter Hexen-
flug verstand man den Ritt der Hexen auf einem Besen durch die Luft. In aufgeklärteren Zei-
ten verlagerte sich diese Vorstellung von der theologischen in die Märchenliteratur, wo sie 
heute noch anzutreffen ist.  
Die Literatur der Inquisition wurde auch immer wieder von anderen zur Legitimierung der 
Hexenverfolgung herangezogen, so auch das damals bekannte und weit verbreitete Buch na-
mens Hexenhammer aus der Feder des Inquisitors Heinrich Cramer von 1487. Zur eigentli-
chen Waffe der Kirche gegen die Zauberei erwuchs seit dem 13. Jahrhundert das kirchliche 
Inquisitionsverfahren. In der Inquisition führte die gleiche Instanz, welche Anklage erhob, 
auch die Untersuchung und fällt die Urteile.  
Das wäre in der heutigen Rechtspflege undenkbar. Erst mit diesem Verfahren häuften sich 
damals die Hinrichtungen von sogenannten Hexen und anderen Ketzern. Zur gleichen Zeit 
ließ man in Spanien und Frankreich die Folterung von Verdächtigten zu, wenn es um Kapital-
verbrechen ging. Auch in Deutschland begann man etwa seit dem 14. Jahrhundert die Folter 
auch im weltlichen Strafprozeß anzuwenden. 
Ungerechte Prozeßführung 
So sehr man auf kirchlicher Seite um die Existenz von Zaubereisünden wußte, so gab es auf 
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der staatlichen Seite zu Beginn des 15. Jahrhunderts noch kein Hexerei-Delikt. Der Begriff 
der Hexerei soll zum ersten Mal in einem Strafprozeß vor dem weltlichen Gericht der Stadt 
Luzern 1419 aufgetaucht sein, also schon rund einhundert Jahre vor der Reformation. Der Be-
griff der Hexe wurde, so vermuten andere Experten, erst am Konzil von Basel, also zwanzig 
Jahre nach dem Luzerner Fall erfunden.  
Nach dieser Ansicht sei der Begriff der Hexe vom Konzil neu aufgegriffen und mit alten, 
angstbesetzten Inhalten gefüllt worden. Es könnte also durchaus sein, daß die gedankliche 
Verbindung zwischen dem Wort Hexe zum erwähnten altnordischen Begriff hagazussa be-
wußt von der Inquisition inszeniert wurde, um die Volksängste vor Dämonen gegen die an-
geblichen Hexen zu schüren. Bereits zeitgenössische Darstellungen kritisierten, daß die Hexen 
nicht wirklich existierten, sondern lediglich eine ideologische Einbildung der Inquisitoren sei-
en. Die Inquisitoren gehörten auch zu den Wenigen, welche relativ gut gebildet und zu einer 
gezielten Manipulation der Sprache überhaupt fähig waren. 
Nach der Kirchenspaltung durch die Reformation brachen die kirchlichen Inquisitionsgerichte 
zusammen. In der Folge wurden Zaubereiprozesse nur noch vor weltlichen Gerichten behan-
delt. Der Begriff der Hexerei, genau so wie ihn die Inquisition mit Inhalt füllte, wurde zwar 
vor den weltlichen Gerichten vorerst nicht anerkannt. Gerade deshalb war es nicht vorausseh-
bar, daß ein weit verbreiteter Hexenwahn je ausbrechen würde. Es kam aber so, daß die welt-
liche Strafprozeßordnung in jener Zeit die Folter institutionalisierte.  
Diese war zu Beginn gegen Attentäter und Königsmörder gerichtet. Jedenfalls wurden durch 
die Folter der Willkür größere Tore geöffnet, als es die kirchliche Inquisition alleine je zu-
stande gebracht hätte. Trotzdem vollzog die Inquisition selber auch die Folter, um Geständ-
nisse zu erpressen. War ein solches vorhanden, mußten die kirchlichen Inquisitoren den An-
geklagten an das weltliche Gericht übergeben.  
Betrachten wir das Prozeßverfahren gegen Personen, die der Hexerei beschuldigt wurden, nä-
her: Der Ankläger ist in der stärkeren Position. Er kann jemanden aufgrund von Aussagen ir-
gendwelcher Leute anklagen, gleich ob und wie glaubwürdig diese sind. Man geht davon aus, 
daß der Ankläger aus Sorge gegenüber dem Staat oder dem rechten Glauben handle und des-
halb müsse er seine Anklage nicht beweisen. 
Ungeschützt war hingegen der Angeklagte, und sein Verteidiger kam gegen die Behandlung 
des Falles meist nicht an. Die Unschuldsvermutung kannte man damals nicht. Um mit der Fol-
ter des Angeklagten die Wahrheit zu ermitteln, genügte ein bloßer Verdacht des Richters. 
Dem Richter war es freigestellt, dem Gefolterten sein Leben für ein Geständnis zu verspre-
chen, es dann aber nicht zu halten, sondern im Gegenteil die Todesstrafe zu beschließen. Denn 
die Todesstrafe konnte nur verhängt werden, wenn ein Geständnis vorlag.  
Die Folter wurde deshalb solange angewandt, bis Geständnisse vorlagen, auch von Unschul-
digen. Damit eine Frau der Hexerei angeklagt wurde, genügte die Beschuldigung von irgend 
jemandem, zum Beispiel, daß die betreffende Frau einen schlechten Ruf habe. Von daher wird 
es nachvollziehbar, daß die ersten als Hexe verurteilten Frauen dem Bild der modernen Mär-
chenhexe durchaus ein wenig entsprachen.  
Es handelte sich oft um ältere, zurückgezogene, teilweise auch behinderte Frauen, die infolge 
ihrer Zurückgezogenheit den Verdächtigungen der dörflichen Gemeinschaft schutzlos ausge-
liefert waren. In den meisten Fällen war die Folge einer solchen Verleumdung die Folter und 
der Tod. Wurde in den seltenen Fällen jemand mangels genauer Anklage oder fehlendem Ge-
ständnis wieder freigelassen, so ging die Rede schnell um, daß diese bestimmte Frau vor den 
Richter mußte. So wurde der Ruf schnell und endgültig beschmutzt, was Grund war für eine 
neuerliche Verhaftung, Folterung und schließlich Hinrichtung.  
Das vorurteilsbehaftete Verleumden wurde insbesondere gefördert durch amtliche Anweisun-
gen, welche Handlungen als Aberglauben, Zauberei oder Hexerei anzusehen seien. In einer 
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bayrischen Anweisung Maximilian I. wurden auch gängige Bräuche der Volksmedizin auf den 
Index gesetzt und damit verboten. Dazu gehörte auch das Baden am Weihnachtsabend gegen 
Fieber und Zahnschmerzen. Für die eigentlichen Sünden gegen den christlichen Glauben wur-
de das Strafmaß wie folgt festgesetzt: 
- wer den Teufel direkt anruft und anbetet, wird lebendig verbrannt, 
- wer den Teufel indirekt anruft, wird vor der Verbrennung enthauptet,  
- wer mit dem Teufel einen Pakt hat, landet auf dem Scheiterhaufen und das Vermögen wird 
eingezogen. 
- bei Schadenzauber wird die Verurteilte vor dem Verbrennen mit glühenden Zangen ge-
zwickt. 
In Spezialinstruktionen forderte Maximilian zudem, daß alle Amtsuntertanen verpflichtet 
werden, jeden Verdacht auf Hexerei zu melden. Diese Bestimmung zählt zu den unheilvoll-
sten Verlautbarungen in der Geschichte des Hexenwahns. Denn dadurch wurde man verpflich-
tet, schon beim geringsten Verdacht jemanden anzuklagen. Es führte sogar soweit, daß Ange-
klagte unter der Folter ihrerseits irgendwelche Leute der Hexerei beschuldigten, um den 
Schmerzen zu entgehen. 
So wird nachvollziehbar, daß mit der zunehmenden Verfolgung auch hochgestellte Persön-
lichkeiten auf dem Scheiterhaufen endeten. Die Vorschriften Maximilians mußten jeweils zu 
Weihnachten und Pfingsten von den Kanzeln verlesen werden. Die Hysterie wurde damit 
nicht besänftigt, sondern im Gegenteil geradezu angestachelt. Wo der Teufelskreis zwischen 
Verhaftung, Verhör, Folter, Denunzierung und weiterer Verhaftung begonnen hatte, hörte er 
nicht so schnell auf. Die Hysterie ging so weit, daß sich Richter teilweise weigerten, mit den 
vermeintlichen Hexen überhaupt zu reden oder für die Dauer der Untersuchung im gleichen 
Haus zu wohnen. Man hätte sie später bezichtigen können, sie seien selber verhext. 
Mutiger Widerstand gegen den Hexenwahn 
Die Gegner der Hexenverfolgung hatten unterschiedliche Hintergründe. Die einen waren Ärz-
te, Juristen, Gelehrte anderer Art oder auch Seelsorger. Zu letzteren zählte auch der Jesuiten-
pater Friedrich von Spee: Er begleitete während den Prozessen die Hexen seelsorgerlich und 
wurde so zu einem überzeugten Gegner der Verfolgung. Seine Erkenntnisse hatte er in einem 
Buch zusammengefaßt und 1631 veröffentlicht, aus Sicherheitsgründen allerdings nicht unter 
eigenem Namen und ohne Genehmigung seiner Ordensoberen.  
Dies wäre auch schwierig gewesen, fand man doch auch viele Jesuiten auf Seiten der Befür-
worter einer Hexenverfolgung. Spees Buch, es trug den Namen Cautio Criminalis, deckte die 
Zustände mit scharfsinniger Logik schonungslos auf und nahm auch gegenüber den Geistli-
chen und seinen Jesuiten-Brüdern kein Blatt vor den Mund. Da Spee in seinem persönlichen 
Umfeld, er war Lehrer der Moraltheologie, offen über sein Anliegen sprach, war bald bekannt, 
wer die Cautio Criminalis geschrieben hatte.  
Die Empörung über Spee klang dann aber ab, als durch den Schwedeneinfall unter Gustav 
Adolf andere Probleme anstanden. Trotzdem wurde Spee von Köln nach Trier versetzt. Vier 
Jahre nach der Veröffentlichung seines Buches starb er. Spee hatte sich bei der Versorgung 
pestkranker Soldaten angesteckt. Trotz aller Anfeindungen blieb er dem Jesuitenorden treu. 
Spee wurde einst gefragt, woher er denn schon graues Haar hätte. Er antwortete, das komme 
davon, daß er viele Hexen … zum Scheiterhaufen hätte begleiten müssen.  
Er fügte bei, daß er in keinem einzigen Fall davon überzeugt war, die Verurteilte sei der Hexe-
rei wirklich schuldig. Viele Angeklagte hätten, nachdem sie Vertrauen gefaßt hätten, ihm die 
Unwissenheit oder Bosheit der Richter geklagt oder noch im Sterben in den Flammen Gott 
selber zum Zeugen ihrer Unschuld angerufen.  
Die Hexenverfolgung war allzu oft eine Verfolgung von Christinnen und Christen durch die 
Kirche. Evangelium und christliche Gemeinde einerseits und Dogmatik und Kirche anderseits 
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waren nie dasselbe und werden es auch nie sein. 
Das Ende des Hexenwahns 
Das Ende der Hexenprozesse brachte erst der Sieg der Aufklärung, welche nicht mehr die Kir-
che, sondern die Vernunft in den Mittelpunkt rückte. Die letzte Hexe wurde in der Schweiz 
1782 hingerichtet, wie eingangs schon erwähnt. Elf Jahre später kam es in Posen, noch unter 
polnischer Hoheit, zur Verbrennung zweier Frauen. Sie wurden zum Tod verurteilt, weil sie 
rot entzündete Augen gehabt hätten und das Vieh ihres Nachbarn dauernd krank gewesen sei. 
Dies zog man als Beweis heran, daß die Frauen Hexen gewesen seien. Die Fälle von Glarus 
und Posen sind die beiden letzten bekannten Hexenprozesse mit anschließender Hinrichtung. 
Der Hexenwahn war zwar nicht sofort besiegt, vielmehr lebte er im Aberglauben weiter. 
Die Hexenprozesse verschwanden - wie erwähnt - aufgrund der Aufklärung. Die Aufklärung 
brachte unter anderem eine Humanisierung des Strafrechtes hervor. Dazu gehörte auch die 
Abschaffung der Folter. Man erkannte, daß sie ein untaugliches Mittel zur Wahrheitsfindung 
sei. Zudem verlor das Geständnis seine prozeßentscheidende Rolle. An seine Stelle setzte man 
den Zeugen- und Indizienbeweis.  
Der Sieg der Toleranz wurde auch dadurch mitbegünstigt, daß die konfessionell motivierten 
Kämpfe in Europa zu Ende gingen. Man fand sich damit ab, daß es in Westeuropa zwei Mög-
lichkeiten des christlichen Glaubens gab, nicht nur die katholische, sondern auch die evangeli-
sche. Damit verbunden war die Achtung vor der Religion des anderen, ja der Menschenwürde 
im allgemeinen. Daß sich der Humanismus durchsetzte, bedeutete Freiheit - Freiheit, wie sie 
die Menschen zuvor noch nie gekannt hatten. Und damit war auch der christliche Gedanke im 
ursprünglichen Sinn wieder hergestellt. Denn wo der Geist des Evangeliums ist, da ist auch 
der Geist der Freiheit. 
Es werden nicht alle, die zu mir sagen "Herr, Herr!", in das Himmelreich kommen, sondern 
nur diejenigen, welche den Willen meines Vaters im Himmel tun. Jesus Christus zu seinen 
Schülern (Matthäus-Evangelium 7, 21).<< 
1486 
Kirchenstaat: Der italienische Humanist und Philosoph Giovanni Pico della Mirandola 
(1463-1494, 1486 durch den Papst gebannt und festgenommen) berichtet in seinem im Jahre 
1486 veröffentlichten Buch "Über die Würde des Menschen" (x194/5): >>... Als Gott das 
menschliche Geschlecht schuf, sprach er zu Adam: "Keinen festen Wohnsitz, keinen unverän-
derlichen Rang, keine besondere Tätigkeit habe ich dir gegeben, auf das du Wohnsitz, Rang 
und Tätigkeit dir selbst wählest, und was du wählest, soll dein sein.  
Alle anderen Geschöpfe habe ich mit einer bestimmten Natur begabt und sie damit in feste 
Grenzen eingeschlossen, Dich engen keine Schranken ein; nach deinem Willen, in dessen 
Macht ich dich gegeben habe, schaffst du dir selbst. ...  
Du kannst zum unvernünftigen Tier entarten, du kannst deine Art erhöhen, alles wie du es 
wünschest. ...<< 
Spanien: Die Privilegien der katholischen Kirche werden zwar anerkannt, aber im Jahre 1486 
sichert sich der spanische Staat das königliche Patronatsrecht. Die hohe Geistlichkeit wird der 
königlichen Jurisdiktion unterworfen, so daß der Papst nur noch die Auswahl der höheren 
Würdenträger formal bestätigen muß.  
Die spanischen Herrscher und nicht der Papst besetzen danach sämtliche Priester-, Lehr- und 
Bischofsämter des Landes. Der Anspruch auf das Patronatsrecht wird mit den erbitterten 
Kämpfen gegen die Araber und der erfolgreichen Verteidigung des christlichen Glaubens be-
gründet. 
1487 
Heiliges Römisches Reich: In Straßburg wird im Jahre 1487 erstmals der berüchtigte "He-
xenhammer" veröffentlicht.  
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Die Verfasser dieses "Gesetzbuches zur Verfolgung von Hexen und Zauberern" sind die deut-
schen Dominikanermönche Heinrich Institoris (eigentlich Heinrich Krämer) und Jakob Spren-
ger. Der "Hexenhammer" stellt eine ausführliche Beschreibung des Hexenwesens und seiner 
Bekämpfung dar und befürwortet den endlosen Gebrauch der Folter.  
Der vom 15. bis zum 17. Jahrhundert dauernde Höhepunkt des Hexenwahns erfaßt alle 
Schichten der Bevölkerung; kein Land bleibt verschont. Diese "Hexenprozeßordnung" wird 
von 1487-1520 in 13 Auflagen und von 1574-1669 in weiteren 16 Auflagen nachgedruckt 
(x122/282). Der "Hexenhammer" bildet bis ins 17. Jahrhundert für alle Konfessionen in Mit-
teleuropa die Grundlage der unerbittlichen Hexenprozesse.  
Nach der Veröffentlichung des "Hexenhammers" beginnen in allen christlich missionierten 
Ländern Hexenprozesse gegen Frauen und Männer. Der Hexenwahn wird erst im 17. Jahr-
hundert beendet. 
Der dritte Teil des "Hexenhammers" beginnt mit folgendem Satz (x089/224): >>Das Leugnen 
der Hexerei ist – Ketzerei! ...<< 
In einem zeitgenössischen Bericht heißt es z.B. über die "Untersuchung" von Hexen (x122/-
278): >>Ehe sie (die Hexe) gefoltert wird, führt sie der Henker beiseite und besieht sie von 
allenthalben an ihrem bloßen Leib, ob sie sich etwa durch zauberische Kraft unempfindlich 
gemacht hätte, und damit ja nichts verborgen bleibe, schneiden und sengen sie ihr mit einer 
Fackel oder Stroh die Haare allenthalben, auch an dem Orte, den man vor züchtigen Ohren 
nicht nennen darf, und begucken alles aufs genaueste. ...<< 
Der französische Historiker Georges Duby (1919-1996) schreibt später über die Verdächti-
gungen von Frauen und den Hexenwahn (x244/580-581): >>... Die Angst die Frauen könnten 
sich der männlichen Vorrechte bemächtigen und die Furcht vor einem Körper, von dem eine 
perverse Verführungskraft ausgeht, sind zwei Aspekte – und gewiß nicht die einzigen -, die im 
Hexenwahn zusammenfließen (es ist kein Zufall, daß wesentlich mehr Hexen als Hexer ver-
brannt wurden).  
Auch dieser Mythos hat sich im Mittelalter allmählich herausgebildet. Bernardino von Siena 
(1340-1444) gab ihm einen entscheidenden Anstoß. Er brachte eine beträchtliche Zahl un-
glücklicher Frauen auf den Scheiterhaufen und machte es sich zur Aufgabe durch seine Pre-
digten viele ihrer Bräuche der Öffentlichkeit kundzutun.  
In der Kirche San Bernardino in Triora (Imperia) zeigt ein Fresko aus dem Ende des 15. Jahr-
hunderts eine Hexengruppe in der Höllenglut. Die Verdammten werden von Dämonen aufge-
spießt, während eine Schrift sie identifiziert: Fatucerie (Hexen). Auf dem Kopf tragen sie die 
Mitra, auf die ein schwarzer Teufel gemalt ist, der Satan, den sie in ihrem Leben um Hilfe 
angerufen haben, Symbol ihres blinden Vertrauens. 
Besonderer Nachdruck wird in Biographien von Hexen auf deren sexuelle Beziehungen zum 
Teufel gelegt (die unweigerlich zu Orgien degenerieren). Aber auch ihr abstoßendes Äußeres 
stellt einen wichtigen Aspekt dar: Es ist Ausdruck des zwiespältigen Wunsches der Männer 
die weibliche Schönheit zu begehren und zurückzuweisen. 
Den Hexen wurde ein tödlicher Haß gegen Neugeborene nachgesagt, die sie dadurch zu Tode 
bringen, daß sie ihnen das Blut aussaugen. 
Außerdem waren sie in der Lage Salben herzustellen. In Wirklichkeit war diese Fertigkeit un-
ter Frauen selbstverständlich unter Frauen, die damit vertraut waren, bei Geburten und vielen 
Frauenkrankheiten auch an Stelle des Arztes beistehen zu können. (Angesichts der extrem 
hohen Sterblichkeit von Neugeborenen und im Wochenbett fällt es nicht schwer, sich vorzu-
stellen, daß im Schmerz um den Verlust die Schuld denjenigen angelastet wurde, die sich um 
Mutter und Kind gekümmert hatten.) ...<< 
Der deutsche Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner (1924-2014) schreibt später 
über die Hexenverfolgungen im Namen des Christentums (x122/278): >>... Ausmaß und Bru-
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talität der Foltermethoden der Henkersknechte, die diese an den Hexern und Hexen zwecks 
Erpressung eines Geständnisses anwandten, erinnern uns heute an den Ausspruch des Philo-
sophen Kierkegaard (1813-1855), der sagte, daß die Christenheit "Satans Erfindung" sei.  
Man muß dem zustimmen, wenn in den alten Chroniken immer wie von "weggebeizten" und 
"weggeputzten" Frauen die Rede ist, wenn wir erfahren, daß 1678 dem Erzbischof von Salz-
burg das Ausbrechen einer Viehseuche genügte, um 97 Frauen als Hexen zu verbrennen, wenn 
der Bamberger Bischof um 1630 innerhalb weniger Jahre ungefähr 900 Hexen und Hexer tö-
ten ließ, und wenn der Bischof von Trier 1585 so viele Hexen auf den Scheiterhaufen schick-
te, daß in zwei Dörfern nur zwei Frauen übrigblieben. Dabei wurden hundertjährige Greisin-
nen genauso verbrannt wie kleine Kinder, Krüppel, Blinde, Todkranke, Schwangere und gan-
ze Schulklassen, selbst Geistliche und Nonnen. ...<< 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 3 berichtet später über den Reichtum der Kir-
che (x923/…): >>Blutgeld durch Inquisition und Hexenbrennen 
Eine der schändlichsten Arten des Vatikans, Blutgeld und Reichtum zu scheffeln, war der 
Raubmord an Andersgläubigen. 
Die Inquisition war eine Raub- und Lynchjustiz im Namen des "rechten" Glaubens. 
Kirchenfürsten haben immer wieder Blutgelder eingestrichen - so exzessiv, daß ein geflügel-
tes Wort sagte, das schnellste und leichteste Mittel, reich zu werden, sei das Hexenbrennen. 
Grundlage für die Folterung und Ermordung Zigtausender von Frauen in Europa war 1487 die 
Billigung des Hexenhammers durch den Papst.  
Das wahre Gesicht der Inquisition zeigen die Anordnungen von Papst Innozenz III. Er gebot, 
"das Eigentum der Ketzer zu konfiszieren, zu enteignen und Ketzerkinder zu enterben". 
Damit das Blutgeld schneller floß und um "belastende Geständnisse" zu bekommen, wurden 
die Opfer brutalst gefoltert.  
Aus dem Blutgeld konnte z.B. Papst Johannes XXII. im Jahre 1317 sechs neue Bistümer kau-
fen. 
Bereits im Jahre 380 bedrohte man Andersgläubige (Ketzer) mit Ausweisung, Verbannung 
und Konfiskation ihres Vermögens. 
Man sprach den Andersgläubigen das Recht ab, sich Christen zu nennen, Testamente zu ma-
chen oder zu erben, und hatte die Todesstrafe für alle "Abtrünnigen" bereit. 
Papst Alexander III. befahl auf dem Konzil von Tours 1163 den Fürsten, Andersgläubige ein-
zukerkern und ihr Eigentum zu konfiszieren. 
Sobald ein der Ketzerei Verdächtigter vorgeladen und verhaftet worden war, wurde sein Ver-
mögen beschlagnahmt - bevor es überhaupt zu einem Prozeß kam. Auch daran kann man das 
Wesen der Inquisition erkennen.  
Das Vermögen der Ermordeten wurde eingezogen. Heute würde man sagen: Raubmord. 
Wurde jemand von der Inquisitionsbehörde beschuldigt und abgeholt, so kamen sofort die 
Beamten ins Haus und sein Besitz wurde inventarisiert. Seine Familie wurde - egal wie der 
Prozeß später ausging - vor die Tür gesetzt und mußte eventuell Hungers sterben. Es war sehr 
gefährlich, diesen Ausgesetzten zu helfen, da man dadurch selber in die Mühlen der Inquisiti-
on kommen konnte.  
Die Kirche bekam in Deutschland jeweils 1/3 des geraubten Geldes, Landes oder der Häuser 
etc. der Ermordeten. In anderen Fällen die Hälfte. Oft erhielt ein Drittel die Ortsbehörde, ein 
Drittel die Inquisitionsbehörde (damit sie am Laufen blieb) und ein Drittel der Bischof. 
Im Vatikanstaat fiel das gesamte geraubte Gut der ermordeten Andersgläubigen (Ketzer) an 
den Vatikan. 
Ab dem 14. Jahrhundert sackte der Vatikan auch in den anderen italienischen Gebieten 100 % 
des geraubten Gutes ein.  
Oft genug stritten Kirche und Staat um das Raubgut, bisweilen jahrzehntelang. 
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Hätten nicht alle Beteiligten an der Inquisition, also am Raubmord an Andersgläubigen, gut 
verdient, wäre die Inquisition bald im Sande verlaufen. Denn viele Menschen, auch Fürsten, 
fühlten in ihrem Inneren, daß hier der Papst etwas Teuflisches angeordnet hatte. 
Der Papst hat die Inquisition befohlen und gezielte Foltermethoden gebilligt.  
Natürlich wurden vor allem reiche Andersgläubige (Ketzer) bevorzugt und ermordet. In Spa-
nien reiche "Conversos", also bekehrte Juden. Manchmal konnten sie sich für astronomische 
Summen für einige Zeit freikaufen. Als die reichen "Conversos" "ausgestorben" waren, weil 
man über Jahrhunderte Jagd auf sie gemacht hatte, war der Niedergang des kirchlich insze-
nierten Raubmordes nicht mehr aufzuhalten. 
Besonders pervers: Auch Verstorbene konnten nachträglich der Ketzerei beschuldigt werden. 
Dadurch konnte das Vermögen des Verstorbenen im Nachhinein bei den Erben eingezogen 
werden. So konnte man jeden unliebsamen Menschen ruinieren: über den Umweg seiner ver-
storbenen Eltern. Eine Verjährung kannte die katholische Kirche erst nach 100 Jahren. 
So stürzte man ganze Familien in unbeschreibliches Elend, indem man ihnen alles raubte. 
Eine Verjährung bei Lebenden gab es nicht. So konnte eine kritische Aussage eines Jünglings 
denselben noch als Greis auf den Scheiterhaufen bringen - je nachdem, wie reich er war ... 

 
Der katholische Mönch kann zufrieden sein. Gerade wurden die letzten Katharer verbrannt. 
Die Besitztümer wurden eingezogen. 
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Besonders pervers und grausam: Jeden Handgriff bei den brutalen Foltern und auch das Essen 
der Folterknechte mußten das Opfer oder seine Angehörigen bezahlen. Es gab eine Preisliste 
für alle Foltern. Hier ein Beispiel aus Darmstadt:  
Einen Lebenden zu vierteilen 15 kr (Kreuzer). 
Den Scheiterhaufen aufrichten, Die Asche des Verbrannten in fließendes Wasser werfen 30 
Kreuzer. 
Eine Hexe lebend verbrennen 14 Kreuzer. 
Eine Person mit dem Schwert töten 10 Kreuzer. 
Einen Menschen henken 18 Kreuzer. 
Einen Körper ziehen 5 Kreuzer. 
Ohren und Nase abschneiden 5 Kreuzer. 
In den Bock spannen 8 Kreuzer. 
Ein Streich mit der Spitzrute 1 Kreuzer. 
Für Schnüre zum Bockspannen, Aufziehen und die Gewichte anhängen, die Beinschrauben 
anlegen 30 Kreuzer. 
Des Ortes verweisen 1 Kreuzer. 
Das durch Raubmord vorwiegend Frauen gestohlene Geld und Gut kam direkt oder auf Um-
wegen der Kirche zugute. Mittel aus Hexen-Raubmord wurden verwendet z.B. beim neuen 
Schloßbau der Mainzer Erzbischöfe oder für die Kirchen in Goßmannsdorf und Gerbrunn.  
Auch Schloß Johannisburg in Aschaffenburg wurde durch Blutgeld erbaut. 
Nicht vergessen: Dieses durch Raubmord erbeutete Blutgeld ist auch heute noch Teil des - 
durch Zins und Zinseszins zu Milliarden angewachsenen - Vermögens der Kirchen. 
Der vor allem in Europa und Amerika verbreitete Katholizismus vertritt eine sehr abstruse 
Glaubensrichtung. Die Massenmörder, die Hunderte Frauen, Männer, Greise und Kinder in 
einen grausamen Tod geschickt haben, bekommen Denkmäler über Denkmäler … und man 
benennt Brunnen und Straßen nach ihnen. Aber für die Opfer findet man nicht einmal eine 
Gedenk-Tafel. Im Denken dürfte sich da noch nicht allzu viel geändert haben.<< 
1495 
Italien:  Der italienische Dominikaner und Bußprediger Girolamo Savonarola (1452-1498, als 
Ketzer verbrannt) kritisiert im Jahre 1495 öffentlich die katholische Kirche (x176/28): >>Tut 
Buße, ihr Priester, ihr Geistlichen, ihr Prälaten, laßt ab von den Pfründen, laßt euren Prunk, 
eure Gastmähler und Gelage. Laßt eure Geliebten. Ihr Mönche, laßt eure fetten Abteien und 
euren Überfluß an Kleidung und Silber. Ihr Nonnen, wenn ihr Novizinnen aufnehmt, laßt euch 
nicht mit Geld bezahlen; laßt ab von Tand und Prunk und mehrstimmigen Gesängen. Meine 
Brüder, laßt alles Überflüssige, eure Bilder und Possen. Macht eure Kutten enger und aus gro-
bem Stoff.<< 
1498 
Italien:  Der italienische Dominikaner und Bußprediger Girolamo Savonarola kritisiert im 
Jahre 1498 wieder öffentlich die katholische Kirche (x247/80): >>In diesem unserem Gottes-
haus gibt es nur eine Sache, die uns viel Freude macht, daß es nämlich ganz ausgemalt und 
mit Flitter bedeckt ist. 
So hat unsere Kirche nach außen bei der festlichen Begehung der kirchlichen Feiern viele 
schöne Zeremonien mit schönen Gewändern, mit zahlreichen Behängen, mit Leuchtern aus 
Gold und Silber und so vielen schönen Kelchen, daß es eine wahre Pracht ist. 
Da siehst du jene großen Prälaten mit den schönen gold- und edelsteingeschmückten Kopfbe-
deckungen auf dem Haupt mit den silbernen Hirtenstäben.  
Du siehst sie mit jenen schönen Meßgewändern und ihren Überwürfen aus Brokatstoff am 
Altar, mit so vielen schönen Zeremonien, so vielen Orgeln und Sängern, daß dir der Atem 
stockt. 
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Und diese Männer scheinen dir eine große Würde und Heiligkeit zu besitzen. 
Und du glaubst nicht, sie könnten irren, vielmehr habe man das, was sie sagen und tun, wie 
das Evangelium zu beobachten. 
So ist die heutige Kirche beschaffen. 
Die Menschen weiden sich an diesem Unsinn, freuen sich über diese Zeremonien und sagen, 
die Kirche Christi habe noch nie derart in Blüte gestanden und der Gottesdienst sei noch nie 
so festlich begangen worden wie gegenwärtig. 
Oder wie es einmal ein großer Prälat ausdrückte: "Die Kirche stand noch nie so in Ehren, die 
Prälaten waren noch nie so angesehen, und die früheren Prälaten, verglichen mit den heutigen, 
waren eher Prälatchen. ...<< 
Als Girolamo Savonarola einen eigenen "Gottesstaat" errichtet und Christus zum König von 
Florenz erklärt, erhält er Predigtverbot und wird im Jahre 1498 als Ketzer verbrannt. 
Die Online-Zeitschrift "DER THEOLOGE" Nr. 92 berichtet später über die Christenverfol-
gung durch die Kirche (x928/…): >>Eine "zu Feuer und Flamme gewordene Persönlich-
keit" 
Wie Meister Eckhart in Deutschland gehörte auch Girolamo (Hieronymus) Savonarola (1452-
1498) in Italien dem Dominikaner-Orden an. Er war Prior des Klosters San Marco in Florenz 
und wollte die Institution Kirche von innen her verändern, was letztlich wie immer zum 
Scheitern verurteilt war. Als der französische König Karl VIII. Italien im Krieg eroberte, er-
reichte Savonarola in intensiven Gesprächen mit ihm, daß Florenz verschont blieb. Im Gegen-
zug verbündete sich die Stadt mit Frankreich.  
Die Bürger vertrauten Savonarola die Verhandlungen an, weil er in seinen dramatischen Pre-
digten dieses Ereignis sowie den Tod von Papst Innozenz VIII. im Jahr 1492 richtig voraus 
gesagt hatte. Der Historiker Jacob Burckhardt nennt ihn, obwohl ihm gegenüber kritisch ein-
gestellt, eine "völlig zu Feuer und Flamme gewordene Persönlichkeit". Und der evangelische 
Theologe Walter Nigg schreibt, man werde "nicht um die Schlußfolgerung herumkommen, 
daß in Florenz nicht ein politisierender Mönch, wohl aber ein wirklich von Gott gesandter 
Prophet verbrannt worden ist".  
Nachdem Savonarola Briefe an die europäischen Herrscher schrieb und sie aufforderte, ein 
Konzil einzuberufen, um Papst Alexander VI. abzusetzen, der offensichtlich durch Ämterkauf 
an die Macht gekommen war, drohte der Papst der ganzen Stadt Florenz den Kirchenbann an. 
Die Kaufleute fürchteten nun um ihre Geschäfte in Rom, Bürger wurden gegen Savonarola 
aufgehetzt und Mönche des Klosters wurden verhaftet und im Beisein der Gesandten des Pap-
stes gefoltert. Savonarola selbst und zwei Mitstreiter wurden 1498 auf dem Marktplatz der 
Stadt öffentlich gehenkt und verbrannt und ihre Asche in den Fluß Arno geworfen.  
Daß Savonarola auch mächtige Gegner in der Stadt hatte, lag an seiner kompromißlosen und 
von vielen als fanatisch empfundenen Art, die Bürger nicht nur freiwillig zu einem christli-
chen Leben zu bewegen, sondern dessen Prinzipien auch mit entsprechendem Druck durchzu-
setzen.  
Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund. Mutig warf er dem mächtigen Fürst Lorenzo vor, die 
Gemeinschaftskasse geplündert zu haben, aus der ärmere Töchter der Stadt ihre Mitgift bezo-
gen. Und als Parteigänger des Fürsten ihn zur Mäßigung ermahnen wollten, ließ er ihm aus-
richten: "Lorenzo kann tun, was er will, aber das mag er wissen: Ich bin fremd, und er ist Bür-
ger und der Erste der Stadt. Und doch bleibe ich hier, und er muß gehen. Ich bleibe hier und 
nicht er." Kurz darauf starb der Fürst mit nur 43 Jahren an der Gicht, was Savonarolas Autori-
tät noch einmal steigerte. 
Unter der Führung Savonarolas fanden bemerkenswerte Veränderungen statt: Die Streitigkei-
ten zwischen den reichsten Familien und ihren Parteigängern ruhten für geraume Zeit; ein 
drohender Bürgerkrieg wurde verhindert, denn Savonarola riet zu Amnestie statt Rache für die 
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Unterlegenen. Streitende versöhnten sich, Reiche gaben Gelder zurück, die sie unrechtmäßig 
erworben oder unter Ausnützung einer Notlage mit Wucherzinsen erpreßt hatten. Die Reichen 
und der Mittelstand spendeten für die durch die vorhergegangene brutale Besteuerung verarm-
te Unterschicht der Tagelöhner und Besitzlosen.  
Ein Pfandleihhaus wurde eingerichtet, um ärmeren Mitbürgern zinsgünstige Darlehen zu er-
möglichen. Die direkten Steuern wurden weitgehend abgeschafft. Statt dessen sollte der 
Grundbesitz, auch derjenige der Kirchen und Klöster, mit einer zehnprozentigen Abgabe be-
legt werden, was jedoch von der Priesterkaste hintertrieben wurde. Die Mittelklasse, also 
Handwerker und Kaufleute, wurden durch die Schaffung eines "Großen Rats" an den politi-
schen Entscheidungen beteiligt. Zuvor hatten die Reichen der Oberschicht alles unter sich 
ausgemacht.  
Savonarolas Hauptanliegen war jedoch die sittliche Erneuerung der Stadt. Schon als junger 
Medizinstudent hatte er in Bologna den ausschweifenden "Zeitgeist" der Renaissance erlebt 
und mit den Worten beschrieben: "Wenn einer nach ernsten Dingen und nach Weisheit strebt, 
ist er ein Phantast. Wenn er keusch und bescheiden lebt, ist er ein Tor. Wenn er fromm ist, 
nennt man ihn ungerecht. Wenn er gerecht sein will, gilt er für grausam. Wenn er Gottes Grö-
ße verehrt und Glauben hat, ist er von blödem Geist." 
Savonarolas Botschaft für die Menschen, die fast täglich den Dom füllten, um ihn zu hören, 
war eine einfache: "Jeder möge also sein eigenes Bewußtsein erneuern, von den Herrschenden 
angefangen. Jeder möge aus seiner Eigenheit herauskommen und dem Gemeinwohl zustre-
ben ... Der Egoismus ist ein Zeichen des Verlorenseins. Und solche, die kein Gefühl für ihren 
Nächsten haben, stehen außerhalb des göttlichen Kreislaufs." 
Vergleichbar den alttestamentlichen Gottespropheten ermahnte Savonarola die Bürger der 
Stadt, den Luxus und das Wohlleben aufzugeben und statt dessen die Armen zu unterstützen. 
Er wandte sich gegen das Glücksspiel auf offener Straße, das überbordende Karnevalstreiben 
und sexuelle Ausschweifungen.  
Offenbar um den sexuellen Mißbrauch von Kindern einzudämmen, vor allem von Jungen 
durch Männer, forderte er Strafen für Homosexuelle, die daraufhin Geldbußen bezahlen muß-
ten. Kurz vor seiner Hinrichtung ließ er, wie schon im Jahr zuvor, am Beginn der Fastenzeit 
Karnevalszubehör wie Perücken und Masken öffentlich verbrennen. Viele Bürger machte er 
sich dadurch auch zu Feinden. So fand er eines Tages den Kopf eines getöteten Esels auf sei-
nem Predigtplatz. 
Gegen die Frauen und Kinder vergewaltigenden Priester 
Vor allem aber wandte er sich gegen die Priesterkaste, gegen die katholischen Priester und 
Mönche, die vielfach Frauen, Mägde und Kinder vergewaltigten, eine Parallele zur jüngeren 
Kirchengeschichte im 20. und 21. Jahrhundert: "Sie treiben sich in den Kneipen herum und 
huldigen mit ihren Bauern dem Spiele. Sie nehmen Mädchen zum Tanze mit auf ihr Zimmer, 
verbringen die Nächte mit schlechten Weibern und Buben, treten aber am Morgen gleichwohl 
zum Altare des Herrn. Sie sind dem sodomitischen Laster ergeben, vergewaltigen Frauen und 
Mägde, ja sogar Kinder." 
Auch die zwielichtigen Geldgeschäfte der Institution Kirche prangerte er an: "Die Zeremoni-
en, die man heute in der Kirche feiert, finden nicht mehr zu Ehren Gottes statt, sondern um 
des Geldes willen ... Alle in der Kirche wollen Einkünfte und Pfründe ... Es gibt keine Gnade 
des heiligen Geistes, die man nicht mit Geld erkaufen könnte ... Nur die Armen, sie werden 
ausgepreßt."  
Goldene und silberne Kelche und Kreuze einschmelzen und Erlös den Armen geben 
Während der Papst in Rom begann, mit dem ersten geraubten Gold aus Amerika die Decke 
der Papstkirche Santa Maria Maggiore zu verzieren, und der millionenfache Völkermord der 
katholischen Eroberer an den Indianern immer grausamer wurde, rief der Mönch Savonarola 
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in Florenz offen dazu auf, "all die überflüssigen Kelche und Kreuze aus Gold und Silber" ein-
zuschmelzen und den Erlös an die Armen zu verteilen.  
Auch die kirchlichen Zeremonien bezeichnete er als wirkungslos, solange nicht eine innere 
Umkehr und Änderung des Lebens damit einherginge. "Gott muß man suchen, nicht prächtige 
Tempel. Der wahre Tempel ist des Christen Herz." 
Savonarola ließ keinen Zweifel daran, daß nach seiner Überzeugung Gott ihn als Propheten 
erwählt habe, auch wenn er sich anfangs - wie alle Propheten - dagegen gewehrt hatte. Chri-
stus, so berichtete er, habe ihm sinngemäß gesagt, es müssen nach dem Muster der apostoli-
schen Urzeit "auch jene Dinge aufgebaut werden, die den Geist bewahren und nähren, und 
jene Dinge, mit denen der Geist regiert. So soll es in Florenz geschehen, damit diese Stadt gut 
wird. Es soll ein Staat aufgebaut werden, der das Gute bewahrt, wenn die Stadt Florenz gut 
sein will." 
Hungernot und Pest setzten der Bevölkerung zu 
In dieser Zeit waren auch die Auswirkungen von Krieg in Florenz gegenwärtig und Hungers-
not und Pest setzten der Bevölkerung zu. Viele Bürger, auch in den Städten der Umgebung, 
änderten in dieser dramatischen Situation ihr Leben, wurden friedvoller, lebten bescheidener, 
gaben das Trinken oder Spielen auf. Wer aus der Umgebung in die Stadt kam, um Savonaro-
las Ansprachen im Dom zu hören, wurde gastfreundlich aufgenommen und versorgt.  
Auch Jugendliche änderten sich: Zuvor hatten sie Banden gebildet, die sich teils blutige Stra-
ßenschlachten lieferten und die Gegend unsicher machten. Jetzt entstanden Gruppen, die sich 
um Bedürftige kümmerten, wobei manches allerdings angreifbar blieb: Wer kein Almosen 
gab, erhielt bisweilen Schläge, wer nicht mitmachte, wurde denunziert und zur Rede gestellt. 
Damit wurde ein innerer Druck aufgebaut, der nicht mit den urchristlichen Prinzipien überein-
stimmt.  
Manche Kirchengeschichtsschreiber kritisieren deshalb die angeblich neue "Diktatur". Das 
stimmt aber schon deshalb nicht, weil - aufgrund der alle zwei Monate neu erfolgenden "Ur-
wahl" durch die Vollversammlung der wahlberechtigten Bürger - Befürworter und Gegner 
Savonarolas einander in der Stadtregierung immer wieder abwechselten. Und es gab weder 
Folter noch Hinrichtungen noch andere brutale systematische Gewalt wie sonst unter der 
Herrschaft des Katholizismus oder später auch des Protestantismus. 
"Tatsächlich war die Stadt selten vorher so glücklich gewesen", schreibt der Kulturhistoriker 
Will Durant über die Zeit unter der geistigen Führung von Savonarola. Selbst Intellektuelle 
wie Pico della Mirandola und Künstler wie Botticelli und Michelangelo waren von der Per-
sönlichkeit und dem Auftrag des asketischen Mönches beeindruckt. 
Die Polarisierung, die noch heute in der Beurteilung des "Experiments Neues Jerusalem" in 
Florenz spürbar ist, traf die Zeitgenossen in vollem Ausmaß. Savonarolas Vision war: Von 
Florenz werde das Licht Gottes über ganz Italien, ja in die ganze Welt strahlen, sogar die An-
hänger Mohammeds würden sich bekehren, wenn die Einwohner von Florenz den Anfang 
machten und zu leuchtenden Vorbildern eines Lebens nach den göttlichen Geboten würden. 
Die Priester waren bei diesem geistigen Kampf - wie immer, so auch hier - die Hauptgegner 
der Verfechter der Gottesgebote, und zwar nicht nur die mit den Dominikanern innerkirchlich 
konkurrierenden Franziskaner, von denen ein Frater (Ordensbruder) einen Teil der Bevölke-
rung einmal gegen Savonarola aufgewiegelt hatte. Auch in Savonarolas eigenem Orden, den 
Dominikanern, wollten viele, daß alles beim Alten bleibt. Die Kirchenoberen wollten vor al-
lem nicht, daß die Kirche besteuert wird, so wie sie dies noch heute zu verhindern wissen. 
Das gewaltsame Ende der prophetischen Bewegung besorgte aber der Papst selbst. Nachdem 
Savonarola sich von Papst Alexander VI. nicht zum Kardinal befördern lassen wollte und ei-
ner italienischen Kriegskoalition gegen Frankreich im Wege stand, beschloß der Pontifex ma-
ximus in Rom seine "Ausmerzung". 
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Doch der "Ketzer von San Marco", wie Savonarola auch genannt wird, war aus katholischer 
Sicht eigentlich gar keiner, denn er leugnete die Lehre der Kirche nicht. Sonst hätte sie einen 
viel kürzeren Prozeß mit ihm gemacht und ihn schneller "beseitigen" lassen. Auf diese Weise 
war es ihm möglich, innerhalb der katholischen Machtstruktur einige Weichen in eine andere 
Richtung zu stellen. Doch jeder ehrliche und dauerhafte Versuch, auch innerhalb der Vatikan-
kirche nach der christlichen Wahrheit leben zu wollen, würde logisch und ganz zwangsläufig 
früher oder später zu deren Ende führen, da sie seit ihren Anfängen an nie im Willen Gottes 
war und bis heute auch nicht ist.  
Weil also jeder ernsthafte Versuch, dem Christus Gottes auch in der Kirche Gehör zu ver-
schaffen, bereits den Keim für die Auflösung der Machtkirche enthält, ist nachvollziehbar, 
daß die Priesterkaste früher oder später mit Gewalt dagegen vorging, auch wenn das Dogmen-
konstrukt nicht ausdrücklich angegangen wird. 
Seine Hinrichtung sah Savonarola sieben Jahre zuvor im Jahr 1491 voraus, und er prophezei-
te: "Die Gottlosen werden zum Heiligtum gehen, mit Axt und Feuer werden sie die Tore 
sprengen und verbrennen und die gerechten Männer gefangen nehmen und am Hauptplatz der 
Stadt verbrennen. Und was das Feuer nicht verzehrt und der Wind nicht fort bläst, wird ins 
Wasser geworfen." …<< 
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